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BWP Finanzielle Förderung der beruflichen Bildung 

Finanzielle Förderung der beruflichen Bildung· 

Mit diesem Heft setzt die BWP die Serie der 1979 begonnenen 
Sonderhefte �um Jahreswechsel fort. Wie bei den bisherigen 
wurden - von Ausnahmen abgesehen - wieder ausschließlich 
externe Autoren um Beiträge zu bestimmten, einer übergreifen­
den Fragestellung zuzuordnenden Themen gebeten. 
Autoren sind diesmal Wissenschaftler, vor allem aus dem Hoch­
schulbereich, von denen ein Teil nicht unmittelbaren Bezug zur 
beruflichen Bildunghst. Dafürgibtes mehrere Gründe. Zum einen 
war Herausgeber und Redaktion daran gelegen, dit'1 beiden 
großen Berufsbildungsbereiche Hochschule und "dualesSystem" 
in einen Dialog über eine wichtige berufsbifdungspofitische Frage 
zu bringen. /.1t1r an einer stärkeren wechselseitigen Öffnung zweier 
traditionell gegeneinander weitgehend abgeschotteter Bildungs· 
bereiche interessiert ist, wird dem zustimmen. Zum and�ren bot 
das Thema Anlaß, einen Autorenkreis zusammenzuführen, der 
sich nicht aus Bifdungspolitikern oder j)en-an-der·Berufsbil· 
dung-Beteiligren"zusammensetzt, wie es bei den bisherigen Son· 
derheften der Fall war. Die allgemeine Fragestellung verlangte 
darüber hinaus, auch Autoren zu gewinnen, die nicht unmittel· 
bar im Bereich der Berufsbildungsforschung arbeiten. 
Angesichts der gegenwärtigen Haushaltssituation erscheint das 
Thema paradox. Unter "Finanzieller Förderung"werden gemein· 
hin Forderungen oder Ansprüche an den Staat verstanden. Tat· 
sache ist, daß berufliche Bildung vorwiegend einzelbetrieblich, 
aber auch aus staatlichen oder tarifvertraglichen Mitteln finan· 
ziert wird. Im Mittelpunkt der Analysen steht aber die Frage, ob 
die bestehenden Mechanismen ausreichen, auch für die Zukunft 
ein konjunkturunabhängiges qualitativ und quantitativ ausrei· 
chendes Ausbildungsplatzangebot und damit auch bessere 
Lebenschancen der Schulabgänger sichern zu können oder ob 
andere Formen derfinanziellen Förderung weiterheffen könnten. 
Der Kern der Beiträge befaßt sich deshalb mit der Finanzierung 
der Berufsausbildung. 
Diese Frage ist interessenpolitisch heftig umstritten. Gerade die 
politische Auseinandersetzung scheint aberdurch dieZuspitzung 
auf die Entweder·Oder·Fragestellung "Einzelbetriebliche Finan· 
zierung verws Umlagefinanzierung" al/zuoft den Blick auf Sach· 
fragen und eine facettenreiche Gesamtproblematik zu verstellen. 
Ob mit einer solchen Einengung auch eine Reduktion auf das 
Wesentliche verbunden ist, nämlich die Frage nach qualifizierter 
beruflicher Bildung für alle u n d  die Erhaltung der Ausbifdungs· 
fähigkeit und Ausbildungsbereitschaft der Betriebe, bleibt in der 
Diskussion oft unbeantwortet. 
Es besteht ganz offensichtffch di� Gefahr,daß sich die Diskussion 
um die Finanzierung der beruflichen Bildung verselbstindigt. 
Diese Tendenz deutet A. Hegelheimer am Schluß seines Beitrages 
an und E. Staudt/N. Schepanski bemerken, sie erinnerten diese 
Diskussionen an di� der Scholastiker des Mittelalters, als sie der 
Frage nachgingen, wieviel Engel denn auf einer Nadelspitze Platz 
hätten, ohne zu fragen, ob sie dazu überhaupt bereit seien. 
In der Tat ist unverkennbar, daß im Vordergrund der öffentli· 
ehen Diskussionen eher das Wie als das Warum steht. Zu den 
Gründen;den zu erwartenden Konsequenzen, Vor· und Nach· 
teilen bestimmter Lösungen hingegen wird weniger gesagt. Ohne 
den verfolgten Zweck in den Vordergrund zu stellen und die 
Auswirkungen zu beachten, bleibt jegliche Diskussion um die 
Finanzierung unfruchtbar, stehen die Argumente für sich allein 
und �ind je nach Bedarf beliebig verwendbar. 
Die Diskussion um die Finanzierung der Berufsausbildung ist von 
Berührungsängsten gekennzeichnet. Arbeitgeber sehen in der 
Abkehr von der einzelbetrieblichen Finanzierungeinen ordnungs· 
politischen Eingriff ersten Ranges, der das duale System der 
Berufsausbildung aushöhle. Dabei ist die Umlagenfinanzierung 
dem System nicht fremd. Mehrere Kammern praktizieren sie als 
Trager überbetrieblicher Ausbildungsstiitten. Auch gelten die 
Verurteilungen offenbar nicht, wenn der Staat über Subventio· 

nen oder zusätzliche Anreize einen Teil der Ausbildungskosten 
übernimmt. Darüber hinaus ist es ein betriebswirtschaftliches 
Faktum, daß Kosten - auch Ausbildungskosten - über die Pro· 
duktpreise wieder hereingeholt werden müssen, also auf den 
Verbraucher überwälzt werden; ob nun einzelbetrieblich oder 
durch Umlage finanziert wird. 
Gewerkschafter verbinden mit einer Fonds-oder Umlagefinanzie­
rung die Erwartung, qualifizierte berufliche Ausbildung für alle 
zu sichern und über die gezielte Finanzierung sogenannte zu· 
kunltssichere Berufsausbildung besonders zu fördern. So ehren· 
wert dieses Bestreben ist - ob mit anderen Finanzierungsmodalf.. 
täten als den jetzigen dieses Ziel erreicht werden kann, ist nicht 
bewiesen, zumal die Zukunftssicherheit von Berufsausbildungen 
kein eindeutig meßbares Kriterium darstellt. Und je geringer die 
Quote der Nichtausgebildeten ist, desto schwerer wird es, den 
verbleibenden Rest ungeachtet aller steuerlichen Vergünstigun· 
gen, FinanzierungsmOdalitäten usw. zu qualifizieren. Dennoch 
ist die Forderung nach ,.qualifizierter beruflicher Bildung für 
alle" eine von allen Akteuren akzeptierte bildungspolitische 
Maxime. Gerade zum gegenwärtigen Zeitpunkt heißt das, alle 
Anstrengungen zu unternehmen, den Schulabgängern AusbiI· 
dungsplitze zur Verfügung zu stellen. Wenn dies gelingt, bleiben 
Zweifel, ob eine Abkehr von den bisherigen Finanzierungsmoda. 
!itäten in der beruflichen Bildung nötig ist. 
Für eine Anderung spräche die Notwendigkeit einer Sich8rung der 
Konjunkturunabhängigkeit eines qualitativ und quantitati v aus­
reichenden Angebots in der beruflichen Bildung. Berufliche 
Bildung umfaßt Aus· und Weiterbildung, wobei der Ausbifdungs· 
sektor bisher den zentralen Stellenwert besitzt. Wenn es gelänge, 
Kontinuität sicherzustellen, hätten wir in Zeiten der Rezession 
nicht jene RüCkgiinge im Ausbildungsplatzangebot, di� nahezu 
zwanusläufig zu öffentlichen oder halböffentlichen Oberlegun· 
gen Anlaß geben,dasProblem könne oder mü� über eine andere 
Finanzierungsform gelöst werden. Das Verfassungsgericht hat 
einer sogenannten ,.erzwungenen Selbsthilfe", d. h. einer Finan· 
zierung eines ausreichenden Ausbildungsplatzangebots durch 
alle öffentlichen und privaten Arbeitgeber Legitimität beschei· 
nigt. Niemand kann ellerdings mit Sicherheit sagen, ob die 
Drohung mit der Ausbildungsabgabe je gewirkt hat. 
Der psychologische Faktor im Wirtschaftsgeschehen ist eine be· 
achtliche Größe, sollte aber hier nicht ü�rschätzt werden. Nicht 
jene Betriebe sind Adressat solcher Oberlegungen, die ohnehin 
schon ausbilden und dafür gute Gründe haben, sondern solche 
Unternehmen, deren Ertragslag� eine kostenwirksame Entschei· 
dung für Ausbildung zweifelhaft erscheinen läßt, unabhängig 
von ihrer AUsbildungsfähigkeit. Selbst wenn die Konjunkrur· 
abhängigkeit für die G e s a  m t he i t der ausbildenden Betriebe 
bestritten werden könnte - für jene Grenzbetriebe gilt sie gewiß.. 
Mindestens bis Ende der achtziger Jahre haben wir es mit starken 
Schulentlaßjahrgängen zu tun. Erst zum Ende dieses Jahrzehnts 
sinken sie drastisch ab. Diesejugendlichen haben -insbesondere 
im Hinblick auf die Unwiigbarkeiten des Arbeitsmarktes - einen 
Anspruch auf eine qualifizierte Berufsausbildung. Vor uns liegt 
das Problem, ausländische Jugendliche, die in der Bundesrepu· 
blik leben, einen qualifizierten Beruf erlernen zu lassen, sie 
zumindest in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Wirtschaftliche 
und technologische Entwicklungen werden eine Qualitätsstei· 
gerung der beruflichen Bildung erzwingen, was für viele Mittel· 
und Kleinbetriebe eine Ergänzung ihrer betrieblichen Ausbildung 
in überbetrieblichen Einrichtungen erforderlich macht; die Aus· 
und Weiterbildung qualifizierten Ausbildungspersonals ist nicht 
umsonst zu haben; geeignete Ausbildungsmittel verursachen oft 
nicht geringe Kosten. 
Wenn ein hoher Ausbildungsstand angesichts unklarer gesamt· 
wirtschaftlicher Entwicklungen nicht nur gesichert, sondern noch 
gesteigert werden muß, stellt sich ungeachtet aller positiven Ent· 



, Zu den Beiträgen 'WP 

wickfuflgfln d� zuriickl.nden Jahre die Fragt!, ob hier der 
fI i n z 81 n B BerriMJ, lumal in ZeittJn steigender Belastungen 
sm Markt, nicht finanzi611 iJbMforriMt ist. Er wird dies nach den 
i�figfm wirnt:lNltlkh6n Gttgel»nhelten untenchiedlich beim,­
wot'tW:I und rhbft di6 In ZUSMrJmttnNbl!ir a J Je, Betlliligren 
fntgelf!gtlm OualHibtlons.tnfonhrungen. und die akruelle 
Situation .m ArlHitstrwkt in sein K.lkül mittlinbeziehen. Davon 
ist kein Berriflb IHJsgMOmmen. auch GroIlu"ttJmehmen und die 
öfft!fltfiche VrMlfrung nicht. 
Einzflfwirtsch.ftllche OtwlfIgUng,m und g�lfschlJftJiche Anfor­
detungen k6nnen koflidiertm. DIH gilt insbesondere dann, wenn 
bei uns die Zahl der nichtqualifiz/�WJ oosländil1Chen JU(J6nd-

Zu d en Beiträgen 
A. HEGELHEIMER und D. GöRS greifen in ihren einfeitendtm 
Seitriigfln dia O/s/(u$$lon um die S.,ufsausbildungsfinanzierung 
auf. Im Mittelpl.Jnla von Hegsfheimllfs Artikel steht e ine Analyse 
der bisher 'IOI1/fitflllten wichtigstM FinanzitmJngsmodelle: Zen­
trtllfonds, AP/FG,FinanziHung. SteveflicM Anreizsysteme, 
TlJI'ifrert�/ungen. 

D. GORS _nt MCh, dMl dM KDlltrollefStl um dit!Bervfsausbil· 
dufrg$linllllZWrung so neu nicht �i. So habe ben!its 1875 dtN 
V�i" fUr Soci8lpolirlk in Dokumtmten und Abhandlungen lIUf 

den ZusamlMf1h8ng zwisdIM QuMität und Finanzierung der 
Berofsaurbildllng hIngewiHM. Die. Frage sei 8UCh später immer 
wieder � dnkllrwrf wordfffl. SoWflf'rMd�DisJcfJ$$ionauchnach 
d� Urt';/ des 8u�assungsgt!fichrs 'lWirergehen, denn 
dieseti hltbB .ine 8ff"fuusbildungsabgabe im Sinne einer Sonder· 
abg. Bis zulissig BngH8hM. 

Di. BtJZiehungen zwischfln konjunktuftl/�m und urukturellem 
Autibildungfi/JlatzMfJf/bot und unterschiedlkh6n Finanzierungs­
./temati�n untersucht H. RIBHEGGE. Kllrzfristig seien für die 
Oberftlf/ungen dttf B.triebe dia Nettok06trJn der Ausbildung ent· 
fiChl!idend, '.ngfri,stig eher die Fluktuationsrate ausgebildl!ter 
F.chkräfte und dOr ArIHJitsprodukrivitätseffekt der Ausbildung. 
Risikoreiche Inwstitiomln s.i.n besanders konjunkturanfäf/ig. 
Im Vergleich mit dllr einZfllMtrieblichen Finanzillrung könnten 
andere Finflnzifrungsformtlfl dillS6 Konjunkturanfälligkeit ver­
mindl!m; inwilJWeir si, politisch durchsetzbar seien, sei eine 
1Ind1Jf8 F r<1fIIJ. 

M. TOLKSDORF bef,St sich m(t der FtagI!, welchIJ Wetthe­
werlnvefZl!rrungen durch Btlf/JfsatnbiJdung MItstehen können. 
Wettbewl!rtJn"I!fZerrungfln .ufgrund dn· herrschenden Systems 
rhr ejnmwirtsdlBftlic�n Fi/JlM"lzierung seiM in erster Linie 
zwifichen Unternehmen zu ffW6ftMI, die auf denselben Wann· 
mirkren anbmlln und d� 1JIltw«/ef Mlsbilden oder nicht. EilllJ 
unttNproportionaw Ber.iligung de Großunt�men an der 
BerufsMnblldung bedeur. struktunlfIJ We�errongen 
zugumtfln der GroßuntBrntlhrmNf. Die KonseqlJ6nz iNS wettbe­
werbspolitircher Sicht könne nur WrHl g/eichm6ßige Beteiligung 
afllJr UnternehmMJ an dWJ KottM der gt!Se/lschtlhlichlffl Aufgabe 
..B(JffJfsausb;ldllng" $Ilin. 

E. DA UENHAVER hilf ein whttmentM Plädoyer für eine lIinzel· 
wlrnchaftliche Finanzierung. Sie garantiere al/ein eine optimale 
Steuerung wr Qw/ifibrlon6ll. Die einzelnen Unternehmen 
könnten fetztlich em bemm ttntscheldl!n, welche Qualifikationen 
sie benötigten. 
Bevor man tiich der F� der FlnanzieflJng dl!r Beruffiausbildung 
zuwende, $Olle man sich eher die FragB stellen, welche Art 
von Qualifikarionen wir Oberhaupt benötigtf!n. Erst danach sei 
die Fragt! nach der gHigne!en FInanzierungsform zu stellen 
und zu beantworten. Ole$8 Meinung vertreten E. STAUDT! 

lichen im Vergleich zu ihren dl/Utschen Alterfi(Jenossen weiterhin 
so rapide amreigt. UndIJUS s>o/chen IntlNf!ssenkollisionen erwiichtit 
dann der ZWIng zu fNl(J6Il,lJOlidMischtM Formen der gefilJlIschdft· 
licht!fI Arbl!ltSfeilung_ Din jn leutlichdie AnMOrt auf d� FnIfIIJ 
nach dem W6lUM, und s;' sollta unti IIf!17J1)/assen, iiber Organ;· 
Ationti I 0 r m e n $llChgeJeitet mir.inander zu ditilcutienm_ 
,,Beruflbildung in WIS$t!fIsd!aft und Praxis" hat die AurortNI um 
Beitrlige zu IIntflrSlchi«Jlichen TluJmtln gt!bettm. um die Didcllti· 
sion IM.Jf eine breitlI Grundlage zu titel/en. DM Autoren ditnes 
Heftes SIll für ihre Be/triga gMiankt. 

HermMm Schmidt 

N. SCHEPANSKI in ihrem Beitrllg und ditikutieren dies am Bei­
lPiei der MikffHlektronik. 
Im Mitullpunkr von H.-J. BODENH(JFERs Artikel stehen 
Steuerungl(JrobiehM und Lankungseffekte dtlf Finanzierung der 
b6vflich� Bildung. Dill ge(lMwiirtig IIOrhernchende Form der 
Finanzitlfung ergiN aJlokiltive und distributive Effekte, die 
fJf!fII!�r den b8rufsbildungs- und arbeirsmarktpolitischen An· 
forderungt!fl an das Ausbildungssystt!m unenWnscht ersdIiMen. 
Einl! Um,.. bZw. Fonddinanzierung böte zumindest langfristig 
bemm'J Stf/Uefungsm6gl/chkttiten in bezug auf Umfang, Struktur 
und 'nhalte der BerufSIf/.Jsmldung im dualen System. 
R. LODEKE u ntlN"SUdlt, inwieweit das Entstehen .�xtMllN 
Effekts" der Berun.usbildung MlHktunvollkommenheiren her­
fMfführen lelmn, rücJcr IIOr allem ;edoch difl StllfJf!flJngsfunktion 
der Umllfgflfimmz",rung in df!fl Mittelpunkt, insbesondere die 
Wahl dllr Beme�ngsgrundJafllJ und des Tarifs. Daran fiChlieBt 
sich I!in lIigener FintmzleruntpVOfJChlag /In. 

D. TlMMERMANNs Beirr8{l zur MifiChfinanzieflJng zeigt 'iluf, 
dan es unterschiedliche MifiChfinanzierungssysteme gibt, bei 
denen zudllm unterschieden werdsn muß zwifiChen den Wirr· 
fiChBftswbjekten, die ztlhlen und jtlnen, die_letztlich die KOMen 
tragen. 8111 "lItm geganwiirtig ernuhBfr diskutierten Finanzie­
rungssystemen handale as sich um Mischfinanzierungssystflme, 
die alle nicht fr(lr von Schwächen seien. Timmermannsch/ägteine 
Alteffl8tiVfll vor, In der d"r Zentralfondsgedanke mit der rarifver· 
traglichen Lösungsidee sowill de, Gutscheinfinanzierung fllJkop­
pelt isi 
Dl!r Bl!itrig 'I"On J. MONCH befaßt sich mit dem Problem der in· 
dillidUl!llen f{nanziel"n Förderung ab beruftibildungspolitifiChes 
Steuervngsinstrurnent 11m Baispi81 BAföG und Ausbildungsver­
gütungt!1l. insbesondere unter den Aspekten der Herstt!llung I'On 
Ch/Jf1Cflngl6ichheit und dl!f Steuerung. Offensichtlich gingen von 
untersJChl«Jlich hohen Ausbildullfl$WrgUtungtNI keine oder nur 
itth, (lf!t'i� SteuMungSllffekre iJUfi. In Krisenze;ren mit gesunke­
nem Familienefnk�n rückttm j«Ioch finsnzielleErw5gungen 
stärker in den VordllfPrund. Es bliebeabzu'NBrten, wiein Zukunft 
dir! AlisbildUfl9SyergütUngtII1 "Is InsUument der Steuerung wirk· 
um eingeRlUt WfIf1ien le6nnten. 
D. GARLICHS/F. MAlER befaSSllnsichmitderFinanzierlingder 
b8ruflichttrr W"fterbildung als "Iner zentralen Aufgabe öffent· 
licher Arbeitsmarkrpolitik. Im Mittelpunkt der Analyse steht die 
Förderung n.ch dem AFG bzw. dem ,,Arbeirsmarktpolitischen 
Progfllmm der BundlJ$regieru/J{/ für Regionen mit besonderen 
8eschiftigungsproblemtJn N. 

F. KATH gibt In seinem abschließenden Artikel zu Koste n· und 

FintlnzieruflgS8Spflkten der beruflichen Bildung einen Oberblick 
über die Arbeiten dBs Bundetiinstituts auf diesem Gebiet. 

Die Redaktion 
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Armin Hegelheimer 

Die Kontroverse um die Berufsbildungsfinanzierung 

EinzeibetrIebliche Berufsbildungrlinanzierung und 
überbetrilbliche Zentralfonds·Oauerfinanzierung 
im Modell der Slchventandigenkomminion 

Im Jahre 1969 ist die betriebliche Berufsausbildung in der 
Bundesrepublik Deutschland durch die Verabschiedung des 
Berufsbildungsgosetzes (BBiG) erstmals auf eine umfassendere 
gesetzliche Grundlage gestellt worden. Dieses Gesetz enthielt 

. zwar eine Fülle \/on Bestimmungen über die Berufsausbildung, 
traf zu ihrer Finanzierung jedoch keine Aussage. Offensichtlich 
wollte man seine Verabschiedung in der Phase der Großen 
Koalition \/on CDU/CSU und SPD nicht auch noch mit Finan­

zierungsproblemen belasten. Gleichwohl gab '5 aber bereits zu 
diesem Zeitpunkt erste überlegungen für eine Neuordnung der 
Finanzierung der beruflichen Bildung. Diese führten im Mai 
1970 zu einem - vom Bundestag einstimmig angenommenen -
Antrag von Abgeordneten und der Fraktionen von SPD und 
FDP, in dem von der Bundesregierung die Errichtung einer Sach­
verständigenkommission zur Berufsbildungsfinanzierung gefor­
dert wurde [1). Vor der Einbringung eines Finanzierungs-Gesetz­
entwurfes sollte eine derartige Kommission zuvor die Kosten­
struktur der betrieblichen Berufsausbildung untersuchen und 
somit das Ergebnis der Kommissionsarbeit zunächst abgewartet 
werden. 
Im Jahre 1973 legte di& Sachverständigenkommission "Kosten 
und Finanzierung der beruflichen Bildung" einen Zwischen· 
bericht vor. Auch wenn dessen Resultate und Bewertungen noch 
vorläufiger Natur waren, $0 ging davon doch der entscheidende 
Anstoß zur Diskussion über eine gesetzliche Neuregelung der 
betrieblichen Berufsbildungsfinanzierung aus. Denn die Kommis­
sion unter:zog in dem modelltheoretischen Teil dieses Berichts 
das bisherige einzelbetriebliche Finanzierungssystem einer weit­
reichenden Kritik. Diese fand ihren Nitderschlag in vier Thesen 
über grundlegende Strukturmängel dieses Systems; 

Zwischen ausbildenden und nichtausbildenden Betrieben be· 
stehe keine ökonomische Startgleichheit, weil die Ausbildungs­
erträge der AU$1:ubildenden später im Falle der Abwerbung 
von Facharbeitern durch nichtausbildande Betriebe nicht 
mehr den Ausbildungsbetrieben zugute kämen (These der 
Wettbewerbsverzerrungl. 
Die damit gegebene Belastung von ausbildenden und Beloh­
nung von nichtausbildenden Betriebttn führe zu einem zu 
geringen Ausbildungsengagement der Wirtschaft (These der 
Unterinvestition) . 

Aufgrund von Nettoerträgen d&r Ausbildung werde über den 
tatsächlichen Nachwuchsbedarf der Sektoren hinaus ausge­
bildet, so daß Berufs- und Branchenwechsel häufiger statt­
fänden, als es nach dem Tempo des Strukturwandels erforder· 
lieh wäre (These der Beruf$fehllenkung). 
Durch die Kostenorientierung der Ausbildung folge die be­
triebliche Berufsausbildung den ökonomischen Zyklen (These 
der Konjunkturabhiingigkeit) [2]. 

Im Jahre 1974 veröffentlichte die Sachverständigenkommission 
ihren Abschlußbericht. Damit wurde nicht nur für die Bundes­
republik, sondern auch für die sonstigen Kernländer des dualen 
Systems in Europa erstmals eine detaillierte Untersuchung über 
Höhe und Struktur der betrieblichen Berufsbildungskosten vor­
gelegt [3]. Im empirisch·analytischen Teil des Berichts sind be­
deutsame Aufschlüsse über die Wirkungsweise des einzeIbetrieb­
lichen Finanzierungssystems enthalten, die insbesondere sichtbar 
machen, daß die Betriebe ihre Ausbildungsentscheidungen über­
wiegend nicht von kurzfristigen Kosten·Ertrags·Kalkülen, sondern 
allenfalls von langfristigen Rentabilitätsüberlegungen abhängig 

machen. Gleichwohl schlägt die Kommission in ihrem theoretisch­
normativen Teil aufgrund der modelltheoretisch abgeleiteten 
Strukturmängel des einzolbetTieblichen Finanzierungssystems 
den übergang zu einem übefbetrleblichen, kollektiven System 
der Berufsbildungsfinanzierung vor. Für dieses System wird eine 
permanente gesetzliche Berufsbildungsabgabe aller privaten und 
öffentlichen Arbeitgeber als Prozentsatz der Bruttolohn- und 
-gehaltssumme zum Zwecke des kontinuierlichen Lastenaus· 
gleichs zwischen ausbildenden und nichtausbildendan Betrieben 
im Rahmen eines Zentralfonds empfohlen. Dieser soll anschlie· 
ßend mit Hilfe eines Systems einheitlicher Vergabesätze auf der 
Grundlage von "Standard· Voll kosten bei Normalqualität" eine 
Erstattung der Berufsbildungskosten vornehmen, sofern die Aus­
bildungsbetriebe bei Nachweis bestimmter Ausbildungsvoraus­
setzungen vom Zentralfonds akkreditiert worden sind. 
Das Modell der Sachverständigenkommission weist jedoch be­
merkenswerterweise erhebliche Defizite gerade an den Stellen 
auf, an denen zunächst aoch die Kritik der Kommission an der 
einzelbetrieblichen Finanzierung einsetzte. So muß das Zentral­
fonds-Modell wegen der Bindung an die Brunolohn- und -gehalts· 
summe als Bemessungsgrundlage zu Wettbew&rbsvorteilen für 
kapitalintensive und zu Wettbewerbsnachteilen für lohnintensive 
Betriebe führen. Diese haben zwangsläufig neue Wettbewerbs­
verzerrungen zur Folge. Denn die hiermit verbundene Privilegie· 
rung der Großbetriebe bewirkt eine Kostenumverteilung von 
den Klein- zu den Großbetrieben. An die Stelle des Lastenaus­
gleichs tritt damit lediglich eine Lastenverschiebung. Da die 
Kommission ludem von einer Oberwälzung der Berufsbildungs­
abgabe ausgeht, dürft& zwar in der Hochkonjunktur ein friktions­
loser überwälzungsprozeß wahrscheinlich, in der Rezession je­
doch eine Belastung der Betriebe durch Reduktion der Gewinne 
bei nicht gelungener Oberwälzung zu erwarten sein. Mit dem 
Modell der Kommission ist folglich ein unerwünschter prozykl!· 
scher Effekt verbunden. Darüber hinaus dürfte der Zentralfonds 
aufgrund der unzulänglichen Erforschung der Beschäftigungs­
möglichkeiten von Facharbeitern und Fachangestellten in der 
Bundesrepublik mit einem ausgeprägten Informationsdefizit über 
den längerfristigen Qualifikations- und Berufsbedarf bei der Ge­
staltung des Umlage-Vergabe-Systems sowie der Steuerung der 
Ausbildungs- und Berufsstrukturen konfrontiert sein. Schließ· 
lieh ist aber insbesondere auch fraglich, inwieweit durch ein von 
einem Zentralfonds zu verteilendes Finanzierungsvolumen eine 
Expansion des Ausbildungsplatzangebotes eintreten soU, wenn 
dieses Volumen entsprechend dem Vollkostenprinzip lediglich 
zu einer anderen Verteilung der - in ihrer absoluten Höhe an­
sonsten jeweils gleichen - Berufsbildungskosten zwischen den 
Betrieben führen soll. 

Die befristete Bedarfs- und 
Notfallfinanzierung im Ausbildungspl.tdörderungsgesetz 

Parallel mit den empirisch-normativen Arbeiten der Sachverstän· 
digenkommission waren zugleiCh auch die politischen Bestrebun­
gen intensiviert worden, das BBiG von 1969 völlig neu zu fassen. 
Als Vorläufer eines entsprechenden Gesetzentwurfes wurden im 
November 1973 vom Bundeskabinett "Grundsätze zur Neuord­
nung der beruflichen Bildung" beschlossen. Mit diesen sogenann­
ten 

"
Markierungspunkten" hatte sich die Bundesregierung unter 

dem Kanzler Btandt für eine weitgehende staatliche Verantwor­
tung in der Kontrolle der beruflichen Bildung entschieden. Dem­
entsprechend wurde auch eine Neuregelung der Berufsbildungs· 
finanzierung entsprechend den Vorstellungen der Sachverständi­
genkommission angestrebt [4J. Nach dem Wechsel im Kanzler· 
amt von Brandt auf Schmidt im Jahre 1974 wurden jedoch von 

" 
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der BundtnTegierung auch die Mark1trungspunkte durch einan 
MlJen Referentlffientwurf für ein Berufsbildu!lQSgesetz ersetzt. 
O.r daraus hervorgegangene .. Regierunglelltwurf des Berufs­
bIldungsgesetzes" vom Januar 1975 enthielt zwar gleichhlls einll 
Neuregelung der beruflichen BIldungsfinanzierung, doch ist die 
Regierung dabei den Vorschlägen der Kommission für eine "große 
Fonds-Lösung" nicht gefolgt. I n der Gesetzesbegründung hieß es 
hierzu, daß "gegen eine die gesamten Kosten der Berufsausbil­
dungumfu�nde FinanziElrung ... vor Illem das Finanzvolumen, 
mögliche volkswirtschaftliche AUlWir1(ungen und der wohl un­
vermeidbare VefWaltungsaufwand" (5) spre<:hen. Der Regierungs­
entwurf sah daher auch lediglich eine zeitlich befristete Finan­
Zitrul'lgSf"ung mit einer geringl!n Höhe der Benifsbikl1ogs· 
at)9abe �or, die ausschließlich subsidiär im Bedarfs' und Notfall 
aines untureic:henden Ausbilduf"Ig$platzengebotes zur Anwen· 
dung gelangen solite. 

Gleichwohl war aber auch diese "kleine Umlage·LÖsung" in der 
öffentlichen Anhörung des Bundestages lum Regierungsentwurf 
des Beruhbildungsgesetzes im SeptlJlTlber 1975 besonders hart 
umstritten [6]. Die Befürworter einer grundsätzlich überbetrieb· 
lichen Finanzi&rung kritisierten zwar Details der vorgesehenen 
Finanzieruf1gSfegelung, hielten sie tendenziell aber doch für ein 
später lU schaffendes umfassendes FOndsiinanzierungssystem als 
ersten Ei"ftieg fur geeignet. Für die Regelung des Gesetzentwur· 

fu wurde entlang der Argumentationslinie der Sachverftandigen· 
kommis$ion im Feld gefiihrt, dadurch könne ein lastenausgleich 
zwischen 8\Jsbildenden und nichtausbildenden Betrieben erreicht, 
dal Ausbildungsplatzangebot oezielt erhöht, die Qualität der 
Berufsausbildung gesteigert und die Konjunkturanfälligkeit der 
betrieblichen Ausbildung beseitigt wirden. 
Demgegenüber wurde von den Gegnern einer überbetrieblichen 
Finanzierung jedoch auch die vorgeschlagene Umlage in ihrer 
reduzierten Form kritisiert und abgelehnt. Hierfür wurde vor 
allem ins Feld geffihrt, die vQf9esehene Finanzierungsregelung 
sei mit !lra�iel"enden Folgepi"oblemen vtrkniipft. Diese ergäben 
sich zunächst daraus, daß der Regierungsentwurf durch die Ein· 
räumung eincl$ Freibetrages Betriebe bis zu etwa 2OBe5Chäftigum 
von der Abgabepfticht freistellt, so daß die Kleinbetriebe im 
wesentlichen von der Abgabe ausgenommen sind. Dadurch ent· 
stahen auch bei dieser Finanzierungsregelung wiederum neue 
Wettbewerbsverzerrungen, die im Vergleich mit. den Empfeh· 
lungen der Sachverständigenkommission aber eine gegenläufige 
Tendenz aufweisen. Denn mitder FInanzierungsregelung Ist nun· 
mehr eine Umverteilung der Ausbildungskosten von den Groß· 
zu den Kleinbetrieben verbvnden. 

Hinzu kommt. daß die Erstattung d8f' BenJfsbildungskosten an 
spezifische Vergabekriterien geknüpft ist. So wird den Betrieben 
eine hohe Ausbildungsplatzprämie fur neu zustandekommende 
Ausbildungsverträge, die zusätzlich zu den im Durchschnitt der 
letzt.n drei Jahre bestehenden Ausbildungsverhiltnissen abge· 
schlossen werden, gewährt; niedrigere Prämien erhalten sie da· 
gegen für alle während der L�ufztit der FinanzierUrlQsregelung 
abgeschlossenen Ausbildungsverträge. Aulgrund dieser vorge· 
sehenen Hoch· und NiedrigprämIIerung zwischen neuen und 
wiederbesetzten Ausbildungsplätzen können jedoch problema· 
tische Struktureffekte dadurch entstehen, daß nunmehr konti· 
nuierHCh ausbildende Betriebe eine niedrigere Prämie als dis· 
kontinuierlich ausbildellde Betriebe erhalten. Die Betriebe wür· 
den folglich fiir eine konstant& Ausbildungsbef'eitschaft gleich· 
sam dadurch �raft, daß sie bei der Verrechnung von Abgabe­
schuld und Zuwendung zusätzliche BelastuI'Igen zu tragen haben. 
Reduzieren die Großbetriebe aufgrund des Zusammenwirke", 
von Abgabe und Zulage ihr geplantes Ausbildun�budget um die 
verbleibende Kostendifferenz in Form der Nettobelastung durch 
die 8erufsbildungsabgabe, so muß anschließend über Prämien 
versucht werden, den Verlust an AU$bJldungspläuen In Groß· 
betrieben durch einen entsprechenden Zugewinn in Kleinbetrie· 
ben lU kompe",ieren. In diesem Fall würde jedoch die Steuerung 
des Ausbl ldu ngsplatzangebotes über d ie Au sbi Idu ngsplaupräm ien 

dem Strukturwandel der Arbeitsplätze im BeschaftigungssystM'l 
zuwiderlaufen und die Flnanzlerung"lregelung wäre damit zu· 
gleich mit Beruhfehlienkungen bzw. einer Verschlechterung der 
Strukturrelationen in der BerufsauSbildung zwischen Industrie 
und Ha'ndwerk verbunden. Besonders aU$Qeprägt sind schließlich 
die prozyklischen Konjunktureffekll der Finanzierungsregelung. 
Denn in der Hochkonjunktur ist die Erhebung einer Notfali·Um· 
lage unwahrscheinlich; erfolgt sl& dennoch, wird sie durch die 
Betriebe überwälzt und verstärkt damit in konjunkturpolitisch 
unerwünschter Weise bestehende Inflltionstendenzen. Wahr· 
scheinlich ist die Finanzierungsregelung jedoch in der Rezession. 
In diesem Falt tritt aber eine gleichfalls konjunkrurpoJitisch uno 
erwünschte Mehrbelartung d&r Betriebe ein und Vt'rschärlt da­
durch den Wirtschaftsabschwung lusätzlich. 
Der Aegierungsentwurf des Beruhbildungsgeseues wurde zwar 
im April 1976 vom Bun"destag mehrheitlich beschlossen, sälei. 
terte dann aber jedoch am Einspruch des Bundesrates. Daraufhin 
brachten die Bundestagsfr�k1ionen von SPD und FDP im Ma l 

1976 den "Entwurf eines Gesetz" zur Förderung des Angebou 
an Ausbildungsplätzen in der Berufsausbildung (Ausbildungs· 
platzförderungsgesetz)" ein [7]. Du im September 1976 in Kraft 
getretene Ausbildungsplatzforderungsgesetz (APIFG) enthalt 
lediglich noch die Bestimmungen dH Regierungsentwurls zur 
Finanzierung der Berufsausbildung, lur 8erufsbildungsplanung 
und Berufsbildungsstatistik sowi& lur Berufsbildungsverwaltung, 
wobei die Finanzierungsregelung des Regierungsentwurfes In 
ihrem Kern im APIFG aufgegangtn ist [8]. 

Auch bei der Beratung dieses Gesetzes brachte die Fraktion der 
CDUICSU wiederum 1,lternativ den "Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Berufsbildungsgesetzes sowie zur Änderung des 
EInkommensteuergesetzes" 1m Bundestag ein [9]. Die Opposi· 
tion hielt dabei lediglich eine NovellienJng des Berufsbildungs· 
gesotzes von 1969 rur erforderlich, um das BBiG in Teilberei. 
chen an die zwischenzeitliche Entwld<lung anzupassen. In der 
8erufsbildungsfinanzierung wurde eIne überbetriebliche Fonds· 
lösung abgelehnt und demgegeriiber der steuerlichen Entlanung 
der Ausbitdungsbetriebe der Vorzug gegeben. Nach dieser Kon· 
zeptlon sollte entweder eiru: gcwlnnmindernde und zugleich 
gestaffelte Ausbildungsriicklage für bestehende und zusätzliche 
Autbildungsplätze oder eine steulrfreie Au�bitdungsrücklage für 
bestehende sowie eine steuerpflichtige Au�bildungszulage für 
zusätzliche Ausbildungsverhältnisse gewährt werden. Der letztere 
Vorschlag sollte "die Vo�üge eines Rücklagenmodells mit denen 
eines Zulagenmodelis (verbinden): Die Zweckbindung der RIick· 
lage verstärkt den Anreiz zur Erhaltung des Grundbestandes an 
Ausbildungsplätzen. Die Rücklage yerbessert gleichzeitig die 
F inanzierurogsstruktur der Unternehmen namentlich im mittel· 
stindischen Bereich. Mil der Ausbildungnulage wird dem Unter· 
nehmen unabhängig von seiner Er1rlgtlage ullmittelbar zusätz· 
liehe liquidität zugefiihrt'" PO]. Wie eine erneute öffentliche 
Anhörung des Bundestages zu Fragen der Berufsblldungsfinan· 
zierung im Juni 1976 jedoch sichtbar machte, waren auch diese 
steuerlichen F Inanzierungs�lternativen ebenso umstritten wie die 
überbetrieblichen F InanzierunglmodeJle fll]. Dies zeigten auch 
die Beratungen über die Berufsbildungsfinanzierung im Bundes· 
tag und Bundesrat. Dabei läßt sich jedoch feststellen, daß die 
Erörterung steuerlicher Anrelzsyneme für die betriebliche BtI'"ufs· 
ausbildung in der Bunde5(epubl ik bislang nicht mit der gleichen 
Intensität wie die Diskussion überbetrieblicher Finanzierungs· 
modelle gerührt won:jen in. 

Steuerliche Anreizsysteme der 
Berufsausbildung als Finanz!erungsalternatlven 

Grundsatzlieh verursacht der Staat bei dieser Finanzierungsform, 
durch ein Mischsystem �us einzelbetrieblicher Finanzierung und 
staatlichen Anreizen die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe 
Im Rahmen seiner SteuerpolItik mit Hilfe von Begünstigungen, 
die zu einer entsprechenden übernohme der Ausbildungskosten 
durch den Staat fiihren, anzuregen und zu fördern. Während für 
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die überbetriebliche Fondsfinanzierung vor allem Mängel der -
aim:elbetrieblichen Finanzierung und das Ziel des Lastenaus­
gleichs ins Feld geführt werden, können staatliche Begünstigun­
gen von Ausbildungsinvertitionen der Betriebe damit begründet 
werden, daß der Staat öffentliche Minel auch zur Förderung der 
Realkapitalinvestitionen und des technischen Fortschritts ein­
setzt. Bei sämtlichen Formen von Anreizsystemen ist jedoch w 
berücksichtigen, daß die durch die Berufsausbildung entstehen­
den Kosten der Betriebe bei der Gewinnermittlung bereits jetzt 
abzugsfähig sind. Sie können folglich lediglich dazu beitragen, 
die steuerliche Gewinnminderung durch Abzug der Ausbildungs­
kosten von der Steuerschuld durch gezielte Maßnahmen weiter 
zu verstärken und damit eine zusätzliche Kostenentll!stung der 
Ausbildungsbetriebe herbeizuführen. Bei dieser indirekten Finan­
zierung aus öffentlichen Mitteln kommen als Maßnahmen für 
Anreize und Hilfen insbesondere Sonderabschreibungen, Sofort­
abschreibungen, Ei nmalTÜckstel lungen, Sozialabgabenbegünsti­
gungen sowie Rück- und Zulagen in  Betracht. Sonder- und Sofort­
abschreibungen stellen vorwiegend auf die Sach- und I nvestitions­
kosten der betrieblichen Berufsausbildung ab_ Demgegenüber 
erstrecken sich RÜCkstellungen auf die gesamten Nettokosten 
der betrieblichen Berufsausbildung und Sozialabgabenbegünsti­
gungen auf die Ausbildungsvergütungen als wesentlichen Be· 
standteil der Personalkosten der Berufsausbildung. Die in der 
öffentlichen Diskussion besonders umstrittenen Rücklagen- und 
Zulagensysteme schließlich beziehen sich auf Variationen des 
Ausbi Idungsplatzangebotes. 
Eine Ausbildungsrucklage führt im Jahr der Begründung der 
Ausbildungsverhältnisse zu einer Ermäßigung der Einkommen­
bzw. Körperschaftsteuer. Der Betrieb bildet hierbei nach der 
Zahl der besetzten Ausbildungsplätze eine Rücklage. Erhöht oder 
verringert sich im Zeitablauf die Zahl der Ausbildungsplätze, so 
erhöht oder verringert sich auch die RÜCklage und entsprechend 
variiert der Gewinn. Die Bildung und Auflösung der Rücklage 
kann steuerpflichtig sein oder steuerfrei gewährt werden. Im 
ersteren Fall ist die Rücklage bei Wegfall der Ausbildungsplätze 
aufzulösen und zu versteuern. Sie hat damit den Charakter einer 
Steuerstundung und die mit der Rücklagenbildung verbundene 
Subventionierung der Berufsausbildung bewirkt folglich einen 
Zinsgewinn. Gegen eine steuerpflichtige Rücklage ist von der 
Bundesregierung bei der Beratung des Berufsbildungsgesetzes im 
Bundestag vor allem ins Feld geführt worden, daß sie tendenziell 
Großbetriebe bzw. leistungsfähige Betriebe mit hohen Gewinnen 
begünstige, während kleine und mittlere Betriebe bzw. Betriebe 
.mit niedrigen Gewinnen benachteiligt seien und dam it eine "mit· 
telstandsfeindliche Komponente" [12] zum Vorschein komme. 
Dabei ist jedoch zu beachten, daß sich die Ertragsbesteuerung 
nicht nach der Größe, sondern nach der Rechtsform der Unter· 
nehmen richtet. So zahlen nur Einzelunternehmungen und Perso­
nalgesellschaften E inkommensteuer, während Kapitalgesellschaf­
ten Körperschaftsteuer entrichten müssen. Bei letzteren gibt es 
somit aufgrund des Tarifs keine Steuerprogressionsüberlegungen. 
Auch bei eIner steuerfreien Rücklage besteht die Wirkung in der 
Steuerstundung. Diese ist um so größer, je höher die Rücklage 
vom Betrieb gebildet werden darf. Gegen dieses F inanzierungs­
system ist von der Bundesregierung bei der Beratung des Berufs­
bildungsgesetzes im Bundesrat wiederum eingewandt worden, 
daß hierbei die Anreizwirkung dort am größten ist, wo die 
Steuerprogression am höchsten ist: "Die höchste Anreizwirkung 
wIrd dort entstehen, wo die höchsten Gewinne sind. Dort tritt 
gleichzeitig auch die höchste Förderung ein, und die Ausbildungs· 
kosten sind am geringsten, weil sie zu dem höchsten Steuersatz 
als Betriebsausgabe abgesetzt werden können" {13]. Auch hier­
bei muß jedoch gleichermaßen berücksichtigt werden, daß Pro­
gressionsüberlegungen nur in dem seltenen Fall eine Rolle spielen, 
in dem beispielsweIse eine Personalgesellschaft bei der Einkom· 
mensteuer durch eine solche Rücklage den höchsten Einkom­
mensteuersatz für die Gesellschafter vermeiden kann. Eine steuer­
freie Rücklage wäre somit für diejenigen Ausbildungsbetriebe 
interessant, die wegen ihrer Rendite oder Gesel lschaftsform hohe 

Steuern zahlen. Keinen Effekt hätte sie in der Regel dagegen bei 
BetrIeben mit niedrigen Steuern, geringer Rendite oder gar Ver­
lusten. Für Betriebe, die keinen Gewinn erzielen und somit keine 
Ertragssteuern zahlen,ergibtsich durch eine steuerfreie Rücklage 
für Ausbildungsplätze in der Regel überhaupt kein Anreizeffekt. 
Wird eine steuerfreie RÜCklage allen Ausbildungsbetrieben in 
gleicher Höhe gewährt, so ist wegen der Schwankungsbreite der 
Nettoausbildungskosten zwangsläufig mit der Rücklage eine Um­
lenkung des Ausbildungspotentials von den teueren zu den billi­
geren Ausbildungsplätzen bzw. Ausbildungsberufen verbunden. 
Dies kann zu einer Fehlleitung des Ausbildungspotentials von 
der qualifizierteren zu der weniger qualifizierten AusbIldung 
führen. Der Schwankungsbreite der Nettoausbildungskosten 
kann jedoch dadurch Rechnung getragen werden, daß die Rück­
lage je nach Kostenhöhe mit HIlfe von Kostengruppen differen­
ziert wird. Ebenso wie im Modell der Sachversländigenkommis­
sion setzt dies jedoch voraus, daß die gesamten Ausbildungs­
kosten laufend objektiv ermittelt werden. 
Darüber hInaus ist es auch möglich, ·Rücklagen jeweils nach der 
Wiederbesetzung bestehender und der Bereitstellung zusätzlicher 
Ausbildungsplätze zu differenzieren. Innerhalb dieser Unter­
scheidung von bestehenden und zusätzlichen Ausbildungsplätzen 
kann schließlich eine weitere Differenzierung der Rücklage auch 
dadurch erreicht werden, daß lediglich für bestehende Ausbil­
dungsplätze eine steuerfreie Rücklage gewährt, während für zu­
sätzliche Ausbildungsplätze eine steuerpflichtige Zulage gezahlt 
wird. I st die Zulage steuerpflichtig, dann verliert sie jedOCh stark 
an steuerlichem Reiz. Ist sie dagegen steuerfrei, so ist dies nur 
bei Personalgesellschaften endgültig, während bei Kapitalgesell­
schaften die Ausschüttung in jedem Fall steuerpflichtig ist. 
Die Trennung zwischen Bestands- und Zusatzprämiierung ist 
auch bei der Koppelung von Rücklagen· und Zulagensystem pro­
blematisch. Dadurch werden wiederbesetzte Ausbildungsplätze 
relativ niedriger gefördert als Plätze, die im Vergleich zu einem 
Referenzzeitraum oder Stichtag zusätzlich angeboten werden. 
Besonders gravierend ist die gespaltene Prämiierung dabei für 
Ausbildunsbetriebe, die kontinuierlich an der Grenze ihrer Aus­
bildungskapazität ausbilden und sich damit nicht nach staatl ichen 
Anreizen, sondern an den betrieblichen Erfordernissen orientie­
ren. Sie sind durch eIne entsprechende Regelung laufend benach· 
teiligt, da sIe Ausbildungsplätze stets nur neu besetzen, nicht 
aber auch zusätzlich anbieten können. 
Derartige grundsätzliche Probleme ergeben sich nicht nur bei 
Zulagen, sondern auch bei Rücklagen. HIer kann die Auflösungs­
verpflichtung zu negativen Rückwirkungen auf das Ausbildungs­
platzangebot führen. Deshalb wird die Anreizwirkung von Rück.­
lagen auch nur bei einer Lehrstellenlücke voll zur Wirkung kom­
men. Bei einer Nachwuchslücke setzt dagegen eine Konkurrenz 
um die potentiellen Auszubildenden am Lehrstellenmarkt ein. 
Da die GroßbetrIebe über bessere Marktchancen verfügen, könn­
ten kleine und mittlere Betriebe durch mangelnde Marktchancen 
zur Auflösung der Rücklage gerade zu einem Zeitpunkt gezwun­
gen sein, In dem sie Ausbildungsplätze in ausreichender Zahl an­
bieten. In diesem Fall wären sie dann doppelt benachteiligt. Die 
Großbetriebe könnten andererseits bei nachlassender Konjunktur 
die Ausbildungsplätze verrIngern, um so durch die dann erforder­
lIche Auflösung der Rücklage ihre Gewinne zu erhöhen bzw. die 
Verluste zu �erringern. Auch steuerliche Anreizfinanzierungs­
systeme für die betriebliche BerufsausbIldung über Rücklagen· 
und Zulagensysteme erscheinen daher nicht unproblematisch. 
Bei diesem Stand der Finanzlerungsdiskussion kann es nicht 
überraschen, daß trotz der Verabschiedung des APIFG nicht nur 
die Finanzierungsregelung des Gesetzes im besonderen, sondern 
auch die Frage der betrieblichen Berufsbildungsfinanzierung im 
allgemeinen weIterhin äußerst umstritten geblieben ist. So lehn· 
ten dIe im "Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufs· 
bildung" zusammengeschlossenen Organisationen der Wirtschaft 
das APIFG strikt ab [14]. Statt einer Ausbildungsabgabe wurden 
staatliche Kostenerleichterungen und Förderungsmaßnahmen 
vorgeschlagen. Demgegenüber wollte der Deutsche Gewerkschafts· 
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bund die F inanzi,rungJttgelung des' APIFG lediglich als Vorstufe 
für eine IIroSl Fondsiösung akzeptieren, die als SchlUuel fUr eine 
umfa� Berufsbildul19$l'lform gefOfden wiro [15]. Auch im 
Blr.ich d. whsenschaftUc:heo Politikbefatung blieb die Finan­
zie.-ungsproblMl'lltik kontrovers. So $Chlug - im Gegensatz zur 
SachverständiiMkommlS1ion - die .. Kommission fiir wirtschaft­
lichen und sozialen Wand,I", die lich aU1 Vertretern der Arbeit· 
gftler, Gew.tkschaften sowie Wiswmdllft zusammenseute urKt 
im Januar 1977 ein GutaCt1ten über den Strukturwaodel in d� 
BuooestepUblik vorgeltgt hat. der Bundesregierung mehrheitlich 
ein IIrundsitzllchl$ Fenhelten an dem einzelbetriHJlichen Finan­
zierungssyltem, ergänzt durch direkte und indirekte staatliche 
Hilfen, vor[16J. Wenn jtdoeh ein Mischsystem aus einleibetrieb­
lieher Finanzierung und staatlichen Anreizen empfohlen wird, 
50 stellt sich zugleich dia Frage nach dem Verhältnis derartiger 
Mischsyst.."e zur übarbetrieblichen Fondsfinanzierung. 

OberbetrieblIche Fondlfll'llnzlerung und 
steuerliche Anrelzfinlnzlerung im Vergleich 
Für Mischsysteme wird generell vor �!lem ins Feld geführt, daß 
die staulrliche Lösung Im Gegensatz zur permanenten und kom­
plizierten Vollkost.n.rfa5sung bei der Fondsfinanzierung ledig­
lich an den Ausbildungsvoraussetzungen anzuknilpfen braucht. 
Darüb&r hinaus wird h&rvorg«ioben, daß sie zeitlich betristet 
wtn:lef'l könn&n und somit .ine fill/tible Anpassung �n die jewei­
lige Situation dts AusbildungsplatzangebotM erlauben, rumal 
für die Bundau8C)Oblik nach einer lediglich mittelfristigen lehr­
stellenliick.e ab Mitte dtf 8081" Jahre wied8f eine anhaltende 
Nachwuchwcb erwartet wif.d. Schließlich wird zu ihren Gun­
sren angeführt, daß sie rasch wirbam und - im GegMSatz zu 
allen übMbetrieblichen Syttem«l - auch ohne ,,"aßen Kotten­
und VarwahungmJfwand �trk$t�ligt werden können. Wenn 
jedoch bei Aücklagensystemen der Schwankungsbreite der Netto· 
ausbildungskost.n durch Kostengruppeodiffer.enzierungen Rech­
oong getragen wird, 50 birgt dilH gleichermaßen die Gefahr in 
sich, daß aus indirekten Methoden der Anreizfinanzilf1Jng kam­
pli.l!ierte und verwaltungAufwendige Steuerentlastungssysteme 
erwachsen könn.n. Ebenso wie bel überbetriebl ichen Systemen 
wird dann die permanent. Erfassung der sich ständig ändernden 
Vollkosten d.r Beruhau.blldl.lng für den Fiskus zu eill!!m gravie­
renden Problem. 
Während bei liberbetrlebllchen Systemen von entscheidender 
Bedeutung Ist, welche Rückwirkungen mitdem Umlage-Vergabe­
System auf d le Ausbildungsbereitschaft verbunden sind, entsteht 
bei steu.rllch.n Anreizen die Frage, ob und inwieweit die Be­
triebe auf ein. POlitik staatliCh.r Finanzierungsanreize überhaupt 
reagier.n. Dies dürlte vor ellem auch von der Höhe der Anreize 
abhänllln. WlH"den die" in einer Periode dlH" lehrstellenlücke 
relativ koch engesetzt, so ist aber IUCh nicht Buuusdlließen, daß 
durch stlUlflicne Anr.iuystllTle, die lediglich für den Spitzen­
bedarf einer ObefDangspariodl konzipiert und in Kraft gesetzt 
werden, bei den Ausbildungsbrtriebeo eine dauerhafte Subven­
tionsmentalitit entsteht. Zugleich könnte dadurch ein kurzfristi­
ges Kostendenken in der Berufsausbildung gefördert werden, das 
die Ausbildung des Nachwuchses imme.- närker zu einem Instru­
ment der betrieblichen Gewlnnpolitik _den läBt. Diese Gefahr 
bestaht gleichtrmaßen bei liberbetrieblichen Systemen, die zu 
einem ständigen Vergleich und kurzfristigen Abwägen zwischen 
Um!ageverpflichtung und Fondszuweisung führen. Damit wird 
jedoch ein wesentliches Element der bisherigen Tradition der 
betrieblichen Seruhausblldung in Deutschland durchbrachen, 
bei dllr sich die Betriebe - wie luch die Untersuchungen der 
Sachvllrständiglnkommission beleglln - in ihrIIn Ausbildungs­
entscheidungen bislang Ob.rwiagend an langfristigen Rentabili· 
tätsgesichtspunkten orlentl.rt haben. 
Eine besondere Problematik von FI nanzierungsanreizen besteht 
schließlich darin, die V.rgünstigungen so auszugestalten, daß sie 
nicht nach dem Gießkannenprinzip ertolgen und somit aufgrund 
differenzierter Steuerbelastung und unterschiedlicher Ausbil­
dungskosten neue Verzerrungen schaffen. Damit wäre dann je-

doch .Ine Parallele zu den W.ttbewerbW"erzerrungen gegeben, 
die auch mit überbetrieblichen Synernen verbunden sind. Sof.rn 
eine wettbawafbsnlutra1e Wiri:ung neuerlicher Anreize nicht 
gewährleistet werden kann, wird gezililten direkten Hilfen der 
Vouug vor indirekten Anreizen zu geben sein_ Als Maßnahmen 
kommen hierbei insbe$Onder. ttaatlidle Finanz- und Investitions­
hilfen sowie eine Integration der Auwilduf"GMIrgütungen in die 
staatliche .Ausblldungsförderung in B�tracht. 

T arifvertragllche Berufsblktu,.rfonds 
als Alternatl" zur gesetzlichen Finanzierungsragalung 
Bei dln In den 70.r Jahren in der Bundesrepublik diskutierten 
Flnanzl.rungsformen für die betriebliche Berufsausbildung han­
delte es sich durchgäflgig um gesetzliche Finan.l!ierungsregelun­
gen. Die im APIFG schließlich festgelegte Finanzierungsregelung 
in jedoch nach I nkrafttreten dl$ Gesetzes niemals angewendet 
worden. Im Dezember 19BO hat das Bundesverfassungsgericht 
zudem das APIFG als mit dem Grundgesetz unvereinbar und 
nichtig Irklirt. Das Bundesverfassungsgericht hat dabei zwar 
Berufsbildungubgaben d.r Betriebe als zulässige Sonderabgiben 
bezeichnet, Ihr. gesetzliche Erhebung aber zugleidl an bestimmte 
und .ng umgrenzte Vorau5Sltzungen gebunden [17]. In dem 
vom Bundeskabinett im Jaooil" 1981 gebilligten Entwurt eines 
neu.n Berufs.bildungsförderung5ge5etzes wurde nunmehr auf 
eiMn .igen.n Finanzienlflgsteil gänzlidl varzidltet {IB]. Die 
neu. Gesetzesvorlage klamm.rte 50mit die Finanz.ierungsfrage 
zwar völlig aus, ohne damit jedoch auch die Diskussion über die 
Berufsbildungsfinanzierung zu beende,... Vielmehr dürfte sic:tl 
dieie Diskussion nunmehr zunehmend auf die Ebene der Tarif­
politik verlagem. So hat auch der fiir die Vorlage zuständige 
BUndesbildungsminister auf die erfolgreiche Arbeit der bereits 
bestehenden tarifvertraglichen Fonds hingewiesen, i n  denen sich 
Arbeitgeber und Gewerkschaften ein Instrument geschaffen hit­
ten, das stutliches Eingr.lfen in die Berufsbildung entbehrlich 
mache [19� 
Diese Tendenz zur V.rlagerung der Finanzi&rungsdiskussion auf 
tarifvertragliche Konzepte wird noch dadurch verstärkt, daß der 
Stillstand der staatl ichen Fl.formpolitik in der Berufsbildung und 
insbesondere auch in der Berufsbildungsfinanzierung aus der 
Sicht d.r Gewerkschaften eine Rückbesinnung auf die Möglich­
keiten der Tarifpolitik notwendig erscheinen läßt. Die seit über 
einem Jahrzehnt anhaltende Diskussion über die Neuordnung 
der B.rufsbilduflgsfinanzierung könnte damit jedoch auf eine 
völlig neue Basis gestellt werden. Denn eine künftige verstärkte 
Orientierung der Berufsbildungspolitik auf Tariffonds würde zu 
eintr Umkehr dllr bllher vertolgten Reformpolitik in der Berufs­
bIldung fllhren. Die Beruhbildungspolitik würde sich dabei vom 
Gesetzgeber zunehmend weg und wmit immer närker auf die 
Tarifparteian "'in verlagern. Dies wäre eine neuartige Situation 
schon insofern, als der Tarifpolitik: für Auszubildende in der 
Bundesrepublik bislang eher eine geringe Bedeutung zukam. 
Einer d&r HauptgI"Ünda tUr diesen geriogen Stellenwert der Tarif· 
politik dürfte in der starken rechtlichen Normierung der Berufs­

ausbildung du� GesetzHbestimmungen und Ausbilwngsverord· 
nungen ltagen, die für die Bundesrepublik kennzeichnend ist. 
Inhaltliche und ol"9lnisatOl"ische Fragen der Berufsausbildung 
sind daher bisher - von wenigen Ausnahmen abgesehen - auch 
noch nicht tarifvertrag! ich geregelt worden. Neuerdings zeichr"let 
sich hi.r jedoch ein Wand.l ab, da diese Fragen in der gewerk­
schaftl lchQn Diskussion ilber die Berufsbildungsreform und in der 
Beschlußlage von Einzelgewerkschaften zu Ausbildungsproble­
men nunmehr zunehmend an Bedeutung gewonnen haben [20]. 
Danach sollen berufsbildungspolitische Ziele künftig nicht nur 
verstärkt mit dem Mittel der Tarifpol itik durchgesetzt werden, 
sondern auch der EinriChtung tarifvertr�glicher Berufsbildungs­
fonds wird hierbei ein. zentral. Rolle zugewiesen. 
Es erhebt sich daher die Frage, welche Wirkungen und Folgen 
mit einer vorwleg.nd tarifvertragi ich orientierten Berufsbildungs­
polItik auf der Basis von Teriffonds verbunden sind. Ein Tarif-
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fonds für die Berufsbildung stellt dabei einen aus Arbeitgeber­
umlagen gespeisten Fonds dar, der \/on den 110m Tarifvertrag 
erfaßten Unternehmen getragen wird. Die Tarifparteien lege" 
dabei die Modalitäten der Erhebung der Berufsbildungsumlage 
sowie des lastenausgleichs zwischen ausbildenden und nicht­
ausbildenden Betrieben vertraglich fest. Aus den bestehenden 
taritvertraglichen Finanzierungsregelungen für die Berufsbildung 
lassen sich gegenwärtig noch keine Schlußfolgerungen generel le­
fen Charakters über ein umfassendes System von Tariffonds in 
der Berufsbildung ziehen. Denn derartige Fonds bestehen bislang 
nur in vier Bereichen, und zwar den Tarifbereichen der Bau· 
wirtschaft, des Garten· und Landschaftmaus, des Steinmetz· und 
Steinbildhauerhandwerks sowie des Dachdeckerhandwerks. Die· 
se Fonds erstrecken sich zudem nicht auf eine Finanzierungs· 
regelung für die Erstattung der Gesamtkosten der Berufsausbil· 
dung, sondern überwiegend nur auf die Abgeltung der den Be· 
trieben für überbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen entstehen· 
den Aufwendungen [21 J-
Daraus folgt, daß die mögliche Bedeutung von Tariffonds für die 
Berufsbildung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht aus einer 
Bestandsaufnahme vorliegender Berufsbildungsf?nds bestimmt, 
sondern lediglich durch eine Analyse ihrer möglichen Folgen 
und Wirkungen erschlossen werden kann. 
Für ein Tariffondssystem in der Berufsbildung kann zunächst ins 
Feld geführt werden, daß mit einem derartigen System eine ge· 
meinsame Verantwortung der Tarifparteien für das duale System 
der Berufsausbildung und die Sicherung von Ausbildungsplätzen 
vertraglich begründet wird. So sind im Rahmen der tarifvertrag· 
lichen Regelungen über Berufsbildungsfonds nicht nur gemein· 
same Einrichtungen der Tarifpartner für den Einzug der Berufs· 
bildungsabgabe und die Auszahlung der Erstattungsbeträge vor· 
zusehen, sondern auch Formen der Kooperation der Tarifparteien 
in diesen Einrichtungen festzulegen. Ein Taritfondssystem weist 
dabei keinen dirigistischen Charakter auf, da die Tarifparteien 
vom Staat unabhängig sind. Sie können ihre Ausbildungsaufga· 
ben praxisbezogen und branchen nah wahrnehmen und den Be· 
trieben zugleich über die Kostenerstattung fürberufliche Bi Idungs· 
maßnahmen Anreize für die Nachwuchsausbildung geben. Dabei 
verbleibt jedoch die Entscheidung darüber, ob Ausbildungsmaß· 
nahmen angeboten werden, ausschließlich bei den Betrieben 
selbst. Ziel des T ariffondssystems istder über betriebliche lasten· 
ausgleich durch Tarifvertrag, der damit auch zu einer Aufhebung 
von Wettbewerbsverzerrungen zwischen ausbildenden und nicht· 
ausbildenden Betrieben im einzelbetrieblichen Finanzierungs· 
system beitregen soll [22]. . 

Trotz dieser Zielsetwngen, die sich geschmeidig in das System der 
betrieblichen Berufsausbildung einfügen, werden gleichwohl mit 
einem verstärkten Übergang auf tarifvertragliche Finanzierungs· 
regelungen auch eine Reihe nicht unerheblicher Probleme ver· 
verknüpft sein. Ein zentraler Problembereich erstreckt sich zu· 
nächst auf die Frage, auf welche Größe die Berufsbildungsabgabe 
bezogen werden soll. Da bei einem Übergang zum Tariffonds· 
system den Ausbildungsbetrieben längerfristig planungssichere 
Entscheidungsgrundlagen für ihre Ausbildungsdispositionen durch 
den Fonds gegeben werden müssen und eine kontinuierliche Ent· 
wicklung des Fondsvolumens ohne haufige Variationen des 
Abgabesatzes sicherzustellen ist, müßte das Fondsvolumen an 
eine relativ konjunkturneutrale Größe gekoppelt werden. Die Bin· 
dung der Fondsmittel über eine Umlage an die Konjunktur dürfte 
jedoch - gleichgÜltig, ob man den lohn, den UmSi.ltz, die Wert· 
schöpfung, das Betriebskapital oder den Gewinn als Bemessungs· 
grundlage wählt - prinzipiell gegeben bzw. unaufhebbar sein. 
Auch T ariffonds für die Berufsbildung werden somit in der Regel 
an den Konjunkturrhythmus gebunden sein. 
Mit einem Tariffonds sind jedoch nicht nur konjunkturelle Pro· 
bleme, sondern auch RÜCKwirkungen auf die Wettbewerbsverhält· 
nisse verbunden. So führt die Lohn· und Gehaltssumme, die in 
den bestehenden Berufsbildungsfonds als Bemessungsgrundlage 
zugrunde gelegt wird und in einem umfassenderen Tariffonds· 
system aus pragmatisch·verwaltungstechnischen Gründen der 

notwendigen Eindeutigkeit und ständigen Verfügbark.eit von 
Daten gleichermaßen als Bemessungsgrundlage gewählt werden 
müßte, nicht nur zu systematischen Wettbewerbsverzerrungen 
zwischen kapital· und arbeitsintensiven Betrieben innerhalb eines 
Tarifbereichs, sondern auch zu entsprechenden Verzerrungen 
zwischen arbeits- und kapitalintensiven Branchen der verschiede· 
nen' Tarifbereiche von Berufsbildungsfonds. Durch einen Tarif­
fonds auf der Grundlage der Lohn- und Gehaltssummeerhalten 
som it die häufig ertragsstarken kapitalintensiven Betriebe und 
Branchen Wettbewerbsvorteile, während die häufig ertrags· 
schwachen lohnintensiven Betriebe und Branchen benachteiligt 
sind. Auch ein Tariffondssystern verändert somit zwangsläufig 
die Wettbewerbsverhältnisse. 
Die Problematik von Wettbewerbwerzerrungen würde sich unab· 
hängig von der Wahl der Bemessungsgrundlage daneben aber 
auch im Übergangsprozeß w verstärkter Einführung tarifvertrag· 
licher Regelungen dadurch stellen, daß in dieser Phase zunächst 
Ausbildungs· und Nichtausbildungsbetriebe mit und ohne Tarif· 
fonds nebeneinander existieren. Die in der übergangsphase ent· 
stehenden Wettbewerbsverzerrungen werden jedoch auch in der 
Endphase, in der sämtliche oder zumindest alle relevanten Tarif· 
bereiche über Berufsbildungsfonds verfligen, nicht aufgehoben. 
Vielmehr werden auch in der Endphase Wettbewerbsverzerrun· 
gen durch stark unterschiedliche Regelungen in den einzelnen 
und zudem unterschiedlich großen Fondsbereichen aufgrund 
unterschiedlicher Abgabesätze, Vergaberichtlinien und Fonds· 
volumina weiter fortbestehen. Dies dürfte einen Druck auf Ver· 
einheitlichung oder zumindest Annäherung der Tariffonds und 
damit zur Einrichtung einer Koordinierungsinstanz als Dach· 
organisation für alle Tariffonds ("Dachfonds") zur Festlegung 
von Mindestnormen und ·anforderungen, zur Angleichung der 
Abgabe- und Vergabekriterien sowie zur Vornahme eines Finanz· 
und Belastungsausgleichs auslösen. 
Das entscheidende Problem eines Tariffondssysterns liegt jedoch 
darin begründet, daß sich in der Bundesrepublik das Ausbildungs· 
system nach Berufen bzw. Ausbildungsberufen, das Tarifsystem 
dagegen nach Industriebereichen bzw. Wirtschaftszweigen glie· 
dert. Die Zahl der Auszubildenden in den jeweiligen Ausbildungs· 

, berufen ist daher auch nicht identisch mit der Zahl der Auszu· 
bildenden in den fachlichen und räumlichen Geltungsbereichen 
von Tarifverträgen. Dies ist darauf zurückzuführen, daß sich die 
Gewerkschaften in der Bundesrepublik heute überwiegend nicht 
mehr nach Berufsgruppen, sondern nach Industriezweigen orga· 
nisieren. Tarifverträge gelten daher für Wirtschaftszweige bzw. 
größere regionale Bereiche und können dabei jew,eils eine größe· 
re Palette gewerblich-technischer und kaufmännischer Berufe 
umfassen. Während das Ordnungsprinzip für die Bestimmung der 
Ausbildungsberufe bisher die Entwicklung der Berufe in und 
zwischen den Branchen der Volkswirtschaft bildet ("Quer· 
schnittscharakter der Ausbildungsberufe"), würde bei tarifver· 
traglichen Branchenfonds die Entwicklung der Berufe innerhalb 
der jeweiligen Branche als Ordnungsprinzip in den Vordergrund 
bei der Gestaltung der Ausbildungsinhalte treten. E in umfassen· ' 
des Tariffondssystem für die Berufsbildung könnte somit dazu 
führen, daß die Fonds vorrangig für den branchenbezogenen 
Qualifikationsbedarf ausbilden und in den einzelnen Tarifberei· 
ehen bzw. Wirtschaftszweigen auch für gleiche sowie sektoren· 
übergreifende Berufe unterschiedliche Ausbildungsstandards 
gelten. Diese Tendenz zur Differenzierung der Ausbildung in 
gleichen Berufen, die sektorerilbergreifend in mehreren Tarif· 
bereichen ausgebildet werden, ruft jedoch die Gefahr einer 
Branchenspezialisierung der Ausbildung sowie der Abschonung 
der Berufsbilder nach Fondsboreichen hervor und kann somit zu 
einer Behinderung und Einschränkung der beruflichen und sek· 
toralen Mobilität der Arbeitskräfte führen. In dem Maße, in dem 
sich ein Tariffondssystem ausbreitet, dürfte daher auch die For­
derung nach national einheitlichen Ausbildungsstandards immer 
dringlicher erhoben werden. 
Die bislang bestehende und gesetzlich fixierte staatliche Koord· 
dinierungsfunktion für die Einheitlichkeit der Ausbildungsord· 
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nung.n, aus der nicht zuletzt auch die allgemeine Marktgängig­
keit der Facharbeiterzertifikate re9..lltiert, wird daher beim Ober­
gang zu einer stärker tarifvertraglidl orientierten Berufsbitdungs­
politik zunehmend auf andere Koordinierungsgremien übergehen 
müssen. E s  liegt zunächst nahe, daß im Rahmen des Tarifsystem5 
diese Funktion <luch von den Spitzenorganisationen der Tarif· 
vertragsparteien selbst übernommen wird. Diese betreiben aber 
keine eigenständige Tarifpolitik, vielmehr wird die Tarifpolitik 
autonom von den Einzelgewerkschaften und den einzelnen fach­
lichen Arbeitgeberverbänden geführt. Auch wenn daher die Ko­
ordinien.mgsfunktion im Tariffondssystern nicht von den Spitzen­
organi!ationen der Tarifparteien selbst, sondern von einer Dach­
organisation der Fonds zusätzlich zu den bereits skizzierten 
finanzierungs- und verwaltungstechnischen Aufgaben übernom­
men wird, müßte auch diese Institution umfassendere Informa­
tionen über intersektorale Berufsstrukturveränderungen und ihre 
Auswirkungen auf die Qualifikationsanforderungen des Fach­
kräftenachwuchses verlügen, um als Koordinierungsinstanz der 
Tariffonds eine Angleichung der Ausbildungsstandards zwischen 
den Tarifbereichen herbeiführen zu können. Hierzu müßte sich 
der Dachfonds jedoch auf eine - in der Bundesrepublik bislang 
fehlende - ausgebaute und laufend fortgeschriebene Berufs­
bitdungs-Prognoseforschung stützen können [23], da die einzel· 
nen Tariffonds lediglich intrasektorale Berufsverschiebungen 
innerhalb des jeweiligen Tarifbereichs erfassen können. 

Das Hauptproblem für ein Tariffondssystem dürfte somit darin 
bestehen, daß es nicht nurdie Wettbewerbsverhältnisse verändert, 
sondern auch starke Binnendifferenzierungen gleicher Berufe 
bewirkt Die damit verbundene Gefährdung der Einheitlichkeit 
der Berufs- und Ausbildungsordnung kann ein Tariffondssystem 
nur abwenden, wenn es tarifautonom den dadurch entstehenden 
Handlungs- und Koordinierungsbedarf zwischen den Fonds aus 
sich heraus erlüllen kann. Andernfalls würde auch ein Tariffonds­
system wiad&r dan Staat auf den Plan rufen und zu neuen gesetz­
lichen Normierungen für die Berufsbildung führen. I n der Berufs­
bildungsfinanzierung könnten diese dann entweder auf eine 
überlührung der TlIriffonds in einen gesetzlichen Berufsbildungs­
fonds oder auf eine Wiedereinführung des einzelbetrieblichen 
Finanzierungssystems hinauslaufen. 

Risiken und Chancen der Diskussion 
über die BerufsbildungsfinanziliNng 

Wie immer die weitere Entwicklung der Finanzierungsdiskussion 
in der Bundesrepublik in dem Spannungsverhältnis von einzelbe· 
trieblicher Berufsbildungsfinanzierung, überbetrieblicher Fonds­
finanzierung, steuerlicher Anreizfinanzierung und tarifvertrag· 
lichen Berufsbildungsfonds auch verlaufen mag, in dieser Diskus­
sion müssen künftig auch Stellenwert und Funktionsfähigkeit 
des einzelbetrieblichen Finanzierungssystems neu überdacht 
werden. Dies hängt vor allem mit der Elastizität der einzel betrieb­
lichen Berufsbildungsfinanzierung zusammen, die in der öffent­
lichen Diskussion vielfach unterschätzt werden dürlte. Denn die 
Berufsbildungskosten sind in diesem Finanzierungssystem stets . 
flexibel auf mehreren und zum Teil unsichtbaren Schultern ge­
tragen worden: von den Auszubildenden durch produktive Lehr­
lingsleistungen, vom Staat durch die Abzugsfähigkeit der Ausbil­
dungskosten als Betriebsa-usgabe sowie von den Betrieben selbst. 
Diese suchen aber den verbleibenden Teil der Berufsbildungs­
kosten auf Verbraucher und andere Betriebe als Produktabneh­
mer zu übelWälzen. Da dies auch eine Abwälzung der Berufs­
bildungskosten auf Nichtausbildungsbetriebe einschließt, tragen 
die nichtausbildenden Betriebe gleichfalls einen Teil der Kosten 
der Ausbildungsbetriebe mit. Die von den BefülWortern gesetz­
licher oder tarifvertraglicher Berufsbildungsfonds befürchteten 
Wettbewerbsverzerrungen des einzelbetrieblichen Finanzierungs­
systems dürften jedoch durch diese Ober- und Abwälzungsprozes­
se entscheidend abgemildert werden [24]. Lediglich in rezessiven 
Phasen mit anhaltendem Nachfragerückgang gewinnt damit das 
Kostenargument in der Berufsausbildung an Gewicht, doch würde 
gerade hier eine Berufsbildungsabgabe in konjunkturpolitisch 

unerwünschter Weise zusätzliche Belastungen für die Betriebe 
bedeuten. Hinzu kommt aber vor allem, daß auch durch über­
betriebliche oder tarifvertragi iche F inanzierungssyteme ein 
Lastenausgleich zwischen ausbildenden und nichtausbildenden 
Betrieben nicht erreicht werden kann. Dies unterstreicht die 
Bedeutung der einzelbetrieblichen Finanzierung zusätzlich, denn 
selbst eine grundsätzlich gleichfalls mögliche Finanzierung der 
betrieblichen ' Berufsausbildung aus dem Staatshaushalt böte 
- wie die langanhaltende Unterfinanzierung der Berufsschulen 
in den dafür zuständigen ländern der Bundesrepublik belegt -
keine Garantie für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes 
Angebot an beruflichen Ausbildungsplätzen. 

So muß insgesamt der anhaltende Streit in der Bundesrepublik 
um die Berufsbildungsfinanzierung als Risiko und Chance zu· 
gleich betrachtet werden. Diese Kontroverse ist vor aUem Aus­
druck der grundlegend veränderten Bedeutung der Berufsausbil­
dung im Gesamtbildungssystem. Sie spiegelt nicht nur ihren ge· 
stiegenen Stellenwert in der Bildungspolitik, sondern auch das 
wachsende Kostenbewußtsein gegeniiber der Berufsausbildung 
wider. Darin liegt zunächst das Risiko begründet, daß sich die 
Finanzierungsdiskussion immer stärker verselbständigen könnte. 
Berufsbildungsfinanzierung ist jedoch - wie Bildungsfinanzie­
rung überhaupt - kein Selbstzweck, sondern lediglich ein Mittel 
zum Erreichen bildungspolitisdler Ziele. Damit wird aber auch 
die Chance der aktuellen Finanzierungsdiskussion in der Bundes· 
republik sichtbar. Würde sie genutzt, so könnte die Neuordnung 
der Bllrufsbildungsfinanzierung auch als Hebel für die Sicherung 
eines quantitativ ausreichenden und qualitativ verbesserten Aus­
bildungsplatzangebotes eingesetzt werden. 
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"Historische und aktuelle Aspekte 

der politischen Kontroverse 

um die Finanzierung der Berufsausbildung" 

Am 1. Oktober 1981 hat der Bundestag mit der Mehrheit der 
Stimmen der SPD- und der FDP-Fraktion gegen die Stimmen 
der cDu/CSU-fraktion ein "BerufsbildungsfördenmgsgeSetZ" 
verabschiedet. Eine Neuregelung der Finanzierung der Berufs­
ausbildung wurde von der Bundesregierung und allen Bundes­
tagsparteien bewußt - wenn auch mit untefKhiedlichen Begrün­
dungen - aus diesem Gesetzgebungsverfahren ausgeklammert, 
Daß diese Finanzierungsfrage nicht nur eine momentane, durch 
einen spezifischen wirtschaft[ich-sozialen Augenblick bestimmte 
Problematik ist, so(( in den folgenden Ausführungen durch den 
Verweis auf einige historische Aspekte dieser Kontroverse ver­
deutlicht werden. 

Im Ansch[uß daran werden dann einige Forderungen und über· 
[egungen zur Neurege[ung der Beruf�bildungsfinanzierung skiz­
ziert. Es wird aufgezeigt, daß die Ziele, die Inhalte und die Re­
formvorschläge zur Verbesserung der Qualität der Berufsausbil· 
dung einen unmittelbaren Zusammenhang darste((en. Es ist hier 
nicht möglich, die Fülle der befürwortenden und der ab.lehnen­
den Stellungnahmen der verschiedenen Parteien und Organisa· 
tionen im einzelnen darzulegen [1]. Daher wird eine globalere 
Betrachtung von Grundpositionen vorgenommen. Auf die For­
derungen der Gewerkschaften wird dabei besonders eingegan­
gen, da sie einerseits quasi als "Motor" der Reform des Lehrlings­
wesens und der Berufsausbildung in den letzten 100 Jahren 
überhaupt anzusehen sind, und sie andererseits die einzige demo­
kratische Organisation von gesellschaftspo[itischer Relevanz sind, 
die sich - ganz ähnlich wie der Bildungsrat [2], die Edding­
Kommission [3], der Ettlinger Kreis [41 und einzelne Sozialwis· 
senschaftier bzw. Berufspädagogen [5] - konsequent für eine 
Neuregelung der Berufsbi[dungsfinanzierung eingesetzt haben. 

Abschließend wird auf einige Entwicklungstendenzen und Urteile 
hingewiesen, die verdeutlichen können, daß - wie es bereits in 

einer Denkschrift des ZDH 1970 formuliert wurde -
"

die 
Finanzierung der Berufsausbi[dung in den Betrieben . . .  nach 
dem Prinzip der Kostenselbstdeckung . . .  nicht mehr wirksam" 
[6] ist. Daher ist auch 

"
die Umlegung der Kosten auf die Unter­

nehmen, die von der Ausbildung Nutzen haben, (.) vom Hand­
werk mehrfach praktiziert worden" [7]. 

Historische Aspekte dar Kontrove,.,e 

In der bisherigen Auseinandersetzung um zweckmäßige und 
sachgerechte Formen der Beruhbildungdinanzierung ist deut­
lich geworden, daß dieser Streitpunkt nicht isoliert betrachtet 
werden kann, da er eng verknüpft und verhaftet ist mit zah[­
reichen grundsätzlichen Problemen der Berufsausbildung. Quan­
titative und qualitative Aspekte der Struktur, der Kontinuität, 
der Normierung, der Kontrolle und des Umfangs des Berufs­
bildungssystems sowie der Entscheidungs- und Verfügungsgewalt 
über Ausbi[dungsp[ätze werden im Zusammenhang mit der 
Finanzierungsregelung mittel- oder unmittelbar tangiert. Denn 
es geht - z. B. nach Auffassung der Gewerkschaften - darum, 

"
daß in einer einheitlichen und übersichtlichen gesetzlichen 

Regelung das Lehrlingswesen und die Berufsausbildung ihre 
allseitig befriedigende Ordnung erhalten", da nur so 

" 
. .  , 

wesenttiche Voraussetzungen geschaffen werden können, um 
überall in der gesamten deutschen Wirtschaft, in allen Berufs­
sparten und auf jeder Lehrstelle eine gute Berufsausbildung 
�urchzuführen" [8]. 
Dokumente und Abhand[ungen über 

"
Die Reform des Lehrlings­

wesens" [g] und "Das Gewerbliche Fortbi[dungswesen" [10] zei-­
gen, daß der Zusammenhang von Qualität und Finanzierung der 
Berufsausbildung seit über 100 Jahren mit unterschiedlicher In· 
tensität aus verschiedenen Interessen lagen heraus nicht nur von 
den Gewerkschaften, sondern auch von Wissenschaftlern und 
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Unternehmern analysiert und diskutiert wird. Dabei ist bemer­
kenswert, daß eine Reihe der im 19. Jahrhundert vorgetragenen 
Argumentationsmuster in der gegenwärtigen Kontroverse um die 
Berufsbildungsreform wiederzufinden sind. So beklagt in einem 
Gutachten für den Verein für Socialpolitik der Fabrikbesitzer 
Friedrich von König die - aus seiner Sicht angeblich - schlechte 
Moral und die "Thatsache" des ,,entschiedenen Rückgangs • . .  
manueller Leistungen" der Lehrlinge, die nur "utopischen und 
resultatlosen Hirngespinsten" [11] nachjagen. Die Schuld hieran 
trägt seiner Meinung nach " . . .  die Alles überwuchernde Groß­
industrie.· Sie entzieht der Kleinindustrie, dem Handwerk nicht 
nur die beueren Arbeiter, auch die fähigeren Lehrlinge. In den 
Fabriken . . .  winkt dem angehenden Lehrling nicht nur bessere 
Bezahlung, sondern auch die Möglichkeit früherer Selbständig· 
keit. Es liegt hierin eine große Gefahr, weil die so nothwendige 
persönliche Einwirkung des Arbeitgebers, des Vorgesetzten auf 
das jugendliche Gemüth fehlt" [12]. Um den Lehrling u.a. vor 
einem "Contractbruch", der zu frühen Selbständigkeit, dem Ab· 
wandern in die Großindustrie, von den "Bekennern der sociali· 
stischen Lehren" und der ,,50cialdemokratie" abzuhalten. plä· 
diert v. König für die Errichtung von "Cautionskassen" bzw. 
für "von der Firma subventionierte Fabrikkassen" [13]. "Diese 
Einrichtung spornt . . .  den Lehrling an, willig seine Lehrzeit 
auszuharren. . _ • Der so sich sammelnde Betrag _ _ _  wird _ _ _  dem 
Lehrling gleichsam als eine Prämie, _ • _ nachdem er seine Lehr· 
zeit pflichttreu durchgemacht" [14] hat, ausgezahlt. Solche Kas­
sen wären positiv zu beurteilen, da "vor Allem der Arbeitgeber 
selbst durch freie Thätigkeit Verbesserungen im Lehrlingswesen 
anbahnen kann. Verschiedenartig, je nach den örtlichen Verhält­
nissen, aber überall kann der Arbeitgeber, wenn er nur ernstlich 
will und Opfer nicht scheut, Einrichtungen treffen, welche den 
Lehrling zum Aushalten der Lehrzeit anspornen. Welcher Art 
diese Einrichtungen aber auch sind, zweierlei ist nöthig: 1 )  sie 
müssen dem" Lehrling materielle Vortheile in Aussicht stellen; 
2) sie dürfen nicht für den Moment berechnet, sondern sie müs· 
sen von dauernden Nachwirkungen für die spätere Zukunft sein. 
. . . Kein Kreuzer, welcher für Ausbildung der Jugend ausgege­
ben wird, ist verlorenes Capital, keine.Ausgabe wirkt in den sitt­
lichen und materiellen Folgen so segensreich und nachhaltig 
fort" [15]. 
Diese Argumentation gibt Anlaß daraufhinzuweisen, daß bereits 
1828 Johenn Heinrich von Thünen im ersten Band seines Haupt­

werkes "Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und 
Nationalökonomie" darlegte, daß ,,auch bei dem gewöhnlichen 
Handwerker . . .  eiRe längere und bessere Erziehung die Wirk­
samkeit vermehrt" und ein "besser ausgebildetes Volk, mit den· 
selben materiellen Gütern versehen, ein weit größeres Einkom­
men als das ungebildete Volk" [16] erreichen kann. 
In den bereits erwähnten Gutachten zur "Reform des Lehr· 
lingswesens" .(1875) und den "Verhandlungen der dritten Gene· 
ralversammlung des Vereins für Socialpolitik" vom 10. bis 
12. Oktober 1875 in Eisenach werden unternehmerische Verhal· 
tensweisen und Überlegungen dargelegt, die deutlich die Ver­
knüpfung von Lehrstellenrückgang, Verschlechterung der Aus­
bildungsqualität und der finanziellen bzw. ökonomischen Inter­
essen hervorheben. Der Obermeister der Tischler-Innung in 
Berlin F. W. Brandes führte dazu aus: "Ferner sieht man, daß 
der Arbeitgeber immer mehr und mehr sich davon zurückzieht, 
Lehrlinge zu halten, da er nicht geneigt ist, sich ein, zwei oder 
drei Ja�re mit dem Lehrling für Andere, welche den Nutzen 
davon ziehen, abzumühen, während für ihn das leere Nachsehen 
bleibt . . . .  Man kann im allgemeinen wohl von der Großindu­
strie betreffs der Lehrlinge nicht viel elWarten, da wohl bis jetzt 
und auch ferner von derselben die wenigsten Lehrlinge ausgebil· 
det worden sind und werden; diese Ausbildung wird zum aller­
größten Theil von der Kleinindustrie vollzogen und die Großin­
dustrie heims! ihre Ernte von der Kleinindustrie ein und macht 
sie zum Thei! für die Consumenten nutzbar" (17]. 
Die Konsequenz einer solchen Feststellung wäre eigentlich, einen 
Ausgleich der Ausbildungskosten zwischen ausbildenden (Hand-

werks-) und nicht ausbildenden (I ndustrie·) Betrieben zu for­
dern. Eine Forderung, die aber erst etwa drei Jahrzehnte später 
von Handwerkervereinigungen und der Nationalliberalen Partei 
erhoben wird. Es werden die Beteiligung der Industrie an den 
Kosten der "Wohlfahrtseinrichtungen der Innungen und Hand­
werkskammern, soweit dieselben das Gesellen- und Lehrlingswe­
sen betreffen • . •  (und die) gleichmäßige Verteilung der Lasten 
für das Lehrlings- und Fachschulwesen auf alle mitbeteiligten 
Betriebe" [18] gefordert. 
Im Zusammenhang mit dieser Forderung wurde auch auf die 
"besonderen Industriebeiträge zur Handwerksausbildung . . .  
in Gestalt . . .  (des) in Niederösterreich angewandten Systems 
der gewerblichen Sonderbeiträge für das Fortbildungsschulwe­
sen" hingewiesen. 
Die Industrie hat sich gegen die Realisierung solcher Forderun· 
gen gewehrt u. a. mit folgenden Argumenten 

die "Haltung von Lehrlingen im Handwerk" wird ja überhaupt 
erst durch die Industrie ermöglicht, da sie später die vom 
Handwerk ausgebildeten Fachkräfte auch beschäftige; 
"Das Handwerk . . .  erzielt aus diesem Teile seiner Tätigkeit 
für die Hebung des eigenen Standes sogar noch erhebliche 
überschüsse"; 

"Die unbedingte und unvermeidbare Folge einer solchen Son­
derbelastung . . .  der Industrie zur Handwerkerausbildung . . .  
muß sein eine Mitbestimmuny.der Industrie bei der Venven­
dung der Beitriige und eine durch besondere Aufsichtsorgane 
der Industrie vorzunehmende Überwachung der Hlndwerker· 
ausbildung". 

In dieser frühen Debatte um die Reform des Lehrlingswesens 
werden im Prinzip bereits zwei Problembereiche angesprochen, 
nämlich die einzelbetriebliche Finanzierung bzw. der Kostenaus­
gleich und der Zusammenhang von Berufsausbildungs· und Be­
schäftigungssystem bzw. Ausbildungs· und Beschäftigungsstruk­
tur, die auch in der gegenwärtigen Kontroverse um die Formen 
der Berufsbildungsfinanzierung von Bedeutung sind . 
Da die Aufstellung von schul-, bildungs- und berufsbildung:opoli­
tischen Forderungen und ihre Umsetzung in praktische Politik 
seit den Anfängen der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung 
prägender Bestandteil der gewerkschaftlichen Interessenvertre­
tungspolitik ist, haben sich die Gewerkschaften schon früh mit 
den sozio.ökonomischen Problemen und der Beseitigung offen­
kundiger Mißstände des "Lehrlingswesens und der Berufsaus­
bildung" beschäftigt. Gewerkschaftliche Untersuchungen zu 
Beginn dieses Jahrhunderts, die sich "auf männliche und weib­
liche Lehrlinge im Gewerbe, Handel und in Bureaubeschäfti­
gung" (19J bezogen, waren an zwei grundlegenden Fragestellun­
gen ausgerichtet: 
,,1. Genügt die technische Ausbildung der Lehrlinge? Wenn 

nicht, welche neuen Wege wären einzuschlagen? 
2. Wie ist die wirtschaftliche Lage der Lehrlinge und was kann 

zu ihrer Besserung geschehen?" [20]. 

Die Auswertung dieser Erhebungen führte dazu, daß der X. Ge· 
werkschaftskongreß des ADGB im Juli 1919 sich ausführlich mit 
der betrieblichen Berufsausbildung beschäftigte. In einer "Grund· 
satzerklärung" zur "Regelung des Lehrlin9swesens" wird u. a. 
"eine sozialisierte Berufsausbildung" gefordert. Als unabdingbar 
wurde angesehen, daß "jeder Beruf, Berufszweig und Betrieb 
(.) seine jugendlichen Arbeiter planmäßig in einer geordneten 
Lehrzeit auszubilden und ihnen Gelegenheit zu geben (hat), die 
praktische Ausbildung durch theoretische Fachbildung zu ergän­
zen und zu vertiefen" [21]. Die Gewerkschaften und der Staat 
wurden beauftragt, "dahin zu wirken, daß die Großindustrie 
mehr als bisher Einrichtungen zu systematischen Ausbildung 
schafft. Im Bedarfsfalle sind Zwangsmaßnahmen zur Einstellung 
von Lehrlingen vorzusehen" [221. 
Des weiteren forderte dieser Kongreß eine grundsätzliche Verän­
derung der einzelbetrieblichen Berufsausbildungsfinanzierung 
und die Einrichtung von betrieblichen und außerbetrieblichen 
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"lehtwerkstellen". I n  der gewerkschaftlichen Grundsatzerklä­
rung von 1919 wird zu diesen Problembereichen ausgeführt: 

"Es ist in Aussicht zu nehmen, solchen lehrmeistern, die bei der 
Ausbildung von Lehrlingen besonders Hervorragendes geleistet 
haben, aus noch zu schaffenden Fonds Prämien zu zahlen . . .  _ 

Neben den Betriebs-Lehrwerkstellen ist die Errichtung von 
Sammel-Lehrwerkstellen anzustreben, die den Lehrlingen klei­
nerer Betriebe die Möglichkeit einer besseren Ausbildung gibt, 
indem die Lehrlinge nach einer bestimmten praktischen Ausbil­
dung in der Werkstelle für eine gewisse Zeit der Lehrwerkstelle 
überwiesen werden. Die Kosten dieser Sammel-Lehrwerkstellen 
sind von den Arbeitge�rn des in Betracht kommenden Bezirks 
und Berufes, im gegebenen Fall mit einem Zuschuß aus öffent­
lichen Mitteln aufzubringen" [23}_ 
Daß die vom Gewerkschaftskongreß 1919 aufgezeigte grundle­
gende Beruf5ausbildungsproblematik noch weiterhin besteht 
und die damals vorgetragenen überlegungen und Forderungen 
noch keineswegs überholt sind, wurde - gerade - in den vergan­
genen Jahren durch Praxiserfahrungen und Sachverständigenbe­
richte bzw. Gutachten immer wieder bestätigt. So wird z. B. im 
Zweiten Jahresgutachten des Sachverständigenrates darauf hin­
gewiesen, daß "die Qualität der betrieblichen (.) Ausbildung 
manchmal ausgezeichnet, aber häufig auch sehr unbefriedigend 
(ist); vor allem in Kleinbetrieben - aber nicht nur dort - stößt 
der Grundsatz, daß die Lehre im Betrieb in erster Linie ein Aus­
bildungsverhältnis ist, auf harte Rentabilitätserwägungen" [24}. 
Auch aufgrund solcher Feststellungen fordern die Gewerkschaf­
ten eine grundlegende Neuordnung der Berufsbildungsfinanzie­
rung. Denn ihrer Auffassung nach führt die Ausrichtung der 
betrieblichen Berufsausbildung an den privat- und einzelwirt· 
schaftlichen Rentabilitätsinteressen dazu, "daß die Qualifika· 
tionsmöglichkeiten der Arbeitnehmer von den kurzfristigen 
Anforderungen des Arbeitsmarktes und seinen regionalen Be­
schränkungen abhängig sind . .  _ .  Eine qualifizierte Berufsausbil· 
dung für alle und die Sicherstellung eines ausreichenden und­
auswahlfähigen Angebots an Ausbildungsplätzen können nur 
durch die Ablösung der einzelbetrieblichen Finanzierung ermög­
licht werden. Die Mittel für eine überbetriebliche Finanzierung 
müssen durch Beiträge aller Betriebe, Unternehmen und Verwal­
tungen zu einem-zentralen Fonds aufgebracht werden. Die Ver­
teilung der Mittel, die von der Selbstverwaltung wahrgenommen 
wird, richtet sich nach der Qualität und den Kosten der Ausbil· 
dungsplätze" [25]. 
Nicht zuletzt aufgrund der politischen Aktivitäten der Gewerk· 
schaften wurde 1927 von der Reichsregierung ein Entwurf eines 
Berufsbildungsgesetzes vorgelegt, der aber weit hinter den 
gewerkschaftlichen Forderungen zurückblieb. Eine Neuregelung 
der Berufsbildungsfinanzierung wurde auch nicht eingeleitet, 
zumal der Entwurf auch mögliche tarifvertragliehe Regelungen 
ausschloß [26]. Lediglich durch das 1923 erlassene Gesetz über 
die Erweiterung der Berufsschulpflicht wurde die- Erhebung 
einer Abgabe zur Finanzierung der Berufsschule ermöglicht. 
"Zur Deckung der Schulunterhaltungskosten können die Gemein­
den in Preußen von den Arbeitgebern Schulbeiträge erheben. 
Diese Beiträge dürfen jedoch nicht mehr als die Hälfte der durch 
Zuschüsse nicht gedeckten Kosten ausmachen" [27}. 
Fragen der Finanzierung der betrieblichen Berufsausbildung 
wurden erst wieder nach 1945, insbesondere im Zusammenhang 
mit den Reformvorschlägen zur Neugestaltung des Berufsbil­
dungssystems diskutiert, und zwar kontrovers. 

Aspekte des Zusammenhangs von Zielen, Aufgaben. 
Inhalten und Fimmzierung der Ben..Lfsausbildung 
Fragen der Finanzierung der beruflichen Bildung sind nicht 
unabhängig von den grundsätzlichen Zielen und der Aufgaben­
steIlung sowie den Formen. Mängeln und Defiziten der Berufs­
ausbildung zu sehen. Sie sind im Zusammenhang mit den Funk­
tionen des Wirtschafts-. Gesellschafts- und Bildungssystems, 
den konkreten Bedingungen des Arbeitsmarktes. der betriebli-

ehen Arbeitsorganisation und den Qualifikationsanforderungen 
zu reflektieren [28}. Diese vielschichtigen sozio-ökonomischen, 
strukturellen Interdependenzen können, hier allerdings ebenso· 
wenig abgehandelt werden wie die Mängel und Defizite der gegen­
wärtigen Berufsausbildung [291. Hier muß es genügen, einige 
grundlegende Ziele, die für den Zusammenhang von Qualität, 
Kosten und Finanzierung der Berufsausbildung bedeutsam sind, 
knapp thesen artig zu skizzieren: 

Die Berufsausbildung ist Teil eines umfassenderen Bildungs­
prozesses. Wobei Bildung als ein entscheidendes Mittel zur 
Mündigkeit des Menschen zu verstehen ist. "Mündigkeit ist 
Selbstfindung des Menschen, der Prozeß seiner Habhaftwer­
dung, seines wahren Bewußtseins von sich selber" [30]. 
Damit wird auf einen wichtigen Aspekt von Bildung hingewie­
sen. nämlich auf das in Bildung - also auch in beruflicher 
Bildung - intendierte Versprechen auf Freiheit und Selbst­
bestimmung_ Bildung ist in diesem Sinne nicht Privatsache 
und wird auch nicht vom Subjekt her inhaltlich bestimmt. 
Sie vollzieht sich daher nicht zweckfrei. sondern ist stets 
auf bestimmte Ziele gerichtet. die eng mit der historisch 
gewordenen Gesellschaftsstruktur zusammenhängen. Allge­
meine und berufliche Bildung zielt also darauf ab. die "Wirk­
lichkeit als das zu begreifen, was sie ist" [31). Bildung ist 
zugleich "Medium der Interpretation der eigenen Existenz­
bedingungen im Bezugsrahmen" [32] der gesellschaftlichen 
Praxis. 
Ziel der Berufsausbildung ist die Vermittlung einer umfassen­
den beruflich-fach lieh-sozialen Qualifikation, damit eine lang­
fristige Verwertbarkeit der Arbeitskraft zur Absicherung der 
materiellen und sozialen Existenz der abhängig Arbeitenden 
ermöglicht wird. Berufsausbildung muß zu qualifizierten 
betrieblich-beruflichen Tätigkeiten befähigen und den abhän­
gig Arbeitenden die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen 
Arbeitsplätzen, Betrieben und Branchen eröffnen. Darüber 
hinaus muß der Auszubildende befähigt werden, auf Prozesse 
der technisch-organisatorischen Veränderungen ohne beruf­
lich-sozialen Abstieg reagieren zu können. 
Inhalte der Berufsausbildung und die zu vermittelnde Quali­
fikation sind aus der Analyse der gesellschaftlichen Realität 
unter Berücksichtigung ihrer Verinderbarkeit, insbesondere 
aus der Analyse von Arbeitsbedingungen und ·strukturen 
abzuleiten. Sie müssen auch auf die Erkenntnis, Wahrung und 
solidarische Durchsetzung von Interessen und Bedürfnissen 
der in Abhängigkeit arbeitenden Menschen abzielen. 
Der Staat kann auf eine unmittelbare Trägerschaft und auf 
die eigene Durchführung der Berufsausbildung zwar verzich­
ten, aber er kann aufgrund des Sozialstaatsgebots (vgl. 
Art. 20 und 28 GG), das sich auch auf das Bildungssystem 
insgesamt bezieht, nicht aus der gesellschaftlichen Verantwor­
tung zur sozialstaatlichen Gestaltung des Berufsbildungssy­
stems entlassen werden. Die allseitige Verwirklichung dieses 
Rechtsgrundsatzes erfordert u. a. die Herstellung von Chan· 
cengleichheit in der beruflichen Bildung und ein ausreichen· 
des, qualifiziertes und auswahlfähiges Ausbildungsplatzange­
bot. 

Daß die Verwirklichung dieser Ziele und Inhalte der Berufsaus­
bildung neue Fonnen der Finanzierung erfordern [33}, haben im 
letzten Jahrzehnt nicht nur die Gewerkschaften, verschiedene 
Wissenschaftler und - am Anfang der siebziger Jahre - verschie­
dentlich auch die Bundesregierung [34} aufgezeigt, sondern auch 
- in besonders ausführlicher und fundierter Form - der Bil­
dungsrat [35} und die "Edding-Kommission" [36]. Diesen 
Abhandlungen zufolge muß gegen die Beibehaltung der einzeIbe­
trieblichen Berutsbildungsfinanzierung u. a. eingewandt werden, 
d,. 
- nur ein kleiner Teil der Betriebe, Unternehmen und Verwal­

tungen ausbildet und die nicht ausbildenden Betriebe durch 
Abwerbung qualifizierter Arbeitskräfte von der Berufsaus­
bildung profitieren, ohne sich an den Kosten zu beteiligen; 
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- der Umfang und die Oualitiit der betrieblichen Berufsausbil­
'dung von den prlvltwlrtscooftJichen Rentabilitiuerwägungen 
abhängt und 50 tendenziell und grundsätzlicfl eine Fehlstruk­
turierung des Ausbildungsangebots in et"!Zelnen Regionen, 
Berufen und Branchen begüllS1igt wird bzw. besteht; 
durch dis privatwirUc:haftlic/w Rentabilitätsinteresse SO<!:iale 
Ung6etchheiten zwischen den Gnch'ee;htem und den Schu" 
abgäogern je nach Vorbildung begünstigt und veruärkt wer­
den; 
ein ert'leblichel Qualitätsgefill. bei der Durchfiihrung der 
Berufsausbildung besteht, du nicht zuletzt auf die unter­
IChildliche ökonomische Interessenillge und die ungleichen 
fimmzielt.n Aufwendungen der einzelnen Betriebe zurlickzu­
führen Ist; 
das betriebliche Ausbildungsplatzangebot stark konjunktu­
renanfällig und -abhängig [37] und - zumindest gegenwärtig 
- nicht ausreichend Ist. Oit! Konjunkturabhängigkeit und die 
illI.1ni9', einseitige Verfügungsgewalt der Betriebe und Ver­
waltungen über die Ausbildungsplätze yerhindert eine dem 
Sozialstaatsgebot verpflichtete Steuerung des Ausbildungs­
plauangebou zur Herstellung von Chaocengleichheit und zur 
Realisierung des Rechts, "Beruf, Arbeitsplatz und Ausbil­
dungs.stätte frei zu wählen" {Art. 1 2  Am_ 1 GG); 
durch die unternehmerischI! Verfligungsgewalt auch begün­
stigt wird, daR die betriebliche Berufsausbildung als ein 
strategisches Instrument betrieblicher Pel"5Oflalpolitik zur Re­
gulierung des innerbetrleblichefl Arbeitsmarkt", zur Absiehe­
rung innetbetr�icher Autorität und Herrschaft sowie zur 
Erzeugung und Festigung IIOn Loyalitit gegeniiber dem Unter­
nehmen zum Einsau. I<ommt; 
der Berufsausbildungs. und Qualilikationsvennittlungsprozeß 
aofllrund der verändtrtllll ArbeitlOl'"gmi5iltion, der zunehmen· 
den Kapitalisierung der Produktion, des Einsatzes neuer 
arbeiUkräheeinsparendlH" Technologie und/oder der Speziali­
sierung der Produktion bzw. der Dienstleistung immer öfter 
räumlich, zeitlich und stchllch aus dem unmittelbaren Pro· 
duktlons· und Arbfliuprozeß ausgegliedert werden muß. 
DahIIr sind neue Lernformen und außer- bzw_ überbetrieb­
liche Lernorte erforderlich, die höhere/zusätzliche ' Ausbil· 
dungskosten verursachen, die dann konsequenterweise auch 
durch eine uberboulebliche Umlagefinanzierung zu decken 
sind. 

Verbeuerung der Blldunli/lChancen und der Qualität 
der Berufsausbildung durch eine Fondsfinanzierung 
Die erste praktlkeble und gesetzlich fundierte überootriebtiche 
Umlagefinanzierung gab es in den fünfziger Jahren In West-Ber· 
lin. Der § 32 des Berliner Beruf»usbildurlQ9!llSeues von 1951 
zielte darauf ab, die Berufsausbildung unabhängiger yoo kon­
junkturellen EntwicklUng!n zu machen und sie finanziell ztJ 
fördern, .. wenn die Lage des Arbeit5m.arktes es erlordert . . . .  
Die Mittel für die Beihilfen sind durch eine Berufsausbildungs­
abgabe der Arbeitgeber autzubrif"9!ll" (§ 321. 1953 wurde vom 
Berliner Abgeordnetenhaut" - in Er�nzung zum Berufsausbil­
dungsgeseu - ein BerufsfÖfderungsgMeU beschlos.sen, .. um alle 
in den Betrieben der Berliner Wirtschaft YOfhandMen Ausbil· 
duogsmögrichkeiten für die Berufsanwät1er zu erschließen, und 
die Bereitschaft der Ärb.itgeber zur Einstellung uoo Ausbildung 
von Lehrlingen, Anl&rnlingen und Ftchschulpraktikanten zu 
fördern" (§ 11. Von 1953 bis 1958 hat ein ,,Ausgleichsstock" 
bestanden, in den alle gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen 
Beiträge einzahlten und aus dem dann "Berufsausbildungsbeihil­
fen" an die ausbildenden Unternehmen gezahlt wurden. Zu­
schüsse an diesen .. Ausgleichsstock" zahlten jährlich auch die 
BAVAV uoo der Berliner Senat. 
Diese Umlagefinan1.ierung Ist auch in dem "Entwurf zu einem 
Berufsausblldungsgeseu:" (1969) des DGB vorgesehen [38]. Sie 
unterscheidet sich aber grundlegend yon dem - 10 Jahre später 
- vom Bildungsrat gemtchten Vorschlag "zur Einrichtung eines 

selbständigen Ausbildungsfoods für die l...ehrlingsausbildung" 
139). Denn es wird vom Bildungsrat - wie in ähnlicher Form 
von der "Edeling-Kommission" (1974) - ein Konzept einer 
rlauerf\aftan Fondstinanzilnung als wünschenswm-e und als reali­
stische Alternative zur einzelbetrift>lichen Finanziarung vorge­
legt. Während die Umlegefineruierung in Beflin und der urtpriint­
liehe DOB-Vorschlag nur al5 eine AChIk:hJzoeitlich begrenzte 
Sondormaßnahme in Abhin9i9keit von der "lage des Arbeits­
marktes" (OGB·VorJehleg § 35 Abs. 1 )  zu verstehen waren. 
Darauf hlnzuweiS&n ilt aber, daß die Gewerk$Chahen seit 1959 
ihre Vorstellungen und ForderlJ098ll zur Reform der BerufSollus­
bildung und -finanzierung weiterentwickelt, konkretisiert, fun­
diert und aktualisiert naben und bereits in den Auseinanderset­
zungen um die Reform und gesetzliche Regelung der Berufseus­
bildung (1964/65) und ain .. Arbeitsmerktanpassunllsgesetz" 
(1966), Insbesondere aber in der Diskussion um das BBiG von 
1969 "die Einführung eines Fonduystems zur Finanzierung der 
lehrlingsausbildung" [40J gefordert haben, da diese Finanzie­
rungsform "ein wichtiger Schlü$Sel zur Hebung der Qualität der 
Berufsausbildung" [41] 15t. 
Zugleich wird durch gewemschaft!iche Beschlüsse und Stellung­
nahmen - wie auch durch die Empfehlungen des Bildungsrates 
und die Vor5Chläge der "Edding-Kommission" - deutlich, daß 
eine Fondlfinanzierung nicht darauf abzielt, die Vorteile einet"" 
praxiuelevanten betrieblIchan Ausbildung und den sozialen 
Erfahrungswert von betrieblichen Arbeiten und ll'lfnen zu besei­
tigen. Die Fonds- bzw. Umlilgefinanzierung ist nicht ein Selbst­
zweck, nicht ein Ziet an sich, sondern ein gestaltendes Instru­
ment zur Steuerung und Verbes5erung der 8eruhausbildung und 
somit auch Teil einer umflSSeflden, auf die Vefbes5erung der 
Arbeit$- und lebensbedll9Jngen in5ge$8mt ausgerichteten Gesell· 
schahspolItik. Mit dieser Fondsfinanzierung werden u. a. fol· 
gertda Zi,le, die iflS98S-lmt auf eine Verbes5eruog der Berufsaus­
bildung (t. 0.) ausgerichtet sind, verbunden: 

Steigerung der AuSbildungsqualität in Verbindung mit einer 
Neuordnung der Beruf Ausbildung, die auch eine berufliche 
sozlooÖkonomisch-teclmilChe Grundbildung mit betriebs­
und branchenObcrgreifenden Inhalten ermöglicht, damit die 
sozialen und Arbeitimarktchancen der abhängig Arbeitenden 
erhöht werden: 
Verbesserung der Ausbildungsqualitiit durch lernunterstüt­
zende Medien, durch Vertiefung der Fachbildung und -th'so­
rie, durch eine bessere Relation yon Ausbildern zu Auszubil­
denden: 
Abbau der rtlgional,n und strukturellen Ungleichgewichte 
im BeruhbilclungSollngebot: 
Abmilderung der KonJunkturanfälliQkeit der finanziellen Lei­
stungen/Abgaben uoo des Angebots yon Ausbildungsplätzen: 
Sicherung eines ausreichenden auswahlfähigen Angebots qua­
lifizierter Aus- und Weiterbildungsplitze sowie Ernalt, Senat­
fung und FÖfderu� von (zusätzlichen) Ausbildungsplätzen 
mit hohen AtbeitsmlfktchanQ/fl und von Ausbildungsplitun 
in ,.strukturschwachllll" Regionen: 
Beteiligung aller Betriebe, Unternehmen und Verwattungen 
an den Kosten der Beru'-.lsbikklng durch eine Umlagefin&n' 
zierung. dtc 50 angelegt ist, daß in der Endstufe die Berufs­
ausbildungskosten für alle JU!JI!ndlichen voll finanziert und 
unabhiWIgig von def unmittelbaren einzelbetrieblichen Verfi;. 
gung gesichert werden; 
ErrichtWlg und Unterhalt von Gber- und aullerbetrieblichen 
Einrichtungen der Berufsbildung sowie die Förderung der 
Teilnahme an entsprechenden Bildungsmaßnahmen und Aus­
bildungsgängen; 
Verbesserung dar aualität und stärkere Pädagogisierung 
der beruflichen Bildung durch die finanzielle Förderung von 
Qualifizierungs maßnahmen zur Aus- und Weiterbildun9 yon 
Ausbildern; 
Förderung der AuSblidungsooratung und der Qualifizierung 
von Ausblldungsberatarn; 
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-" Förderung von ModellYtlrwchen zur WeiterentwickllJ09 und 
Neuordoong der Berufsbildung; 
Untentützullg von qualifizierten, gesellschaftlich nK:ht diskri­
minierenden Sondetmaßnahmtn zur Berufsbildung für sozial· 
btmach1eiligte und/oder schulgeschidtgte Jugendliche und 
Erwachsene; 
Abb.u der alleinigen Verfügungsgewalt der Betriebe und 
Unumehmen übef die Berufsal.nbildung und Mitbestimmung 
def G�tfkscnaften bei der Sicherung und Steigerung der 
AlJSblldungsqualitlit sowie bei der Kontrolle der Berufsilusbil­
dung. 

Darüber hinaus gibt " überlegungen und taritvertraglich verein­
barte Anütze, die Weiterbildung in eine, Fooddinanzierung mit· 
einzubeziehen [41). 

Ablehnl,lRg .Ine, Ilntr,I,n Fonds 
zur Finanzierung dll' B.rufsau.bildung 
Die bisherige staatliche BerufsbIldungspolitik hat eine Neuroge­
luog der BerufJblldungsflnanz:ierung bisher nicht ermöglicht. 
Die gegenwärtige Politik der Bundesregierung läßt erkennen, 
daß die unprüngllcht Absieht, "ein Finan�iefungssystem für die 
berufliche Bildung" zu schaffen, "das dazu beiträgt; die durch 
die betrieblichen Blldungsmaßnal\men entstehenden Kostenbala­
stungen auszugleichen" und dadurch ,,bestehende Wettbewerbs· 
nachteile def AU$bfldungsbetriehn zu beseitigen" [42], nicht 
mehr verfolgt wird, Die Oberlegungen der Bundesregierung zur 
Neuregelung der Berufsblldun9Sfinaruierung sind bisher am 
Widernand der Spittenvtl'bände der Winschaft und deren Blind· 
nispannern in der FDP und COU/CSU gescheiten. Im APIFG 
war daher auch nur noch die Möglichkeit einer Betufsausbil· 
dungsabgabe vorgnehen. Wobei 5Choo friih die Ab�cht er\c:enn· 
bar war, die$ll Finanzierungsr898lung nicht in kraft treten zu 
lassen, da bereit) 1974 der ehemalige Bundeswirtscflaftsmininer 
H. Friedrichi In Brieten und Positionspaplerllf'l det" Bundesregie· 
rung klargemacht hatte, daß er unter allen Umständen ilberbe· 
triebliehe Umlegefinanzierungen verhindern wiirde. 
In den Anhörungen des Bildungsrates zur "Verbesserung der 
Lehrling58usbildung" [43) und des Bundestagsausschus5es für 
Bildung [44J haben die Venreter der Unternehmer· und Wirt· 
schaftsverbände Ihre Bedenken bzw. ihre ablehnende Haltung 
gegenüber einer Fondsfinanzierung zum Ausdruck gebracht. Der 
DHKT lehnte grundsätzlich ab, während der DIHT sich - zeit· 
weilig - dafür einseute, "alle mit der Einführung einer AusbiI· 
dungs um lage und der Einflihrung einer enuprechenden Fonds· 
verwaltung zusammenhllngenden fragen sehr genau" [45] zu 
untersuchen. Der BOI legte dar, daß er "die Einrichtung nicht 
für erforderlich" (hllt), "sondern (.) steuerlichen Anreizen den 
Vorzug . . .  " gibt. "Sofarn sich überhi.lupt Berufsausbildungs· 
fonds als notwendtg erweisen sollten, wiire deshalb besonderen 
Fonds tür die großen WirtsclHlftsgruppen der Vorzug zu geben, 
VOf" einem zer\tralen Einhelufonds" [46J. 
Im Anschluß an d.n Unursuchungsbeficht der "Edding-Kom· 
miuion" hat der DIHT dann erklärt: .. Der \/On der Kommission 
vorqeschllgene z..,tr'" Fonds wird von seiten der Wirueh.!lft 
:KJWohl 'U$ beruhblldungspoliti5Chen wie auch aus ökonomi· 
5oChen, finanzpo1ilischen und verfassungsrechtlichen Gesicht1;· 
punkten hertul abgelehnt" 1(7). In den Stellung'lahmen und 
Dokumentationen gegen eine überbetriebliche Umlagefinanzie­
rung werden Teilaspekte In vielfältiger Form genannt. Die Haupt· 
argumen\e sind in den nachstehend <lufgeführten Punkten ent· 
halten: 

"Die Fonds·Regelung stellt ainen erheblichen planerischen 
Eingriff in unser Bildungs. und Beschäftigungssystem dar. . .  
Es besteht die Gefahr, daß das Berufsausbik!ungssystem und 
die Förderungsmaßnahmen vom Beschäftigungssystem abge· 
koppelt werden . , . 

Die Gafahr einer Bildungsplanwimch�ft in einem marktwirt· 
schaftl ichen BfSChäftigungsIV5tlm wird sichtbar . . .  

Die Berufsbildungsabgabe wird von den Betrieben als zusätz· 
liche Steuer empfunden. Es wird der Eindruck erweckt, daS 
der Staat versucht, sich seirter finanziellen Verantwortung 
für dte berufliche Bildung zu entziehM" '48] 
"Der Aufblähung staatlicher Biirokratten (wird) Vorschub 
gekiltet . .  , 
Der VOC"gesehene Eingriff in das bestehende System der Fir'lal'l' 
zierung der Berufsau5bildung wird abgelehnt. Er ist nicht 
dazu geeignet, nnätzliche Ausbildun�litze zu schaffen 
bzw. 9Ifäh�ete Auwildungsplätze zu erhalten . . .  (Dieses 
System) ist geeignet, Fehlausbildung hervorzurufen . . .  " 
[49]-

"Das En9agement der Winschaft, der Betriebe und der Aus· 
bilder für dia Berufsausbildung auf der Grundlage der Frei· 
willigkeit bringt mehr Erfolg als staatlicher Zwang gewähr· 
leisten kenn" [50J. 

Eine Umleg.finanzlerung mit einem zentralen Fonds wird aber 
auch abgelehnt, weil dadurch die Mitbestimmun9srechte der 
Gewerkscha,ften in der Bl!rufs�usbildung erweitert würden. 

Urteile, Entwlcklungtlendenzen und aktuelle Pro�mll 
Das Bundesverfusungsgericht hilt am 10. Dezember 1980 das 
1976 vom Bundestag gegen die Stimmen der CDUlCSU·Frak· 
tien und des Bundesrates wrabschiedete APIFG für nichtig 
erklärt (51}. Oie Bayerischt Staatsregierung hi.ltte in einem Nor· 
met1kontroU"erfahren beantragt zu entscheiden, daß dieses 
Gesetz nicht mi1 dem GrurxfgRseU: vereinbar sei, da die gesetz· 
lieh 'IOrgnehtne Berufsausbildungsabgabe eine Steuet sei, die 
der ZuJtimmung des Bundesratl$ bedilr1e bzw. bedurft hätte. 
Das APIFG wurde aber nicht wegen der Berufsausbildungsab· 
gabe für nichtig erklärt, sondern weil es Vonchriften Ober Ver· 
waltuflg5verfahren ("Annexbestimmungen") enthält und des· 
halb nach Art. 84 Abs. 1 GG der Zustimmung des Bundesrates 
bedurft hitte. Das Bundesverfaswngsgericht hat aber ent�ie· 
den, daß außersteuerliche Geldleistungspflichten im Rahmen 
enger kompetenzrechtlIcher Grenzen zulässig sind. Zur Auferle· 
gung dieser "Sonderabgabe" bedarf es keiner ausdrücklichen ver· 
faslunglrechtlicl'\en "Spezialermächtigung" . Die Kompetenz des 
Ge5etzgebers ergibt sich eus den allgemeinen Sachzuständigkei· 
ten nach An. 73 f GG. Oie Sonderabgabe unterscheidet sich in 
ihrem rechtlichen Charakter von der Steuer wesensmäßig. Eine 
Sonderabgabe als zusatzliche Belastung Einzelner kann erho· 
ben werden, wenn lie sich auf einen besonderen Zurechnungs· 
grund stützen läßt, der u. a. vor dem Gebot der Gleichheit aller 
Bürger vor den öffentlichen Luten Bestand hat. Wichtig ist aus· 
serdem, daß eine außersteuerliehe Sonderabgabe nicht zur Erzie· 
lung von Einnahmen für dl!n allgemeinen (staatlichen) Finanzbe· 
darf erhoben und nicht zur Fin<lnzierung allgemeiner Staatsauf· 
gaben "erwendet werden dar1. Die Erhebung einer Sonderabgabe 
setzt eine l!>t'ziflscl'Kl Beziehung zwischen dem Kreis der Abgabe­
pfllchtigen und dem mit der Abgilbeerhebung 'ltrfolQten Zweck 
vor.us. 
Verfanungsrechtlich und bIldungspolitisch ist nun bedeutsam, 
daß du 8undMveifilsungsgericht festge5telJ[ hat, eine Berufs­
au5bildungsabgabe (wie im § 3 APIFG vorgesehen) ist im Sinne 
einer Sonderebgabe zulässig und damit nicht verfassungswidrig. 
Sie wird nämlich 
.. . . .  im Internse der Gruppe de.- abgabepflichtigen Arbeitgeber, 
also ,gruppennOttig' verwendet. . . .  Insgesamt gesehen wird 
daher diS Aufkommen aus dlH' Berufsbildungsabgabe primär im 
Interese der Gruppe der Arbeitgeber genutzt (S. 49 f.) . . . .  Es ist 
zwar zutreffend, daß die Verwendung der Beruf$3usbildungsab· 
gabe auch den Interessen der ausbildungsplatlsuchenden Jugend. 
lichen und donen der gesamten Gesellschaft dient. Der Gruppen· 
nützlgkeitscharakter der Verwendung der Berufsbildungsabgabe 
wird Jedoch nicht dadurch aufgehoben, daß sekundär auch 
andere Gruppen oder die Allgemeinheit gewisse Vorteile von 
der Abgabenverwendung haben (5. 51) . . . .  Die Berufsausbil· 
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dungsabgabe hat die Möglichkeit eröffnet, den Arbeitgebern 
Hilfe zu leisten, damit auch, in den kommenden Jahren für alle 
Arbeitgeber ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Ange· 
bot an Arbeitskräften zur Verfügung steht. Das Ausbildungsplau­
förderungsgesetz regelt somit lediglich eine ,erzwungene Selbst­
hilfe' . . . .  Nutznießer eines Überhangs an ausgebildeten Arbeit­
nehmern sind daher zunächst ebenfalls die Arbeitgeber, denen 
ein vergrößertes Arbeitsmarktangebot zur Verfügung steht" 
(5.47). 
Bereits 1972 hatte das Verwaltungsgericht Oldenburg au1grund 
der Klage eines Malermeisters festgestellt; "Die Handwerks­
kammern sind . _ . berechtigt . . .  überbetriebliche Ergänzungen 
der Lehrlingsausbildung zu übernehmen. Die Kosten dafür . . .  
können die Handwerkskammern . . •  auf ihre Mitglieder umlegen 
. • .  ohne Rücksicht darauf . . .  ob der betreffende Meister Lehr· 
linge ausbildet. Der Vorteil des Kläge� besteht darin, daß ihm 
später gut ausgebildete Gesellen, die er unter Umständen anstel­
len will, zur Verfügung stehen" [52]. Vom OVG Lüneburg ist 
1974 eine im Grundtenor ähnliche Entscheidung gefällt worden. 
In der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe vom 
30.01.1981 wird die Rechtmäßigkeit einer "Umlage für überbe· 
triebliche Lehrlingsunterweisung" bestätigt. Ein Meister hatte 
die Umlage als nicht zulässig angesehen, "da hierdurch einzelne 
Handwerksbetriebe in unzulässiger Weise zur Einstellung von 
Lehrlingen gezwungen werden sollten." Dazu stellte das Gericht 
fest: . "Entgegen der Auffassung des Klägers kommen die Vor­
teile solcher Lehrveranstaltungen nicht nur den Ausbildungsbe­
trieben, sondern auch den Nichtausbildungsbetrieben zugute." 
Es erscheint dem Gericht " . . .  unbillig, die sogenannten Nicht­
ausbildungsbetriebe, welche aus einer qualifizierten Lehrlings­
ausbildung, die auch überbetriebliche Formen einschließt, 
zumindest einen mittelbaren Nutzen ziehen, von jeder Betei li· 
gung an deren Kosten zu verschonen" [53]. 
Diese Urteile zeigen einerseits, daß Umlagefinanzierungen bereits 
regional in einigen Kammerbereichen praktiziert werden und 
rechtlich zulässig sind und andere�eits, daß zwischen der grund­
$iitzlichen Ablehnung durch Vertreter der Spitzenorganisationen 
der Wirtschaft auf Bundesebene und der Befürwortung und 
Handhabung einer Umlagefinanzierung auf Kammerebene eine 
große politische Kluft besteht bzw. bestehen muß. 
Denn den ökonomischen Nützlichkeitsaspekt und die finanz· 
und bildungspolitische Notwendigkeit haben bereits eine Reihe 
von örtlichen Berufsbildungsausschüssen und Unternehmensver­
treter, die unmittelbar mit der Berufsbildungspraxis verbunden 
sind, sowie einige Tarifvertragsparteien erkannt. So sind z. B. in 
einigen Handwerkskammerbereichen bzw. Innungen ernsthafte 
Bemühungen erkennbar, Regional- oder Branchenfonds zur 
Finanzierung der betrieblichen und überbetrieblichen Berufsaus­
bildung zu errichten. Leitbild hierfür scheinen die tarifvertrag­
lichen FondsfinanzierunJJ.ssysteme der IG Bau-Steine-Erden 
[54] und der Tarifvertrag der Gewerkschaft Gartenbau, Land­
und Forstwirtschaft (v. 01 .04.1977) zu sein. Die Vollversamm­
lung der Handwerkskammer Konstanz beschloß am 20.11.1980: 
,,alle in der Handwerksrolle eingetragenen Betriebe des Schrei­
ner-Handwerks im Landkreis Konstanz sind vom Kalenderjahr 
1980 an verpflichtet, zur Finanzierung von Kosten der beruf­
lichen Ausbildung eine Umlage zu bezahlen" [55]. Der Berufs­
bildungsausschuß der Handwerkskammer Aachen nahm am 
01.10.1980 in einer Stellungnahme " . . .  die Bestrebungen 
zum Lastenausgleich zwischen ausbildenden und nicht ausbil· 
denden Betrieben positiv zur Kenntnis. Die Verwaltung einer 
entsprechenden Ausgleichskasse ist eine Verfahrenssache. Wenn 
Innungen um Errichtung einer Ausgleichskasse bitten, soll die 
Handwerkskammer sich dessen annehmen und sicherstellen, 
daß auch Nicht-lnnungsmitglieder zum Ausgleich herangezogen 
werden" [56]. 
Der frühere Bildungsminister J. Schmude forderte im Januar 1 981 
"die Wirtschaft auf, auf die Frage nach der künftigen Finanzie­
rung der beruflichen Bildung überzeugend zu antworten" [57]. 
Um "staatliches Eingreifen entbehrlich zu machen", wünschte 

er sich Finanzierungstarifverträge, wie sie z. B. in der Bauwirt­
schaft abgeschlossen wurden [58]. 
Angesichts der Tatsache, daß die Bundesregierung nicht bereit 
war, die Ausbildungsumlage nach dem APIFG zu erheben, und 
sich auch die völlige Unzulänglichkeit dieser Finanzierungsrege· 
lung zeigte, wurden von den Gewerkschaften tarifvertragliche 
Regelungen zur Sicherung, Finanzierung und Verbesserung der 
betrieblichen Berufsausbildung als notwendige politische Kon· 
sequenz angesehen. Aber die Tarifpolitik sollte nicht zum 

"Ersatzgesetzgeber" gemacht werden, die Grenze ihrer sozial· 
und bildungspolitischen Belastung und Überforderung könnte 
zu schnell erreicht werden. 
Angesichts der sehr unterschiedlichen Formen überbetrieblicher 
Umlagefinanzierungen, voneinander abweichenden Finanzie­
rungsregelungen - sei es auf der Grundlage von Tarifverträgen 
oder/und Kammerbeschlüssen -, der unkoordinierten finanziel­
len Zuschüsse zur Berufsausbildung und beruflichen Eingliede­
rung an Betriebe aus den Haushalten des Bundes und der Länder 
sowie der finanziellen Förderungsmaßnahmen zur beruflichen 
Bildung durch die Bundesanstalt für Arbeit ist die Gef�hr eines 
"Wildwuchses" von Finanzierungsmodaliläten und -instrumen­
ten gegeben, der durch eine konstruktive staatliche Berufsbil­
dungspolitik und eine entsprechende Gesetzgebung begegnet 
werden muß. Der staatlichen Verantwortung zur Steuerung der 
Berufsausbildung und der Pflicht zur Regelung der Berufsaus­
bildungsfinanzierung hat sich aber die Bundesregierung mit dem 
jetzt verabschiedeten Gesetz entzogen_ Aus dem "Rumpf·Gesetz" 
APIFG ist nun ein "Rumpf-Rumpf-Gesetz" in der Fassung eines 
Berufsbitdungsförderungsgesetzes geworden. Eine neue gesetz­
liche Initiative der Bundesregierung und/oder auch des Bundes­
tages zur Förderung der Berufsausbitdung, die über die Finan­
zierungsregelung des alten APIFG hinausgeht, ist aber aus den 
(weiter oben) dargelegten Gründen dringend geboten - um in 
den nächsten Jahren ein quantitativ und qualitativ ausreichendes 
Ausbildungsplatzangebot zu sichern_ 
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Konjunkturelles und strukturelles Ausbildungsplatzdefizit 

bei alternativen Finanzierungsformen 

Einleitung 

Sowohl das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Oe· 
zember 19BO über das Ausbildungsplatzförderungsgesetz als auch 
die Prognose des DIW über das Ausbildungsplatzangebot [1) zei­
gen, daß die Frage: "Was ist die effizienteste Finanzierungsform 
der außerschuliscilen beruflichen Bildung?" längst noch nicht 
beantwortet ist. In diesem Beitrag soU ein zentraler Aspekt der 
Finanzierungsdiskussion aufgenommen werden. Es gilt zu analy­
sieren, wie sich die unterschiedlichen Finanzierungsformen auf 

das Ausbildungsp)atzangebot im Konjunkturverlauf auswirken. 
Um diesen Aspekt behandeln zu können, ist es notwendig, die 
Beziehungen zwischen konj unkturellem und strukturellem Defi· 
zit an Ausbildungsplätzen aufzuzeigen und die Ursachen für die 
Konjunkturabhängigkeit des Ausbildungsplatzangebotes bei 
Einzelfinanzierung durch den jeweiligen Ausbildungsbetrieb dar· 
wiegen. Sodann sollen alternative FinanzierungsmÖQlichkeiten 
auf ihre Wirksamkeit untersucht werden, die Konjunkturrea· 
gibilität zu verringern. Bei den alternativen Finanz[erungsformen 
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wollen wir uns auf folgende Konzepte konzentrieren: , .  stärkere 
Beteiligung der AUSlubildenden an den Ausbildungskosten; 
2. Fondsfinanzierung nach dem Vorschlag der Sachverständigen­
kommission Kosten und Finanzierung der beruflichen Bildung 
(SKKF); 3. taritWrtraglich vereinbarte dezentrale Fonds; 4. Fi­
nanzierung nach dem Ausbildungsplatzförderungsgesetz. 

Die Beziehung zwischen konjunkturellem u nd  
strukturellem Ausbildungsplatzdefizit 

Ob [barhaupt Im konjunkturellen Verlauf ein zyklilChes Defizit 
an Ausbildungsplätzen entsteht, ist nicht eindeutig geklärt. Zum 
einen wird darauf hingewiesen, daß in den 50er und SOer Jahren 
ein permanenter Überhang an Ausbildungsplätzen existierte [2], 
so daß man zumindest nicht von einem globalen Defizit sprechen 
könne. Die Analyse von Steinbach [3] zeigt aber, daß im AusbiI· 
dungsplatzangebot durchaus eine konjunkturelle Komponente 
enthalten ist, wenn man zwi�hen dem Ausbildungsangebot im 
Bereich der IHK und der HK differenziert. Nach ihrer Ansicht 
verhalten sich die IHK·Betriebe mit ihrem Ausbildungsplatzan· 
gebot prozyklisch, hingegen die Betriebe im Bereich der HK 
antizyklisch. Unter bildungspolitischen Aspekten ist diese zykli· 
sche Variation der jeweiligen Ausbildungsanteile im Konjunktur· 
verlauf solange irrelevant, wie die Ausbildungsqualität in beiden 
Bereichen annähernd gleich ist. Nach Ansicht der SKKF besteht 
aber ein Oualifikationsgefälle zwischen diesen beiden Bereichen 
[4J. Ausbildungswillige, die die qualitativ besseren Ausbildungs­
plätze im I HK-Bereich nicht bekommen können, wandern in 
den Bereich der "schlechteren Ausbildung" ab. Diese Entwick­
lung im Ausbildungsbereich läßt sich in Anlehnung an das Ar· 
beitsplatzwettbewerbsmodell von Thurow verdeutlichen [5]. 
Danach gibt es ein konjunkturabhängiges Angebot von Arbeits· 
plätzen nach Qualifikationen geordnet. Je geringer die Oualifi· 
kation der Auszubiklenden ist, desto eher bekommen sie einen' 
"schlechteren Ausbildungsplatz" . 
Anhand der bis jetzt angestellten überlegungen sind drei Strate· 
gien möglich. um ein - auch im Konjunkturverlauf - ausreichen· 
des (qualitativen Mindestanforderungan entsprechendes) Ausbil­
dungsplatzangebot zu gewährleisten: 
1 .  VeT1tetigung des Ausbildungsplatzangebotes (antizyklische 

Politik); 
2. Vergrößerung des Ausbildungsplatzangebotes über den gan· 

zen Konjunkturverlauf hinweg (quantitative Ausweitung); 
3. Verbesserung des Ausbildungsniveaus in Bereichen mit niedri· 

ger Ausbildungsqualität (qualitative Verbesserung) [6]. 

Mit der Strategie 1 ist das konjunkturelle, mit den Strategien 2 
und 3 das strukturelle Defizit an Ausbildungspläuen angespro· 
chen [7]. Beide sind aber in ihrer bildungspolitischen Relevanz 
nicht voneinander unabhängig und müssen von daher gemeinsam 
unteT1ucht werdon. Das konjunkturolle Defizit ist unter dem bil­
dung$pOlitischen Gesichtspunkt: "ein ausreichendes Angebot an 
qualitativ befriedigonden Ausbildungsplätzen zu garentieren" 
um so gravierender, je höher das strukturelle Defizit ist. Wiirde 
z. B. ein strukturelles überangebot an qualitativ befriedigenden 
Ausbildungsplätzen vorliegen, so wUrde sich ein konjunkturell 
bedingter kurzfristiger Abbau von Ausbildungsangeboten im 
Idealfall auf den Abbau des Überhanges beschränken. Aufgrund 
dieses Zusammenhanges sollen beide Aspekte gemein.m unter 
der Fragestellung, wie kann das im Konjunkturverlauf auftre­
tende Ausbildungsplatzdefizit abgebaut werden, behandelt 
werden. 

Struktul'1!lIes und konjunkturel14t5 Ausbildungsplatzdefizit 
bei Einzelfinanzierung durch den Ausbildungsbetrieb 

Die Beschäftigung von Auszubildenden stellt fiir den Ausbil· 
dungsbetrieb eine Humankapitalinvestition dar [8}. Im allge­
meinen iibersteigen im Zeitraum der Ausbildung die Bruttoko­
sten die Erträge der Ausbildung. Dies gilt um so mehr, je qualita-

tiv anspruchsvoller die Ausbildung ist. Auch wenn die 8etriebe 
im allgemeinen von positiven N",ttokosten der Ausbildung aus­
gehen münen, d. h., die Brunoausbildungskosten (Personalko­
sten die Erträge der Ausbildung. Oi8$ gilt um 50 mehr, je qualita­
tung) übersteigen die Erträge im Ausbildungsbereich, werden sie 
diese Kosten dennoch auf sich nehmen, wenn sie erwarten kön­
nen, daß sich diese Kosten langfrlttig amortisieren. Die ausbil­
denden Betriebe werden nient nur die kurzfristig anfallenden 
Kosten und Erträge beriicksichtigen, sondern werden ihren Aus­
bildungsentscheidungen einen umfasseixlen Kostenansatz 
zugrunde legen, der sowohl die Transaktiorakosten {9J bezüglich 
der zukünftigen Beschäftigungspolitik (10] ais auch die langfri­
stigen Vorteile einer Ausbildung von Arbeitskräften berücksich­
tigt. 

Gemäß diesen überlegungen sind folgende Faktoren für die Aus­
bildungspolitik der Betriebe bestimmend: unter kurzfristigen 
Gesichtspunkten die Nettokosten der Ausbildung und unter 
langfristigen die Fluktuationstate der Ausgebildeten ( 1 1 ]  und 
der Arbeitsproduktivitätseffekt der Ausbildung. 

Diese knappe Skizzierung des Investitionskalküls der ausbil­
denden Betriebe ergibt folgende Argumentationskette für die 
Konjunkturreagibilität des Ausbi ldungsplatzangebotes: Je höher 
die Nettokosten sind, desto risikoreicher ist die Ausbildungsin· 
vestition für den Betrieb. Risikoreiche Investitionen sind beson­
ders konjunkturanfällig. Treten im Konjunkturabschwung 
zusätzlich Finanzierungsschwierigkeiten auf, so werden die 
Betrieb", um so eher ihr Ausbildungsplatzangebot einschränken, 
je höher die Nettokosten der Ausbildung sind [12J. Der Risiko­
grad einer Ausbildungsinvenition hängt wesentlich von der Mög­
lichkeit der zukünftigen Weiterbeschäftigung des Auszubilden­
den ab. Erwarten die ausbildenden Betriebe, daß sie aufgrund 
eines langfristigen konjunkturellen Einbruchs die von ihnen aus­
gebildeten Kräfte nach Abschluß der Ausbildung nicht weiter 
beschäftigen können, und liegen. wie dies bei qualitativ ansprud!s· 
voller Ausbildung im allgemeinen gegeben ist, positive Nenoaus­
bildungskosten vor, so werden sie ihr Angebot an Ausbildungs· 
plätzen ein�hränken [13]. Dies gilt ebenfalls, wenn die Ausbil­
dungsbetriebe erwarten, daß die Abwanderuogsbereitschaft der 
von ihnen Ausgebildeten hoch ist [14]. Inwieweit die Situation 
einer hohen Abwanderungsrate gegeben ist, bestimmt sich u .  a. 
durch das Ausbildungsverhaiten der konkurrierenden Unterneh­
men. Für das ausbildende Unternehmen besteht die Gefahr, daß 
andere Unternehmen bewußt auf die Ausbildung von Arbeits­
kräften verzichten und die ausgebildeten Arbeitskräfte, sofern 
diesen nicht rein betriebsspezifische Kenntnisse verminelt wer· 
den, von den ausbildenden Betrieben abwerben. Damit ersparen 
sich diese Unternehmen die Nettokosten der Ausbildung. Dieses 
in der Theorie kollektiver Güter als Außenseiterverhalten [15J 
charakterisierte Phänomen führt zu einem unter Umständen 
gesamtwiruchaftlich suboptimalen Angebot an, qualifizierten 
Ausbildungsplätzen [T6}. Es kommt so über den ganzen Kon­
junkturverlauf hinweg zu einem strukturellen Defizit, das durch 
das konjunkturelle Defizit in Rezessionsphasen verstärkt wird. 
Dieses Ausbildungsdefizit gewinnt an Eigendynamik, wenn der 
konjunkturelle Abschwung länger anhält. Denn je "länger eine 
Phase der Unterausbildung andauert, um so schwieriger ist eine 
Kehrtwende, da sich die ElWartungen der Gruppen und Indivi­
duen verfestigt haben und sie Anpassungsstrategien durchfüh· 
ren" (17]. 

Die bis jetzt gemachten überlegungen gingen implizit von der 
Situation einer einzelbetrieblichen Finanzierung der außerschu­
lischen beruflichen Bildung aus. Diese überlegungen haben 

-gezeigt, daß eine Änderung dieser spezifischen Finanzierungsform 
nur dann erfolgversprechend sein kann, wenn eine der obigen 
Determinanten des Ausbildungsplatzangebotskalküls der Be­
triebe positiv beeinflußt wird. Bei den im folgenden zu diskutie­
renden Finanzierungsalternativen nehmen die Nettoausbildungs­
kosten entsprechend eine zentrale Stellung ein [18]. Da ein 
wesentlicher Faktor für die AUSbildungSbereitschaft der Betriebe 
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die erwartete langfristige Beschäftigungsmöglichkeit der von 
ihnen Auszubildenden ist, müssen die Grenzen alternativer 
Finanzierungsformen gesehen werden. Es wäre naiv zu erwarten, 
daß durch die Änderung der Finanzierungsform das konJunktu­
relle Defizit an Ausbildungsplätzen, das auf pessimistische Be­
schäftigung5erwartungen der Unternehmen lurückzufillren ist, 
beseitigt werden kann. Ausbildungsfinanzierungsreformen sind 
nur dann erfolgversprechend, wenn sie von einer effizienten Kon­
junkturpolitik abgesichert werden. 

Dw Schwerpunkt der Finanzierungsmorm muß sich diner auf 
den strukturellen Aspekt konzentrieren. Bezüglich des konjunk­
ttlfellen Aspektes kann von einer Reform in erster Linie erwar· 
tet werden, daß durch sie temporäre Verbesserungen erzielt wer· 
den. z. B. Verzögerung des Abbaus von Ausbildungspläuen im 
Konjunkturabschwung (Durch halteeffekt) sowie schnellere Aus· 
weitung des Angebots im Aufschwung (Initialwirkung). Dieser 
mögliche Glättungseffekt einer besseren Finanzieru ngsform sollte 
aber nicht unterschätzt werden. 

Höherer Finanzierungsanteil der Auszubildenden 
Da die Ausbildung zu einem höheren zukünftigen Einkommen 
der Auszubildenden (höhere Arbeitsproduktivität) führt, sollten 
diese auch in stärkerem Umfang die Kosten der Ausbildung tra· 
gen [19J. Insbesondere wird beklagt, daß die Ausbildungskosten 
"im Produzierenden Gewerbe von 1972 bis 1975 erheblich stär· 
ker als die sonstigen Beschäftigungskosten" [20J stiegen. Mit der 
Anhebung der Qualifikationsnormen in der Ausbildung nahmen 
die Nettoausbildungskosten enorm zu, so daß die (zumindest 
kurzfristige) Rentabilität der Ausbildung gesunken ist. Dies führ· 
te nach Ansicht von Soltwedel dazu, daß minderqualifizierte Ju­
gendliche keinen Ausbildungsvertrag erhielten [21]. Auch die 
theoretischen überlegungen zum internen Arbeitsmarkt spre· 
chen dafür, die Jugendlichen stärker an den Ausbildungskosten 
zu beteiligen. Um die Vorleistungen der Unternehmen in Human· 
kapital zu verringern, ist es effizient, daß die Auszubildenden 
während der Ausbildung unter ihrem Wertgrenzproduktentlohnt 
werden und mit zunehmender Amortisation der Humankapital· 
investition die Unternehmen in Form von "Ratenzahlungen" 
(22) die lohnpolitische Zurückhaltung entgelten [23J. 
Inwieweit die Vergütung im Ausbildungsbereich aufgrund der in 
den letzten Jahren vorgenommenen Anhebungen marktwidrig 
war, kann hier nicht analysiert werden. Es muß aber betont 
werden, daß allein dur.ch eine Anpassung der Ausbildungsvergü­
tung im Konjunkturverlauf das Problem des Ausbildungsplatz­
defizits nicht gelöst werden kann [24]. Bei einer wesentlichen 
Reduzierung der Ausbildungsvergütung wird der Anreiz verstärkt, 
im schulischen allgemeinbildenden Bereich (Trend zum Abitur) 
zu verbleiben, da in diesem Bereich die Ausbildungskosten pri­
mär vom Staat getragen werden und der Verbleib durch die Zah­
lung von Bafög noch attraktiver wird [25]. Dieser durch den Ab­
bau der Vergütung induzierte Substitutionsprozeß wird unter 
allokationspolitischen Gesichtspunkten wenig sinnvoll sein. 
Weiter ist darauf hinzuweisen, daß Bildung und auch die beruf­
liche Bildung zumindest partiell den Charakter eines meritori­
schen Gutes besitzt und es sich von daher ausschließt, die Netto­
kosten der Ausbildung in stärke.-em Ausmaß auf die Auszubilden­
den zu verlagern [26]. Auch ein qualitativer Aspekt spricht 
gegen einen pauschalen Abbau der Ausbildungsvergütung. Eine 
Reduzierung der Ausbildungsvergütung in einem Tarifbereich 
würde sowohl die ausbildungsintensiven Betriebe mit hohen 
Nettokosten als auch die Betriebe mit schlechtem Ausbildungs­
angebot gleichmäßtg begünstigen. Es ist sogar zu befürchten. 
daß nur die Betriebe mit unzureichender Ausbildungsqualität 
auf diesen Anreiz reagieren [27]. Unter diesem Gesichtspunkt 
ist es sinnvoller. einen Anreizmechanismus zu installieren, bei 
dem Betriebe mit hohem Ausbildungsniveau besonders bevor­
zugt werden und Incentives gesetzt warden, um das Ausbildungs· 
niveau zu verbessern. Dieser Gedanke liegt dem Zentralfonds­
modell des SKKF zugrunde. 

Das Fondssystem des SKKF 
Das Zentralfondssystem des SKKF (2B) baut unter anderem 
auf dem Gedanken auf, Wettbewerbsverzerrungen zwischen aus­
bildenden und nicht ausbildenden Unternehmen abzubauen. 
Durch die Anwendung des Konzeptes selektiver Anreize [29J 
soll die Attraktivität der Einnahme der Außenseiterposition 
abgebaut werden. Bei diesem Konzept ist es fUr die Unterneh­
men nicht mehr so lohnend, auf eigene Ausbildungsanstrengun­
gen zu verzichten und ausgebildete Arbeitskräfte von anderen 
Unternehmen abzuwerben. Durch die Einführung einer Fondsab­
gebe, deren Höhe von der jeweiligen Bruttolohn- und Gehalts· 
summe des Unternehmens abhängt, sollen alle Unternehmen 
einen Beitrag zur Finanzierung der beruflichen Bildung leisten. 
Diese durch die Abgabe erzielten Fondsmittel sollen dann gezielt 
an die ausbildenden Unternehmen unter Berücksichtigung ihrer 
Ausbildungsqualität verteilt werden. 
Unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten ist dieses Konzept 
zu begrüßen, da dieser durchaus marktkonformen Konzeption 
der Gedanke der Internalisierungexterner Effekte zugrunde liegt. 
Unter arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten hat dieses Fonds­
system darüber hinaus den Vorteil, daß die Unternehmen auf­
grund der Umlage nicht mehr in dem Ausmaß gezwungen werden, 
verstärkt betriebsspezifische Kenntnisse, die produktionspolitisch 
ineffizient sind, zu vermitteln, um das Abwandern von Ausgebil· 
deten zu anderen Unternehmen zu vemindern [3D). 
Mit · diesem Fondssystem wird in erster Linie das strukturelle 
Ausbildungsplatzdefizit abgebaut. Denn einmal wird es für die 
Ausbildungsbetriebe attraktiver, die Ausbildungsqualität zu erhö­
hen, da durch das Fondssystem ein Teil der mit der Verbesse· 
rung der AusbildungS<\ualitäl steigenden Nettokosten vom 
Fonds getragen wird. Zum anderen wird das Angebot an qualifi· 
zierten Ausbildungsplätzen steigen, da die Attraktivität der Aus­
senseiterposition reduziert wird und die ausbildenden Unterneh­
men nicht mehr in gleichem Ausmaß befürchten müssen, daß ihre 
�usgebildeten Arbeitskräfte abgeworben werden [31]. 
Daß durch dieses Fondssyuem das Qualifikationsniveau der 
Auszubildenden gesteigert werden kann, ist insbesondere dadurch 
gewährleistet, daß M indestqualitätsnormen bei der Vergabe von 
Fondsmitteln vorgesehen sind. Diese Steigerung des Qualifika­
tionsniveaus kann aber aufgrund der Konstruktion d9$ Fondssy­
stems unter Umständen zu groß sein. Denn jeder Sektor, der auf 
die Bestimmung der Normen Einfluß nehmen kann, wird ver­
suchen, seine eigenen Normen anzuheben und verlangen, daß 
aufgrund diaser gestiegenen Qualifikationsenforderungen die 
Fondszuweisung erhöht werden muß [32J. 
Unter dem Aspekt des Abbaus des konjunkturellen Defizits 
scheint das Fondssvstern nicht SO erfolgreich zu sein. Denn 
anzunehmen, daß besdlränkte finanzielle Anreize das Ausbil­
dungsverhalten der Betriebe wesentlich beeinflußen können, 
wenn die Betriebe erwarten, die Auszubildenden nach Abschluß 
der Ausbildung nicht weiter beschäftigen zu können, ist nicht 
sinnvoll. Anders stellt sich die Lage dar, wenn nur kurzfristige 
Ei nbrliche erwartet werden, die die mittelfristigen Beschäftigungs­
möglichkeiten nicht wesentlich tangieren, und die Unternehmen 
in kurzfristige Liquiditätuchwierigkeiten kommen. In dieser 
Situation kann das Fondssystem durchaus effektiv sein. Hinzu 
kommt der oben erwähnte positive Glättungseftekt (Durchhalte­
effekt bzw. Initialwirkung). 
Um diesen Stabilisierungseffekt zu erreichen, muß eine Rückla· 
genbildung im Fondssystem vorgenommen werden, damit in 
rezessiven Phasen die Zuschüsse an die AusbiJdungsbetri�be anti­
zyklisch erhöht und Einnahmeausfälle aufgrund des geringeren 
Aufkommens ausgeglichen werden können (33). Die Wahr­
scheinlichkeit, daß eine konsequente Riicklagenpolitik durchge­
führt wird, die einen langfristig ausgeglichenen Fondsermöglicht, 
ist aber gering. Im Falle längerfristiger Fondsüberschüsse werden 
die unterschiedlichen Gruppen versuchen, höhere Qualifikations­
anforderungen mit entsprechendem finanziellen Ausgleich und 
die Ausweitung des Aufgabenbereichs des Fonds durchzusetzen. 
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Insgesamt ist zu sagen, daß durch das Zentralfondssystem das 
konjunkturelle Defizit nicht wesentlich abgebaut wird, daß aber 
durch die Reduzierung das strukturellen Defizits die Realisie­
rung der bildungspolitischen Zielsetzung, ein ausreichendes 
Angebot an qualifizierten Ausbildungsplätzen anzubieten, 
erleichtert wird, da es zu einer Ausweitung des Angebots an qua­
lifizierten Ausbildungsplätzen und zu einem Abbau des Qualifi­
kationsgefälles zwischen den Ausbildungsst�tten kommen wird. 

Tarifvmraglich vereinbarte dezentrale Fonds 
Anstelle eines Zentralfonds, wie er von der SKKF vorgeschla­
gen wird, könnte man auch dezentrale Fonds für einzelne Re­
gionen und Branchen einführen. Der Vorteil von Branchenfonds 
liegt nach Dberhauser in der "größeren Elastizität für Anpassun­
gen an Veränderungen in den beruflichen leistungsanforderun· 
gen als bei einem Gesamtfonds" [34]. Gegen einen Branchen· 
bzw. Regionalfonds sind sowohl aufgrund struktureller als auch 
konjunktureller überlegungen einige Einwände zu erheben. 
Mit diesem Fondssystem ist es nicht möglich, daß gerade struk· 
turschwache Branchen bzw. Regionen durch besonders hohe 
Fondsabgaben zur Verbesserung der Ausbildung ihre Struktur· 
krise bzw. eine rezessive Konjunkturphase überwinden können. 
Denn die ausbildungsaktive Branche blW. Region läuft Gefahr, 
daß weniger ausbildungsbereite Branchen bzw. Regionen, die 
weniger strukturschwach bzw. konjunkturanfällig sind, diese 
besonders gut ausgebildeten Arbeitskräfte abwerben, so daß sich 
das Gefälle zwischen den Branchen bzw. Regionen weiter ver· 
stärkt. Um dies zu verhindern, müßte schon durch staatliche Zu­
schüsse, z. B. im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe, ein Aus­
gleich fur die ausbildungsintensiven Bereiche geschaffen werden. 
Eine weitere Schwäche des dezentralen Fondssystems liegt in 
seiner höheren Konjunkturanfälligkeit. Dies gilt insbesondere für 
das Fondsaufkommen. Existieren bei einem Zentralfonds Bran· 
chen oder Regionen mit entgegenlaufender Konjunktur, so glät· 
tet sich damit das gemeinsame Fondsaufkommen. Es tritt eine 
Verstetigung des Fondsaufkommens ein. Dieser Kompensations­
effekt ist bei dezentralen Fonds nur dann gegaben, wenn man 
einen Finanzausgleich schafft. Damit nähert man sich aber dem 
Zentralfondssystem. Stellt man den Aspekt: Abbau der Konjunk· 
turreagibilität des Ausbildungsplatzangebotes in den Vorder· 
grund, so ist ein dezentrales Fondssystem nicht so effektiv wie 
ein Zentralfonds. 
Bis jetzt wurde implizit unterstellt, daß die Erträge der Ausbil· 
dung entweder den Unternehmen oder dem Auszubildenden 
zufallen würden. So wie der Ausbildungsbetrieb nicht davon aus· 
gehen kann, daß sich seine Ausbildungsinvestitionen voll amorti· 
sieren, so hat der Auszubildende nicht die Gewähr, daß sich sein 
Ausbildungsbeitrag voll in einem höheren Einkommen nieder· 
schlägt. Da sich im allgemeinen der Arbeitsprozeß arbeitsteilig 
vollzieht und aufgrund von Teamproduktion eine Bestimmung 
der individuellen Arbeitsleistungen nur unzureichend möglich 
ist [35]. kann davon ausgegangen werden, daß auch andere Be· 
schäftigte von den Ausbildungsinvestitionen profitieren. Die Ein· 
nahme der Außenseiterposition ist deshalb nicht nur im Unter· 
nehmensbereich, sondern auch unter den Beschäftigten selbst 
möglich [36]. Von daher ist es konsequent, wenn man fragt, ob 
nicht - wie die Gesamtheit der Unternehmen - auch die Be­
schäftigten insgesamt an der Finanzierung der beruflichen BiI· 
dung beteiligt werden sollten. Unter diesem Gesichtspunkt bietet 
sich ein tarifvertraglieh vereinbartes Fondssystem auf dezentraler 
Ebene an [37]. - Durch lohnpolitische Zurückhaltung bei d�n 
Tarifverhandlungen können die Gewerkschaften den Unterneh· 
men einen Anreiz bieten, solche Fonds einzurichten. Durch ihre 
lohnpolitische Zurückhaltung leisten die schon Ausgebildeten 
in einem Tarifbereich in Art eines Generationenvertrages einen 
Beitrag dafür, daß eine ausreichende Anzahl von Fachkräften 
nachwächst. Da die Verhandlungen auf dezentraler Ebene mit 
nur zwei Vertragsparteien und auf eingespielten Wegen vonstat· 
ten gehen können, werden die Transaktionskosten nicht sehr . 
hoch sein. Damit ist gewährleistet, daß die Tarifparteien zu einer 

effizienten lÖsung des Externalitätenproblems der beruflichen 
Bildung kommen können [38]. Die Funktion der staatlichen In' 
stanzen könnte sich dabei auf eine reine Absicherungder vertrag· 
lichen Vereinbarungen beschränken. Zum Beispiel wäre es ihre 
Aufgabe, dietarifvertraglich vereinberten Fonds durch die "Allge· 
meinverbindlichkeitserklärung" im Sinne des Tarifvertragsge· 
setzes abzusichern, so daß nicht einzelne Unternehmen die Aus· 
senseiterposition einnehmen können. 

Umlagefinanzierung nach dem AusbildungsplatzförderunQsgeseu 
Während sich das Fondssystem der SKKF durch eine klare theo· 
retische Fundierung auszeichnet, muß von der Umlagefinanzie· 
rung, wie sie im Rahmen des AusbildungsplatzfÖrderungsgeset· 
zes vorgesehen ist, gesagt werden, daß sie in sich wenig geschlos· 
sen ist [39]. Es wird mit diesem System die Planungsunsicher· 
heit der Betriebe erhöht, so daß das Risiko von Ausbildungsinve· 
stitionen für die Betriebe nicht reduziert, sondern eher erhöht 
wird. Die Regelung, daß bei einem Ausbildungsplatzüberhang 
von weniger als 12,5' Prozent die Bundesregierung eine Umlage 
erheben kann, führt dazu; daß immer wieder gedroht werden 
kann, diese Umlage einzuführen [40]. Die Betriebe werden als 
Gegenstrategie die Qualität des Ausbildungsplatzangebots 
abbauen und eine quantitative Ausweitung des Arbeitsplatzange­
bots vornehmen, um damit der Drohstrategie ihre Grundlage zu 
entziehen [41]. Es kann sogar zu reinen "Trotntrategien" in der 
Form sinkender Ausbildungsbereitschaft kommen. Die pau· 
schale 1 2,5-Prozent-Regelung [42] führt wahrscheinlich zu 
einem Abbau an qualifizierten AUSbildungsplätzen. 
Eine weitere Schwäche dieses Fondssystems liegt in der Art der 
Vergabe der Mittel. Durch die Gewährung von Zuschüssen für 
den Fall der Ausweitung des Angebots über den Durchschnitt 
der letzten drei Jahre kommt es zu unerwünschten Mitnahme· 
effekten, wie sie für den Fall der lohnkostenzuschüs5e nachge· 
wiesen worden sind [431. Darüber hinaus ist zu befürchten, daß 
sich bei diesem Fondssystem die Betriebe strategisch verhalten. 
Um Zuschüsse zur Einstellung von zusätzlich Auszubildenden 
zu bekommen, werden sie sich bei ihren Einstellungen vor dem 
erwarteten Stichtag der Einführung der Umlage zurückhalten, 
um eine größere Zahl von "zusätzlich" eingestellten Auszubi l· 
denden zu erzielen. 
Insgesamt ist zur Umlagefinanzierung zu sagen, daß sie konjunk· 
turpolitisch unerwünscht ist, da sie zu einer prozyklischen Bela· 
stung der Betriebe führt, da keine Ausgleichsrijcklage vorgesehen 
ist, und sie einzig und allein nur positive quantitative Effekte, 
haben wird, die zum Teil auf Kosten des Ausbildungsniveaus 
realisiert werden. 
Durch dieses Finanzierungssystem wird einzig und allein dafur 
gesorgt, daß die Jugendlichen "von der Straße kommen". Das 
Bildungsziel, den Jugendlichen eine angemessene berufliche 
Ausbildung zu gewährleisten, wird mit dieser Umlage in keiner 
Weise realisiert. 

Schluß 
Stellt man sich abschließend die Frage, wie die Konjunkturrea· 
gibilität des Ausbildungsplatzangebots verringert werden kann, 
50 muß leider gesagt werden, daß in der jetzigen Situation, die 
eher in Richtung auf Abbau von leistungsgesetzen geht, das 
politische Klima für Verbesserungen nicht besonders günstig ist. 
Von daher wurde von vornherein verzichtet, auf überlegungen 
einzugehen, bei denen die Reagibilität durch gezielte Zuschüsse 
seitens der Regierung verringert werden soll. Es ist nicht zu 
erwarten, daß das Arsenal an direkter und indirekter Förderung 
als Alternative zum Fondssystem zum Zuge kommen wird [44]. 
Da ein Zentralfondssystem am Widerstand der Kammern und 
Unternehmensverbände scheitern wird [45], bietet sich als ein· 
ziger realistischer Verbesserungsvorschlag die Einführung von 
Branchen· b;zw. Regionalfonds auf freiwilliger Basis an. Diaser 
Weg wurde schon von einigen Tarifpartoien eingeschlagen. Auch 
wenn die Vereinbarung der Tarifparteien, für ihren Tarifbezirk 
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einen Fonds einzuführen, nicht optimal ist [46], so scheint die­
ses dezentrale Fondssystem der zur Zeit einzig gangbare Weg zu 
sein, ein ausreichendes Angebot an qualifizierten Ausbildungs­
plätzen zu garantieren. 

1 1 ]  Sieh, dazu ausführlich DIW: Immer noch zu wenig Lehrstellen. 
In: DIW-Wochlnbericht, 48. Jg. (1981), S. 393-399. 

[2J Die"l Argument wird z. B. von Weitz, R.: Die Neuordnung der 
beruflichen Bildung und die Ko�t9n der Berufsbildungsreform aus 
volkswirtschaftlicher Sicht. Köln 1976, S. 1 1 6  angeführt. 

[3) S1einbach, 5 ;  Analyse der Konjunkturabhiingi",kllt der betrieb­
lichen B.ruflllluibildung in der Bunde.republik Deutschland. Bl,I.­
feld 1974. 

[4] Man spricht auch von der "SchwammfunktionU des HK-Bereichs_ 
Vgl. S&chverltiindigenkommission Kost"" und Finanzierung der be­
ruflichen Bildung: Kosten und Finanzierung der außeriiChulischen 
beruflichen Bildung. BI.lefeld 1974, S. 359. 

[51 Siehe die Dilrstellung bei Thurow, L. C.: Oie Arbeitskrä"ftllchlange 
und das Modell des Arbeitspl�tZWIttbewerbl. In: W. Senganblrgar 
(HrsgJ, Dir gespaltenl Arbeitsmarkt � Probleml dir Arblitsmarkt­

I8gmentet!on �. Frankfurt/New Vork 1978, S. 1 17-137_ 
[6] Dies könnte man iiCheinbaf problemlos durch gesetzlich vorgeschrie­

benl Mindeststandards bezüglich der Ausbildungsqualitiit erreichen. 
Dies würde dann aber unter Urrn;tänden zu einer generellen Rlduzie­
rung des Angebots an Au.bildungsplätze .. führen und möglicher­
weise völlig wirkungslos sein. 

17] Diese Begriffe wurden in Analogie zu den finanzwissenschaftliehen 
Termini konjunkturelles und strukturelles H ...... shaltsdefizit gewählt, 
..... ie sie vom wi.l. Beirat beim Bundesfin-anzministerium dlfiniert 
werden. 

(8] Siehe dazu den grundlegenden Ansatz von Becker, G. 5.: Investment 
in Human Capitel: A Theoretic<ol Analysis. In :  Journal of PoHtical 
Econorny. Vol. 70 (1962/Supp.l, S. 949. 

[9] Unter Trln&aktlonskosten Vf!rsteht man nach Coase, R. H.: The Pro­
blem of Social Cost. In: Journal of Law aod EconomicI. Vol. 3 
(1960), 5 . 1 5  folgend .. "In order to carry out a market tr.nsac· 
tion it is necelilarv to discover ..... ho it is that one ..... ishes to d�1 ..... ith, 
to inform people that one ..... ishes to deaI and on ..... Mt terms, to con· 
duct nl9oti",tioos le<'ding up to a bargain, to draw up thl contrect, 
to undlmke tM impection needed to make Sure that the terms of 
the cont�act are being obllrv«l.and so on. U 

[10) UntersteHt man z. B., daß die Einarbeitung.kosten nach Abschluß 
der Ausbildung sehr hoct1 sind, so ist es für ainen Betrieb unter dem 
Glsichtspunkt der Informationlkosten sinnvoll. Au.bildungsplätzl 
anzubieten, um während der Ausbildung dio besten Arbeitskräfte zu 
selektieren. VgJ. den entsprechenden Hinweis bei Oberhause<, A.: 
Finanzierungsalternatiwn der beruftichen Aus- und Weiterbildung. 
Stuttgart 1970, S. 14. 

[ 1 1 ]  Vgl. den entsprechl!flden Hinweis bei Mäding, H., Fondsfinanzierte 
BerufsauIbildung. Stut1;g<:lrt 1971, S. 40. 

112] Damit ..... Ird die B&cIeutung der Ausbildungsvergütur>g deutlich. Da 
85% bis 90% der Bruttokosten die Ausbildungsvergiliung IJnd die 
Per.lonalkosten im Ausbildungsbereich au�machen (.iehe z. B. dazu 
Mattern, C.: Bildungsfinanzillrung: Probleme und neue Ansätze. 
Frankfurt 1979, S. 41) und die Personal koste ... ..... eil

' 
... sich meist 

um b ... onders qualifizilfte Fachkräfte handelt, für die Unternehmen 
einen quasi-fixen Faktor im Sinne Di darstellen, können Einsparun· 
gen kurzfristig nur über Einnellungl$toPP5 und Umschichtungen d ... 
Ausbildunglpersonals im Betrieb erreicht ..... erden. 

[13] I n  dieser Situation lohnt IS siCh nicht, im Ausbildungiiprozeß die be­
sten Arb.,itskräfte zu SlJlektferen, da keine Weiterbeschäftigung der 
Auszubildenden vorgesehen ist. 

[14] Mit zunehmender Mobilität ..... ird es für die Ausbildungsbetril'lbe \/Or­
teilhafter, $llbst Arbeiukräfte von anderen Ausbildungsbetrieben 
abzuwerben und die ei�nen Ausbildungsanstrengungen zu verrin­
gern. Denn der Vorteil während der Ausbildung, die besten Arbeit.­
kräfte $lIektieren zu können, geht bei hoher Mobilität teil ..... eise ver­
loren, da das UnternehmMt'befiirchten muß, daß gerede die besten 
Arbeitskräfte abwandorn. 

[15) Siehe zu diesem Probl.,mkreis Ribhegge, H.: AußenlItiterproblem 
und Stabilisierungspolitik: Effizientere Globalsteuerung durch selek­
tive Anreize? Tübingan 1979. 

. [16] Vgl. die entlprechende Argumantation bei Malcher, W.: Finlnzie­
rung der Berufsausbildung: Die Sicht der Neuen Politischen Ökono­
mie (NPöl. In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 9. Jg. 
(1980/H. 51, S. 21 .26, 

[17] Ebenda. S. 23. 

[18) Gegen diell "einsaitige" Ausrichtung auf die Kosten der Ausbildung 
wendlln sich Wein, R.: Die Neuordnung . . .  , 11. a. 0., S, 100 f., s0-
wie Hegeflllimer, A.: Finanzierungsprobleme dir Berufsbildung. 
Stut1;g<:lrt 1977, S. 188. Ihre Kritik in aber weniger überzeugend, 
da sie bei ihrer Argumentation \/On einem sehr rlstriktiven KO$ten­
begriff aU$gE!hen. 

[19) Vgl. die human-c3pital-theoretische Begründung bli Backer, G. S., 
Investment • . .  , a. a. O. Dabei muß nach Becker zwilchen gme­
reller und spezieller (hilr betriebsspezifischer) AUlblldung differen­
ziert werden. Da bei genereller Ausbildung, die bli der beruflichen 
Bildung dominiirin 1011te, die Erträge der Humenkapitalinvestition 
den Auszubildenden zufallen, sollen diesOJ auch durch dil Reduzll' 
rung der AusbildungwerQÜtung die AusbildunglkOSlon trigen. 

[20] Soltwedel, R.: Zum Einflull soziellr Sicherung auf die Arbeitslo· 
Iigklit. In: W. Hass"""er u. a. (HrsgJ, Arbeitslosigklit als Prob11m 
der Rechts- und Sozialwiuenschaften. Blden-881011n 1980. 5. 118. 

[21) Ebenda,S.119. 
122) Die$l Bezeichnung ist übernomm"" worden von Okun, A. M.: Pri· 

ces and Quantiti8;S. A Macroeconomic Analysis. Oxford 1981, S. 
50. 

[23J Zur Effizilnz diesIS Entlohnunl/llvstems d�, internen Arbeitsmark· 
tes siehe Mivazaki, H.: The Rat Race and Interl"lal Labor Markets. 
In: Bell Journal 01 Economia. Vol. 8 11977), S. 394·418. 

124) Siehe Zu dieSlm Aspekt die ausführliche Analvse der Sechverstin­
digenkommission Kosten und Finanzierung der beruflichen Bildung: 
Kosten • • •  , a. a. 0., S. 366 f. . 

125) Von daher ist es auch nicht gerechtfertigt. einseitig dio modichen 
Leistungen im Blreich dir berufliCh ... Bildung ab:ubauen, wie dies 
z. B. von Arbeitgeberwite vorgeschlagan wird. Silhe z. B. die Stel­
lungnahme vOn Himmelreich, F._H.: KorrektuTtln des ArbeltJförde­
rungsgelll12M sind unvermeidbar. In: Wirtschaf"lsdienst, 61. Jg. 
(1981),S.S21. 

[26) Hinzu kommt, daß die Unternehmen aufgrund dal Informations­
defizits der Auszubildendan einen zu hohen Beitreg fordlrn können. 
Vgl. dazu Sedowski, 0.: Finance Ind Governence of thl German 
Apprenticeship System. I n :  Zlit5chrift Wr dil gesamte $taatswi,· 
lonschatt, 137. B�nd 11981), S .  238 f. 

[271 Vgl. die Intsprechende Argumentation Im Bereich der Segmente­
tionftheoril, die z ..... ischen primärem Arbeitsmarkt mit hoher Ar· 

.beltsqualitit, der auf Lohnanr ... ize wenig reagiert, und dem mit 
"schlechten" Arblluplitzen ausgestatteten IIkundäTtln Arbeits­
markt differenziert, der sehr lohnreagibel ist. 

[28] Siehe die Beschreibung ihres Modells bei der SaChverständigen· 
kommission Kosten und Finanzierung der beruflichen Bildung: 
Kosten . " ,  a. a. 0" S. 379 ff. 

129) Zur Konzeption selektiver: Anreize siehe ausführlich Boettcher, 
E.: Kooperation und Demokratie in der Wirtschlft. Tübingen 1974, 
S. 1 14ff. 

130) Diese Strategie würde zu einer starken Reduzierung der Mobilität 
des Faktors Arbeit führen und der Vorteil der kOltengünstigen S. 
lektion qualifizierter Arbeitskräfte im AU$bildungsprozeß würdlt 
verloren g.hen. Silhe dazu SadoW$ki, C.: Finance " ', a. 11. 0., 
S. 237 f., und die dort angegebllne Literatur. 

[31] Dagegen kann man einwenden, daß die nicht ausbildenden Betriebe 
immer noch einen Wettbewerb5vorteil mit ihrer Abwemungspolitik 
hätten, da durch das Fondssystem nur ein gewisser Prozentsatz der 
Nettokosten übernommen wird. Dieser Wettbeweibwonlil wird 
aber dadurch wesentlich eingeschränkt, dall die AUlbildung,betriebe 
ein beiiSeres Selektionsverfahren für ihre Arbeitskräfte besitzen. Die 
abwerbenden Unternehmen laufen immer Gefahr, nur die weniger 
qualifizierten Arbeitskräfte zu bekommen. 

I32J Dilser Nachteil des Zentralfond . ..... ird von Oberhauser, A.: Finanzie· 
rungsalternativen . . .  , a. a. 0., S. 33, betont. 

[33] Hegelheimar unterstellt in seiner Kritik am Zentralfondl, dill dllser 
imm.,r ausgeglichen sein m(isse und von daher negativeSteblllt6tseffek-
1e besäße. Unternehmlll1 müßten nach seiner Ansicht in rezessiven 
Piwlsen noch zusätzlich höhere Abgaben zum Ausgleich dll Fonds 
leisten. Vgl. Hegelheimer. A.: Finanzierungsprobleme . • .  , a. a. 0., 
S. 103. Der SKKF .ieht abe! gerade eine Riicklagenbildung vor. 

(34) Oberhauser, A.: Finanzierungsalternativen . . .  , I. I. 0" S. 32. 
135) Zum Problem der Bestimmung der individuellen Leistungen bei 

Teamproduktion siehe z. B. Alchian, A. A., Olmsetz, H.: Produc­
tion, Informatio .. Co.ts, and Economic Organlzation. In: American 
Economic Revi ....... Vol. 62 (1972), S. 777-795. 

[361 Daß im Ausbildung.bereich auch auf Seiten der Beschäftigten 
durchaus Externalitäten existieren, kann man sich an dar Problema­
tik des Facharbflitermangels verdeutlichen. Da Flcharbalter Im Pro­
duktion$pfOzeß oft liner> limitationalln Faktor dlrnellen, führt ein 
Facharbeit8rmangel zur Nichtbeschäftigung von nicht aulgebildeten 
Arbeitskräftin. Entsprechendes gilt fur die ölteren Beschäftigten. Da 
ihre AUlbildungsbereitiiChaft und -fähigkeit oft den hohen Anforde· 



20 M. Tolksdorf; Wettbewerbsverzerrungen BWP 

rungen des technischen FortschritU nicht mehr gewachsen sind, 
erwarten sie, daß dies. Anpassung von dln Auszubildenden und den 
jiingeren Beschäftigten übernommen wird, um euch weiterhin eine 
hohe Arbeitsproduktivititmaig9rung zu gewihrlaisten. 

(37) Vgl. die 8nUpreehende Argumentation bei Sadowski, D.: Finance 
• . _, a. a. 0.,8. 247. 

(38) Monissan, H. G.: EKtemaLitäten und ökonomische AnaLyse. In: 
E. Streialer, eh. Wat,in !HI'1g.), Zur Theorie mllrktwirtschaftlicher 
Ordnungen. TÜbingan 1980, S. 342 ff., zeigt unter Vllfwendung des 
Caasa-Theorems, daß dia These: ,.eine mark,wirtSchaftliche Ordnung 
mit spezifischer institutioneller Ausprägung könnte das External;­
tlItlnprobllm nicht lösen, sicherlich falsch" !Ebenda, S. 373) ist. 

139] Eine knappe Darstellung dar Regeluno-n dines Systams findet man 
bei Müller-Steineck, E.; Wlederhold-Fritz, S.: Finllnzierung der Be· 
ruts..usbildung _ Cherblick iibl!r wichtige Etappln dir Diskussion. 
In: Beruhbildurog in Wissenschaft und Pr"Xil, 9.Jg. (1980/H. 5I.S.4. 

(40) Die Effizienz einer solchen Drohstrategie wird von BildungsministBr 
Schmude betont. Siehe den enUpnclMndln Hinweis und dia Kritik 
an diesem Vorgehen bei Gön, D.: Staatliche Berufsbildungspolitik 
1981 - ZukunftsweilBnde berufsbildungspolitiscl1e Markierungs-

Michael T olksdorf 

punkte oder Ausdruck der Petspektivlruigkeit7 In: WSI·Mitteilun­
gen, 34. Jg. (1981), S. 318. 

[41] Man denke hierbei an die Versprec:l1en der Kammern und Verbända, 
ein ausreichendes Angebot zu garantieren, wenn auf die Einführung 
der Umlage verziChtet wird . 

142) Oer pauschale Satz von 12,5%. der weder regionale noch branchen­
spe:r.ifische Entwicklungm berücksichtigt, muß als rein willkürlich 
gewählt angesehen werden. 

[43) Siehe dazu ausführliCh Ribhegge. H.: Außen$Biterproblem 
a. a. 0 .. S. 70 f., und die dort angegebMlI Litlratur. 

[44] Siehe dazu den überblick bei Hegelheimer, A.: Problem einer 
Fondsfin�nzierung. 80nn 1974, S. 30 ff. 

145] ali der AnalYIIB der Vorteile des Foodssystems wurde hier primär 
der konjunkturelle und strukturelle Aspekt bahandelt, $0 daß diese 
Analyse keine ausgewogene Beurteilung der Vrx· und Nechteile der 
Fondssymme darstellen kann. Z. B. konnten Organisation. und In­
formationsprobleme hier nicht adäquat behandelt werden. 

146] Siehl dazu dia Ausführungen zum dezentralen Fondssystem sowia 
die Argumente bei Malcher, W.: Finanzierung . . .  , a. I. O. 

Wettbewerbsverzerrungen durch Berufsausbildung 

Grundlegende Beziehungen zwischen 
B .... ufsausbildung und Wettbewerb auf den AbslltZmärkten 
Konsequenzen wettbewerb/icher MarktplT'Jzesse 

Die grundlegenden güter· und geldwirtschafttichen Be�iehungen 
�wischen den Unternehmen und Haushalten einer Volkswirt­
schaft bestehen darin, daß die Haushalte als Anbieter sog. "Fak­
torleistungen", also des Arbeitskräftepotentials, und als Nach­
frager des produzierten Warenllngebots den Unternehmen als 
den Produktionsstätten der Volkswirtschaft im leistungstausch 
gegenüberstehen. Der Unternehmenssektor ist Nachfrager der für 
die Produktion unabdingbaren Arbeiuleistungen und Anbieter 
der produ�ierten Waren. Der Ausgleich der Wirtschaftspläne von 
Haushalten und Unternehmen erfolgt durch die Preisbildung auf 
den beiden elementaren Kategorien von Märkten: 
a) Auf den Faktor-("Arbeits-")Märkten werden Angebot und 
Nachfrage nach Arbeitskräften in Obereinstimmtlng gebracht, 
wobei die löhne als Preise für die Nutzung von Arbeitsleistung 
eine entscheidende Rolle spielen; 
b) Angebot und Nachfrage nach Waren treffen auf den Waren­
märkten aufeinander; auch hier besteht �umindest idealtypisch 
die Ausgleichs- und Steuerfunktion der Warenpreise, die sich als 
Ergebnis der Angebots· und Nachfragesituation auf den jeweiligen 
Märkten bilden. 
Es ist ein wesentliches Charakteristikum westlicher Marktwirt­
schaften,daß Wettbewerb zwischen den Unternehmen als Waren­
anbietern besteht. Wirtschaftlicher Wettbewerb bezeichnet hier 
das Bemühen eines jeden Unternehmens, durch Verbesserung 
seines Angebots in mengenmäßiger , preislicher und qualitativer 
Hinsicht höhere Gewinne und größere Marktanteile zu erwirt­
schaften. Selbst wenn auf einer Reihe von Märkten tatsächlich 
kein Wettbewerb teststeilbar ist, $0 ist doch meistens noch 
potentieller Wettbewerb vorhanden. Zumindest ist die Forderung 
nach (Wieder·)Hersteliung wettbewerblicher Marktstrukturen 
konstitutiv für die herrschende marktwirtschaftliehe Konzeption: 

. Wettbewerb als Norm der staatlich veranstalteten Wettbewerbs­
politik. 
Wichtig für die jeweilige Position von Unternehmen im Wettbe­
werbspro�eß ist u. a. die Qualität der vom Unternehmen einge­
'setzten Produktionsfaktoren. Jedes Unternehmen wird bemüht 
sein, die Menge und Qualität von Arbeitskräften auf dem Arbeits-

markt nachzufragen, die angesichts der Höhe des lohnniveaus, 
der eingesetzten produktiven Anlagen sowie der Absauchanoen 
auf den Warenmärkten gewinnmaximale Produktion zuläßt. 
Diese Aussage läßt sich noch schärfer formulieren: 
Jedes Unternehmen in einer Marktwirtschaft mit privatem Pro· 
duktionsmitteleigentum ist angesichts der aktuellen bzw. poten· 
tiellen Wettbewerbsbeziehungen �ur Konkurrenz im In- und 
Ausland sogar gezwungen, maximlll� Gewinn� zu erwirtschaften. 
Gewinne als überschüsse der Umsauerlöse über die Kosten der 
Produktion sind die Grundlage der unternehmerischen Ober­
lebensfähigkeit: Nur hohe Gewinne gewährleisten die Investi­
tionen in das produktive Kapital und die Qualifizierung der Beleg­
schaften, die dem Unternehmen langfristige überlebenschancen 
in regionalen, nationalen und internationalen Konkurrenzbezie­
hungen geben. 

Das ,,duale Berufsbildungssystem" in der Wettbewerbswktschaft 

Ein wichtiger, die Gewinnhöhe spürbar beeinflussender Kosten­
faktor privater Produktions-, Dienstleistungs- und HandeIsunter­
nehmen sind die Aufwendungen für die betriebliche Berufsaus· 
bildung. Diese nicht unmittelbar produktionsabhängigen Kosten 
setzen sich grundsät�lich zusammen aus Ausbildungsvergütungen, 
Versicherungen, Berufskleidung, Kosten für betrieblichen Unter­
richt, Ausbildungswerkstätten usw. [1]. Von diesen Kosten stellen 
die AusbildungsvergütLingen mit Anteilen von 37,6 Prozent bis 
43,4 Prozent-je nach Ausbildungsstätte den größten Faktor dar. 
Daß die Kosten der Berufsausbildung von den Unternehmensver­
bänden als erheblich angesehen werden, kennzeichnet beispiels· 
weise deren Pressepo(itik, die mit überschriften wie: "Ein lehr­
ling kostet DM 1 5 000, Maschinenbau untersucht Ausbildungs­
kosten" [2] die Bedeutsamkeit dieses Kostenfaktorsunterstreicht. 
Wie U. Beicht, L Noll und S. Wiederhold-Fritz an anderer Stelle 
betonen [3], stellen allein schon die Ausbildungsvergütungen als 
Teil der gesamten Kosten der Berufibildung "für den ausbilden­
den Betrieb in der Regel einen wesentlichen Kostenfaktor dar" . 
Die Autorinnen weisen darauf hin, daß ,,bei den betrieblichen 
Ausbildungskosten beträchtliche Unterschiede bestehen". Da� 
läßt 9rundsätzlich die Vermutung zu, daß "Wettbewerbsver' 
zerrungen" nicht nur zwischen ausbildenden und nichtaus­
bildenden Unternehmen, sondern sogar innerhalb der Teilmenge 
der Ausbildungsunternehmen zu erwarten sind. 
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Das vorhen'5Chende Berufsausbilduf\9$$ystem wird als "Duales 
S�tem" bezeichnet, weil es eine kooperative Form der Berufs­
auIbildung in Betrieb und Schule d.ntellt. Es wilr als solches in 
einem langltfl geschichtlichen Prozeß entstanden, nachdem sich 
im 19. Jahrhundert die Unzulänglichkeit der IU5 dem Mittelalter 
herrührenden rein betrieblichen Ausbildung herausgestellt hatte. 
Lange Zeit hatten sich allerding5 der betriebliche und der schul i-
5Che Bereich der beruftichen Bildung unabhängig voneinander 
Itfltwickelt (4 J. 
Wettbe ..... arbspolitisch bedeutsam ist die Entwicklung, die das 
Duale System seit der Jahrhundertwende genommen hatte. So 
stelttdie ..sKhverstindigenkommission Kosten und FiMnzierung 
der beruflichen Bildung" in ihrem Ab5ChIußbericht MauS, daß 
beispielsweise 1907 in der metlilliverarbeitenden Kleinindustrie 
45 Prozent aller Beschäftigten lehrlings waren - dagegen nur 
etwa 10 Prozent in den entsprechenden Mittel- und Großbetrie­
ben [5]. Der Grund dafiir- ist einfach zu erklären; Da es zu der 
Zelt keine den heutigen Bestimmungen entsprechende "geordnete 
Ausbildung" gab, waren die lehrlinge kostengünstiger zu beKhäf­
tigen als z. B. ungelernte Arbeitskräfte. "Für große Teile der 
Ausbildung galt noch in den 60er Jahren die Vorausseuung, daß 
der Auszubildende die fiir ihn aufgewandten Kosten durch seinen 
Beitrag zur Produktion selbst aufbringt. womöglich sogar dem 
ausbildenden Betrieb einen Gewinn verschafft" [6]. 
Für den Beginn der 70er Jahre konnte die Sachyentändigenkom­
mission dagegen nachweisen. daß generell die Bruttokosten der 
Berufsausbildung die Erträge der ausbildenden Betriebe aus der 
Arbeit der Auszubildenden übersteigen. Nur 17,1 Prozent der 
ausbildenden Handwerksbetriebe und etwa 5 Prozent der ausbil­
denden Industrie- und Handelsbetriebe erwirtschafteten 1972 
noch einen Gewinn aus der bel Ihnen stattfindenden Berufsaus­
bildung [7]. 

Es wird daher im weiteren dayOl1 ausgegangen. daß die betrieb­
liche 8erufsaod>ilduog in den meisten Fälltn positive Netto­
kosten IBruttokosten abzüglich Eilräge aus der Be$Chäftigung 
der Auuubildenden) verursacht und .. insofern eine betriebliche 
Inyestition" [8] darstellt. Wie ökonomisch nicht anden zu erwar­
ten. werden die ausbildenden Unternehmen .... rsuchen. die Kosten 
der Berufsausbildung uber die Preise für GOter und Dienstleistun­
gen auf die Endverbraucher abzuwälzen (9]. In welchem Umfang 
das gelingt. hängt wesentlich von den Wettbewerbsbedingungen 
8\.If den jeweiligen Warenmärkten ab; grundsätzlich kann festge­
stellt warden. daß die Abwälzung um so beuer gelingt. je gleich­
mäßiger alle Anbieter von einer bestimmten Ko5tenart getroffen 
·werden. Als vergleichbare Situationen sind zu nennen dia Erhe­
bung einer Verbrauchsteuer. die alle War.nproduzenten gleich­
mäßig belastet. oder eine Änderung der Wechselkurse. die die 
Einstandspreise imponiene Rohnoffe innerhalb einer Volks­
wirtschaft um einen bestimmten Prozentsatz verändert. 

WIt1bew_bspoIit;ilche Implikltionen dar Berufsausbildung 
WetrbeweriJseffekte der beruflichen Finenzlerungsverfshren 

Die wettbewerblichen Auswirkungen der Berufsausbildung hän­
gen wesentlich davon ab, auf welche Weise die für jede Wirt­
schaftsgesellschaft unabdifllPare Aufgabe der Qualifizierung des 
heranwachsenden Arbeitskräftepotentials in Angriff genommen 
wird. Bei vorherrschend einzel betrieblicher Finanzierung der Be­
rufseusblldung kann jeder Betrieb frei dariiber entscheiden. ob 
er ausbilden und damit kostlO aufwenden will. Es liegen wett­
bewerbsverzerrende Effekte vor, wenn nur ein Teil der Unter­
nehmen tatsächlich den 8erufsnachwuchs ausbildet und die 
nicht-ausbildenden Unternehmen auftlrund der Mobilität der 
Arbeitskräfte dennoch qualifizierte Mitarbeiter einstellen kön­
nen. Die Ausbildungsbetriebe sind dann in Höhe der Nettokosten 
der Ausbiklung benachteiligt [10]. 
Bei einer weiteren Finanzierungsform. den tarifvertraglichen 
Finanzlerungsregelungen. werden AusbIldungsfonds durch Ar­
beitgeberumlagen, gebildet; tarifyertragllch werden die Modali­
täten des lastenausgleichs zwischen ausbildenden und nicht-aus-

bildenden Unternehmen festgelegt. Hier gibt es die Gefahr der 
V.rzerrung der Wettbewerbsvef'hältnisse - insbesondere bei 
regional begrenzten Tarifwrtrigen - aufgrund der unterlChied· 
lichen Kostenbelastungen bei Unternehmen. die von den Rege­
lungen erlaßt bzw. nicht erlaßt werden [11]. 
Bei einem weiteren FinanzierunQSyerfehren. der staatlichen Sul). 
ventionlarung durch direkte Hilfen bzw. der indirekten Unter· 
stüuung mittels Steuerentlaltungen. köonen gleichfalls Wett­
bewerbslllrzerrungen auftreten. 
Im Fall der unmittelbaren Subventionen wird wegen grundsätz­
licher Begrenztheit der Finanzierungshilfen die MittellIIrgabe 
ßlCh dem "Windhllndverfahl1lfl" erfolgen [121_ Unt�iitzung 
auf der Grundlage des Eingangsantrags benachteiligt die ausbil· 
denden Unternehmen. die - aus welchen Griinden auch immer­
die hinteren Pliitze in der Reihenfolge der Eingänge einnehmen;.s 
ist wahrscheinlich. daß eine Reihe von Handwerksbetrieben, die 
jetzt schon mit zahlreichen hilfsfiskalischen. statisti$Chen und 
sonstigen quasi-öffentlichen Aufgaben belastet werden. aus inner­
betriebUchen Organisationsgriinden gegenOber Großunternehmen 
benachteiligt sind [13]. 
Erfahrungsgemäß haben ;Ilx:h indirekte. auf Steuerenparnis 
abzielende FÖfderungsmaßnahmen die Wirkung. daß sie faktisch 
Großunternehmen bevorzugen; sie teilen damit das Schicbal 
aller Maßnahmen, die mittels Verringerung des steuerpflichtigen 
Einkommens diejenigen Haushalte und Unternehmen begünsti· 
gen. dia IUtgrund hoher Einkommen bzw. Gewinne eine über­
durch�nittliche Steuererspemls erzielen. 

Abgrenzung ntleV11llter WettbewerfJslMzMhungen 

Die Im vorangegangenen Abschnittdargelegten Ebenen möglicher 
Wettbewerbsverzerrungen mOuen noch konkreter ausgearbeitet 
werden. Es wird sich nämlich zeigen lauen. daß Berufsausbildunll 
nur bei ainern Teil der Ausbildungsverhältnisse zu Wettbewerbs­
vemrrungen fuhren wird. Diese grundsätzliChe Einschränt<ung 
ist deshalb zu treffen, weil Wettbewerb den unternehmeri$Chen 
Einsatz von Wettbewerbsmitteln wie Warenpreis, .qualität usw. 
betrifft. Im Wettbewerb stehen nur Unternehmen. die auf einem 
bestimmten Markt anbieten. der daher lUch von der Wettbe­
werbsthlOfie 

"
relevanter" Markt genannt und entsprechend sach­

lich. räumlich und zeitlich abgegrenzt wird [14]. Unmittelbar 
entscheidend iJt somit fiir- die Markherhältnisse das erstellte 
Produkt. nicht die yermittelte berufliche Qualifikation. Wird 
beispielsweise ein Berufsanfänger als Elektroinstallateur ausge­
bildet und dafür qualifiziert, in privaten Wohngebäuden elektri· 
sche Installationen 'IOrzunehmen, 50 steht er mit seiner Arbeits­
leistung in Konkurrenz zu anderen Elektroinstallateuren. nicht 
aber zur Arbeitsleistung eines; gleiChzeitig Ausgebildeten, der 
nach der Lehrt! den handwerklichen Arbeiuplatz zugunsten der 
Beschäftigung in einem Großunternehmen aufgegeben hat. das 
elIktrische Geräte prodUliert. Unterschiedliche Kosten der 8e­
rufsausbildung im Har,dwerks- oder Industrie- und HandeIsunter­
nehmen hog. I H K-Betriebe) werden daher wettbewerbspolitisch 
irreleyant sein. solange die zu untenchledllchen Kosten Ausge­
bUdeten nleht in konkurrierenden Warenproduktionen eingesetzt 
sind. 
Dasselbe gilt unter der soeben yorgenommenen Einschränkung 
auch tür einen weiteren wichtigen Tatbestand der aktuellen Aus­
bildungssituation. So werden derzeit iiber 60 Prozent aller lehr­
linge in Betrieben mit bis zu 50 Beschiftigten ausgebiklet, wei­
tere 24 Prozent in Betrieben mit bis zu 500 Beschäftigten und 
nur 15 Prozent in Großbetrieben (15]. Von der Gesamtsumme 
aller Beschäftigtef\ sind aber erheblich mehr in den größeren 
Unternehmen beschäftigt. DIS bedeutet. daß Großunternehmen 
einen überproportional großen Teil des gesellschaftlichen Auf­
wandes. heranwachsende Arbeitskräfte zu qualifizieren. auf die 
kleinen Unternehmen abwälzen. Das mag bildungspolitisch skan­
dalös sein;wettbewerbspolitisch begegnet dieses Vorgehen jedoch 
erst dann Bedenken. _nn ausbilc!ande und nicht-ausbildende 
Unternehmen in Konkurrenzbeziehungen zueinander stehen [16� 
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WettbtJWfIf'bliche Folgen dIr Streuung der 
AusbildunpbffuftJ auf W1rtschaftuweigt] 

Folgt mIIn � Untersuchung&n von Seile und Wemer (17}, so 
kaon man die Ausbildungsberufe hinsichtlk:h ihrer Streuung 
bzw. Konzmtr'llon auf Wirtschaftszweige in "monosektorale", 
.. heterosektor.te" und .. Querschnitts·" AuIDildungsberufe unter­
scheiden. 

Bei den 5011. monosektoralen Ausbildoogsberufen handelt es sich 
um Au5bildun� In auuchlleBl1ch einem fachlichen Geltungs­
bereich. Die Ausbildung der frei.n Berufe ist UbIicf1erweise mo· 
IlOHktoral. Als Bei$plel diene der Ausbildungsberuf ,,Zahnarzt­
heiterin", Hier werden meist Tarifverträge mit bundesweiter 
Geltung abgtM:hlossen, so daß angesichts der gleichen Größen­
struktur der Betriebe (Zahnarzt-, Rechtsanwaltspraxen usw.) 
Wettbewerbsvemrrungen zwischen ausbildenden und nicht-aus­
bildenden Unternehmen nicht ausgeschlossen sind. Da die Lei­
stungen der freien Serufe häufig nach Gebührenordnungen abge­
rechnet werden, haben die Ausbildungskosten praktisch keine 
Auswirkung auf die Preise der Dilrnnleinungen dieser Unterneh­
men. Die Folge der Berufsausbildung ist meist nur eine gering­
fügige, steuerlich zu berücksichtigende Minderung der Einkom­
men der ausbildendtn Aec!'ltlanwälte und Ärzte usw. 

Wettbewerbspolitisch bedtutulTWlr können die heterosektoralen 
Ausbildungsbefufe und die Ouerschnittsberufe sein; hier erfolgt 
gleichartige bensfUche Ausbildung In Betrieben, die unterschied­
lichen Wirtschlftszweigen angehören _ Als Bei sp iel fUhren U_ Beicht 
u. a. (181 die Berufe Scf'1klSser und Werkzeugmacher an. Wichtig 
iu: hier untff wettbeWerbspolitischem Aspekt, daß derart. Be­
rufe in Unternehmen unterschiedlichster Größenklassen IU,,­
bildet werden, die $ich auf den Warenmärkten mit freier Preis­
bildung als Konkurrenten gegenübentehen. 
06 ilt sicher nur �n Aspekt heterosektoraler und Quenchnitts­
ausbildung; wwttbeWtfbspolirische Neutralität �t gleichfalls 
möglich: Der Einsatz von in kleineren Betrieben kostenintensi'l 
ausgebildeten Schloss(Hn und Werkzeugm .. chem kann in Groß­
unternehmen erfolgen, die auf anderen Absatzmärkten anbieten. 
Ob Wenbewerbsbeziehungen zwischen dem Angebot des kleine­
ren, berufsausbildenden Unternehmens und dem des größeren, 
nicht-auwildenden UnternehmIm bestehen, müßte im Einzelfall 
nach dem "Substitutionl-Konzept" [19] ermittelt werden. 

Die Kosten der Beru(uuwlldung fISch 
GrölJBnklassen von Unternehmen 

Aufgrund der Unters�hungsergebnlsse der Sachverständigen­
kommission Kosten und Finanzierung der beruflichen Bildung 
muß festgestellt w8fden, daß sich "ein neltistisch gesicherter 
Zusammenhang zwischen den 8ruttokosten jfI Auszubildendem 
urxl der Betriebsgröße" nicht hat feststellen lassen 120]. Dasselbe 
gilt für den Zusamment\ang zwlschll!n den Bruttokosten der Be­
ruf5llumildung Je Auuublld&nden und J.ahr uod der Betriebs· 
größe bei den am stärksten besetzten AusbildungsbHufen [21]. 
Bei der Ermittlung der Mittelwerte 'IOf'l drei Kategorien 'Ion Aus­
bildungsnätten, IHK-8etrieben mit mehr ak 1 000 Beschäftigten, 
IHK-Betrieben mit bis zu I I)(X)  Besdliftig�n sowie Handwerksbe­
trieben war aber festzurtellen, daß bei den IHK·Betrieben mit 
mehr al$ 1000 Beschäftigten die höcf'lnen durchschnittlichen 
Brutto-Ausbildungskosten mit DM 8912 pro Jahr anfielen. Es 
folgten die kleineren I HK-Betriel» mit durchschnittlich DM 7633 
sowie die HandwerKsbetriebe mit DM 5241 .  Auch bei den durch· 
schnittl ichen Neno·Aulbildungskosten findet sich diese Hierar­
chie wieder; die Werte betragen hier DM 6692 bei den großen 
IHK-Betriaben, DM 5050 bei den kleinen und DM 2582 bei dan 
Handwerksbetrieben (22J. 

Die hier genannten Zahlen stehen allerdings unter dem Vorbe­
halt, daß sie weitgehend geschätzt werden mußten, weil die 
Betriebe die Kosten der Berufsausbildung üblicherweise nicht 
gesondert im Rahmen der betrieblichen Kostenrechnung erfas­
sen [23]. Je kleiner das ausbildende Unternehmen ist, desto 

"her ist zu erwarten, daa der Auszubildende am konkreten 
Arbeitsplatz ausgebildet und in die betriebliche Produktion 
integrtert wird. Dte Kost.nart ,,Ausbildungsweric.wtt" $pieltent­
spredlmd für Handwerksbetriebe mit 1,2 Prozent der Gesamt­
kooeo der Berufsausbildung eine 'lÖllig 'untergeordnete Rolle; 
die großen IHK-Betriebe melden dagegen einen Kostenanteil 
VOfl 14.5 Prozent. Oie unminelbare betriebliche AU5bilduog 
schlägt apdeferteitJ im Hitndwefk mit 28,9 Prozent zu Buche, 
bei den großen IHK·Betrieben nur mit einem Anteil von 
15,2 Prozent an den Gesamtkosten dM Berufsausbildung [24]. 
Wie dl$ Deutsdle In,titut f1i Wiruchaftsfonchuog (OIW) in 
einem im AU9Ust 1981 Ylröffentlichtan Gutachten f!;lststellt, ist 
seit 1972 die Zahl der Lehrstellen Im H .. ndwerk kontinuierlich 
gewachsen. Das DIW führt dieses Wachstum auf die gilnstige 
Kosten-Nutzen·Relatlon der hilndwerklichen BerufsaUSbildung 
zurück (26]. Man kann daher unterstellen, daß bei zahlreichen 
Handwerksbetrieben auch heute noch die traditionelle Gewin­
nung von NettoIrträgen aus der Lehrlingsarbeit weiterbesteht; 
insofern wird das Ab.chtußergebnis der Sachverständigenkom­
mission - wonach überwiegend Nettokosten der Berufsausbil­
dung bestehen -relativiert. 

Wettb8WerlJ'�Z8"ung tlu(grund dor Mobilitit der Arbeitskräfte 

Wettbewerbsverzerrungen sind, wie die Sachventändigenkom­
mission in ihrem Abschlußberkht (5. 355) ilUsdrück.lich 
bemerkt, hauptsichlich deshalb zu erwarten, weil die Untffneh­
man in sehr unterschiedlichem Ausmaß - und in der' Mehrzahl 
keine - Blldungsarbeit betreiben; so waren Anfang def 70er 
Jahre nur etwa ein Zehntlll der Betriffie in Industrie und Handel 
und etwa ein Viertel der Handwerkkbetriebe barufsaushildend 
tätig. Bildungsaktive Unternehmen Wffden dementsprechend 
mit höhe,en Kosten belastet. 
Dieser Belastungseffekt könnte slctl trotz �Iem poslri'l auswir­
k,", wetln die ausbildenden Unternehmen einen Arbeitsmarkt· 
vorteil aufgrund der Ausbildung emielten. Tatsädllich jedoch 
verlassen die AU5glbildeten die AusbildullQ$unternehmen sehr 
IchneIl. So wwen nur in 31 Prozent der H<W1dwerksbetriebe, in 
48 Prozent der kleineren und in 63 Prozent der größeren IHK­
Betriebe mindestens die Hälfte der in den drei 'Iorangegangenen 
Jahren Ausgebildeten weiterhin beschäftigt, die anderen hatten 
ihre Ausbildungsbetriebe bereits verlassen. Zwei Drittel der 
HandwerksbetrIebe beschäftigten noch höchstens 10 Prozent 
der Mitarbeiter, die sie vor fllnf Jahren ausgebildet hatten [26]. 

Kostenüberwilzung als Problem der UnremehmensgfÖße? 

Berufsausbildungsbedingte Wettbewerbsverzerrungen liegen vor, 
wenn die autbildenden UnternehlTWln Schwierigkeiten haben, 
auf ihren Jeweiligen Ahsatzmärkten die Kosten der Ausbildung 
durch Prels.erh6hungen am Markt durchzusetzen. Grundsätzlich 
wird untenteIlt, daS größere Unternehmen die Oberwälzung der 
Ausbiklunglkosten �chter erreichen können als kleinere. 

Erkenntnisse der Wenbewerbttheorie weisen dagegen auf folgen. 
den ProblemZusammenhano: Oie Untemehmensgrö& ist prinzi· 
piell kein wesenlliches Kriterium fiir den Obefwälzuf1gieff� 
entscheidend sind vielmehr die Verhiltnisse von Angebot und 
Nachfrage auf den Warenmärkteo. Übersteigt die kaufkräftige 
Nachfrrtge dls Mart<tangebot, so sind Preiserttöhungen und somit 
KoneflÜbefwölZUflgItrl möglich. In dagegen das Angebot größer 
als die Nachfrage, so sinken - Wenbewerbsverttältnisse auf den 
n!ileVinten Märkten unterstellt - die Preise. Dabei kann es gesche· 
hen, daß nicht nur B"rufsausbJldungskost�, sondern sogar Teile 
der Mehrwenneuer nicht auf den End'lerbraucher als den vom 
Steuergesetzgeber gewollten Steuerschuldner abgewälzt werden 
können. 

Dieses Bi Id verändert lieh bei Vorliegen marktbeherrschender 
Stellungen (27]. Das marktmächtige Unternehmen hat grund­
sätzlich die Chance zur eigenständigen Preispolitik auf den Ab­
satz· und Beschaffungsmärkten; derartige Unternehmen können 
zumindest prinzipiell sämtliche BerufsausbildungSkosten abwäl· 
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zen. Sollten die Abs3tlmärkte wegen stagnierender Nachfrage 
oder erhöhten Importangebots die Abwälzung nicht zulassen, 
besteht grundsätzlich die Möglichkeit, kleinere Zulieferanten zu 
weiteren Preiszugeständnissen zu bewegen - ein Aspekt von 
Ausnutzung von Nachfragemacht. Die Kosten würden hier auf 
die vorgelagerte Wirtschaftsstufe abgewälzt werden. Derartige 
Möglichkeiten, Nachfrage- bzw. Angebotsmacht auszuüben und 
damit die Marktpreisbildung zugunsten der eigenen Gewinnpoli­
tik zu beeinflussen, hat ein kleiner Handwerksbetrieb praktisch 
nicht. Das Problem der Ausnutzung von Marktmacht als Folge 
wachsender Angebotskonzentrationen auf zahlreichen Märkten 
besteht selbstverständlich unabhängig von der Weiterwälzung 
von Berufsausbildungskosten; angesichts der Größenordnung der 
Nettoausbildungskosten im Verhältnis zu den Gesamtkosten 
eines Unternehmens wird man davon ausgehen können, daß der­
zeit nur geringfügige berufsausbildungsbedingte Verzerrungen 
der Wettbewerbsverhältnisse auf den Waren märkten zu erwarten 
sind [2B]. 
Nennenswerte Wettbewerbsverzerrungen sind in den Fällen zu 
erwarten, in denen die Unternehmen, die auf demselben Waren­
markt anbieten, entweder in erheblichem Umfang und weit über 
den eigenen Bedarf an qualifizierter Arbeit hinaus selbstfinan­
zierte Berufsausbildung betreiben (und das ist insge$CImt eine 
Minderheit der Unternehmen) oder auf Berufsausbildung gänzlich 
verzichten und damit prinzipiell billiger anbieten bzw. - bei glei­
chen Preisen - im Umfang der ersparten Ausbildungskosten 
höhere Gewinne erwirtschaften. 

Wettbewerbsentzerrung durch Finanzausgleich 

Der zuletzt erwähnte wertbewerbliche Gesichtspunkt wird jedoch 
- worauf nachdringlich Edding hinweist [29J - künftig immer 
bedeutsamer werden; zumindest weisen die erkennbaren Ent­
wicklungstendenzen in diese Richtung: Steigende Nettokosten; 
Erhöhung der Qualitätsanforderungen an die Berufsausbildung; 
Zwang auch für kleinere Unternehmen zu kostensteigernder Pro­
feSSionalisierung der Ausbildung. Die Sachverständigenkommis­
sion hatte daher in ihrem Abschlußbericht auf die wettbewerbs­
verzerrende Wirkung "externer Effekte" [30] hingewiesen und 
damit Überlegungen nahegelegt, wie sie auch in der Umwelt­
schutzdiskussion geführt werden. Schutz der Umwelt und Quali­
fizierung der Beruf$CInfänger sind volkswirtschaftlich gleicher­
maßen wichtige Aufgaben. Sie werden in der konkreten Ausfüh­
rung von privaten Unternehmen bewerkstelligt, so daß Wett be­
werbsverzerrungen auftreten, wenn einige Unternehmen die Aus· 

_gaben an Dritte weiterwälzen und sich selbst nicht beteiligen: 
Umweltbelastende Produktion und Verzicht auf Berufsausbil­
dung sind billiger; die einzelbetriebliche Berücksichtigung dieser 
"sozialen Kosten" verteuert die Produktion und mindert damit 
die Wettbewerbschanct!n. Ähnliche Argumente sind sogar schon 
in internationalen Diskussionen aufgetaucht und hatten zu Ober­
legungen geführt, die Waren aus Ländern, die ohne Umwelt­
schutz "kostengünstiger" produzieren und billiger auf den Welt­
märkten anbieten können, an den Grenzen durch eine Ausgleichs­
abgabe zu verteuern und damit die Wettbewerbsfähigkeit der mit 
Umweltauflagen produzierenden heimischen Wirtschaft wieder­
herzustellen. 

Die Grundgedanken sind übertragbar: Das herrschende Wirt­
schaftssystem läßt es lohnend erscheinen - vom Gesichtspunkt 
einzelwirtschaftlicher Rationalität -, kostenminimal zu produ­
zieren, also z. B. auf Berufsausbildung zu verzichten. 
Analog zum sogenannten Verursacherprinzip müßte daher durch 
politische Entscheidung festgelegt werden, daß alle Unternehmen 
als Nachfrager von Arbeitsleistungen für die gesellschaftlichen Ko· 
sten der Berufsqualifizierung aufzukommen haben. Damit ver­
meidet man einmal die wettbewerbsverzerrenden Effekte der 
heute noch vorherrschenden einzelwirtschaftlichen Finanzierung 
durch wenige Unternehmen: zum anderen wird eine der Voraus­
setzungen einer für die 80er Jahre angemessenen - sowohl quan· 
titativ wie qualitativ - Berufsausbildung geschaffen. F. Edding 
hat nachdrücklich darauf hingewiesen, daß das vorherrschende 

System einzelwirtschaftlicher Finanzierung allein nicht mehr 
ausreichen wird [31]. 

Dementsprechend gibt es sehr gute ausbildungspolitische, aber 
auch gute wettbewerbspolitische Gründe für den Ausgleich der 
finanziellen Belastung aus der Ausbildung mittels Umlage bei 
allen Unternehmen. Dieses Verfahren ist genauso verträglich 
bzw. unverträglich mit den Prinzipien der sozialen Marktwirt­
schaft wie Umweltpolitik mittels öffentlicher Vorgabe von Nor­
men oder Erhebung von Abgaben für z. B. Abwassereinleitungen. 
Um Wettbewerbsverzerrungen von vornherein zu verhindern, 
müßten die Ausbildungsumlagen - analog zu Umweltbestim· 
mungen - für alle Unternehmen gelten. Es wäre auch keine Wett· 
bewerbsverzerrung, wenn die gesetzlichen Regelungen berufsaus­
bildende Unternehmen nicht nur von der Umlage befreien, son­
dern sogar zu Nettoempfängern von Zulagen nach Maßgabe ihrer 
Ausbildungsleistungen machten. Auch hier entspräche das Vor­
gehen z. B. dem Verfahren bei der Abwasserabgabe nach dem 
Abwasserabgabengesetz, das Unternehmen nicht belastet, die 
auf die Einleitung von Abwasser verzichten und natt dessen 
Kläranlagen bauen. 

ZU$3mmenfassung 

Wettbewerbsverzerrungen aufgrund des herrschenden Systems 
einzelwirtschaftlicher Finanzierung von Berufsausbildung sind in 
erster Linie zwischen Unternehmen zu erwarten, die auf densel· 
ben Warenmärkten anbieten, und die entweder berufsausbildend 
tätig �nd oder nicht. Das berufsausbildende Unternehmen wird 
versuchen, die Kosten der Berufsausbildung auf die Preise seines 
Warenangebots aufzuschlagen. Seine Konkurrenzsituation ver· 
schlechtert sich entweder wegen der höheren Preise oder - bei 
gleichem Preisniveau - wegen der geringeren Gewinne. 

Wettbewerbsverzerrungen im Verhältnis von großen und kleine­
ren- IHK-Unternehmen bzw. Handwerksunternehmen sind nur in 
den Fällen zu erwarten, in denen das Warenangebot der Unter­
nehmen auf dieselben Märkte trifft. Wettbewerbspolitisch sind 
dabei die kleinen Unternehmen nicht von vornherein benach­
teiligt, wenn sie sich auch an der Berufsausbildung beteiligen; 
verzerrende Wirkungen kann man erst dann erwarten, wenn die 
kleinen Unternehmen absolut und relativ stärker die gesellschaft. 
liche Aufgabe der Qualifizierung des Berufsnachwuchses betrei­
ben als die großen Unternehmen. Wenn die großen Unternehmen 
zu etwa 90 Prozent auf Berufsausbildung verzichten und statt 
dessen die überproportional von kleinen Unternehmen ausgebil­
deten Arbeitskräfte auf den Arbeitsmärkten erfolgreich nach­
fragen, dann besteht strukturell eine Verzerrung der Wettbewerbs­
bedingungen zugunsten der Großunternehmen. 

Individuelle Vorteile im Wettbewerbsprozeß sind grundsätzlich 
immer dann zu erwarten, wenn es privaten Unternehmen gelingt, 
die Beteiligung an "sozialen Kosten", wie Berufsausbildung und 
Umweltschutz, zu umgehen. Analog zum umweltpolitischen Er­
fordernis umweltschonender Produktion verursacht die Berufs­
ausbildung Kosten für die individuellen Produzenten; in einer 
Wettbewerbswirtschaft ist daher angesichts der auf Gewinnmaxi­
mierung gerichteten universe!1en Handlungsmotivation privater 
Unternehmer eine Tendenz vorhanden, die sozialen Kosten zu 

"
externalisieren", also nicht kostensteigernd und gewinnmin­

dernd im eigenen Unternehmen anfallen lassen. 

Die Konsequenz aus wettbewerbspolitischer Sicht wird analog 
zur politischen "Internalisierung" d�r Umweltkosten in die- Ko· 
stenrechnung der Unternehmen zu suchen sein: Die Kosten der 
gesellschaftlichen Aufgabe

"Berufsausbildung"werden alle Unter­
nehmen zu tragen haben; nicht-ausbildende Unternehmen sollen 
sich im Rahmen eines Finanzausgleichs beteiligen. Gleichmäßige 
Belastung vermeidet am ehesten Wettbewerbsverzerrungen_ 
Der Endverbraucher als Nutznießer der mit qualifizierter Arbeit 
produzierten Waren wird in jedem Fall derjenige sein, der für die 
Kosten der Berufsausbildung und - analog - die der umweltver­
träglichen Produktion aufkommt. Somit sprechen gute wettbe-
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werbspolitische Grunde für ein System des Finanzausgleichs zwi­
sehen ausbildenden und nicht-ausbildenden Unternehmen. 
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Qualifikationssteuerung und Finanzierung 

Unter· und FehlinVIIstitionsthese 
Die bildungsökonomische Diskussion der beiden letzten Jahr­
zehnte war, soweit der Zusammenhang zwischen Qualifikation 
und Finanzierung erörtert wurde, beherrscht von zwei Thesen. 
Die Unterinvestitionsthese geht von der Annahme aus, daß das 
einzelne Unternehmen deshalb so wenig in berufliche Bildung 
investiere, weil (1) die Unternehmensleitung damit rechne, daß 
betrieblich finanzierte Bi[dungsinvestitionen in die Personalträger­
schaft und damit Verfügbarkeit des einzelnen Arbeitnehmers 
übergehe, der aufgrund der grundgesetzlieh gesicherten Berufs­'und Arbeitsplatzwahlfreiheit das ihm zugewachsene Bildungs­
kapital beliebig fremdbetrieblich verwenden könne; weil (2) 
lnfolge des Konkurrenzdrucksdie einzelbetrlebliche Kostenmarge 
sich langfristig an dem Niveau derjenigen Unternehmen orien· 
tieren müsse, die wenig in Berufsbildung investierten und daher 
bei ihrer Kapitalrentabilität keine Verzinsung der Bildungsinvesti­
tionen zu kalkulieren hätten; und weil (3) Bildungsinvestitionen 
noch stärker als Sachkapitalinvestitionen zeitlich umweghafte 
und im einzelbetrieblichen Ertrag ungewisse Kostenaufwendun­
gen darstellten, die dem Kalkül eines rational agierenden Unter­
nehmens entgegenstünden. 
1m Unterschied zur Unterinvestitionsthese, dje auf ein Mißver­
hältnis der einzelbetrieblicheo Ausgaben-Einnahmenrelation 
abstellt, leitet die Feh[ investitionsmese ihre Argumente aus 
bildu ngsökonomischen u n d  gesellschaftlichen Zusammen­
hängen ab. Das einzelne Unternehmen gehe, soweit es überhaupt 
in Berufsbildung investiere, von Prämissen aus, die dem Gesamt· 

anspruch der Qualifikation nicht genügten: (1)  Jede einzelbetrieh­
liehe Bildungsinvestition orientiere sich notwendig an der kurz­
fristigen Verwertbarkeit und damit an der schnellen Verzinsung 
des eingesetzten Aufwandes, d _  h_ das Bildungsbudget habe sich 
gegenüber der Unternehmens)eitung dahingehend zu legitimieren, 
inwieweit ·es in der beruflichen Aus- und Weiterbildung unmittel­
bar den Erfordernissen von Arbeitsplätzen zuarbeite. Da aber 
das Qualifikationsniveau der Arbeitspliltze durch den zufälligen 
Ausprägungsgrad der technischen und Produktionslage begrenzt 
sei, produziere das einzelne Unternehmen eine berufliche Bildung 
im berufspädagogisch reduzierten Zufa llsrahmen gegebener 
Arbeitsplatzprofile. (2) Die Kurzschliissigkeit der Qualifikations­
steuerung aus direktem Verwertbarkeitsiwang sei aber nicht nur 
aktuell unzulänglich, sie iiberseheauch die Zukunftsprofile beruf· 
licher Qualifikation, die sich weniger in gegebenen Arbeitsplätzen 
als in allgemeinen Trends ankündige (Forschungsberichte, Mes­
sen und andere Indikatoren für den zu erwartenden technischen 
Fortschritt). (3) Weit' gewichtiger als die mangelnde sachliche 
und zeitliche Reichweite einzelbetrieblicher Qualifikationssteue­
rung sei deren gesellschaftl icher Fehlcharakter. Dreierlei Beden· 
ken müßten angemeldet werden: (3.1) Grundsätzlich sei nicht 
annehmbar, das ökonomische und technische Versorgungsniveau 
einer Gesellschaft der kasuistischen Summe betrieblicher Kalküle 
und Egoismen zu überlassen. Ihnen habe eine übergreifende 
gesellschaft[iche Zie[setzung ' entgegenzuwirken, damit tech­
nischer und ökonomischer Fortschritt human bleibe. Deraus 
resultiert eine zumindest teilweise Abkoppelung der Qualifika-
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tionssteuerung von einzelbeuiebficher Verfügung; denn beruf· 
liche Bildung darf danach wen� dem Unternenmensprotil all 
dem übergeordneten Geselischaftlll,l unt.rworfen w�den. (3.2) 
Diese Entkoppelung wird um so notwendiger gehalten, als mit 
beruflicher Fachqualifikation (Schweißen, Buchen usw.t stets 
luch eine beruflich bedeutsame HaltungIQualifikation (Struktur­
qualifikationen: Ausdauer, Zi.lengag.ment usw.l einhergehe, die 
nicht einseitiger Untemehmensideologie IUSOIIliefert werden 
dürfe. t3.31 Eine unter einlelbetrieblich« Regie IlufendeBeruf$­
bildung sei MIch in50fern eine das Ganze verfehlende Investition, 
als si . ..  A.I�einbjldung" vern<JChlässiQa. d. h. SOZÜlIe, allge­
meinkulturelle und politische Kompetenzen nur imoweit pflege. 
wie si, dem Rentabilitätsdenken entsprichtn. 
Unter dem Argum.ntationidruckder Unter-und Fehlinvestitions­
these hat die Berufsbildungspolitik [1 J - unterstützt durch Kom­
missionsberichte und Anhörungen - Maßnahmen (Gesetze, 
Forscnungsfirwmzierung, Programme) eingeleitet, die tendenziell 
auf die Schwächung bzw_ Aufhebung dir einzalbetrieblichen 
Qualifikationnteuerung hinauslaufen; dabei spielt das Instru­
ment der zentralen Finanzierung (Berufsbildungsabgabe) nicht 
nur im Gtsetz, sondern bereits in der Praxis insofern eine beson­
dere Rolle, als der vollschulische Ant.iI stark ausgedehnt wurde 
und schulisch finanzterte Qualifiketionsproduktion eine Form 
betriebs- bzw. arbeitsplatzentkoweher und somit zentraler 
Steuerung danteIlt . Die Wirkung von zantrallfl Konzepten kann 
darin gesehen werden , daß Zuteilungs· und damit Steuerungs­
maßnahmen eines varbandntaatlich besetzten Gremiums �n· 
über einzelbetrieblichen Allokationsmaßnahmen an Bedlrutung 
gewinnen und z. B. das unternehmerische Engagement und die 
berutspädagogische Angebotsbreite der Arbeitsplätze verändern. 

Thnenprüflnde Fragestellungen 
Es hat den Anschein, daß die Argumente der Unter· und Fehl­
inveSlitionsthese analytisch und empirisch zu wenig auf ihre 
Tragfähigkeit hin übel"prijft worden sind und daß die Berufs· 
bildungspolitik sich auf axiomatisch gebende Prämissen einge­
hmen hat, die sie im Streit um optimale Qualifikationssteuerung 
vorschnell hat Partei &fgreif.n lassen. Um .ute Bedenken gegen 
die Thesenbehauptungen einzuleiten, sei eine Modellidee vorge­
stellt; es folgen Hinweise auf empirische Befunde zweier Langzeit­
untersuchungen; danach soll die Quallfikations-Finanzierungs­
Problematik auf jene zwei Punkte reduziert werden, die für die 
politischen und praktischen Bedingu�n ausschlaggebend sind, 
nämlich auf die Fragen der Ziele und Maßstäbe. Ähnlich der 
Systemdebatte zur Wirtschaftsordnung sind die Enucheidungen 
über Investition, Allokation und Ertrag (Nutzen) davon abhän· 
gig zu machen, wofür und unter welchen Rationalitiitskriterien 
beruflich Qualifiziert werden soll und _Iehe Effekte von kon­
kurrierenden Finanzierungswegen ausgehen. So kann z. B. gefragt 
werden, 

ob gesellschaftliche Zielformulierungen wirklich und generell 
treffsicherer und letztlich gemeinwohlfördMnder ausfallen 
als OriantierUilgen an einzelbetrieblicl'len Bediirfnissen; 
ob aus gesellschaftlichen Bedürfniuen Maßstäbe für eine opti· 
male Herstellung und Allokation beruflicher Bildung abge­
leitet w.rden können; 

_ ob zenttalistische Bedingungen der Oualifikationslenkung 
nicht Arbeitsplätze aus dem berufspädagogischen Verkehr 
ziehen, deren Profil nicht substituierbar ist, d. h. ob zentrale 
Lenkung berufliche Bildung quantitativ und qualitativ nicht 
dadurch verkÜfZt, diß anstelle originär breit verwendungs­
orientierter Aus- und W.iterbildung ausdilnnende Stlruerul19l­
impulse durch Finanzierung treten.di. dlls Gante der Betriebs· 
und Arbeitsplatzanforderungen teicht übenehen und ein 
wbvention ini sches statt praxisgele itetet: Qual ifi kationsdenken 
begünstigen; 

_ ob es tatsächlich zutrifft, daß einzelbetrieblich finanzierte 
und damit auch gelenkt. Beruhbildung blilld gegenüber dem 
techniJehBn Zukunftsprofil und den gesellschaftlichen Bedürf· 
nissen ist? 

Beilpitt einer _Iyti,.:hen ThtMn9riiIung: 
TMorit .. """nalnwileting 

In seiner Habilitationsschrift hit Dleter Sadowski 12J das Investl· 
tionskalkül der Unterinvestitionnhese und des Humankapitll­
konzepts untersucht. Er kommt dabei zu dem Ergebnis, daß 
belde durch die Theorie des Personalmarktting zu ersetzen seien: 
Betriebe betreiben nämlich berufliche Bildung haupUächlich 
nicht aus Grunden der Produktivitäusteigerung, auch nicht al$ 
Refle)! auf Produktionsplanung: sondern um sich ein Reputa· 
donskapital zu versctwiffen, du ihre Suchkosten fur geeignete 
Mitarbeiter verringert (3J. Bildungsinvestitionen erleichtern 
nämlich die externen und interMn Penonalrekrutierungen und 
nehen vornehmlich unter dem Aspekt d/M" synematischen Be­
�h.ffungspo1itik. Durch berufliche Bildung5maßnahmen verrln· 
gert sich die Mitarbeiteriluktuation, weil sich d..-einzelne Arb.it· 
nehmer nicht nur n&eh Lohn· und Arbeitsplatzbedingungen aus­
richtet, sondern auch nach dem Reputetionskapital des Unter· 
nehmens. Die Theorie des Penonalmarketing verbindet somit 
Erkenntnisse der betriebswirtschaftlichen Beschaffungspolitik 
mit Erkenntnissen der Theorie unvollkomme�r Arbeitsmärkte, 
der Bildungs- und Informationsökonomie und der Personalwirt· 
sctwlft_ Unter dieser Sicht ist eine unternehmensfinanzierte 
Btrubbildung nicht kurzschNuig, irrational oder investitions· 
theoretisch unhaltbar, sondern ein kriteriengeleitetes und 
konenrationales Verhalten. Im Gegensau zur vielfach behaup­
teten generellen ProduktivitätspriOfität richten die Unternehmen 
ihre Bildu ngsaktivitäten z_ B_ auf Fluktuatlonsvermeidung aus, 
die ihrerseits durch die Nichtlohn-Oeterminenten {primire Inte­
gretion und Informationsowiedezentrale Transparenzl bestimmt 
wird, so daß Berufsbildung einzelbetrieblich zu dem Zweck 
flnlnziert wird, eine firmen· und erbeiUplatzpositive Verhaltens· 
dIsposition der Arbeitnehmer zu erzeugen, die den Unterneh­
menswechsel verringern. Konen· und Organisationsdenken 
stehen also häufig (bei Großbetrieben regeltwlftl vor Produk· 
tivititsdenken. UntM dieser Hypothese wird auch verständlich, 
warum die betrieblichen Bildungsprogramme nicht einmal vor­
wiegend lirmenspezifische oder gar IlbeitsplatzspezifiJche 
Curricula ,,trainieren", wie es nach dem streng Pfoduktivitits· 
th�etischen Investitionskllkill erforderlich wäre (denn nur 
dill$l Curricule könnten fremdbetrieblich nicht verwenet wer· 
den: allein sie wären monopsonistlsch zu maximieren), sondern 
btrufsgenerelle Bildung betreiben und betreiben müssen: vor 
allem diese Qualität der Berufsbildung kommt der Betriebs· 
erwartung nach positiver Verhaltensdisposition entgegen (Trai­
ning von SchIUsseI- und StrukturQualifibtionen); sie vor allem 
fördert den innerbetrieblichen Mobilitätsspielraum. Dabei neh· 
men die Betriebe die gestiegenen Ri$lken der Fremdverwertung 
(Fluktuation) auf sich, so daS eine scheinbar parado)!e Situation 
gegeben ist: Indem die Untern.hmen die Mobilitätskapazitit 
des einzelnen Arbeitnehmers erl'löhen (durch berufsgenerelle 
Bildungsfördllrll ng), suchen sie Fluktuationen und Kostlflsteige· 
rungen zu vermeiden; binnenpolitiJch sichern sie da$ Risiko mit 
primärgruppenspezifischer Integration u. ä. ab, weniger durch 
EInkommensprämien. Oie betriebliche Personal- und Bildungs· 
politik sucht also BelohnuflQSlagen (Arbeitszufriedenheit durch 
Anerkennung In der Gruppe usw.l �u scllaffen, indem sie den 
Arbeitnehmer berufsqualifikatorlsch dafür aus· und fortbildet: 
er wechselt mit diesen berufsgenereIlen Kompetenzen deshalb 
nicht (oder wenig), weil er in der n8lJen Firma eine Zufrieden· 
heitssituation erst schaffen müSte. Das komplizierte Personal· 
management läuft demnach darauf hinan,durch berufsgenlfeU., 
d. h. firmenübenteigende Qualifizilfung sich auf dem unvoll· 
kommenen Arbeitsmarkt einen teilmQnopsonisti5dlen Bereich 
bel polypolistischer Konkurrenz l.U reserviertn, ein Marktverhll· 
ten, wie es betriebswirtschaftlich allgemein verDreitet ist [4]. Es 
wird sofort ersichtlich, daß eine zentrale Berufsbildungsfinan­
zierung gegenüber dieser positiv (positiv für den einzelnen Arbeit­
nehmer: er wird berufsbreit qualifiziert; für das Unternehmen: 
es spart Kosten; rur die Volkswirtschaft: Marktkonkurrenz 
rationalisiert das qualifikatorische Allokltionsproblem; natürlich 
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stehen den positiven Effekten auch negative gegenüber, z. B. die 
Erschwerung des volkswirtschaftlich erwünschten regionalen 
Mobititätsverhaltensl einzuschätzenden Marktkonkurrenz blind 
bleiben muß. 

BeitPiel einer empiriIChen Thesenprüfung: 
basisgesteuerte OUalifikationsvennittiung 
Man könnte gegen die Rekrutierungsmethode der Unternehmen 
und gegen das lohnübersteigende Bedingungsverhalten der Arbeit­
nehmer einwenden,daß es sich um typische Strategien im Umfeld 
von allenfalls mittel- und großbetrieblichen Betriebswirtschaften 
handelt. Erfahrungen aus zwei Langzeituntersuchungen (51 zeigen 
jedoch, daß auch kleinbetriebliche Einheiten Berufsbildung eher 
unter dem Gesichtspunkt eioer Personalbeschaffungsmaßnahme 
als demjenigen der Produktivitätnteigerung betreiben. So akzep­
tieren handwerkliche Kleinbetriebe einsclU'leidende Reform­
maßnahmen (kontinuierliche örtliche Abstimmung unter den 
Lernorten, Bkx:kung, didaktisch·inhaltliche Absprachen der 
örtlichen Dualpartnerl unter der Erwartung. daß sich eine 
berufspädagogische Stabilität zwischen den lernortpartnern 
einstellt, die den Handwerksmeistern erlaubt, ihre personellen 
Akquisitionen verbessern zu können. Auch Kleinbetrieben geht 
es also nicht darum, rasches Verwendungswissen zu produzieren 
oder produzieren zu lassen. um ihren Betriebsgewinn zu mexi­
mieren {61 vielmehr liegt ihr Interesse darin. eine Berufsbildungs­
strategie zu verwirklichen, die kosten- und prozeßration.a1 solche 
Qualifikationen begünstigt. mit deren Hilfe der technische Fort· 
schritt und die Fülle der kaum standardisierbaren Problemsitua­
tionen an Arbeitsplätzen mittel- und langfristig gemeistert 
werden können. Dabei geht man von folgender .. Berufsbildungs­
rechnung" aus: 

Akquisitionskalkül (Alt) 

1 .  Innerbetriebliche Vor· 
bereitungskosten für 
Persona Iwerbu ng 

2. Werbekosten 
3. Kosten der Einstellung 

4. Einlernkosten 

5. Produktionsrisiken (Pro· 
duktionsausschuß u. ä.) 

Kosten � > 

Ausbildungskalkül (Au) 

1 .  Innerbetriebliche Vor· 
bereitungskosten tür 
lehrlingswerbung 

2. Werbekosten 
3. Kosten der Einstellung 

(Tests u. ä.) 
4. Ausbildungskosten (Perso· 

nal·, Materialkbsten u. aJ 
5. abzüglich Ertragsleistungen 

während der Ausbildung 
6. abzilglich immaterieller 

Wert betrieblicher Soziali· 
sation (Ausbildungs· 
zukunftswert) 

Kosten Au 

Die Entscheidungsfreiheit der Basisakteure - eine in der Vergan· 
genheit weithin unterschätzte Bedingung valider Berufsbildung -
wurde in den Modellversuchen dazu benutzt, die berufsnotwen­
digen Qualifikationen mit dem Blick auf Arbeitsplätze und 
Untefnehmenssituationen erst auszumachen, diese kostenQÜnstig 
und lernrational zu plazieren und damit in ökonomischer Weise 
zu finanzieren {7]. In ungezählten curricularen Such· und Prüf· 
unternehmen (kontinuierliche örtliche Abstimmung der Partner 
im dualen System) wurde die Erkenntnis gewonnen. daß zentrale 
Lehr-lern,Vorgaben (durch Ausbildungsverordnungen und Rah· 
menlehrpläne) in großen Teilen die Wirklichk�it und Aktualität 
der Arbeitsplätze und des technischen Fortschritts verfehlen und 
daß vorgegebene Qualifikationssteuerungen (d. h. die Inhalte 
und deren Auf teilung auf lehrjahre und lernorte) häufig bil· 
dungsökonomische und curriculare Fehlinvestitionen darstellen. 
Vornehmlich die Betriebe fühlen hautnah und täglich das Profil 
der arbeitsplatz·. unternehmens' und berufsspezifischen Qual ifika· 
tionen ab und können somit der Berufspädagogik anzeigen, was 
zu lernen ist. Das basisintegrierte Verfahren sichert aber nicht 

nur Validität, sondern auch den kostenQÜnstigsten Weg, weil es 
gegenüber Fehlinvestitionen besonders sensibel ist. Damit ist 
zugleich der enge Zusammenhang zwischen Qualifikationssteue· 
rung und Finanzierung aufgezeigt: Wenn es richtig ist. deß die 
Betriebe den Oualifikationsmarkt am besten kennen, dann 
verspricht eine einzelbetriebliche Finanzierung den größten 
Nutzen für alle (Individuum, Betrieb. Volkswirtschaft); jede 
fondszentrale Finanzierung muß notwendig eine optimale Queli· 
fikationssteuerung erschweren, weil Qualifikationsbestimmung 
und Herstellungsbelohnung von tendenziell unzureichenden 
Prämissen bzw. Maßstäben ausgehen: die Fondsverwalter wissen 
nicht (oder nicht so rasch wie Basisakteure), welche BerufsbiI· 
dung erforderlich ist; so produziert dasSystem fondsbelohnungs. 
gerechte und nicht unbedingt arbeitsplatz·, unternehmens· und 
berufsgerechte Qualifikationen. Fondsfinanzierung entwertet 
überdies makroökonomisch teilweise die Angebotsbreite und 
.qualität des Berufsbildungsmarktes. In der Berufsbildungs­
politik unserer Tage wird über marktwirtschaftliche Belohnungs· 
systeme deshalb so wenig nachgedacht, weil der Beruf5bildungs· 
mark.t sl�h an s�!!.ll��e Kriterien bereits so stark gewöhnt hat. 
daß Fehlindikationen nicht eis ,.subventionistische" Folge inter­
pretiert werden, sondern als unabwendbare Mängel. Oie Hoch· 
schulen sind dafür aktuelles Beispiel. 

Mlßstab,.. und Zielproblem8l:ik 
Die thematische Hauptfrage lautet: Von welchen Kriterien muß 
sich das Berufsbildungssystem leiten lassen, um (1 )  die richtigen 
Qualifikationen (2) kosteng(instig und (3) zum richtigen Zeit· 
punkt vom (4) geeignetsten lernort herstellen zu lassen? Eine 
erste Antwort ist ebenso einschneidend wie einfach: Dia Berufs· 
bildungspolitik sollte ihr Interesse stärker als bisher der Verwen· 
der· als der Anbieterseite zuwenden; denn die Maßstäbe dafür. 
welche Qualifikationen zweckmäßig sind, liefert vornehmlich 
die Abnehmerseite. Unternehmen fragen Arbeitskräfte nach und 
müssen notwendig über genaue Qualifikationsvorstellungen ver­
fügen. Entgegen dieser einfachen bildungspolitischen Erkennt· 
nis haben sich bei uns solche Anbietersysteme explosionsartig 
entwickelt, die mehr oder weniger weit entfernt von Arbeits· 
plätzen und Unternahmen agieren, d. h. formalregulativ und 
zentralistisch Curricula erstellen und sich durch programmierte 
Prüfungsimmunität abschirmen. Sie werlen quantitativ und qua· 
litativ verfehlte Oualifikationsprofile auf den Arbeitsmarkt, 
ohne die Folgekosten (Wartezeiten und Umschulungen) volks· 
wirtschaftlich und politisch verantworten zu müssen. 
Natürlich ist der weiteren Beantwortung der Hauptfrage nur mit 
differenzierten Betrachtungen beizukommen. Es geht hier allein 
darum, darauf hinzuweisen, in welcher Richtung lösungen zu 
suchen sind. Sobald nämlich anerkannt wird, daß Verwendungs· 
orte weit eher Primärindik'atoren zur Qualifikationssteuerung 
bereitstellen als sogenannte curriculare Kommissionen und 
verbandsstaatliche TechnokratieIl, ist nicht nur Terrain für die 
Validität gewonnen. sondern zugleich auch für die weiteren 
Teilziele der Hauptfrage. Einer basis- und betriebsorientierten 
Wendung in der Berufsbildungspolitik stehen nicht wenige Sperr­
thesen gegenüber. die teils ideologischer, teils sachstruktureller 
Natur sind. So wird z. B. behauptet, daß betriebsgebundene 
Qualifikationen dem beruflichen Vollinteresse des Einzelnen 
und dem politischen Gemein ..... ohlinteresse nicht genügten; 
keinesfalls dürfte nur für einen bestimmten Arbeitsplatz oder 
Betrieb qualifiziert werden, weil dies einer breiten beruflichen 
Mündigkeitsbildung entgegenstehe. Abgesehen davon, daß selbst 
der kleinne Bauhandwerker seinen lehrling an mehreren 
Arbeitsplätzen ausbildet (stets neue Konstellationen in Neu­
und Altbauten), unterstellt diese Sperrthese eine ideologische 
und lernortschranke. die mit der Realität schwerlich überein­
stimmt. Es muß auffallen, daß seit zwei Jahrzehnten u m  die 
Betriebe geradezu ein Gürtel Spanischer Reiter gelegt wurde, der 
den berufspädagogischen Zugang zu den Arbeitsplätzen bildungs· 
politisch erschweren oder gar verstellen soll. Nach der Unter· 
investitionsthese bildet der Betriebzu wenig, nach der Fehlinvesti· 
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tionsthese zu speziell, nach anderen Behauptungen ideologisch 
. verengt und profitmaximierend aus usw. 

Was immer man gegen die qualitative, quantitative und zeitliche 
Reichweite der einzelbetrieblichen Qualifikationmeuerung und 
Finanzierung mit Rechteinwenden mag, ihre Treffer- und Nutzen­
quote für alle (Individuum, Betrieb, Volkswirtschaft) seheint 
generell höher und kostengünstiger auszufallen als in Fällen 
dominant zentralistischer Steuerung. Gerade weil die Betriebe 
erfolgskalkulierend handeln müssen, silld sie auch qualifikato­
rischen Fehlinvestitionen gegenüber besonders empfindlich -
im Gegensatz zu Schulen und Hochschulen, die selbst dann noch 
berufliche lehrgänge laufen lassen (aus praxisentkoppeltem 
Systemzwang), wenn ihre Absolventen (z. B. Junglehrer) in 
Massen arbeitslos bleiben. Die qulifikatorische Zugriffssicherheit 
und betriebsübersteigende Nützlichkeit darf bei Betrieben min· 
destens 50 hoch eingeschätzt werden wie bei schulisch induzier· 
ten Berufskarrieren. Die als produktionstechnischer Sachzwang 
häufig abgewertete betriebliche Verwendungsschlüssigkeit hat 
ihre bildungsökonomisch er'NÜnschte positive Seite: sie prüft im 
voraus besonders streng den NüUlichkeitsgrad der zu erwerben· 
den Qualifikationen. Geht man davon aus, daß Betriebe berufs· 
generelle Qualifikationen ebenso stark oder stärker nachfragen 
(und somit herstellen wollen) als spezifische Fertigkeiten. dann 

wird eine weitere Abteilung bildungspolitischer Axiome frag· 
würdig, so die Behauptung. daß eine übergreifende gesellschaft. 
liehe Zielsetzung außerhalb des berufspädagogischen Interesses 
der Betriebe läge. Denn Fachqualifikationen und Strukturquali· 
fikationen hängen untrennbar zusammen [8], so daß soziale und 
allgemeine Mündigkeitskompetenzen keiner Berufsbildung abge· 
sprochen werden können. Es melden sich Zweifel an, wenn 
behauptet wird, daß aus allgemeiner gesellSChaftlicher Tendenz· 
vernunft qualifikatorische Ableitungen valider (für Individuum 
und Gesellschaft) gelingen sollen als mit dem 81ick auf betrieb· 
lieh konkrete Berufsprofile. Eine Tendenzvernunft unterliegt 
den allbekannten Schwankungen so sehr, daß ihre Extreme 
immer wieder gegenseitig ihre Aufhebung verlangen (vgl. die 
Curriculum· und Wertediskussion seit Mitte der sechziger Jehre) . 
Im Gegensatz zu Epochentrends verfügen berufliche Verwen· 
dungssituationen über klare Maßstäbe der Validität: ein Elektro­
installateur lernt das, was fachlich u n d  strukturell die Arbeits· 
platzaufgaben verlangen; Qualifikationsteile, die beruflich und 
im Allgemeinbildungskanon darüber hinausgehen, finden ihre 
Ergänzung im lernortverbund, Oie häufig zitierten gesellschaft" 
lichen Bedürfnisse sind ein normativ sehr unsicherer Boden und 
damit nur in Grenzen geeignet,stabile Maßstäbe daraus zu gewin· 
'nen: Nicht nur die Berufsprognosen versagten bislang weitgehend, 
das Geselischaftlich·Allgemeine ist zudem fast beliebig Ideolo­
giestiftungen ausgesetzt. die den einzelnen gerne zum bloßen 
Objekt wettstreitender Weltanschauungen machen wollen. So 
kommen gesellschaftliche Präferenzen bekanntlich normativ­
axiomatisch zustande und unterliegen regelhaft einem weltan· 
schaulichen Ourchsetzungskalkül, so daß sie nur schwach wirt· 
schaftlich·technisch-berufliche Kriterien aufnehmen und bi 1-
dungsrational-prognostisch beliebig erscheinen. Makroökono­
mische und -normative Suchinstrumente zur Qualifikationssteue­
rung haben sich sämtlich als tailblind, schwerfällig und in ihrem 
Maßstabskatalog als unsicher und ideologieanfällig erwiesen. 
8erufe werden nicht in einem volkswirtschaftlich-allgemeinen 
Ungefährrahmen ausgeübt, sondern in mikroökonomischen Ein­
heiten (Betrieben). Bei diesen Verwendern ist also ' zuerst und 
permanent danach zu foeschen, welche Qualifikationen anstehen. 

Kritische Rückfragen 
Das Paradigma der basisinduzierten Qualifikationssteuerung und 
-finanzierung hat zweifellos auch seine Schwächen. Im welt­
politischen Maßstab gehen wir einer Ressourcenverknappung 
entgegen,die zu ökologischen und wirtschaftlichen Abstimmungs-­
problemen von nie gekannter Dringlichkeit führen [9J. Dies wird 
zu einem geänderten Verhalten und zu neuen Planungen zwin­
gen, von den Makrosystemen (Welt-, Kontinental-, Volkswirt-

schaften) bis zu den Mikrosystemen (Betriebe, Haushalte).  
Erscheinen in dieser lage Rahmenvorgaben und damit Defini­
tionen darüber. was als betriebsübenteigende Norm gelten kann, 
nicht unausweichlich? Müssen nicht neue Gleichgewichte zwi­
schen der qualifikatorlschen Nahfühligkeit der Betriebe und der 
weltwirtschaftlichen Zielvernunft gefunden werden? 
Zweite Rückfrage: Nimmt eine basisorientierte Qualifikations­
steuerung den technischen Fortschritt und seine produktions­
technische Verwertung nicht zu sehr als naturhaft hin? Anders 
formuliert: Erscheinen in diesem Paradigma Qualifikationen 
nicht zu stark als Folgeprobleme statt als interdependente Ein- , 
wirku ngsfaktoren? 
Dritter Einwand: Es kann nicht übersehen werden, daß eine 
praxisintegrierte Berufsbildung automatisch Teil des unvoll· 
kommenen Arbeitsmarktes wird, dessen Verwendungsrationali· 
tät in KOflflikt zu arbeitmumanitären Wertvorstellungen geraten 
kann. Wird z.  B. eine Qualifikation etwa dadurch entwertet, daß 
eine ausländische Konkurrenz die inländische Betriebseinheit 
aus dem Markt drängt {Foto-, Uhren·, Textilbranche u. a.1, so 
müssen dem einzelnen Arbeitnehmer berufspädagogische Ober­
leitungschancen durch staatliche Finanzierung geboten werden. 
Ein dezentral gesteuerter Arbeits· und Berufsbildungsmarkt 
kann offenbar - ebenso wie eine Marktwirtschaft generell -
nur unter drei Voraussetzungen funktionieren: 

Zentrale Rahmenbedingungen müssen die Qualifikations­
märkte [10J in Wettbewerb und Rechtssicherheit halten. 
Mit Hilfe einer Qrdnungspolitik sind Zielalternativen zu 
stiften. 

. 

Soziale Sicherungen sind zur Minderung individueller Mängel­
lagen bereitzuhalten. 

lediglich die dritte Voraussetzung ist an das Instrument der zen­
tralen Finanzierung gebunden. Allen Sachverständigen ist be­
kannt, wie äußerst kompliziert die Abläufe ineinander laufen: 
Staatsanteil und Privatanteil in der beruflichen Bildung, lern­
ortgleichgewicht, curriculare Rahmendaten - diese und zahl­
reiche andere Probleme werden niit dem Thema Qualifizierung 
und Finanzierung berührt. Im ganzen geht es darum, ein System 
(über Belohnung. MindestkOflsens und Rahmenvorschrift) zu 
fördern, das berufliche Allokationen optimal.d. h. kostengünstig, 
valide und normverträglich organisieren kann, wobei zu bedenken 
ist, daß Allokation, Qualifikationsproduktion und -finanzierung 
aufs engste zusammenhängen, In der Berufsbildungspolitik wird 
die dazu erforderlicheSystemdebatte erst in Gang zu bringen sein. 
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Möglichkeiten und Grenzen globaler 

. Qualifikationsverbesserung durch einzelbetriebliche 

Finanzierung der beruflichen Bildung 

Hintergrund: Die Argumente der 70er Jahre 
Die allgemeinen-Feststellungen einer wirtschaftlich, gesellschaft­
lich oder wie auch immer begründeten Notwendigkeit der Ver­
besserung des globalen Oualifikationspotential5 in den achtziger 
Jahren bleibt so lange unverbindlich und widerspruchsfrei, wie 
man eine Diskussion über die Finanzierung entsprechender Bil­
dungsbemühungen vermeidet. Der vordergründige Konsens­
bereich "globale Anhebung des Qualifikationspotentials" zer­
bröckelt aber sofort, wenn als Pendant der ideologisch verfestig­
te Problembereich "Finanzierung der beruflichen Bildung" mit 
in die Auseinandersetzung gebracht wird. 
Die Frage nach den Kosten und der Finanzierung der außer­
schulischen beruflichen Bildung erweist sich als äußerst ergiebi· 
ger Dissensbereich, der nach dem Muster jener Scholastiker des 
Mittelalters beackert wird, die sich jahrzehntelang darüber unter· 
hielten, wie viele Engel auf einer Nadelspitze Platz fänden, ohne 
zu hinterfragen, ob es überhaupt Engel gibt, und, sofern es 
welche gibt, ob sich diese überhaupt auf die Nadelspitle setzen 
möchten. 
Auf diese Weise tauscht man seit etlichen Jahren über die 
Finanzierung von Aus- und Weiterbildung fast gleichlautende 
Argumente aus, ohne daß auf konkrete Anwendungsfehler Bezug 
genommen würde. Auf der einen Seite stehen noch immer die 
von der "Edding·Kommission" zusammengetragenen Argumente 
gegen die bisher weitgehend praktizierte einzelbetriebliche 
Finanzierung [1J. Dort wird angeführt, es be- bzw. entstünden: 
1.1 .  Wettbewerbsverzerrungen aufgrund einer ungleichmäßigen 

Verteilung von Kosten und Nutzen der Aus- und Weiter· 
bildung; 

1.2. Oualitätlimängel irdolge von Abhängigkeiten zwischen 
Ausbildung und wirtschaftlicher Lage der Betriebe, her­
vorgerufen dadurch, daß eine zusätzliche Qualitätssteige­
rung der Ausbildung überproportional hohe Nettokosten 
verursache; 

1.3. Strukturverzerrunlien in der beruflichen Bildung wegen 
sektoraler, regionaler, branchen- und berufsbezogener 
Unterschiede in Umfang, Zusammensetzung und Qualität 
des Ausbildungsplatzangebou; 

1.4. Defizite an neuen Ausbildungsplätzen für zukunftsorien­
tierte und oft "teure" Berufe; 

1.5. KonJunkturanfäUigkeiten, welche sich in der Quantität des 
Angebots an Ausbildungsplätzen zeigen; 

1.6. Spezialisierungstendlnzen als Folge einer stark auf An­
wendung und Verwertung ausgerichteten Ausbildung; 

1.7. Chancenungleichheiten der Individuen aufgrund ge­
schlechtsspezitischer Unterschiede in den Berufsverläufen 
oder in Abhängigkeit von der jeweiligen Vorbildung der 
Auszubildenden. 

Demgegenüber votiert beispielsweise der Deutseile Industrie­
und Handelstag für eine einzelbetriebliche Finanzierung und 
bündelt fast jährlich neu die Argumente gegen eine Fonds­
finanzierung, indem als deren Nachteile aufgeführt werden' [2]: 
2.1. Mangelnde Anpassungsfähigkeit der Ausbildung an wirt-

schaftliche und technische Oualitätserfordernisse, hervor­
gerufen durch bürokratische Kontroll- und Verteilungs­
mechanismen; 

2.2. Einschränkung der Berufswahl-Freiheit wegen des Wirk­
samwerdens von Steuerungsmechanismen in Richtung 
,,zukunftsträchtiger Berufe"; 

2.3. Keine automatische Verbesserung der Ausbildungsqualität, 
da bisher der Nachweis eines direkten positiven Zusam­
menhangs zwischen Kosten und Qualität der Ausbildung 
fehle; 

2.4. Kein gerechter Lastenausgleich, da Betriebe, die sowieso 
schon einen hohen Ausbildungsaufwand betreiben, bei 
einer Umlagefinanzierung doppelt zur Kasse gebeten 
würden. 

Mit diesen Argumenten ist die Diskussion trotz vereinzelter ' 
LösungsberTlÜhungen festgefahren; daher erbringen weitere 
Rekapitulationen von Begründungen weder die für eine Auflö· 
sung dieses "ideologischen Grabenkrieges" notwendigen Einsich­
ten, noch erhöhen sie die Prägnanz dieser Begründungen. 
Auch das die Nichtigkeitdes Ausbildungsplatzförderungsgesetzes 
bewirkende Urteil des Bundesverfassungsgerichts und die 
Vorlage eines Entwurh für ein neues Berufsbildungsförderungs­
gesetz hatten lediglich zur Folge, daß die alte Auseinander­
setzung mit den alten Argumenten wieder auflebte. 
Ein Ausweg aus diesem Argumentationskarussell wird erst 
möglich, wenn es gelingt, die Auseinandersetzung um die Finan­
zierung einer Erhöhung des Qualifikationspotentials auf konkre­
te Anwendungsfelder zu beziehen. Dann ergibt sich nämlich, 
daß die schlichte Entweder-Oder-Fragestellung zur Finanzie­
rung der beruflichen Bildung falsch ist und das aus der Pan­
Situation resultierende Handlungsdefizit die Probleme des 
Strukturwandels nur unnötig verschärft. 
Im folgenden werden deshalb Anregungen für eine Fortf,ührung 
und Versachlichung der Diskussion erbracht, indem die dogma­
tischen Argumente vor dem Hintergrund der konkreten Situa­
tion der achtziger Jahre relativiert und am Beispiel der speziellen 
Problematik von Oualifikationsinhalten in einer neuen Schlüssel­
technologie - �er Mikroelektronik -reflektiert werden. 

Situationswandel aufgrund 
veränderter Rahmenbedingungen für die aOer Jahre 
sOwohl die Empfehlungen de; Bildungskommission des deut­
schen Bildungsrates "zur Verbesserung der Lehrlingsausbildung" 
von 1969 [3] als auch die Reformvorschläge der Edding-Kommis· 
sion [4] von 1974 sind nur vor dem Hintergrund der Situation 
der siebziger Jahre zu verstehen. Die Bundesregierung hatte sich 
beim Entwurf der im Bereich der Berufsausbildung zu ergreifen­
den Maßnahmen vor allem von der Grundüberlegung leiten 
lassen, daß sich für die Jugendlichen der geburtenstarken Jahr­
gänge bei einem relativ knapper werdenden Angebot an Aus· 
bildungsmöglichkeiten die Chancen einer qualifizierten Berufs­
ausbildung erheblich einschränken. Es schien deshalb dringend 
erforderlich, für" möglichst viele dieser Jugendlichen und ihre 
verstärkte Nachfrage nach Ausbildungsplätzen entsprechende 
"Investitionen" im Ausbildungssektor zu tätigen, um ein 
adäquates Ausbildungsplatz-Angebot sicherzustellen. 
Ein zentraler Fonds zur Finanzierung der betrieblichen Aus­
und Weiterbildung, dessen Mittel durch eine einheitliche Umlage 
von privaten und öffentlichen Arbeitgebern unter Zugrundele­
gung der Bruttolohn- und -gehaltssumme aufgebracht werden 
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KIllte, erschien In dil5lr wiruchaftspalitischen Situation als 
geeignetn Minel. den Nachfragezahlen ein angemessenes und 
auch finanziell .bgesicntrtes Angebot entgegenzusetzen. Oie '100 
der Sach'lorstindigenkommiuion empfohlene kostenorientierte 
Vergabe der Fondsmitttl sollte in einer Arbeitsplatzmangelsitua­
tion zugleich geeignet Hin, bestimmte Qualitätsstandards in der 
Aus- und Weiterbildung durchzusetzen. 
In der seil der Diskussion difler Vonchlige (Mitte der siobZiger 
Jahre) 'Iergan�en Periode hat sich jedoch gezeigt, daß beacht­
liche Steigerungen der Ausbildungsleistungen auch ohne allge­
meine Finanzillfurl9'rT\Ißnahmen erreichbar waren [5]. Es kann 
daher in der Retrospektive offen bleiben, ob die von der Kom­
mission vorgeschlagene Lösungsform der Situation der ,iebziger 
Jahre adäquat Wf1f (6]. Gegen eine Fort5etzung der Diskussion 
,,einzelbetriebliche verSU$ Fondsfinanzierung" mit den alten Ar­
gumenten spricht jedoch zunächst ein grundsätzlicher Situations­
wandel, der im Verlaufe der BOer Jahre zentrale Bedeutung 
erlangen wird. Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 
sieht die Entwicklung der beruflichen Bildung in den aDer und 
SOer Jahren u. a. durch folgende Tendenz gekennzeichnet: 
"Aufgrund der demographischen Entwicklung wird die Nach· 
frage nach beruflicher Bildung noch für einige Jahre auf dem 
derzeitigen hohen Niveau bleiben, dann deutlich abnehmen und 
in der enten Hälfte der neunziger Jahre die "Talsohle" erreichen, 
die etwa ein Drittel unter dem glgef'lwärtigen HÖChststand liegen 
wird" PI. 
Oie nordrheinwtstfitischen Industrie· und Handelskammern 
befürchten gar durCh den drastischen Rückgang dar Schulent· 
lauenenzahl ab Mitte der &ehtziger Jahre eine Zuspitzung der 
Situation (8). Nach ihren Schäuungen wird sich die Zahl der 
Schulabgängl!!'" in Nordrhein-Wtstfalen zwischen 1980 und 1990 
um etwe 35 Prozent, die dir Hauptsehü1er gar um die Hälfte 
verringern. Oie Zahl der Jugendlichen in der Altersgruppe der 
16jährigen wird sich bis 1990 also nahezu halbieren, und da 
bislang die Hälfte diuer Jugendlichen der gewerblichen Wirt· 
schaft für eine Berufsausbildung zur Verfügung stand, wiirde dies 
bei unverändertem Bedarf bedeoten, daß gegen Ende der Deka· 
de praktisch jeder 16jährige eine Berumuwildung im Bereich 
der gewerblichen Wirtschaft beginnen müßte. 
Betrachtet man darüber hinaus den anhaltenden Trend zur 
mittler.n und höheren Schulbildung, so wird deutlich, daß 
die Wirtschaft in d.n achtziger Jahren .. alle Anstrengungen zu 
unternehmen hat, um ihren relativen Anteil an der rückläufigen 
Zahl der Jugendlichen zu erhöhen" [9). 
Oie Ausgangslage für eine FInanzierungsdiskussion wird sich also 
völlig verkehren (10] von einer übersteigerten Nachfrage bei 
geringer werdendem Angebot an Auwildungspläu:en zu einem 
evtl. Oberangebot bei gleichzeitig (mittel· bis langfristig) ab­
nehmender Nachfrage nach Ausbildul'9,Plätzen. 
Difl ermöglicht und erfordert eine Verlagerung des Schwerge. 
wichts der Betrachtung von der qu .. mtitativen Dimension der 
Auwilduog auf die qualitative. Es erscheint ßämlich müßig, sich 
in globalen Pau.:halauSSlgen zu erschöpfen und eine Disku15ion 
über die Finanzierung von etwas zu führen, zu dessen Inhalten 
man noch nicht vorgestoßen ist. 
Mit dem Situationswandel entfallen die auf nur quantitative 
Aspekte der Ausbildungskapazititen rekurrierenden Argumente 
der Finanzierungtdiskussion. Auch die Probleme des Lastenaus· 
gleichs zwischen ausbildenden und nichtausbildenden Betrieben 
können bei einem hinreichenden Angebot an Ausbildungsplätzen 
hintangestellt werden. Es hat wenig Sinn, durch zusätzlichen 
Verwaltung5llufwend Betrieben - die vorwiegend aus eigenem 
Interesse sowieso eusbilden - einen Bonus zu gewähren. Und es 
hat genausowenig Sinn, Betriebe erst durch Ausgleic:hszahlun­
gen zur Ausbildung zu veranlassen, da dann die Gefahr besteht, 
daß ohne echten eigenen Bedarf am Arbeitsmarkt vorbei aus­
gebildet wird. 
Es verbleiben Jedoch Probleme und Argumente zur Qualitäts· 
sicherung dir Ausbildung, zur Strukturverzerrung, zu Defiziten 

an zukunftsorientierten Berufen, zur Anpassungsfähigkeit des 
Auwildungssystems USW. Um hier die Diskussion ins Konstruk· 
tive zu bringen, ist es erforderlich, auf konkrete Oualifikations· 
inhalte Bezug zu nehmen. 

Wechsel der Pertpektiwe: Von d. Ouantttit 
nll' au.lilit - auf.,.e. am Baiipiel von 
OUalifik.tioR*f'ord.., ..... dar Mikroelektronik 

Ähnlich wie bei der Frage globaler Oua1ifikationsverbessefun­
gen besteht im Hinblick auf die Anwendung der Mikroelektro· 
nik ein vorderwilndiger Konsens darüber, daß die sich als ,.neue 
uOOegrenzte Ressource" (1 1 ]  erweisende Technologie eine 
Schlüs.seltechnologie ist. Ihre Produktion und ihr Einsatz in der 
deutschen Wirtschaft ermöglicht eine "maSSttnhafte Erzeugung 
von Elastizitäupotentia len-[12j und ist deshalbauuchlaggebend 
für ökonomischen Erfolg, Wettbewerbsposition der Unterneh· 
men und VollbeSChäftigung. Aus diesen Gründen besteht Einig­
keit darüber, daß es notwendig ist, sich mit dieser Technologie 
auch im Cualifikatlonsbereich zu befassen 113]. Angesichts des 
vermuteten breiten Einsatzes und der allgemeinen wirtschaft· 
lichen Bedeutung ist das BEiisplel der Mikroelektronik zudem 
vorzüglich geeignet, Bezugspunkt einer an Inhalten orientierten 
Finanzierungsdiskussion zu sein. 

Betrachtet man die Ausbildungw:ene in der Mikroelektronik· 
anwendung, so wird eine Art .. Goldgräberuimmung" deutlich: 
Unternehmensberater , Technologievermittler, Ku ltu sbürokratien ' 
und Schulbehörden glauben die Zeichen der Zelt erkannt zu 
haben und überbieten \ich in einem hektischen Wettbewerb 
darin, mikroelektronik·spezlfische Qualifikationen oder das, was 
sie dafür halten, an den Auuubildenden heranzubringen. In 
Fortbildungskursen und nach den Lehrplänen aller Schularten 
wird nunmehr n&eh dem Muner der Mengenlehre Digitaltechnik 
eingepaukt. 

Fragt man jedoch konkret, welche Berufe mit welchen mikro­
elek.trooik·spezifischen Inhalten befrachtet werden sollen, dann 
stößt man in ein völlig offenes Problemfeld. 
Analysen der zur Anwendung der Mikroelektronik verfügbaren 
deutschen und internationalen Studien zeigen, daR weitgehend 
unklar ist, 

wie der Diffusionsprozeß der Mikroelektronik in einzelnen 
Branchen ablaufen wird, 
wer Anwender sein wird und wie Anwender zu charakterisi .. 
ren und kategorisieren sind, 

- welche typischen Problcme technischer, wirtschaftlicher und 
sozialer Art diese Anwender haben werden, 

- welche dieser Probleme welche Tätigkeitsfelder berühren, 
welche BeNkfelder dadurch tangiert sind und 

- welche Implikationen sich für eine Oualifizierungspolitik 
ergeben. 

Oie in den letlten Jahren in der Bundesrepublik vorgelegten 
Studien (141 basieren vorwiegend auf repriwntltiven Befragun· 
gen. So wird der aktuelle Meinungsstand der heute Verunsicher­
ten, in dem sich selbstverständlich auch die Problemstellungen 
der jüngsten Vergangenheit niederschlagen, bei erfahrenen 
und unerfahrenen Anwendern abgefragt und dll5 Ergebnis dieses 
Bemühens dann als Prognose in die Zukunft projiziert. Diese 
Methodik, die mln überzeichnet dadurch charakterisieren kann, 
daß "Blinde Blinde nach dem Weg in die Zukunft befragen", 
birgt eine Reihe von Gefahren, die nur durch einen systltlTlilti· 
schen Aufbau des den Qualifikationsprofilen zugrundeliegenden 
Analvserahmens zu vermelden sind 115J. 
Zur Strukturh;rung der Problemstellung, welche Ausbildungs· 
inhalte in den &Chtziger Jahren aufgrund des Mikroelektronik· 
einsatzes gefragt sein werden, müßte in erster Näherung folgel"l' 
der Komplex inhaltlicher Fragen abgeklärt werden (16]: 

- Wer sind überhaupt Anwender der Mikroelektronik? 
Eine Frage, die nicht sehr informativ beantwortet wird, da aus 
Unsicherheit heute fast jede Branche bzw. jeder Fachzweig 
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angibt. daß er potentieller Anwendttr sei [17]. Zur Operation.llli­
sierung i5t diese Fr. zu .rgänzen und dClllach zu differenzieren, 
wer w.on und inrwrhalb welcher Kategorie Anwender ist, bzw. 
- bei Ouenchnittslna1ysen - in we6cher Ph_ der unternehme­
fischen Entwicklung Mikroelektronik zum Einsatz gebrecht_· 
den kann bzw. wird. 

- Welch. Prol*me haben diese Anwender? 
Darauf aufbauend wäre in einer nächsten Stufe w klären, wel­
che Problem. _ im Sinne von Diffusions- ()(Ier Innovation5' 
widerständen - bei welthen Anwenchtfll, Brenchen oder auch 
anweridungs.spazifisch luftreten. Dabei ist in ersten Explora­
tionsge5prichen festgestellt worden, daß diese Anwenderpro­
bleme sehr untertchiedlich charakterisiert werden, und zwar je 
nachdem, in welcher Phase des Lebenszyklu$ [18J sich der An­
wender mit dem jeweiligen mikroelektronikspezifischen Produkt 
(oder Verfahren) aktuell befindet. 
So konnte bei einer Befragu ng von frühen Mikroelektronikan· 
wendern die Hvpothese bestätigt werden, daß die Problem­
schwerpunkte mit dem jeweiligen zeitlichen Standort im 
ProduktlebenuVklus wandern: Neuanwender hatten z. B. 
vorwiegend rein technische Schwierigkeiten im Forschungs- und 
EntwicklungsbereIch, vor der Serienproduktion stehende 
Betriebe haUen im Schwerpunkt Probleme mit der Material­
beschaffung; dagegen dominierten z. B. Preisfindungsproblemt 
in der Absatzvorb«eitu"9'P�, während in der Markteinfüh· 
rtmgsphue stehende Betriebe sich vor allem mit Akzeptanz­
schwierigkeiten bei potentiellen Kunden auseinandersetzten. 

- Welche Defizite bestehen hinsichtlich der Qualifikat�n7 
Alloillog zur LebenszvkluAbhängigkeit von Problemfeldern zeigt 
sich Iu<::h hier eine starke PhasenabhingigkeiL So ist heute ein 
Obergewicht von Ingenieurproblemen im Entwicklungs· und 
EinfiihrungsbereiCh zu beobachten, das dem aktuellen Ingenieur' 
bedarf auf diesem Gebiet entspricht. VergleichSW1!ise unterent­
wickelt ist dagegen z. Z. noch die Erwart\Jng eines Facharbeiter· 
bedarfs infolge der Einführung von Mikroelektronik. Allerdings 
ist enuprechend ähnlicher technischer Entwicklungen zu er· 
warten, daß 
- erstens nach Lösung von Einführungs- und Entwicklungs· 

problemen ein rell der Ouallfikationsnachfrage absolet wird, 
soweit diese sich auf die Einführungsphase beZog und 
zweitens, die vormaligen Anforderungen an die Oualifi­
kation der Ingenieure auflösbar werden und als zertegte, 
ergänzt um gewandelte Anforderungen auf die Ebene der 
Facharbeiter transferiert werden. 
Welche Konsequenzen haben Oualifikationsdefizite für die 
berufliche Aus- und Weiterbildung7 

Erste An.lvsen und eine Reihe von Expertenge5J)rächen im Aus­
bildungssektor zeigen, daß man heute zumindest im Bereich der 
elektrotechnischen F.charbeiterberufe filst überall Anforderun· 
gen mit mikro elektronischen Inhallen vermutet. Eine genauere 
Betrachtung bel�t jedoch, daß es sich bei den aufgrund vermu­
teter Anforderungen erstellten Lehrkonzepten vielfach um in 
miniaturisierte Form gebrechte EDV-Erfahrungen handelt. Die 
Fehleinschäuung. die sich in vielen Lehrplänen niederschlägt, 
hat da Paradoxon zur Folge, daß eine derart aufwendige Inte­
gration der Mikroelektronik analog der Groß-OV die Möglich­
keiten bezüglich der Anwendung und damit auch das erforder­
liche Volumen der Ausbildung reduzieren wUrde. Damit müßten 
entweder die optimirtischen Diffusion$flrognosen revidiert, oder 
aber die Oualifikationsenforderungen erheblich geändert werden. 

_ Welche Wechwlwirkungen bestehen zwischen Technik und 
Qualifikation? 

Entgegen der verbreiteten Annahme, daß beim Einsatz der 
Mikroelektronik der Service- und Reparaturaufwand und die 
damit v"rbundenen Quallfikation"nforderungen zunehmen (19J, 
existieren Hinweise für eine starke Tendenz, neue Technologie· 
anwendungen wartungsfrei und servicefreundlIch zu gestalten. 

Während Lehrprogramme noch von heutigen Service- und 
Reparaturaufgaben analog zur Groß·DV ausgehen, zeigen ente 
Einzelbeobachtungen, daß progressive Anwender angesichts de$ 
heute verfügbaren Oualifikationspotentials bemüht sind. ihre 
Produkte so zu entwiek"n, daß keum noch Wartung und Ae� 
ratur erfOfdlflich sind. Auf diese Weise betreiben sie eine mög­
lichn breite, wII'tungsfreie und wrvieefreundliche Diffusion der 
Mikr�"ktrOl'lik, während der Ausbildungsbereich sich noch 
weitgehend an der Technik von gestern orientien. 
Damit kehrt sich eigentlich die gesamte FragerteIlung noch ein· 
mal um: Die Dvnamik, wer Anwender dieser Technologie wird 
und welche Probleme mit der Anwendung verbunden sind, gerät 
In Abhängigkeit von dem Potential der verfügbaren Qualifika· 
tionen, und umgekehrt wird eine technische Entwicklung voran­
getrieben in Abhängigkeit von heute erkannten oder heute 
vermuteten zukünftigen Ouallfikationen und Qualifikations­
defiziten. 
01$ Resultit der forschungsprakdschen Bemühungen bei der 
Abarbeitung dieser Frlgertellungen kann nach bisherigen 
Erkenntnissen und infolge einer weitreichenden Offenheit der 
zukünftigen Entwicklung nur darin bestehen, daß für die Quali· 
fizierung von Elektronikfacharbeitern im Anwendungsbereich 
der Mikroelektronik kein perfektioniertes Angebot an Ausbil· 
dungsinhalt&n für Mikrocomputertechnik angestrebt und ange­
boten werden kinn. Es ist vielmehr ein elastisches Baukasten­
system zu entwickeln, das 

IOf einer flexiblen, in Breite und Tiefe differenzierbaren 
Struktur beruht, 

Relevanz für verschiedene Anwendungsfelder der Mikroriek· 
tronik besitzt und 
einen EilUiltz in verschiedenen (elektrotechnischen) Berufen 
erlaubt. 

So läßt sich zunichrt zwar lediglich ein Mindestqualifikations· 
bereich abdecken, der Optionen für eine Erweiterung enthält, 
daruber hinaus aber nicht auf die SichersteIlung weitergehender 
An5J)riiche ausgerichtet werden darf, da speziell in diesem be­
sonders innovativltl"l Feld nicht .. ntizipierbare Restgrößen und 
Ungewißhelten /luftreten, die eine betriebs· oder problemspezifi· 
sche Lösung erlordern. 
Neben der Unschärfe bei der Bestimmung der in Zukunft erfor­
derlichen Qualiflk/ltlonsinhalte wird für die Finanzierungsdiskus· 
sion ein zweites Problemfeld dominant. Recherchen bei poten· 
tiellen Anwendern der Mikroelektronik zeigen, daß für eine 
adäquate Ausbildung gar nicht die Finanzierung der Engpaß in, 
sondern der Zugang zu den Qualifikationsinhalten selbst ver· 
sperrt ist. Während die auf diesem Gebiet aktiven Industrien 
längst über Ausbildung1programme verfügen. haben insbeson­
dere artfremde Branchen und Klein- und Mittelunternehmen 
gewaltige Probleme. geeignete Curricula zu finden und mit iluf 
diesem Gebiet inkompetenten Ausbildern zum Einsatz zu brin­
gen. Angesichts der nicht überwindbaren Eingangsschwelle zu 
neuen Qualifikationsinh.hen neigen sie dazu, AltQUalifikationen 
zu tredieren, selbst wenn die Zukunftsperspektiven für die $0 

Ausgebildeten äußerst gering sind. Es zeigt sich, daß diner 
Engpaß nicht durch Finilnzierung der beruflichen Bikiung 
selbst zu überwinden ist, sondern _ndich durch die Verfüg· 
blrkeit geetgneter Curricula und adäquat ausgebildeter Ausbil· 
der bestimmt wird. 
Ergebni .. und KonlequerP:en für 
die Finlozierung d.- beruftk:hen Bildung 
Der Situationswandel der achtziger Jithre und das Bei5J)iel eines 
Innovationsbereichs demonnrieren, daß es f.lsch ist, Finanzie· 
rungs' und Verteilungsprobleme in den Vordergrund einer Dis­
kussion um die Erhöhung des Oualifikationspotentials zu 
rücken. Im Hinblick auf veränderte Qualifikationsinhalte ist das 
Augenmerk in Zukunft viel stärker auf die neuen Aufgaben der 
betrieblichen Aus· und Weiterbildung zu richten. Dies erfordert 
zwar auch ein Oberdenken der bisherigen Finanzierungskonzep­
donen, kann sich dann aber nicht in einem schlichten Entweder· 
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Oder der Finanzierungsformen erschöpfen. Es wären vielmehr 
die nach der Entschärfung des quantitativen Problems der Aus­
bildungsplätze verbleibenden - in der Finanzierungsdiskussion 
der siebziger Jahre unzulässig verquickten - drei qualitativen 
Aufgabenfelder zu trennen und jeweils angemessenen Finan­
zierullgslösungen zuzuführen. Diese drei Aufgabenfelder sollen 
deshalb abschließend nO<::h einmal als limovations-, Subventions­
und Sicherungsaufgaben charakterisiert werden. 

1 .  Die Verknüpfung von 
Innovationswettbewerb und Qualifikationswenbewerb 

Sollte in der Zukunft ein Überangebot an Lehrstellen die Aus­
bildungssituation bestimmen, dann konkurrieren zukunfts­
trächtige Betriebe mit zurückgebliebenen Branchen, die -
gleichsam als Sozialkomponente - veraltete (d. h. nicht benö· 
tigte) Ausbildungskapazitäten fortschreiben. Ihre inhaltliche 
Orientierung wird nicht durch die direkten Kosten der Ausbil· 
dung, sondern durch die Schwelle zur Neuorientierung der Aus­
bildung bestimmt. Eine überbetriebliche Umlagefinanzierung in 
Fondsform erscheint für die Lösung dieser Probleme denkbar 
ungeeignet. Es wäre jedoch dringend erforderlich, unabhängig 
von der Art der Finanzierung Selektionsmechanismen dafür zu 
entwickeln, daß sich die "richtigen" QU<llifikationen auch markt· 
wirtschaftlich durchsetzen können. 
Angesichts der erhöhten Ungewißheit inhaltlicher Art ist es 
dringend erforderlich, daß diejenigen Betriebe, die das unter­
nehmerische Risiko in diesem Bereich eingehen, <luch selbst 
die Finanzierung übernehmen. Es dürfte sich dabei vorwiegend 
um progressive Unternehmen handeln, die auch offensiv in 
Humankapital investieren, während stagnierende Branchen 
wesentlich zurückhaltender agieren und vor<lussichtlich auch in 
den achtziger Jahren ihr altes Ausbildul")gsangebot tradieren und 
fortschreiben werden. 
Eine überbetriebliche Einflußnahme scheidet bei dem hohen 
Ungewißheitsgrad über zUkünftig'e Aufgaben und Inhalte der 
Ausbildung weitgehend aus. Angesichts der hiermit verbundenen 
Zeitkonstanten wäre das Ausbildungssystem und damit letztlich 
auch das Wirtschaftssystem kaum mehr reaktionsfähig. Es greift 
also d<ls <llte Argument der Elastizität. Der klassische mikro­
ökonomische Druck, die eigene Unternehmensentwicklungs· 
pl<lnung mit der Ausbildung abzustimmen, 'NÜrde bei einer 
fremd· oder überbetrieblichen Fin<lnzierung entschärft. Hinzu 
kommt das Risiko einer Fehlsteuerung, da innovative Bereiche 
kaum gezielt anzusteuern sind. 
Es -verbleibt also lediglich die Möglichkeit einer einzelbetrleb­
lichen Finanzierung, zurnal in deren Verlauf Risiko und Chance 
entsprechend zugeordnet werden können. Anstelle der alten 
überlegung einer gerechten Kostenverteilung, der ja auch 
eine gleichmäßige Nutzung von Ausbildung:oinhalten entspricht 
·(ein Widersinn in marktwiruchaftlichen Ordnungen). e�cheint 
im innov<ltiven Bereich eine bewußte Differenzierung al:o der 
einzige m<lrktwirtschaftliche Weg zum Strukturwandel. Es wäre 
jedoch zu überlegen, inwieweit die Verwertungsch<lnce des ein· 
z�lnen Betriebes erhÖht werden k<lnn. Eine Problemstellung, 
die allerdings über d<ls hier gestellte Thema hin<lusführt. 
Vergleicht man vor dem Hintergrund dieses m<lrktwirtschaftli­
chen "Ausbildungswettbewerbs" die eingangs d<lrgestellten 
Argumente, so verbleibt angesichts der Forderung n<lch gerechter 
Verteilung von Ausbildungskosten und -nutzen (1.1 .  und 2.4.) 
bei einer Beibehaltung der einzelbetrieblichen Finanzierung d<ls 
Unbehagen, daß andere Unternehmen parasitär an den Ausbil­
dungsaktivitäten p<lrtizipieren. Aus ge$!lmtwirtschaftlicher Sicht 
wären die Bedenken aber sicherlich hintanzustellen, da dieses 
,.p<lrasitäre" Bemühen die Attraktivität zukunftsorientierter 
Ausbildungsplätze erhöht. Damit wäre zugleich eine originäre 
Aufgabe der jeweiligen Wirtschaftszweige zu erfüllen, der ange­
sichts der aktuellen Diskussion u m  F<lcharbeiter- und Ingenieur­
defizit eine erhebliche Bedeutung zukommt [20]. Oie Verknüp· 
fung von Innovation5' und QU<llifikationswettbewerb entspricht 
d<lrüber hinaus in idealer Form der bei wirtschaftlichen und 

technischen -Veränderungen ·erforderlichen flexiblen Re<lktion 
der betrieblichen Bildungsaktivitäten (2.1.) [211. 
2. Subvention der Benachteiligten 
Der Preis für die einzelbetriebJiche Lösung der Anpassungsfähig­
keit der Ausbildung ist die Inkaufnahme von konjunkturellen 
Anfälligkeiten (1 .5.1 und Strukturungleichgewichten (1.3.). Auf· 
grund ihrer wirtschaftlichen Uige kommen spezifische Branchen, 
<lber auch Klein- und Mittelbetriebe zu kurz (1.2.) und es erge· 
ben sich Chancenungleichheiten zu Lasten von Problemgruppen 
(1 .7.L wie z. B. für Ft<luen oder <lusländische Jugendliche. 
An dieser Stelle hat man sich wiederum die Frage zu stellen, 
inwieweit eine überbetriebliche Förderung angebracht ist. Wenn 
m<ln im Sinne der sozialen Marktwirtsch<lft Abhilfe sticht, müß· 
te man in diesem, eine überbetriebliche Regelung erfordernden 
Fall freilich eher von Subventionen sprechen. D<lbei stellt sich 
d<lnn auch die Frage der Finanzierung im völlig neuen Kontext. 
ZW<lr greift wiederum das Argument, daß es wenig sinnvoll ist, 
notleidende Bereiche [22] durch bildung$llktivere Betriebe 
subventionieren zu lassen, doch ist durch rein monetäre Hilfe, 
wie oben festgestellt, auf dieser Basis das Problem der Struktur­
Verzerrung nicht zu lösen. 
Wenn nicht die Erhaltung einer irgendwie gefüllten Ausbil' 
dungskapazität zu subventionieren ist, sondern der' Zugang 
zu zukunfUOffenen Ausbildungsinhalten, dann entzieht sich 
dieses Problemfeid weitgehend der Möglichkeit direkter Ein­
griffe. Direkte Eingriffe setzen nämlich voraus, daß irgend­
eine Zentralinstanz über die "höhere Weisheit" verfügt, welche 
denn nun gerade die zukunftsträchtigen Qualifikationen sind. 
D<lS Regulativ einer Zentralinstanz impliziert des weiteren einen 
Verlust an Elastizität und Freiheitsgraden, die insbesondere für 
innovative Entwicklungen erforderlich sind. Andererseits wäre 
es aber problematisch, wollte man den Tr<lnsfer von in einem 
Teil der Großbetriebe verfügbaren zukunftsoffenen QU<llifika­
tiol19n und Bildungsinhalten in die Aus· und Weiterbildung 
veralteter Branchen, <lber insbesondere auch in kleine und 
mittlere Betriebe, allein dem "freien Spiel der Kräfte" über· 
lassen. Gerade hier - und auch das ist ein Ergebnis wettbe· 
werbswirtschaftlicher Ordnung - entstehen erhebliche Gefälle, 
die nicht nur zu Lasten von Betrieben, sondern <luch zu Lasten 
von AU$Zubildenden gehen. Daher wird es erforderlich, un<lb­
hängig von

' 
einzelbetrieblichen Finanzierungen eine Art 

"Angebotspalette" mit subsidiärem Charakter zu entwickeln, 
mit der <luch solchen Bereichen der Zugriff auf neue Qualifika· 
tionsinhalte ermögl icht wird, die dies aus eigenen Kräften nicht 
vermögen. Soweit Defizite nicht von den in diesem Feld beson' 
ders aktiven Verbänden <lufgefüllt werden können, verbleibt im 
Rahmen einer Modernisierungspolitik diese Notwendigkeit 
flankierender, angebotsorientierter Maßnahmen zur Beseitigung 
von Dysfunktionalitäten in Problembereichen. 

3. Sicherung von Mindestqualitäten in der Ausbildung 
Erst wenn sichergestellt ist, daß alle Ausbildungsbereiche <luch 
die Zug<lngsmöglichkeit zu einem entsprechenden QU<llifika­
tionsnive<lu haben, ist es sinnvoll, Mindestqualitäten zu kontrol· 
lieren. Da angesichts der geänderten Ausbildungssituation in den 
SOer Jahren nicht mehr mit Subventionsmitteln um zusätzliche 
Ausbildungsplätze gebuhlt werden muß, dürfte auch eine h<lrte 
Qualitätskontrolle im Interesse der Betroffenen, <lber auch im 
Interesse der Erhaltung des Wettbewerbs, durchsetzbar sein. Es 
ist weiterhin sicherzustellen, daß auch in innovationsorientierten 
Bereichen nicht nur betriebsspezifische, sondern auch die 
Mobilität der Arbeitnehmer gewährleistende, transferierb<lre 
Qualifikationen vermittelt und erworben werden (l .S.). Dies ist 
aber wiederum nicht im Rahmen eines schlichten Entweder· 
Oders zwischen betriebsspezifischen und mobilen QU<llifikations­
inhalten, sondern im Sinne eines Gleichgewichts durchzusetzen, 
denn es ist nicht zu verkennen, d<lß unternehmensspezifisch 
erworbene und verwertbare Qualifikationen sich angesichts der 
aktuellen Arbeitsm<lrktlage gerade als Voraussetzung für zu· 
kunftssichere Arbeitsplätze herausstellen. 



32 E. StaudtJN. Schepanski; Möglichkeiten und Grenzen BWP 

Zusammenfassung 

Es zeigt sich, daß die tragenden Argumente der klassischen Dis· 
kussion WT Finanzierung der beruflichen Bildung angesichts der 
veränderten Bedingungen kaum mehr greifen. Die Verbindung 
mit innovatorischen Gehalten demonstriert, daß die klassische 
Konfrontation eine falsche Grenzziehung in der bisherigen 
Finanzierungsdiskussion erbracht hat, die sich wesentlich in dem 
Entweder..QdeT von betrieblicher Einzelfinanzierung und Fonds­
finanzierung erschöpfte. Insbesolldere im innovatorischen 

- Bereich wird deutlich, daß der Bedarf an erhöhter Anpassungs­
elastizität unter Abwendung von zentralistischen Lösungen hin 
zu dezentralen und flexiblen Mischungsmustern führt. Im Grenl' 
falt ist dies die einleibetriebliche Finanlierung, als Mittelwege 
bieten sich aurchaus - auch entgegen dem vom DGB grundsätz· 
lieh vertretenen Votum für eine zentrale Finanzierungsregelung -
von Einzelgewerkschaften schon eingegangene tarifvertragliehe 
Lösungsformen an [23], die ebenfa lls wesentliche Flexibilitäts· 
vorteile gegenüber zentralistischen Lösungen aufweisen. 

Die neue Grenzlinie verläuft, wenn man sie wirklich auf Inhalte 
bezieht, nicht mehr zwischen den vermeintlichen Alternativen 
"einzelbetrieblich" und "iiberbetrieblich", sondern orientiert 
sich an den Inhalten und ihrer Vermittelbarkeit in spezifischen 
Branchen und Unternehmenstvpen. Obwohl sich ein guter Teil 
der Qualifikationsaufgaben marktwirtschaftlich lösen läßt, 
verbleiben aufgrund der Friktionen des Strukturwandels erheb· 
liehe Probleme, die einzelbetrieblich nicht aufzuarbeiten sind. 
Eine Konzentration der Subventionsmittel auf eine Angebots· 
politik in Schwachsteltenbereichen, verbunden mit scharfen 
Qualitätskontrolten erscheint hier als effiliente Strategie. 
Es wäre deshalb angebracht, daß man die Diskussion um die 
berufliche Bildung in den aOer Jahren in einer anderen Reihen­
folge führt und sich erst nach Behandlung der inhaltlichen 
Fragen und ihrer Lösungsmöglichkeiten den dann noch verblei­
benden Finanzierungsfragen stellt. 
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Hans-J oachim Bodenhöfer 

Steuerungsprobleme und Lenkungseffekte der 

Finanzierung der beruflichen Bildung 

Einleitung 

Die Organisation der beruflichen Bildung im dualen System mit 
einer dominierenden Stellung des privatwirtschaftlich bereit­
gestellten und finanzierten Ausbildungsangebots bedeutet, daß 
die Steuerungsprobleme dieses Berufsbildungsbereichs durch 
einzelwirtschaftliche Entscheidungen und marktmäßige Mecha· 
nismen gelöst werden. Kosten·/Ertragsorientierte Berufswahl­
entscheidungen und Entscheidungen der Unternehmen über die 
Bereitstellung von AusbildurlQsangeboten werden durch staat· 
liehe R .. hmenregelungen der Berufsbildungspolitik, institutio­
nelle Faktoren (wie die Rolle von Selbstverwaltungskörper­
schaften und Gewerkschaften) und interventionistische Len· 
kongseingriffe (wie fiskalische Be- und Entlastongen bzw. För· 
derungsmaßnahmen) zwar in ihrem Einfluß auf die Entwick· 
lung der Berufsbildung beschränkt und modifiziert, doch heben 
derartige planerische Elemente die prinzipiell marktmäßige 
Steuerung dieses Bereichs nicht auf. I n  einem ersten Abschnitt 
wird auf die grundlegenden Steuerungsprobleme einer betrieb· 
lieh organisierten beruflichen Bildung eingegangen. Im weiteren 
werden die Lenkungseffekte unterschiedlicher Systeme der 
Finanzierung betrieblicher Berufsbildung untersucht. Im Vorder· 
grund stehen dabei Modelle einer Umlagefinanzierung, die in 
ihren Lenkungseffekten dem bestehenden Finanzierungssystem 
gegenübergestellt und unter verschiedenen Bewertungskriterien 
diskutiert werden. 

Steuerungsprob!eme betrieblicher Berufsbildung 

Steuerungsprobleme und Finanzierung der beruflichen Bildung 
stehen in einem engen wechselseitigen Zusammenhang. Von der 
Aufgabe eines nach Umfang, Struktur sowie Inhalten und Ver· 
mittlungsformen ,,optimalen" Ausbildungsangebou der Betriebe 
lassen sich Kriterien für die Beurteilung eines Finanzierungs. 
systems ableiten, wie umgekehrt von Finanzierungsregelungen 
Steuerungseffekte auf die Ausbildungsaktivität von Betrieben 
ausgehen. Mit Finanzierungsfragen sind notwendig stets Vertei· 
lungseffekte verbunden. Von veränderten Verteilungspositionen 
gehen wiederum Verhaltensänderungen aus, so daß auch distri· 
butive bzw. finanzwissenschaftliche Kriterien für die Bewertung 
von Finanzierungssystemen herangezogen und Verteitungsände. 
rungen in ihren Auswirkungen untersucht werden müssen. 

Bei einem einzelwirtschaftlich bereitQl$tellten und finanzierten 
Ausbildungsangebot und gegebenen Kostenstrukturen ist der 
Umfang dieses Angebots vom erwarteten Ertrag der Aktivität für 
das Unternehmen abhängig. Bei kurzfristigem, auf die AusbiI· 
dungsperiode bezogenem Entscheidungshorizont müssen produk· 
tive Beiträge dar Auszubildenden die Ausbildungskosten über· 
steigen, wenn das Unternehmen als Anbieter am ,Ausbildungs· 
markt' auftreten soll; Ausbildung würde als wirtschaftlich rt!n· 
table Aktivität begriffen. 

Ein längerfristig orientiertes Kalkül der Investition in betrieb· 
liches Humankapital setzt den Anfall von Ausbildungserträgen 
im Unternehmen auch nach dem Ausbildungsabschluß voraus. 
Um derartige Erträge zu sichern, kann die Ausbildung auf 
betriebsspezifische Inhalte ausgerichtet werden, die die Verwert· 
barkeit der erworbenen Qualifikation am allgemeinen Arbeits· 
markt reduzieren. Ebenso können personalpolitische Strategien 
der Rekrutierung und Aufstiegssicherung die Bindung ausgebil· 
deter Arbeitskräfte an das Unternehmen erhöhen. Die Ausbil­
dung trägt hierdurch nicht nur zur Differenzierung von internem 
und externem Arbeitsmarkt bei, sondern führt innerhalb des 
Unternehmens auch zur Segmentation von primären Arbeits· 

kräften mit höherer Qualifikation, Aufstiegschancen, Beschäf· 
tigungssicherheit und Lern· und Einkommenschancen gegenüber 
einem sekundären Beschäftigungsbereich der fluktuierenden 
Randbelegschaft. Schließlich ist die allgemeine und regionale 
bzw. lokale Arbeitsmarktsituation für die Bindung ausgebildeter 
Arbeitskräfte an das Unternehmen bzw. den Verlust von AusbiI· 
dungserträgen durch Mobilitätsprozesse bedeutsam. 

Insgesamt wird jedenfalls die Bereitschaft der Unternehmen zur 
Humankapitalinvestition vom Ausmaß der Aneigenbarkeit der 
erwarteten Ausbildungserträge abhängen; im Maße, als umgekehrt 
Ausbildungserträge extern für das Unternehmen anfallen, ergibt 
sich eine Unterinvestition in berufliche Bildung. Ergeben sich für 
verschiedene Gruppen von Auszubildenden

' 
unterschiedliche Er· 

wartungsgrößen für den längerfristigen Ertrag der Investition, 
zum Beispiel entsprechend einer kürzeren Betriebszugehörigkeit 
von Frauen, 50 folgt hieraus eine unterschiedliche Ausbildungs· 
bereitschaft der Unternehmen. Sind die Ertragserwartungen und! 
oder die generelle Investitionsbereitschaft der Unternehmen kon­
junkturabhängig, so wird sich schließlich der Umfang der Ausbil· 
dungsaktivität auch konjunkturreagibel zeigen. 

Können Unternehmen die betriebliche Ausbildung als wirtschaft· 
lich rentable Aktivität betreiben, so erfolgt die Ausbildung über· 
wiegend für den allgemeinen Arbeitsmarkt. Als Investition in 
betriebliches Humankapitat wird die Struktur der Ausbildung 
dagegen primär vom künftigen Arbeitskräftebedarf des Unter· 
nehmens bestimmt. In jedem Fall wird die Struktur des betrieb· 
lichen Ausbildungsangebots durch technologische, erbeitsor9ll' 
nisatorische und personelle Faktoren des Produktionsprogramms, 
der Produktionstechnologie und der Beschäftigung im Unter­
nehmen limitiert. Hieraus werden sich unterschiedliche AusbiI· 
dungsbedingungen in verschiedenen Wirtschaftszweigen und 
Berufen ergeben, die zu Lücken des Ausbildungsangebots und 
zu einer Unterversorgung in bestimmten Ausbildungsbereichen 
führen können, insbesondere im Fall neuer und expandierender 
Berufe, bei gleichzeitigem überangebot der Ausbildung in alten 
bzw. schrumpfenden Berufen. Schließlich werden sich Unter· 
schiede der regionalen Beschäftigungsstruktur unmittelbar in der 
Verfügbarkeit von Ausbildungsmöglichkeiten widerspiegeln. 

Im Hinblick auf Inhalte und Vermittlungsformen der betrieb· 
lichen Ausbildung sind die Gestaltunysmöglichkeiten der Unter· 
nehmen grundsätzlich durch Art und Spezifität der geltenden 
Ausbitdungsregelungen und deren Kontrolle beschränkt. Ein· 
flußfaktoren von .Qualität' und ,Betriebsspezifität' der betrieb· 
lichen Ausbildung können sich nur in diesem Rahmen auswirken. 
Qualität und Betriebsspezifität des Ausbildungsangebots von 
Unternehmen werden offensichtlich direkt von der Funktion 
von Ausbildungsprozes5ln bestimmt. Ausbildung als wirtschaft· 
lich rentable Aktivität und für den allgemeinen Arbeitsmarkt 
bedeutet eine Konkurrenz der Unternehmen am Ausbildungs· 
stellenmarkt, in der - unter der Beschränkung von Kostan bzw. 
Rentabilität der Ausbildung - Faktoren der Attraktivität des 
betrieblichen Ausbildungsangebots als Instrument eingesetzt 
werden (Ausbildungsberufe, Ausbildungsinhalte, Ausbildungs· 
formen usw.). Ausbildung als Investition in betriebliches Human· 
kapital wird demgl9E!nübll' die Kosten und Qualität der Ausbil· 
dung erhöhen, gleichzeitig jedoch zu Bemühungen um eine Bin· 
dung der Ausgebildeten an das Unternehmen, unter anderem 
durch stärkere Betriebsbezogenheit der Ausbildungsinhalte, 
führen. 

In der Realität können beide Strategien durchaus auch gleich· 
zeitig i n  verschiedenen Ausbildungsbereichen des Unternehmens 
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anzutreffen sein. Eine Segmentation in einen pnmaren und 
sekundären Ausbildungsbereich mit unterschiedlichen Qualitäts­
standards der Ausbildung, unterschiedlicher Betriebsbezogenheit 
der Ausbildungsinhalte sowie unterschiedlichen Lern-, Aubtiegs­
und Einkommenschancen nach Ausbildungsabschluß, kann sich 
insbesondere auf zentrale und eher periphere Funktionsbereiche 

. im Unternehmen beziehen, die eine relativ stabile, hoch qualifi­
zierte und lovale Stammbelegschaft erfordern bzw. für die der 
allgemeine Arbeitsmarkt jederzeit eine Rekrutierungsbasis dar­
stellt, Wenn eine entsprechende Segmentation des Ausbildungs­
bereichs organisatorische und legitimatorische Schwierigkeiten 
für das Unternehmen erwarten läßt, kann dies bedeuten, daß 
bestimmte Ausbildungsbereiche vernachlässigt werden, für die 
informelle betriebliche Ausbildungs.(Anlern-)prozesse oder die 
Rekrutierong am externen Arbeitsmarkt vorgesehen werden. In 
diesem Fall wird das Unternehmen die betriebliche Ausbildung 
auf die Erfordernisse der Entwicklung einer Qualifizierten Stamm-

' 

belegschaft für die zentral,n Funktionsbereiche des Unterneh­
mens beschränken. 

Lenkunpeffäte altemativer Finanzierungssysteme 

Für die Finanzierung der beruflichen Bildung sind in der Reali­
tät praktisch ausschließlich Mischsyrteme, in venchiedenster 
Form der Ausgestaltung, relevant_ "Reine" Formen der Finan­
zierung - ausschließlich durch die Auszubildenden selbst, durch 
die ausbildenden Unternehmen oder durch den Staat - finden 
sich dagegen nicht. 

Eine private Finanzierung von institutionellen und indirekten 
Kosten der Ausbildung durch die Auszubildenden selbst könnte 
im Wege eines Bildungsgutscheinsystems erfolgen. Bildungsgut· 
scheine werden bei ausbildenden Unternehmen und {Fach·)Schu­
len eingelöst; neben den Kosten der in Anspruch genommenen 
Ausbildungsl,istungen hätten sie ein Einkommen bzw. den 
Lebensunterhalt während der Ausbildungszeit zu sichern. Der 
Vorfinanzierung der Ausbildung durch den Staat (oder durch 
eine spezielle Finanzierungsinstitution) stünde eine darlehens­
mäßige oder einkommensabhängige spätere Ri:ickzahlungsver­
pftichtung gegenüber. Berufsausbildung würde als privates Gut 
begriffen, der Investitionscharakter der Ausbildung im Hinblick 
auf das zu erwartende höhere Lebenseinkommen würde die pri­
vate Finanzierungsform rechtfertigen, die aufgrund von spezifi­
schen Unvollkommenheiten des Kapitalmarktes lediglich spezi­
eller institutioneller Arrangements bedarf. 

Finanzieren die ausbildenden Unternehmen die Korten des Aus­
bildungsbetriebs und das entgangene Einkommen während der 
Ausbildungszeit, muß von der Fiktion ausgegangen werden, daß 
die vermittelte berufliche Qualifikation zum privaten Gut in der 
Verfiigung durch die Unternehmen würde. Im Maß mangelnder 
Appropriierbarkeit der Ausbildungserträge durch die Unterneh· 
men ist entsprechend eine Unterinvestition in die Berufsbildung 
zu erwarten. Insoweit Ausbildungserträge dabei extern für das 
ausbildende Unternehmen, jedoch intern für den Unternehmens­
sektor insgesamt anfallen, Hegt hierin die Logik einer Fonds­
finanzierung der Berufsbildung; die Finanzierungsbeiträge der 
einleinen Unternehmen zum Umlagesystem sollen die Nutzung 
des gesamtwiruchaftlicheo Qualifikationspotentials widerspie­
geln; die Finanzierungsleistungen des Fonds an die Unterneh­
men sollen betriebliche Beiträge zum Qualifikationspotential 
durch Ausbilduogsakti'litäten abgelten. 

Die rein rtaatliche Finanzierung der Berufsbildung würde die 
Obernahme von institutionellen Korten der Ausbildung und von 
entgangenem Einkommen in den öffentlichen Haushalt, d. h. die 
Finanzierung aus dem allgemeillen Steueraufkommen bedeuten. 
Eine Bereitstellung auch des Ausbildungsangebou durch den 
Staat ist mit dieser Finanzierungsform nicht notwendig verbun­
den. Durch die Ausgabe von Bildungsgutscheinen, die bei ausbil­
denden Unternehmen oder privaten Schulen eingelöst werden, 
kann sich der Staat auf die Finanzierungsfunktion beschränken. 
Daneben würden Transferzah lungen an die Auszubildenden in 

Form eines ,Ausbildungse:inkommens' treten, die die indirekten 
Kosten des entgangenen Einkommens abdecken sollen. 

Regelmäßig finden sich in der Realität Mischsysteme einer Finan­
zierung der Berufsbildung: neben den Fioanzierungsbeitrilg der 
Auszubildenden selbst (durch entgangenes Einkommen sowie in 
Höhe direkter Kosten in Form von Lernmitteln, erhöhten Lebens­
haltungskosten usw.J und den staatlichen FinanzierungsanteIl 
(durch Bereitstellung eines Teils des Ausbildungsangebots, durch 
steuerliche Be9instigungen von Ausbildungsaktivitäten, Subven­
tionen und Transferzahlungen) tritt die Finanzierung durch aus­
bildende Unternehmen (Kosten des Ausbildungsbetriebs, Leistuo­
gen zur Unterhaltssicherung). Im dualen System der Berufsbil­
dung, wie es für den deutschsprachigen Raum charakteristisch ist, 
beruht dieses Mischsystem der Finanzierung auf der dominieren­
den Stellung der ausbildenden Unternehmen als Anbieter und 
Kortenträger der Berufsbildung. Für die Steuerung des Berufs­
bildungsbereichs nach Umfang, Struktur, Inhalten und Vermitt­
lungsformen der Ausbildungsprozesse bedeutet dies, daß die Ent­
wicklung der Berufsbildung im Rahmen rechtlicher Regelungen 
durch die Lenlwngseffekte dieser einzelwirtschaftlichen Organi­
sation und Finanzierung bestimmt wird. 

Die Kritik der einzelbetrieblichen Finanzierung der Berufsbildung 
geht entspreChend von allokativen und dirtributiven Effekten 
dieser Finanzierungsfoim aus, die gegenüber den berufsbilduogs· 
politischen und arbeitsmarktpolitischen Anforderungen an das 
Ausbildungssystem unerwünscht erscheinen: 

der Tendenz zur Unterinvestition in berufliche Bildung, die 
durch extern anfaUende Ausbildungserträge begründet wird, 

der Konjunkturreagibilität der Ausbildungsaktivität von Unter­
nehmen, die über zykliSChe Schwankungen von Umfang und 
Struktur des Ausbildungsangebots die Lernchancen Jugend­
licher beeinträchtigt, 

der Disproportionalität des Ausbildungsangebots von Wirt­
schaftstweigen und Unternehmen mit unterschiedlichen Aus­
bildungsbedingungen, 

der verzögerten Anpassung der Ausbildungsstruktur an Ver­
änderungen der Beschäftigungs- und Berufsstruktur, 

der Chancenungleichheitseffekte eines qualitativ, strukturell 
-und regional differenzierten Ausbildungsangebots, 

der Wettbewerbsverzerrungen im Verhältnis unterschiedlich 
ausbildungsintensiver Betriebe und Branchen, 

der mobilitätshemmenden Effekte betriebsspezifischer Orien­
tierung der Ausbildung sowie 

der Qualitätseinbußen der Ausbildung durch Bemühungen 
der Unternehmen um Kostensenkung. 

Aus dieser Kritik der einzelbetrieblichen Finanzierung der Berufs· 
bildung wurde weiter ein Finanzierungskonzept entwickelt, das 
f(ir die Organisation der Ausbildung in den Betrieben die markt­
mäßige Steuerung dieses Ausbildungsbereichs verbessern soll: 
das Konzept einer Umlage- bzw.' Fondsfill8nzierung. 

Lenkungseffekte und Probleme der 
Institutionalisi9l"ung einer Umlagefinanzierung 

Das Konzept einer Umlage- bzw. FondsfinanziQfung geht vom 
traditionellen System der dualen Berufsbildung mit dominieren­
der Ausbildungsfunktion des Lernorts ,Betrieb' aus. Fur die 
betriebliche Organisation der Berufsbildung soll ein Finanzie· 
rungs- und Lenkungsinstrument geschaffen werden, das die 
unerwünschten allokativen und distributiven Effekte einzelbe­
triebl icher Finanzierung aufhebt. Der theoretische Grundgedanke 
der vorgeschlagenen Finanzierungsinstitution liegt in der Inter­
nalisierung externer Effekte von betrieblichen Ausbildungsakti· 
vitäten, die im Prinzip die Abhängigkeit der Entwicklung des 
Berufsausbildungssystems von einzelwirtschaftlichen Kalkülen 
aufheben soll. Entsprechend der Nutzung des gesamtwirtschaft­
lichen Qualifikationspotentials über die Beschäftigung qualifi­
zierter Fachkräfte sollen die Unternehmen mit einer Fonds­
abgabe belastet werden, deren Aufkommen wiederum solchen 
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Betrieben zufließt, die betriebliche Ausbildung in einer aner· 
kannten Form und entsprechend den von der Finanzierungs­
institution festgelegten Standards durchführen. 
Dieser Umverteilungsmechanismus von Be- und Entlastungen der 
Unternehmen dient grundsätzlich dem Ziei. Umfang,. Struktur 
und Inhalte der betrieblichen Ausbildung aus der Abhängigkeit 
von betrieblichen Kosten- und Ertragsüberlegungen zu lösen, 
Die Abgabenbelastung der Unternehmen entspri<:;ht sowohl dem 
Leistungsfähigkeitsprinzip als auch einer Art Verursacherprinzip; 
die Berufsbildungsabgabe entspricht nicht einer ,Bildungssteuer', 
die den Betrieben auferlegtwird,sondern hat, finanzwissenschaft­
lich gesehen, Beitragscharakter. Die Leistungen des Fonds an 
ausbildende Unternehmen würden andererseits einem Äquiva­
len.:prin.:ip entsprechen, indem sie die betrieblichen Beitriige .:ur 
Produktion des gesamtwirtschaftlichen Qualifikationspotentials 
abgelten. 
Ober die Umverteilung von Kosten und Erträgen der Berufsbil· 
dung im Unternehmenssektor sollen auftretende externe Erträge 
der Ausbildung im Betrieb in ihren verschiedenen unerwünsch· 
ten Lenkungseffekten neutralisiert werden. Für die Steuerung 
dieses Berufsbildungsbereichs wird über ein.:elbetriebliche Ange­
bots- und individuelle Berufswahlentscheidungen dann die unver­
zerrte markt mäßige Regulierung des ,Ausbildungsmarktes' wirk­
sam. Eine Steuerungsfunktion kann jedoch auch durch die 
Finan.:ierungsinstitution wahrgenommen werden, die sich an 
berufsbildungspolitischen und arbeitsmarktpolitischen Zielvor­
gaben orientiert und die Ausgestaltung ihrer leistungen an aus· 
bildende Unternehmen für die Erreichung dieser Ziele instru­
mentell einset�_ 
Für die praktische Ausgestaltung und das Funktionieren eines 
derart theoretisch begründeten neuen Finan.:ierungssystems der 
betrieblichen Berufsbildung ergibt sich jedoch eine Reihe schwie­
riger Probleme, die im folgenden nur aufgezeigt werden sollen, 
im Hinblick auf konkrete Lösungsvorschläge und -alternativen 
aber nicht diskutiert werden können. 
Ein erstes Problem betrifft die Abgren.:ung des "Unternehmens­
sektors", der in den Mechanismus der Umverteilung von Kosten 
und Erträgen der betrieblichen Ausbildung einbe.:ogen werden 
soll. Berufliche Bildung im dualen System findet in allen Sekto­
ren, Wirtschafts.:weigen und Betriebsgrößenklassen der Beschäf­
tigung statt, wie grundsätzlich auch alle Beschäftigungsbereiche 
entsprechend qual ifi.:ierte Fachkräfte einset.:en. Demgegenüber 
bedeutete jede Eingrenzung des Umlagesystems der Finanzierung, 
die etwa den Öffentlichen Dienst, die Freien Berufe oder die 
Landwirtschaft ausschließen würde, im Prin.:ip wieder das Auf­
treten externer Erträge, entsprechend den "spill-overs" zwischen 
den Beschäftigungsbereichen innerhalb und außerhalb des neuen 
Finan.:ierungssystems, mit ihren unerwünschten Steuerungs­
effekten. 
Grundsätzlich dasselbe Problem stellt sich auch im Hinblick auf 
die Alternative eines zentralen Umlagesystems oder mehrerer, 

"industrie
"

·bezogener Berufsbildungsfonds. Das " I ndustrie"· 
Prinzip ist in vielen arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Berei­
chen, auch im traditionellen Berufsbildungssystem, institutionell­
organisatorisch und praktisch von erheblicher Bedeutung; Dezen­
tralität läßt differenziertere, an spezifische Bedingungen einer 
Industrie angepaßte Lösungen, größere Bereitschaft zur Innova· 
tion und zum Experiment und Anreize wie Kontrollen aus Wett· 
bewerbsmechanismen erwarten. Ein Umlagesystem der Berufs­
bildungsfinan.:ierung auf der Ebene von Industrien bzw. Wirt­
schaftszweigen schließt jedoch notwendige erhebliche "spill· 
overs" zwischen den Wirtschafts zweigen mit entsprechenden 
Lenkungseffekten mit ein. Ein ;zusätzliches Problem ergibt sich 
aus langfristigen Strukturwandlungen von Produktion und Be­
schäftigung durch divergierende Entwicklungen von Berufsbil­
dungsabgaben und Ausbildungs· bzw. Finanzierungsbedarf im 
Vergleich der ein.:elnen Industrien, insbesondere im Verhältnis 
von wachsenden und schrumpfenden Branchen. 
Schwierige Entscheidungsfragen wirft ferner die Bemessung der 
Umlage für die Betriebe auf. Mögliche Tatbestände für die Bemes-

sung einer Berufsbildungsabgabe sind insbesondere die Höhe der 
Brutto-Lohnsumme, die Zahl der Beschäftigten bzw. der Beschäf­
tigten bestimmter Qualifikation oder die Wertschöpfung des 
Unternehmens. Die Abgabepflicht kann alle Unternehmen erfas· 
sen oder bestimmte Freigrenzen vorsehen; die Belastung durch 
die Umlagefinanzierung kann einen proportionalen, degressiven 
oder progressiven Verlauf aufweisen. 
Einem Verursacherprinzip fij rdie Beitragspfl icht der Unternehmen 
würde die Bemessung aufgrund der bildungsspezifischen Lohn­
satzdifferenz für die Beschäftigten, die ihre berufliche Qualifika­
tion im dualen System erworben haben, entsprechen - eine Be­
messung der Umlage, die offensichtlich nicht operational gestal­
tet werden kann. In der Lohnsumme des Unternehmens spiegeln 
sich dagegen die insgesamte Qualifikationsstruktur der Beschäf­
tigung wie die Arbeitsi ntensität des Produktionsprozesses wider; 
beides Faktoren, die keinen Bezug zur Nutzung des gesamtwirt­
schaftlichen Qualifikationspotentials, wie es im dualen Berufs­
bildungssystem geschaffen wird, aufweisen. Die Orientierung an 
der Wertschöpfung der Betriebe würde den Einfluß der Arbeits­
intensität auf die Beitragsbemessung ausschließen, doch ist hier 
ebenso der Bezug zur "Verursachung" der Abgabepflicht nur 
sehr vermittelt. Eine Pro-Kopf-Abgabe für die Beschäftigten, die 
bestimmte Prozesse der beruflichen Qualifizierung durchlaufen 
haben, käme damit dem Grundprinzip der Umlagefinanzierung 
der Berufsbildung am nächsten. Für die Bemessung der Abgabe­
pflicht der Unternehmen sind jedoch auch .mÖgliche Lenkungs­
effekte der Umlage auf Personaleinsatz und Beschäftigungs­
struktur der Betriebe ein relevantes Beurteilungskriterium. Von 
einer erheblichen finanziellen Belaitung des Einsatzes spezifisch 
qualifizierter Fachkräfte sind derart diskriminierende und bil­
dungs- und arbeitsmarktpolitisch unerwünschte Effekte zu erwar­
ten, daß einer Ausgestaltung der Umlage der Vorzug zu geben 
ist, die, wie die Bemessung nach der Wertschöpfung, hier neutral 
wirkt und allgemeinen Anforderungen entspricht (Leistungs­
fähigkeit, Gerechtigkeit). 
Ahnlich vielfältige Ausgestaltungsformen wie auf der Aufbrin­
gungsseite der Umlagefinanzierung sind andererseits auch für die 
Finanzierungsleistungen des Systems möglich und im einzelnen 
in ihren Effekten zu untersuchen und .:u bewerten .  Grundsätz­
lich können die Leistungen des Fonds nur einen Finanzierungs­
zuschuß zu den Kosten beruflicher Bildung oder eine Kosten­
deckung vorsehen. Im Prinzip können die Leistungen des Fonds 
den Nachfragern nach beruflicher Bildung (Bildungsgutschein­
system) oder ausbildenden Unternehmen (bzw. auch anderen 
Ausbildungsträgern auf der Angebotsseite) zufließen. 
Für die Beschränkung von Finanzierungsleistungen an Unter­
nehmen auf eine Subventionierung des Ausbildungsangebots 
spricht die Logik des Systems: der Kompensation externer Aus­
bildungserträge, denen stets auch im ausbildenden Unternehmen 
anfallende Erträge gegenüberstehen. Praktisch jedoch wird diese 
Kompensation nach Kostenkriterien erfolgen müssen, womit 
durchschnittliche Ausbildungskosten, in Abhängigkeit von 
bestimmten Qualltätsstandards und differenziert nach Ausbil­
dungsberufen, zur Grundlage von Finanzierungszuschüssen an 
ausbildende Unternehmen werden. Auch eine Subventionierung 
der Nachfrage durch die Finanzierungsleistungen des Fonds 
würde keinen ' voll kostendeckenden Wert der bei ausbildenden 
Unternehmen einzulösenden Bildungsgutscheine erfordern (wohl 
aber für die Einlösung bei privaten schulischen Ausbildungs­
trägern). Für die Beurteilung der Alternative institutioneller vs. 
individueller Förderung (Subventionierung der Angebots- oder 
der Nachfrageseite) sind nicht zuletzt die berufsbildungs· und 
arbeitsmarktpolitischen Steuerungsmäglichkeiten von Bedeu­
tung, die mit dem neuen Finanzierungssystem der dualen Berufs­
bildung verbunden sind. 
Im Bereich der Steuerungsmöglichkeiten für die betriebliche 
Berufsbildung durch ein Umlagesystem der Finanzierung liegen 
weitere wichtige Probleme dieses Reformmodells. Von der Auf­
bringungsseite der Umlagefi nanzierung her können bei fehlender 
Neutralität der Berufsbildungsabgabe im Hinblick auf Personal-
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einsatz und Beschäftigungsstruktur der Unternehmen indirekt 
auch lenkungseffekte auf Umfang und Struktur der betrieb­
lichen Ausbildung ausgehen. Direkt als Steuerungsinstrurnent für 
die Ausbildung in den Betrieben können jedoch die Finanzie­
rungsleistungen des Fonds an ausbildende Unternehmen einge­
setzt werden: über allgemeine Normen und Qualitätsstandards 
der Ausbildung kann in einem "Akkreditierungsverfahren" der 
Kreis der zu fördernden Ausbildungsbetriebe bestimmt werden; 
über die Bemessung der Finanzierungszuschüsse kann die Finan­
zierungsinstitution die Struktur von Ausbildungsaktivitäten 
nach Wirtschaftszweigen und Ausbildungsberufen beeinflussen; 
über differentielle Zuschüsse können spezifische arbeitsmarkt­
oder gesellschaftspolitische Zielsetzungen verfolgt werden, wie 
die berufliche Integration Behinderter, von Jugendlichen ohne 
Schulabschluß oder von Ausländerkindern ; die Ausgestaltung 
der Finanzierungsleistungen kann regionalpolitische Zielsetzun­
gen berücksichtigen und sie kann generell auf die Deckung einer 
antizipierten Struktur des Fachkräftebedarfs in Abhängigkeit 
von längerfristigen StruktulWandlungen des Beschäftigungs­
systems · hin orientiert sein; schließlich können Finanzierungs­
leistungen des Fonds auch gezielt zur Förderung von Innovatio­
nen im Berufsbildungsbereich, von Modellversuchen und Experi­
menten mit neuen Lehrverfa hren, -inhalten usw. eingesetzt 
werden_ 

Mit diesen Steuerungsmöglichkeiten einer Finanzierungsinstitu­
tion für den Berufsbildungsbereich ergeben sich Fragen des Infor­
mationsbedarfs, der Prognosekompetenz und von leistungsfähi­
gen Planungsverfahren sowie der Legitimation und Kontrolle 
einer solchen Politik_ Prinzipiell ausgeschlossen bzw_ auf die 
Beeinflussung über Informationsvermittlung und Beratung redu­
ziert ist dagegen die Steuerung- der betrieblichen Ausbildung 
durch die Finanzierungsinstitution im Fall der Subventionierung 
der Ausbildungsnachfrage über ein Bildungsgutscheinsystem_ 

Reinar Lüdeke 

Schlußbemerkungen 
Die theoretische Attraktivität des Grundprinzips einer Umlage­
finanzierung der betrieblichen Berufsbildung hat die Beschäfti­
gung mit Einzelproblemen eines solchen Modells und mit den 
Alternativen seiner konkreten Ausgestaltung in der bisherigen 
Diskussion eher in den Hintergrund treten lassen. Die Zielsetzung 
eines derartigen neuen Finanzierungsmodells wurde vor allem in 
der Verbesserung der Funktionsfähigkeit des dualen Systems der 
Berufsbi ldung durch die Verbesserung des Steuerungsinstrumenu 
,Markt' gesehen - als Alternative zu mehr Planung, Steuerung 
und auch Finanzierungdurch die staatliche Berufsbildungspolitik. 
Grundsätzlich kann von einem Wettbewerb am Ausbildungs­
markt unter Aufhebung der Beschränkungen einzeIwirtschaft­
licher Finanzierung eine lösung der bestehenden Steuerungs­
probleme erwartet werden, doch sind spezifische Mängel des 
Marktmechanismus im Hinblick auf die Entscheidungsprobleme 
von Ausbildung, Beruf und Arbeitsmarkt nicht zu übersehen. 
Andererseits jedoch bietet die neue Finanzierungsinstitution 
weitreichende SteuerungsmÖQlichkeiten für Umfang, Struktur 
und Inhalte der Berufsbildung im dualen System: neben markt­
mäßige Abstimmungsprozesse von betrieblichen Ausbildungs· 
angeboten und individuellen Berufswahlentscheidungen kann 
eine längerfristig und umfassender orientierte Planungsperspek­
tive treten, die die Abstimmung-betrieblich organisierter Aus­
bildungsprozesse mit Entwicklungen des Beschäftigungssystems 
und des Arbeitsmarktes sowie mit übergeordneten Zielsetzungen 
der Bildungs-, Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik verbessert. 
Ebenfalls nicht zu übersehen ist hierbei jedoch, daß die Schwie­
rigkeiten einer solchen Politik weniger auf der instrumentellen 
Ebene liegen als im Bereich der notwendigen Grundlagen in 
Form von Ergebnissen der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
sowie in den Formen einer Mitwirkung und Kontrolle der an der 
betrieblichen Ausbildung beteiligten und interessierten Gruppen 
in Abstimmung mit der staatlichen Berufsbildungspolitik_ 

Externe Erträge und Umlagenfinanzierung 

die Finanzierung der betrieblichen Berufsausbildung 

aus allokationspolitischer Sicht 

Die Eingrenzung des Problems 
Als das Bundesverfassungsgericht im Dezember 1 980 das Ausbil­
dungsplatzförderungsgesett (APIFG) aus dem Jahre 1976 wegen 
einiger Verwaltu ngsregelungen (Zustirn mungsbedürftigkeit durch 
den Bundesrat) als verfassungswidrig erklärte, wurde seitens der 
Bundesregierung relativ schnell ein neuer Gesetzentwurf vorge­
legt_ Angesichts dieser vergleichsweise kurzen Frist überrascht es 
auf den ersten Blick, daß ein Kernstück aus dem Ausbildungs" 
platzförderungsgesetz in dem Nachfolgegesetz nicht wiederzu­
finden ist, obwohl es vom Gericht nach eingehender Prüfung aus­
drücklich als mit der Verfassung vereinbar erklärt wurde: Die 
kollektive Teilfinanzierung (Zuschüsse und besondere Hilfen) 
der betrieblichen Berufsausbildung und die Refinanzierung der 
benötigten Minel durch eine Umlage (Berufsausbildungsabgabe) 
immer dann, wenn in der Gesamtwirtschaftdas Ausbildungsplatz­
angebot die entsprechende Nachfrage um weniger als 1 2,5 Prozent 
übersteigt und keine wesentliche Besserung dieses Verhältnisses 
zu erwarten ist. 
Folgende Erklärungshypothese für dieses politische Geschehen 
vermag ein Schlaglicht auf eine zentrale, bisher in der wissen-

schaft lichen und politischen Q iskussion weitgehend vernach­
lässigte Funktion der Umlagenfinanzierung betrieblicher Berufs­
ausbildung zu werfen. Das Ausbildungsplatzförderungsgesetz hat 
als eine Art konstitutionelles Gesetz nur Regeln für die späteren 
Interventionen (z_ B. die vorgesehenen Rechtsverordnungen, 
operationelle Ebene) geschaffen. Zwei dieser konstitutionellen 
Regelungen waren ,_ die bundesweite, branchenübergreifende 
Umlagefinanzierung in Gestalt einer Art Lohnsummensteuer mit 
einem Freibetrag von DM 400 000 und 2. die weitgehende 
Offenheit, wie per Verordnung die Zuschüsse an die Ausbildungs· 
betriebe gewährt werden. Diese beiden Regeln allein - so die 
Hypothese - sind zumindest mitverantwortlich dafür, daß das 
APIFG in den folgenden Jahren bei der Berufsbildungsfinanzie­
rung versagte und daß vor dem Hintergrund entsprechender Er­
fahrungen dann 1981 die Finanzierungsregeln vollständig ge­
strichen wurden. 

Die politischen Instanzen sahen sich in den Jahren nach 1976, in 
denen die vorgesehenen Interventionen von der Ausbildungs­
marktlage her zu Recht zur Debatte standen, heftigem Wider­
stand von der Unternehmerseite, bei eher halbherziger Unterstüt-
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zung durch die Gewerkschaften gegenüber. Die mögliche poli­
tische Unterstützung ' von seiten der Auszubildenden (ihrer 
Eltern) und denjenigen Unternehmen, die sich bei relativ großer 
Ausbildungsintensität per Saldo Vorteile ausrechnen !<oonten, 
mußte schon allein wegen der großen Unsicherheit über, Art und 
Umfang der finanziellen Hilfen verhalten ausfallen. Bei den 
sonstigen abgabepflichtigen Unternehmen war der eindeutige 
Widerstand unter anderem auf die befürchteten Folgen einer 
Lohnsummensteuererhöhung (z,<8. für die internationale Wett­
bewerbsposition) zurückzuführen. Bei den Ausbildungsbetrieben 
kam generell hinzu, daß mit den Zuweisungen gerade wegen ihrer 
Unbestimmtheit ein neuer Einstieg in die kollektive Reglemen­
tierung der betrieblichen Ausbildung befürchtet werden konnte_ 
Während letzteres eher die öffentlich gezeigte gewerkschaftl iche 
Unterstützung zu erklären vermag, dürfte die Form der Umlagen­
finanzierung (Lohnsummensteuerl , die mit den Interessen der 
großen Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder kaum in Einklang 
zu bringen ist, tendenziell zur Dämpfung dieser Unterstützung 
beigetragen haben. Bedenkt man schließlich, daß angesichts der 
konjunkturellen Abhängigkeit von Lehrsteltenangeboten die 
bundesweite Lohnsummensteuer häufig in konjunkturellen 
Schwiicheperioden hätte erhoben werden müssen, so verwundert 
es allein aufgrund dieses Konstruktionsfehlers eher, daß ein 
wenigstens teilweises Scheitern des Gesetzes in der Durchfüh· 
rungsphase nicht allgemein vorausgesehen wurde. 

Die Erfahrungen mit obigem Gesetz soUten zu einer Umbesin­
nung in der Frage der Umlagenfinanzierung führen. Wenn in der 
Vergangenheit diese Finanzierungsweise begründet wurde, so 
dominierten in der Regel - meist unter Hinweis auf Äquivalenz­
beziehungen zwischen Leistungen und Finanzierungsbeitrag -
Gerechtigkeit�berlegungen [1].  Unter Beibehaltung der großen 
Bedeutung, die solchen Äquivalenzbeziehungen zuzumessen ist, 
rückt im weiteren jedoch die Steuerungsfunktion der Umlagen· 
finanzierung in den Mittelpunkt. Vorrangig geht es um die 
Frage, inwieweit die Wahl der Bemessungsgrundlage und des 
Tarifs der Umlage dazu beitragen kann, daß die Ziele, die man 
mit den finanziellen Zuschüssen bei der betrieblichen Berufs· 
ausbildung im Auge hat, auch realisiert werden. 
Aus dieser Problemabgrenzung ergibt sich das weitere Vorgehen. 
Zunächst geht es um die Rechtfertigung und Gestalt kollektiver 
finanzieller Interventionen bei der betrieblichen Berufsaus­
bildung. Hier zeigen sich erhebliche Differenzen zu üblichen 
Meinungen in der literatur. Anschließend werden Rechtferti­
gungsmöglichkeiten von Umlagen bzw. von Einnahmezweck· 
bindungen bei der Finanzierung öffentlicher Zuschüsse zur be· 
trieblichen Beruf5llusbildung untersucht. Die Ergebnisse dieser 
beiden Abschnitte führen abschließend zu einem eigenen Finan· 
zierungsyorschlag. 
Die Untersuchung wird durch zwei Vorgaben (Zielen, Annahmen) 
eingeschränkt, die nur andeutungsweise begründet werden sollen 
1 .  Als vO/"rangiges Ziel wird die Steigerung der allokativen Effi­

zienz (Steigerung der Wirtschaftlichkeit aus gesellschaftlicher 
Perspektive) herausgestellt. Dahinter steht keine Mißachtung 
anderer Ziele wie der distributiven Gerechtigkeit oder Chancen­
gleichheit, sondern die Vorstellung, daß man diese Ziele in  
der Regel durch den Einsatz anderer Instrumente besser er­
reichen kann als durch die Mitberücksichtigung bei den unter­
suchten allokationspolitischen Interventionen. 

2. Fehlinformationen und Irrationalität bei den Auszubildenden 
(bzw. ihren Eltern), bei den Ausbildungsunternehmen und 
bei den Beschäftigungsunternehmen sollen keinen Anlaß ab­
geben, darauf basierende Fehlentscheidungen bei der Ausbil­
dung durch finanzielle Anreize bzw. Sanktionen direkt zu be­
einflussen. Damit soll nicht dem rationalen, voll informierten 
Homo Oeconomicus das Wort geredet werden. Vielmehr steht 
dahinter die Überzeugung, daß in diesen Fällen Allokations­
politik besser mit Hilfe anderer Instrumente wie z. B. der 
öffentlichen Subventionierung von Informationsangeboten be· 
trieben wird. Nach solchen Eingriffen sind die individuellen 

Entscheidungen in der weiteren Untersuchung sozu behendeln, 
als wären sie die im Eigeninteresse besten Entscheidungen. 

Für die Würdigung der folgenden Analyse und Vorschläge sind 
diese beiden Vorgaben von zentreler Bedeutung. 

Die Mängelanalyse - "externe Effekte" 
als Ursache allokativer Ineffizienz und 
Begründung finanzieller Interventionen 
Anhand der Abbildung 1 soUen die eliokationspolitischenAspekte 
bei den Entscheidungen über die Anzahl von angebotenen und 
nachgefragten Ausbildungsplätzen ftlr einen AUSbildungsgang 
verdeutlicht werden. Von dieser Analyse ausgehend ist der Zu­
gang zu den gleichen Aspekten bei den Fragen nach der Ausbil­
dungsqualität und der Struktur eingegangener Ausbildungsver­
hältnisse zu gewinnen. 

Betrachtet sei ein repräsentatives Ausbildungsunternehmen, das 
Ausbildungsplätze in dem herausgegriffenen Ausbildungsgang 
anbietet. Die ,Nettokosten' des Unternehmens je Ausbildungs­
platz (nach der üblich gewordenen Terminologie" Lehrlings-und 
Ausbildungsgehälter, Sachaufwendungen usw. 7. Erträge durch 
den Arbeitseinsatz des Auszubildenden während dllr Ausbil-' 
dungsjahre) seien für das Unternehmen durch die Bestimmungen 
der Ausbildungsordnungen weitgehend vorgegeben. Von der 
Möglichkeit von Nettoerträgen, die eine Ausbildung für das 
Ausbildungsunternehmen per se rentierlich erscheinen lassen 
kann, soll im weiteren abgesehen werden. Zum einen lagen solche 
Nettoerträge nach den Erhebungen der Sachverständigenkommis­
$ion "Kosten und Finanzierung der berufliChen Bildung" in der 
AUSbildungspraxis der Bundesrepublik relativ selten vor [2], 
zum anderen ist es die einmütige Meinung, daß derartige Fälle 
durch Anhebung der Mindestqualitätsanforderungen an die be­
triebliche Ausbildung in Zukunft vermieden werden sollten. 
Sind diese Kosten je Ausbildungsplatz konstant, stellt K'K' die 
Grenz· und Durchsehnittskostenkurve des Ausbildungsunter­
nehmens dar . .  

Abbildung 1 
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Dieser Nettokostenkurve kann man eine Art Nachfragekurve des 
Ausbildungsunternehmens gegenüberstellen (N\lN\l). I n  ihr 
spiegelt sich die marginale Wertschätzung zusätzlicher Ausbil­
dungsverhältnisse wider. Die dahinter stehenden monetären ,Er­
träge' fallen überwiegend erst in Zeiten nach Beendigung des 
Ausbildungsverhältnisses an, wodurch eine entsprechende Abdis­
kontierung dieser Größen erforderlich wird. Einige Griinde dieser 
positiven Wertschätzung seien stichwortartig angeführt: 
a) Beteiligung des Unternehmens an den gesellschaftlichen Er­

trägen betriebsspezifischer (einschließlich loyalitätsschaffen­
der) Ausbildung, sofern die zusätzlich ausgebildete Arbeits­
kraft im Ausbildungsunternehmen verbleibt (Entlohnung der 
Arbeitskraft in den sonstigen Unternehmen kann entsprechend 
ihrer Grenzproduktivität erfolgen). 

b) Beteiligung des Unternehmens an den gesellschaftlichen Ar­
beitserträgen, wenn die Entlohnung der Arbeitskräfte allge­
mein in der Wirtschaft unterhalb der jeweiligen Grllnzproduk­
tivität liegt und die betriebliche Ausbildung ein Mittel dar-
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stllh, um sonst (unter vertretbaren Aufwendungen) nicht 
besc:tMffbire Arbeitskräfte anzuwer� und Z\J haltef\. 

cl Mit der AnZilhl der Auszubildenden steigt die Selektions­
möglichkeit KIr das Unternehmen bei späteren Anstellungs­
entscheidungen, ohne daß die Ent{jelte voll 8f)Uprechend der 
hOheren Leistungsfähigkeit der ausgewählten Arbeitskräfte 
gutellJert werden mü5Sen (Grund: Kenntnisse aus dem Selek­
tions,prozeB als Betriebtgeheimnisl. 

d) Einsparung 'tOn sonst angefallenen Abwerbungs- und/oder 
Umschulungsaufwendungen. 

I) Erhöhung des Sozialprestiges (Steigerung des immateriellen 
Kapitels) durch vennehrte Ausbildung5anstren�ngen. 

Unt.r Verrnchlissigung von Komplikation.n, die z. B. durch Mit­
bestimmungsrechte der Belegschaften entstehen können werden 
die Untlrnehm.n im Eigeninteresse All AU5bildungsp"iitze an· 
bieten. . 
Um zur Nachfrage der Auszubildenden nach Ausbildun�lätzen 
beim betrachteten Au&bildungsunternehmen zu gelangen, könnte 
man analog wie beim Ausbildungsunternehmen den privat zu 
tl'8fllnden Kosten (z. B. entgiIngenes Einkommen alsJungarbeiter) 
die erwarteten Ertrige (z. B. ausbildungsbedingte Einkommens· 
erhöhungen) gtgenÜberstelien. Zur dit-stellerischeo Vereinfa· 
cbung sind in der Nachfragekurve (Grenzwertschittungskurve) 
der Auszubildenden nach Ausbildungspliuen diese Kos-ten und 
Erträge bltreiu saldiert. Bei der Nachfragekurve (NAINAI) be· 
trigt die Gesamtnachfrage nach Ausbildungsplätzen AAl '  ent­
sprechend viele Ausbildungsverhältniue kommen zustande .. Es 
entsteht ein Ausb�latlÜberhang von (Au - AAi).  Bei der 
N,chfragekurve NA2NA2 ist die Gesamtnachfrage AA2 '  es 
kommt .ber entsprechend dem geringeren Ausbildungsplatzan· 
gebot nur zu All. Ausbildungsverhältnissen. Im Umfang lIon 
(AA2 - Au) existiert ein Au&bildungsplatzdefizit. 
Nun soll in weitgehender Übereinstimmung mit den institutio 
nellen Gegebenneiten in der Bundesrepublik angenommen wer 
den, tt.ß solche Situationen mit Ausbildungsplatzüberhinger 
od ... �efizit9n stabil sind, daß also ein Marktgleichgewicht übel 
ein ... Wettb8werbsproteß (z. B. durch neigende oder fallendj 
Lehrlingsgehilter) nicht zustande kommt. Betrachtet man aber 
die Interessen der Auszubildenden und der Ausbildungsunter· 
nehmer ZUHmmen, und sieht man zunächst in diesen zwei Per· 
sonengruppen die einzigen Interessierten an zusätzlichen Aus­
bildungsverhältnissen, wäre in beiden Situetionen eine Erhöhung 
der Anuhl von Ausbildungsverhältniuen .ngebracht (A; ist allo­
kativ effizient beim Ausbildungsplatzüberhang, Ai beim Ausbil· 
dungspl.tzdefizitl. Es kommt Jedoch nicht zu diesen Erhöhun· 
II'n. So wird du Ausbildungsuntef"nehmen bei eillll'" Ausbildungs· 
plltZlrhöhung nur einen Teil der gesellschaftlichen Erträge IlUch 
priv.t spüren (internalisieren), ein anderer Teil fällt als e)(lerner 
Ertrag (Im weitesten Sinne) beim Auszubildenden an. Analoge, 
gilt für die Entscheidung des Auszubildenden. "E)(terne Erträge" 
entpuppen sich als Grund zu geringer Ausbildungsverhältnine, 
nicht hingegen immer als Grund zu geringer Ausbildungsplau· 
.ngebote. 
Trägt men in Abbildung 1 auf der Abszisse statt der Ausbildungs­
plätze die ,Qualität der Ausbildung' (oder als Annäherung die 
Nettokolten der Ausbildungsbetriebe je Ausbildur19'Ptatz [3)1 ab, 
so kann man völlig vergleichbare Grenzkosten· und Nachfrage· 
kurven wie bei der Ausbildungsplatzanalyse konstruieren. Im 
GegenHtz zu Abbildung 1 wird die Nachfragekurve der Auszu· 
bildenden die Abszisse jetzt aber kaum noch schneider!. d. bei 
den AU$ZUbildftlden so gut wie immer ein pQ$itives Int ... esse an 
einl' Qualitätserhöhung besteht. Hat man mit den verordneten 
Minde1tqualititsstandards nicht bereits das allokativ effiziente 
Niveau erreicht, so wird die These der Unterinvestition je Aus­
bildungsplatz verltändlich. "Externe Erträge" bei den Auszubil· 
denden las5ln zu wenig (kostenverursachende) Bemühungen um 
Qualltitutaigerungen bei den Ausbildu ngsunternehmen erwarten. 
Wenn in der Literatur von externen Erträgen bei der betrieblichen 
BerufHusbildung (und daraus folgende Unterinvestitionen) die 

Rede ist, so durchweg in ganz anderer Hinsicht als bei den voran­
gegangenen Oberll!JJngen. Verwiesen wird vOITCmgig auf Vorteile 
von Unternehmen, die zwar Ausgebildete beschäftigen aber 
nicht bzw. unterproportional selbst ausbilden. Sie si� die 
externen Nutznießer, die als Folge dieser Nuuenspillover Wett­
bewerb'$vorteile mit wettbewerbsverzerrenden Charakter erhal· 
ten. Nur gelegentlich wird auch darauf lIerwiesen, daß der Staat 
.Is externer Nutznießer über das Sozial- und Steuersystem eben· · 
f.II, .n den Erträgen teilh.be [4). Eine Fülle SOllstiger Extern. 
litäten hingegen, die mein zur Rechtfertigung öffentlicher Finan­
zierung von Schul· und Hochschulausglben angeführt zu werden 
pflegen, spielen in dieser Diskussion SO gut wie keine Rolle. 
Leutere ZUl'ÜCkl\altung kann man angesichts bewündeter Zwei­
fel an Existenz und allokationspolitischer Bedeutung weiterer 
.xtern" Erträge 11011. verstehen (5). Darüber hinaus sind auch 
die verbleibenden Argumente .Is Stütze für finanzialle Inter­
ventionen nicht unbestreitbar. Von den obigen fünf Gründen 
zusäullcher Erträge, die das Ausbildungsuntemehmen zu zu· 
sätzlichen Investitionen in die Berufsausbildung motillieren 
kannten, trifft für das eKt8r'" Bflschiftigungsunternehmen 
kein einziger zu. Ein e)(terner Ertrag bei zusätzlicher Ausbildung 
läge hingegen vor, wenn die ebgew«bene ausgebildete Arbeits· 
kr.ft im neuen Unternehmen untern.lb ihrer Grenzproduktivitit 
entlohnt würde, und zwar in absolut gro&rwn MaDe unterhalb 
ihr .. Wertschöpfungsbeitrags all " dlf Fall gewesen wäre, _nn 
dil Arbeiukraft keine betriebliche Beruf1ausbildong genossen 
hätte. Nur dann könnte man von einer Beteiligung des Be­
schäftiL'Jng5Unternehmens an den m.rginalen Ausbifdungur­
trät/tln sprechen. Auch angesichts der bewußuseinsschärfenden 
und mobil itätserhöheoden Funktion von Bildung wird man am 
Beltehen und an der Gewichtigkeit solcher externer Bildungs· 
erträge aber zumindest Zweifel anmelden müssen. 
Selbst wenn sich der Unternehmenssektor ins.gesamt über sein 
,Faktoreinkommen' hinaus einen bestimmten Prozentsatz der 
geHmtwirtschaftlichen W ... tschöpfung .Is An ,Monopolgewinn' 
aneil1"ren kann, wird sich ja nicht zwangsläufig der ,Monopol· 
gewinn' des Unternehmens, das ehle zusätzlich ausgebildete 
Arbeitskraft beschäftigt, erhöht haben. denn ersetzt diese Af· 
beitskraft z. B. nur andere ProduktionsfaktOfen, die SOllst ein­
gesetzt worden wären, so hat sich die Wenschöpfung und somit 
auch der ,Monopolgewinn' diesel Unternehmens nichtvergrößert. 
Es gibt dann zwar irgrmdwo in der Wirtschaft externe Nutznießer, 
weil sich als Folge der Bildungslnvestition die gesamtwirtschaft­
liche Wenschöpfung erhöht, aber die herau�tellte Verbindung 
zu den Beschäftigungsunternehmen der ausgebildeten Arbeits­
kr.ft wäre in diesem Fall vollständig zerstört. 
Trotz der engedeuteten Zweifel 1011 einmal die Existenz solcher 
externer Enräge bei einer Erhöhung betrieblicher BerufHusbil· 
dungsinvestitionen akzeptiert werden. Die Kurve E'E' in Ab­
bildung 1 nelle dann die (erwlrtetenl externen Erträge bei 
m'rginaler Erhöhung der Ausbiidungsplitze dar. Die Anzahl von 
Aulbildungsplätzen, die ·allokative Effizienz gewährleistete, wür· 
de dadurch tendenziell steigen. Gälte z. B. die Nachfragekurve 
NA2NA2, wären jetzt Ai· Ausblldungsverhältnissa erwünscht. 
Die, ist ein weiterer Beleg dlfür, daß es allokationspolitisch 
nicht immer nur um eine Beeinflussung des Ausbildungspl.tz­
Ingebots zu gehen braucht, sondern d.ß auch die Au5bildungs. 
pl.tznitChfrage defizitär sein k.nn. 
Selbst die Existenz solcher externen Erträge stellt aber noch 
keinen Anlaß zu Interventionen dar, wenn ihnen entsprechende, 
von ExterneJl getragene Kosten gegen\berstehen. Tendenziell ist 
jedoch mit sok:hen kompensierenden KostenbeteiHgungen Drit­
ter zu rechnen. Bl!$Onders offenkundig ist das bei der steuerlichen 
Ertragsbeteiligung des Staates an den Bildungserträgen, denen 
entsprechende Steuerverzichtsanteile bei Anfall der Bildungs· 
kosten sowohl für den Auszubildenden (Besteuerung des ent· 
gangenen Einkommens) als auch für die Ausbildungsunter· 
nehmen (Nettokosten vermindern die Steuerbemessungsgrund­
legen z. B. bei der Körperschafts·, Einkommens· und Gewerbe-
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steuer) g&geOOberstehen [6]. Aber auch wenn man wie oben die 
,monopolistische' Beteiligung V()fl 8eschäftigungsuntemehmen 
an den Bildu"9'f1'uägen " 5  uternen Ertritg im Auge hat, muß 
man die Verringerung der ,Monopolprofite' in der Ausbildungs­
phase daoe9!" aufrechnen, die dadurch entsteht, daß die Auszu­
bildenden und die besehähigten Ausbilder dem gewinnen:eu­
genden ProduktionsprOleß in anderen Unternehmen während 
dieSlilr Zeit entzogen werden. Bei Gleichheit der .Mooopol�· 
in !>eiden Zeiträumen gleichen sich die Ertrags- und Kostenbe­
teiligung witd&r weitgehend fl.n. Erft ein positiver oder negati­
ver Saldo 'diS Werts dieser Externalitäten könnte jedoch einen 
Interventionsanl.B abgeben. Ohne in die Einzelheiten gehen zu 
wollen, die unter anderem eine langwierige empirische Forschung 
voraussetzen �rden, dirfte wenigstens der Zweifel an der 
Stichhaltigkeit der schon fast orthodoxen Argumente verständ­
lich geword6n sein. 
Nach der vorangegangenen Möngelanalyse sind die finanziellen 
Interventionen, die allokatlv effiziente Ausbildungsinvestitionen 
bewirken sollen, vom Konzept her leicht abzuleiten. Abgesehen 
wird dabei allerdings von jeglichen "Zusauli!lsten" als Folge 
steuerbedingter Verzerruf"lgen und Verwaltungsaufwendungen. 
Was die Qualität der Ausbildung (Kosten je Ausbildungsplatz) 
betrifft, 50 würdtn finanzielle ZUSI;hi.isse an die Ausbildungs­
unternehmen in Abhängigkeit von der Qualität (Kosten) effi­
ziente Entscheidungen bewirkm, sofern sie sich ganz an den Er­
trägen der AU52ubildeoden und unter Umständen sonstiger Unter­
nllhmer! (nach Saldierung mit den externen Kosten) orientierten. 
Etwas komplexar gestaltet sich die Intervention, wenn es um die 
AnzaM eingegangener Ausbtldungsverhihni$$e geht_ Unter Ver­
nachlässigung der Extfll"nalitäten, die bei den externen Unter­
nehmen aofallen können, wiren bei Ausbiklungsplatzdefiziten 
die Ausbildungsunternehmen zu suborlentionieren, bei Angebots· 
überschüssen hi�n die AUlZubildenden zu unterstützen. Die 
Höhe der Zuscküue hine sich wieder an den Ertragsbeteiligurl­
gen der jewt'iligen MlI"kt9fgenseite zu orientieren. Träten per 
Saldo ErtragsbeteilIgungen dritter Unternehmen hinzu, wären 
diese Zuscküsse entsprechend zu erhöhen. Fallen die externen 
Erträge dieser dritten Unternehmen nur hoch genug aus, wird 
eine fin�nzielle Ermunterung sowohl der Nachfrager als auch der 
AnbiRter von AusbIldungsplätzen notwendig. Diese Möglichkeit 
wurde oben bereits in Abbildung 1 am Beispiel des allokativ 
effizienten Ausbildungsniveaul A;· aufgewieiln. 
Um bei Jedem AusbIldungsunternehmen optimale Entscheidurl­
gen zu erreichen, müßttn dlt Zuschüsse selbst im gleichen Aus­
bildungsgang bei gleicher formeier Ausbildungsqualität innerhalb 
einer Region von Unternehmen zu Unternehmen variieren, denn 
die Ausbildungsbetriebe sind weder aus der Sicht der Auszubil­
denden noch im Hinblick auf innerbetriebliche Kosten· und Er� 
tragsverhältnis58 �öllig homogen. Auf gleiche Zuschiisse für 
!J"ÖSere Gruppen relativ gleiche\'" Ausbildung5betriebe wird man 
dennoc:tl 5Chon allein dnhalb nicht verzichten können, weil 
sonst die Verweltungskosten den Z�k der Zuschüsse konter­
karierten. Darüber hineus in nur so erreichbar, daß die einzel· 
nen Ausbildungsuntem&hmen in den Zuschüssen je Ausbildungs­
platz und -qu,alitit ein Datum sehen, das sie setbsl nicht durch 
ihr Ausbildungsverhahen beeinfluaen können. 

DM Umlei'nflnanzltrung der flnam"'kn 
Zu� zur betrjebltchen B«ufNusbildung 

Im vorangeglll19'nen Abschnitt wurde begriindet, warum unter 
Umständen die Mitfinanzierung der betrieblichen Berufsausbil­
dung durch ein Kollektiv zu vertreten ist. Zu klären bleibt als 
nächstes, wie sich unter Durchbrechung des weitgehend akzep­
tierten ,NonaffekutlonsprinZips' [71 eine Umlagenfinanzierung 
dieser Aufgabe rechtfertigen läßt und welche Folgerungen aus 
einer solchen Rechtfertigung für die Form der Umlage zu ziehen 
sind. 
Zwei Zielsetzungen, die men mit der Umlilgenfinanzierung 
(Zweckbindung bestimmter öffentlicher Einn�hmen) verfolgen 
könnte, sollen nacheinander abgehandelt werden: 

(1) Die Zweckbir"ldul1g beeinflußt die Ent5Cheidungen über die 
öffentl ichen Ausgaben In ei ne eJlokationspol iti sch gewiinschte 
Richtung 

(21 Die Zweckbindung dient einer allokation�itiscfl er-
wümchtan Intnspruchn .... me öffentlich finanzietUr 
leinungen 

111 Indem bei einer Umlagt öffentliche Ausgaben und ihre 
Finanzierung in einer eindeutigen Weise miteißilllder gekoppelt 
sind, werden neute übliche Forderungen an den Staat auf Au. 
gabentrhöhungen oder Steuersenkungen ohne klare Kosterl­
Ertrilgs-Abwägungtn institutionell erschwert. Sofern die an den 
Stilat herangetragenen politischen Forderungen der Betroffenen 
die Autgaboentscheidungen mitdeterminieren, sollte diR Institu­
tion "Umlilga" aber noch wweit wie möglich durch die fiskalische 
Institution .. AQulv.lenzeinnahme" ergänzt werden {Lastenver· 
teilung entsprechend der Nuuenverteilung [8]1. Unter dem 
Steuerungsaspekt wire eine Umlagenfinanzierung immer dann 
besonders angebracht, wenn sich derartige AQuivalenzbeziehun· 
gen ,.Iatlv leicht ermitteln und in Umlagen umsetzen lassen. Zur 
Forderung, dann auch die Entscheidungskompetenzen in die 
Hand der einzig BetrOffenen zu legen, die ja in der Regel oben­
drein den grätleren Informationmintergrund aufweisen, ist .nur 
noch ein kleiner Schrin. Sit:h selbstverwalterxle Ausbildungs­
fonds mit EntscneldUl1gskompetenzen über die Einnahmen und 
über" die Höht! und Struktur der A .... sg.n stehen am Endedieser . 
VOfirtellung. 
Akzeptiert man diese Bl9riindung einer UmJ.nfinanzierung, 
la$8n lich einige eindeutige Urteile über vorliegende Vorschläge 
'iillen. Sidl selbstverwaltende Einheitsfonds mit einheitlicher 

Umlage, aber nach Branchen, Berufen .... nd Regionen differerl­
zierten Ausbildungsuntentüuungen passen schlecht in dieses 
Schema. Sich setbswerwaltencle Branchen· und/oder Berufs­
fonds, die regional unt" Umständen noch stark gegliedert sind, 
ent5prechen diesen Vorstellungen hingegen viel besser [9J. 
Tari1vertragllche lösungen. wie z. B. im Bausektor verwirklicht, 
sind aus dieser Sicht geeignetere Ansatzpunkte [1OJ als die ge­
scheiterte Gesamtfondslöwng des APIFG pder weitergehende 
GesamtfondsYorsteJI .... ngen der Sachverständigenkomm ission 
,Kosten ur"ld Finanzierung der beruflichen Ausbildung'. 
Leider Ist aber selbn in stark gegliederten Fonds die Herstellung 
von Äquivillenlbalanungen, die z .... harmonischen und affoklJ­
tionspofitlsch �n$Chten Entscheidungen dieser Fonds führen 
sollen, wohl unerreichbar. Einige Überlegungen sollen dies be­
gründen helfen. Nech der vorangegangenen Analyse bestände 
die Aufoabe diaser Fonds unter anderem darin, bei AusbildwlQS· 
plaUdefiziten tinan Zuschuß zu den Nettokosten der Ausbil­
dUl"Igsbetriebe l\J leisten. Externe Nutznießer zusätzlich ange­
botener Ausbildungsplötze wären die Auszubildenden und unter 
Umständen auch die späteren Beschäftigungsuntemenmen. Dies 
legt aus iiquivalenzmaoretischer Sicht eine Umlage bei den Be­
schäftigungsuntemehmen nach der Anzahl entsprechend ausge­
bildllmr Arbeiukräfte nahe. Je nach Nuunießefgruppe wären 
lohnabzugs- oder lohnaufschlagsverfahren {Arbaitnehmer- oder 
Arbeirgeberuml&genl angebracht. Den bisher vorgeschlagenen 
Zuschüssen entsprechend dürften lohrlaufschl3ge nur erhoben 
_rden, wenn die Arbeit�rah nicht im Beschiftigungsuoter­
nehmen ausgebildet WlJrde und wenn die A .... sbildung in der lau­
fendßl1 Bescl\äftigJng noch verwertblr ist. 
Dabei tauchen jetZt mehrere Probleme auf. Soweit die Umlage 
die heute IHschifflgten Arbeitnehmer belastet, werden diese 
kein.,lel Interesse an der Umlagenerhebung haben. Sie könnten 
sogar über ihre Vertreter in den Fonds auf eine Reduzierung der 
Ausbildungsverhältnisse drängen, um dad .... rch ihre eigene Posi­
tion auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Verstärkt man die 
Äquivalenzbeziehungen, indem der Fonds zunächst Kredite 
aufnimmt, die spärer durch eine strikte Äquivillenzabgabe getilgt 
wird, wird der Widerstand der heute Be$Chäftigten aus ihrer 
InteresseniagIl heraus tendenziell verringert, aber nicht beseitigt. 
Die erst noch AU$lublldenden werden in den Fonds ihre Inter-
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essen demgegenüber naturgemäß nicht mit vollem Gewicht zum 
Ausdruck bringen können. 
Soweit die Beschäftigungsunternehmen und die Auszubildenden 
marginal an den Erträgen zusätzlich angebotener Ausbildungs­
plätze beteiligt sind und eine Abgabebelastung erst bei Einstel­
lung der heute Ausgebildeten erfolgt. liegt die Vermutung nahe, 
daß sie ihre Interessen an einer Ausbildungsplatzexpansion richtig 
signali5ieren, sofern der Beteiligungssatz bei den Zuschüssen dem 
Beteiligungssatz an den externen Erträgen entspricht. Doch ist 
dies weit gefehlt. Ohne Zuschußgewährung zu den Nettokosten 
der Ausbildung sind die externen Nutznießer eine Art ,Trittbrett­
fahrer', Da sie eine mögliche Zuschußgewährung (bzw. Zuschuß­
erhöhung) nicht auf die zusätzlich angebotenen Ausbildungs­
plätze werden beschränken können, müßten sie mit den Zu­
schüssen (bzw. Zuschußerhöhungen) ihre ,Sondertariffahrer­
position' aufgeben. Trotz ihres ureigenen Interesses an zusätz­
lichen Ausbildungsverhältnissen werden sie deshalb entweder 
über11aupt keine oder doch zu geringe Zuschüsse leisten wollen. 
Umgekehrt gilt bei den Unternehmen, die per Saldo wegen 
ihrer großen Ausbildungsintensität Nutznießer dieser Zuschüsse 
sind, daß ihre Zuschußforderungen weit über das altokativ effi­
ziente Maß hinausgehen. Ähnlich disharmonisch sind die Inter· 
essen bei den Entscheidungen über die Fondsbeteiligung an 
Kostensteigerungen je Ausbildungsplatz. Etwas anders verlaufen 
die Fronten, wenn es um Zuschüsse für die Auszubildenden bei 
Ausbildungsplauüberhängen geht. Aber auch hier besteht aus 
den angedeuteten Gründen wenig Hoffnung auf allokations· 
politisch erwünschte Entscheidungen. 
Diese Konstruktionsfehler des Systems gelten selbst für den Fall, 
daß ein exakter ÄquivalenZSChlüssel bei der Belastung als Datum 
vorgegeben ist. Darüber hinaus wird man diesen SchlUssei, der 
womöglich im Zeitablauf stark varTiert, nur schwer ermitteln 
köonen, da jeder Beteiligte ein Interesse daran hat, über Infor­
mationsverfälschungen (Herunterspielen der eigenen Ertrags­
beteiligung) seine Kostenbeteil igung zu reduzieren. Insgesamt 
verliert somit diese Begründung einer Umlagenfinanzierung 
stark von der ursprünglichen Anziehungskraft. Auf eine Reihe 
weiterreichender Probleme, die entstehen, wenn - wie meist 
gefordert - die gesamte Lohnsumme (mit ihrer _ nur noch 
schwachen Äquivalenzbeziehung) zur Bemessungsgrundlage ge­
macht wird, braucht deshalb im einzelnen gar nicht eingegangen 
zu werden. Erwähnt sei nur die Möglichkeit, daß der Ausbildungs­
fonds einer Branche, die sich einer sehr une!astischen Branchen­
nachfrage gegeniibersieht, im einheitlichen I nteresse seiner Mit­
glieder die Qualität der Ausbildung weit über das al lokativ 
effiziente Maß hinaus ausdehnt, da die zweckgebundene ,Lohn· 
summensteuer' bei unbeeinflußter Tariflohnpolitik für aUe Ent­
scheidungsträger klar voraussehbar zum größten Teil von den im 
Fonds nicht beteiligten Produktabnehmern getragen wird. 
(2) Wenn man mit der Umlage die Inanspruchnahme der Öffent­
lich mitfinanzierten Leistung steuern will, so gibt es drei An­
knüpfungspunkte der Umlage: 1 .  die Nachfrage nach Ausbil­
dungsplätzen durch die Auszubildenden, 2. das Angebot an 
Ausbildungspläuen durch die Ausbildungsunternehmen, 3. die 
Einstellung der ausgebildeten Arbeitskräfte durch die Beschäf­
tigungsunternehmen. Auch hier steht offenkundig eine Äqui· 
valenzidee im Hintergrund: Die nutzenadäquate Gegenleistung 
für die öffentliche Mitfinanzierung einer Ressourcenbean­
spruchung. Wenn man es aber nicht bei einer Äquivalenzbe­
lastung beläßt, sondern darüber hinausgehend eine Zweckbin­
dung der Mittel anstrebt, so will man damit wohl in erster Linie 
erreichen, daß Kosten-Ertrags-Vergleiche bei den Entscheidun­
gen auch tatsächlich vorgenommen werden. Obendrein erleichtert 
die Zweckbindung das politische Durchhalten einer Äquivalenz­
belastung über einen längeren Zeitraum. Wie noch dargelegt wird, 
ist der Glaube an die Langfristigkeit dieser fiskalischen Insti­
tution eine Voraussetzung für das Funktionieren des lenkungs· 
mechanismus. 
Fallen externe Erträge einer zusätzlichen Ausbildung generell 
bei den Beschäftigungsunternehmen an, �o können Abgaben, die 

sich an diesen externen Erträgen orientieren, zwei Funktionen 
haben. Zum einen werden verzerrende WettbeWi:!rbsvorteile der­
jenigen Unternehmen ausgeglichen, die relativ viele, in fremden 
Unternehmen ausgebildete Arbeitskräfte beschäftigen. Zum an­
deren erfolgt eine Umverteilung der ausgebildeten Arbeitskräfte 
zu den Unternehmen hin, die relativ viel externe Erträge auf­
weisen. Oben wurde jedoch begründet, warum mit solchen 
externen Erträgen nur eine sehr zweifelhafte Rechtfertigung für 
die finanzielle Förderung der betrieblichen Berufsausbildung 
gegeben ist. Fällt diese Rechtfertigung, so fällt mit ihr die Recht· 
fertigung für eine Umlage als Gegenleistung für Öffentliche Zu­
schüsse bei der betrieblichen Berufsausbildung. 

In den Mittelpunkt rückt aus diesem Grund die Steuerungsfunk­
tion der Umlagen a) für die Nachfrage der Auszubildenden nach 
Ausbildungsplätzen und/oder b) für dasAngebot an Ausbildungs­
plätzen durch die Ausbildungsunternehmen. Diese Funktion 
wird im folgenden kombinierten Interventions- und Finanzie­
rungsmodell verdeutlicht. 

Die Selbststeuerung des Systems mit Hilfe ein .. 
äquivalenztheoretisch orientierten Beruflbildungnteuer 

Der Vorschlag geht zur'lächst von einer vorgegebenen Qualität 
der betrieblichen Berufsausbildung aus. Die geschilderten Markt· 
unvoJlkommenheiten auf dem Ausbildungssektor werden als 
Daten hingenommen. Die zentrale Absicht lautet : Vermeidung 
von Ausbildungsplatzdefiziten und -überschüssen in einzelnen 
Berufen, Branchen und Regionen bei gleichzeitig allokativ 
effizienter Anzahl und Gilederung der eingegangenen Ausbil· 
dungsverhältn isse. 

Der Vorschlag ist in seiner Grundstruktur von großer Einfachheit. 
Je nachdem, ob in der Ausgangssituation Ausbildungsplatzüber· 
schüsse oder -defizite existieren, sind unterschiedliche Eingriffe 
vorgesehen. 

al Ausgangssituation ohne Intervention: Ausbildungsplatzdefi· 
zite in einem Ausbildungsgang, unter Umständen noch regio­
nal, branchenmäßig usw. aufgegliedert. 

Maßnahmen: Ein Fonds bietet je Ausbildungsplatz den Aus· 
bildungsunternehmen eine einheitliche Subvention an; die 
Auszubildenden übernehmen eine steuerähnliche Verpflich­
tung für die spätere Erwerbstätigkeitsphase, deren Erwartungs­
wert abdiskontiert in etwa dem Wert der Subvention ent· 
spricht. Verursacht die ausgebildete Arbeitskraft bei der 
späteren Erwerbstätigkeit externe Erträge (nicht zugunsten 
des Ausbildungsunternehmens), so könnte die steuerliche 
Verpflichtung der Auszubildenden entsprechend kleiner 
ausfallen. Die öffentliche Hand hätte kompensierende Zu­
schüsse zu leisten. Die Subvention wird solange erhöht, bis 
ein Ausgleich von ·Angebot an und Nachfrage nach Aus­
bildungsplätzen erreicht ist. 

b) Ausgangssituation ohne Intervention: Ausbildungsplatzüber­
hang in einem. Ausbildungsgang, unter Umständen wieder 
regional usw. differenziert. 

Maßnahmen: Einheitliche Zuschüsse werden an die Auszubil· 
denden gewährt; der Ausbildungsbetrieb übernimmt je Aus­
zubildenden steuerähnliche Verpflichtungen für die Bildungs· 
ausreifungsphase, deren erwarteter Wert etwa dem Zuschuß 
entspricht. Bildungsbedingte externe Erträge, die nich� beim 
Ausbildungsbetrieb anfallen, erhöhen die Zuschüsse an die 
Auszubildenden, ohne daß die steuerlichen Verpflichtungen 
der Ausbildungsbetriebe wachsen. Auch langfristig wird hier 
allgemein

. 
die Öffentliche Hand belastet. 

Die Absichten und Auswirkungen dieses Systems lassen sich an­
hand der Abbildung 2 verdeutlichen, wobei auf die Erläuterun· 
gen zu Abbildung 1 zurückgegriffen wird. In dieser Abbildung 
wird wieder anhand der Verhältnisse in einem einzelnen Unter· 
nehmen die Situation für eine Gruppe potentieller Ausbildungs· 
unternehmen aufgewiesen, die ohne finanzielle Förderung keine 
betriebliche Berufsausbildung betreiben, weil die Nettolasten in 
der Ausbildungsphase (K') für diese Unternehmen durchweg 



BWP R. Uideke; Externe Erträge und Umlagenfinllnzieruog 41 

höher 5ind als ilve ... $bildungsbedingter1 Erträge in der Erwerbs­
tätigel1'lJhax IN",I. I m Umfang \/00 Alt. 1 gibt es potentielle Nach­
frager. Em AusbiklungsplatzMfizlt in g�icher Höhe wird unter 
anderem dntwIlb ntcht offen in Ers.:heinung treten, weil ein 
Großteil der pottntiellen Nachtraget" andere, aber weniger attrak­
tiv. Au$bildull9$'I8fhiltni»e eingehen dürfte. Allokativ effizient 
wären A * Ausblldungsverhältniue. 

Abbildung 2 
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Nun könnte man ohne Umlagenfinaruierung die Ausbildungs­
unternehmen durch tll'lfl Subvention im Umfang der Strede b 
vetanlassen, die allokulonspolitisch gewiinschten Ausbildungs­
plätze anzubieten (11). Welche Funktion hat dann die steuer­
ähnlichll' Belastung der Ausgebildeten in der Erwerbstätigen­
phase? Durch diese Belutung $Oll die Nachfrage $0 stark redu­
ziert �n, daß beim optimalen Ausbildungsplatzilngebot A· 
die Nachfrage gerade mit elem Angebot übereinstimmt. Würde 
man die Btlut\Jng unterlassen, fehlte in der Praxis jeder Maß­
stab für dit Bemessung der Subvention b, denn die Nu· und 
N.·KurVltn Kir di . ... trschi.denen Ausbildungsgänge in ... er­
schiedenen Zeiten und Regionen würden bei noch "'lH"tretbaren 
Inform.tions.ufwendungen unter anderem deshalb nicht er· 
mittelbar 58in, weil aUe Beteiligten ein Interesse an Informations­
verfälschunllen hätten. Das IIlelche gilt bei der Zuschußgewäh­
rung an die Auszubild,nden Im Falle eines Ausbildungsplatz­
überhanges. Mit Hilfe der Äquivalenzbelastungen erreicht man, 
daß die optimale Unterstüuung trott unvermeidbarer dyna­
mischer Anpusungsprozesst relativ leicht zu finden ist: Die Zu­
weisung hat sich lIanz an der Aufgabe zu orientieren, Angebot 
und NachfraIla nach AusbIldungsplätzen auszugleichen. Unter­
stützt durch eine Vorweg-Aegistrierungspflicht der Ausbildungs­
platzangebot. und ·nachfrager bestehen auf diese Weise gute 
Chancen. �ber Markuign.1e das in der Gesellschaft bei den 
Individultfl vorhandene Wisstn für die Interventionspolitik aus­
zunutzffi. 
D�rüber hin.uf het die Umlagebelastung noch eine zweite 
Funktion. Würde man ohne Umlagebelastung die richtige Aus­
bildu'9J>latuubv.ntion g&Wihnm, bliebe beim Beispiel der Ab­
bildung 2 ein NaChfraglIÜberhang nach Ausbildungsplätzen im 
Umfang von (A", - A', bestehen. Gab es urspriinglich einen 
Ausbildungsplattüberhang, wird ebenfalls dieser Obef"hang trott 
der Zuschüsse In die Auuubildenden nicht voll beseitigt. Bei der 
folgenden Stltktion unter den Auszubildenden (bzw. Ausbil­
dungsunternehrMn) würden sich die Unternehmen (bzw. Aus· 
zubildenden) nur tel Iwaiw an der W ... tschätzung der Ausbildung 
durch die Auszubild&ndl!ln (bzw_ Unternehmen) orientiaren. Da­
mit diltflt dil!l ÄqU;Vall!lNbelastung gleichzeitig einer Selektion, 
die am Maßstab ,lIoketiver Effizienz gemessen der alternativen 
Selektion allein durch die Unternehmer (bzw. Auszubildenden) 
überlegen ist. 
Bei der Wahl von Bemessungsgrundlage und Tarif der Äquivalenz­
belastung sind zw.i Hauptfunktionen zu beachten. Erstens müßte 
der Erwartungswert der Belastungen möglichst genau den Sub­
ventionen bzw. Zuschüssen je Ausbildungsverhältnis bei den 

einzelnen Individuen und Unternehmen entsprech8n, und zw&i­
ttm soIlter1 die Entschektungstriger diese zukünftigen Bel,"tuo­
gen schon bei ihren Entscheidungen klar im Auge haben. Letzte-­
rern dient :1:. B. die Zweckbindung der Einnatll'l'Mtn zur Finanzie­
rung der Zuschiisw auch Insofern, als das Belartungsverfal1ren 
durch diese Zweckbindung einen dauerhaften Anschein erhält. 
Förderlich wire aus diMer Sicht auch, wenn man die st ...... -
ähnlichen Verpflichtungen wie Kredhrückzahlungen ge5tllltete, 
mit der FOlge, daß dtl" Belastungszeitraum begrenzt werden 
kann. Die Zahlungsvtl"pflichrungen der Unternehmen könnten 
darIn gekniipft werden, daß ... on ihnen ausgebildete Arbeits­
kräft. lIuch tllUächlich im Unternehmen verbleiben, Belast\Jngen 
der Ausgebildtttn dan!;n, daß sie später im Auwildungsber"uftätig 
werden. JedOCh sind solche Bindungen von der Grundkonztption 
her keinesfalls zwingend. Unter der Nebenbedingung äquivillenter 
monttörer L.anen sollte sich die Art der Zahlungsverpfl icht\Jng 
an üblichen, bisher "ernachlässigten steuerpolitischen Zi.l.n 
orientieren: Oie Vtrwaltungskosten, die abgabebedingten Ver­
z.rrunll8n und die A isiken durch die Abgabeverpflichttlngen sind 
möglichst klein zu halten. Im einzelnen kann auf vielfäftige 
Retormvorschlige zurückgegriffen werden, die auf eine Rück­
zahlung wenigstens eines Teil, der Hochschulausbildungskosten 
durch die späteren Akademiker hinauslaufen, häufig im Rahmen 
.ines entsprechend ... eränderten SlEuersyrtems [12]. 
Auch abgesenen von den staatlichen Zuweisungen, die als Kom­
Pf!n�tKm ,xterner Erträge oben angedeutllt wurden, kann mlln 
das vorgMChlagene System trotl Zweckbindung dtr steueräho­
lichen Verpflichtungen nicht als. striktes Umlagefinanzierungs­
system bezeichnen. Mit der Grundidee nicht nur '/treinbu, wn­
dern die5e qaf swend wire aber ein sich selbst refinanzieren­
der Fond5. der in dttr Anlaufphase in starkem Umfang, später 
bei Zufluß dtr steuerähnlichen 8eträge vielleicht noch kontinu­
ierlich in geringemn Umfang Nettokredita aufnähme [131. 
Wenn dllf W.n da, S<;huldenstandes dauerhaft eine so1ct1& Höhe 
�rrticht, daß er dem Wert der entsprechenden künftigen Ver· 
pflichtungen der erwerbstätigen Ausgttbildaten entspricht, hat 
man nicht nur .ine vertr.tbare Finanzierung irwestiver Reswur­
cenbeansprucnung f&allslert, sondern auch einen Zustand ge. 
$chaften, der die Äkular - langfristige Beibehaltung des Systems 
politisch wahr!ICh.inlich .rscheinen läßt. 
Ein Anreiz zur Oualitätssteigerung ist mit dem Vorschlag in der 
bisherigen Gestelt noch nicht verbunden. Wie die Analyse der 
heutigen Ausbildungultuation ergab, wäre ein solcher Anreiz 
aber allokationspolItisch geboten, solange die geforderten 
Mindestqualitäten nicht in allen Ausbildungsunternehmen 
mindestens dem ,lIoklltlv effizienten Niveau .nlSprechen. Aber 
auch in der Qualitätsfrage kann mlln das System nuuen, um 
zum gebotenen, keineswegs tür alle Ausbildungsunternehmen in 
einem Ausbildungsgang gleichen Qu�litätsniveau zu komrMn. So 
könnte man in jedem Ausbildungsgang Gruppen von Ausbil­
dungsuntern.hmen bilden, die [eweils innerhalb der Gruppe ein 
überpriiftn, vergleichbares Qualilätsniveau aufweisen. In jeder 
dieser Grupp.n wiren Ausbildungszuschiisse an die Ausbildungs' 
unternehmen bzw. die Auszubildenden nach obigem Verfahren 
lU gewähren. Dadurch würden $ich differenzierte Zuweisungen 
.rgebtn, die den Ausbildungsunlernehmen in kprrefctef Weise 
das Inter85w der Auszubildenden In Qualitätsst.igerungen sig­
nalisieren. Grenzen sind diHem MechlWlismus nur insoweit ge-
58ttt, �Is aus technisch ...... orwaltungsmäßigen Griinden immor nur 
zwischen eif"l&r begrenzten Anzahl unterschiedlicher Qualitäten 
difftr.nzlltrt word.n kann. 
Die zu erwartenden Ergebnisse (Niveau, Struktur, ,Qualität' der 
Ausbildung5verhältnisse) haben eine gewisse Ähnlichkeit mit 
den Resultaten, di. sich bei funktionierenden Ausbildungsmärk­
ten einst.llten, w.nn es z. B. bei Ausbildungsplatzdefiziten in 
einzelnen Bereichltn zum Sinken dar AusbHdungsvergütungen in 
diesen Bereichen käme, bei Ausbildungsplauübersch�ssen dem­
gegenüber lum Steigen. Gegenüber dem reinen Marktmodell hat 
das vorg.5tellte Steuerungsverfahren drei Vorteile, die alle dazu 
beitragen könnt.n, daß es unter Umständen im Gegensatz zum 
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reinen Marktmode!l politisch r'ealilierbar ist. Erttens wird die 
Futleguno der AusblidunQ5ver�ruflgen nicht dtr Autonomie 
der Tarifvertragsparteien entzogen. Zweitens wird die Einführung 
yon Marktelamenten verbunden mit der Möglichkeit rur die Be­
troffenen, heute empfangene Leistungen erlt später zu bezahlen, 
und du luch noch mit begrenztem Risiko z. B. bei späteren Ein· 
kommensausfällen. Angesichts häufig nicht vorhandener finan­
zieller Mittel wird fl$ dadurch erst den Auszubildenden ermög­
licht. Z. B. bei Ausbildung&pletztt.fiziten einen höheren Anteil 
an den Ausbildungskosum zu tragen als nlCh dem heutigen Ver­
fahren. Schließlich kÖRnen die an eine größere Gruppe von AIß­
bildungsuntemehmen bzw. Auszubildende zu zahlenden einheit­
ffchM Zuschüsse ähnlich wie die ttrifliCh vereinbarten einheit­
lichen Vergütungen einen Schutz der Auszubildenden dantellen, 
IOweit sie - durch die Marktstrukturen bedingt - den Ausbil­
dungsunternehmen gegeraiber unterlegen sind. Die Gefahr z. B. 
monopsonlstischer Marktstellu ngen derAusbildungsunternehmen 
- diese MarktsteIlung liegt auch den beiden obigen Abbildurtgen 
zugrunde - ist nicht von der Hand zu weisen. Wird hingegen ein 
einheitlicher Zuschuß einer größeren Anzahl tiltsächlicher oder 
potentieller Ausbildungsunternehmen angeboten, sollte sich 
zumeist erreichen lassen, diB dieser ZuschuB von den einzelnen 
Ausbildungsuntemehmen (wie stelS bei vielen Konkurrenten) 
als Datum betrachtet wird. 
VOrJUWJsehen ist auch in diesem Finill'lziarunguystem, daß die 
qualitativ nochstehendsten (deshalb in der Ragel auch teumtenl 
AuJbjldungsplätze in überproportional stiVkem Umfang von Ju­
glrtdlichln eingellOOlmen werden, die eine relativ hohe Bildungs­
fähigkeit aufweisen und/oder aus einkommensstarken Sozial­
gruppen stammen. Dies ist ein Ausfluß dar allein verfolgten 
allokationspolitischen Zielsetzung. Als Rechtfertigung für die$(l5 
Vorgehen diente der Hinweis, daß man sonnige Ziele besser mit 
Hilfe enderar Instrumente erreichen könne. Beim Ziel "Chancen­
gleichlwi! mit Bildungswesen", häufig vordergründig interpt""etiert 
im SinOll einkommens· und sozialsctlichtunabhingigw Bilwngs· 
nachfrage, kann man daRn al�rdiogs Zweifel he:gen. Unter Ein· 
bußen an allokati'lflr Effizieflz ließe sich dieses Zifi im Rahmen 
des vorgestellt.n Finllflziertlllg5$ystems f6rdem, indem man ent­
weder die Zuschiiue an die Auszubildenden oder die steuerähn­
lichen VerpflichbJngen der au9bildeten Erwerbstätigen ' ein­
kommens. und 50zialschichtabhinllig variiert. In der Regel 
- vielleicht interessenbedingt? - wird dabei übersehen, daß die 
IIlIokationspolitischen Opfer 11m kleinsten sind, wenn Unter­
stiitzufl9ll:n für Jugendliche aus sozial schwächeren Schichten 
(z. B. durch Verringerung der Berufsblldungssteuerl ihr Gegen­
stück In Belastungen der Jugendlichen aus sozial stärkeren 
Schichten finden und wenn geNIU die umgekehrten Belastu�· 
äodltungen in Bildungsgängen verwirklicht werden, in denen 
ilberproportional viet Jugendliche aus sozial schwachen Schichten 
zu findtln sind. 

Schlußbemerkungen und Ausblick 

Einer Auseinandersetzung über die Art der Umlilgefinanzierung 
einer öffentlichen Aufgabe fehlt jedes Fundament, wenn nicht 
vorweg 1. die Art der öffentlichen Aufgabe analysiert ist, 2. die 
Begründung geliefert wurde, warum gerade diese Aufgabe durch 
eine Umlage und nicht aus dem angemeinen Staatshaushalt zu 
finanzieren ist. Beides kann bei dff betrieblichen Berufsausbil· 
dung keirwtSWeg5 als geklärt gelten. Oie Analyse ergab Hinweise 
d.auf, daß in der Ver�nheit externe Erträge der Besclläf­
tlgungsunternehmen zu stark im Mittelpunkt der Diskussion 
standen, sei es als Begriindung 6ffenUicher Zuschüsse an Ausbil­
dungsunternehmen, sei es als Begrilrldung für eine Umlagetinan· 
zierung. Marktunvollkommenheiten des AuJbildungsmarktes 
konnten hingegen sowohl eine Mitfinanzierung der betrieblichen 
Berufsausbildung als auch eine Aquivalenzbelastung der Markt­
teilnehmer in der Bildungsausreifungsphase begründen. Von der 
Äquival.nzbelastung zur Umlagefinllnzierung ist dann nur noch 
ein kleiner Schritt, sinnvoll und notwendig vor allem zur Siche­
rung der politischen Stabilität der Ä<luivalenzbelastung. Ohne 

eine solctllt Stabilität dieser fiskalischen Institution verlieft die 
Äquivalanzbelastung weitgeheflCl ih re Steuertlngsfu n ktion. 
Dils skizzierte Finanzierungsmodell hilt mit der Rege!ung im ge­
scheIterten Ausbildungspliitzförderungsg&S&U gemein, dal! Aus­
blldunosplatzdefizite vermieden werden sollen und daß tür die 
Entscheidung, wann interveniert wird, ein gewisser Automiltis­
mus eingebaut ist. Damit endet die Gemeinsamkeit. Nach obigen 
Vorstellungen ist die Umlaglfinanzierung der betrieblichen Be­
rufsausbildung eine Daueraufgilbt, Interventionen erschienen 
1iIuch bei AusbildungsplatzüberschVuen sinnvoll und eine strikte 
ÄquivalmzbelltStung ausgebildeter Arbeitnehmer oder der Aus· 
bildungsbeuiebe war ein notwendiges Erfordernis. Dies alles er· 
geb sich aus der Orientief1Jng an dir allokativen Effizienz 1115 
nerausgestalltes Ziel, während beim Ausbildungsplmrordaf1Jng5-
gesetz die Verhinderung eines drohenden Au5bi!dungsplltz­
defizits ohne weitere Hinterfr.gung eine Art politisches Endziel 
darstellte. Durch die Dauerhilftigkeit der Interventionen uflCl 
durch die Herstellung strikter Ä<luivalenzbeziehungen ist ein 
politisches Scheitern der Idee In der Durchführungsphllse wie 
beim AP!FG killJm zu erwarten. 
!m vorgestellten Finanzierungsmodell war von lentr�ler Bedeu' 
tung. wer in welchem Ma� aus der Sicht der Betroffenen 
durch die Umlage wahrscheinlich belastet wird. Im Prinzip müß· 
ten hter viele Bemessung59"undlegln und Tarife geeciWlet 5ein_ 
Dazu kommt. daß die technischen Details'der Umlageform 
wesentlich an Bedeutung veflieren, wenn die Summe d. spät .... 
gezahlten Steuern im Einzelfall ähnlich wie bei Kreditriickzah­
lungen die vom Stailt {Fonds! gel.iste .. AÖ$bildungnuwendung 
höchstens um einen bestimmten Prozentsatz überschreiten 
kenn. Aus diesem Grund trlten die Einze!heiten der Umlago 
ganz In den Hintergrund. 
An den Entscheidungskompetenzen bei der betriebHchen Beruh· 
ausbildung ändert sich im vorgestellten Finanzierungsmodel l 
nichts. Damit dirfte die Furcht der unternehmerischen Seite 
vor dem verstärkten E 'nstieg des Staatl!s und der Gewerkschaf­
ten in die betriebliche Ausbildung zu beseitigen sein.. Zug6etch 
Ist zu _arten. daß der Widerstand gegen die Idee überbetrwb­
lleher Ausbildungsfonds zuminde$t reduziert wird. Der Kon­
struktionsfehler bei der bisherigen Finanzierung st!ht auBer 
Zweifel, wenn man die zwei Vorgaben akzeptiert, die O.r 
Arbeit ganz bewußt vorangestellt wurde. Die Ergebnisse sincf 
nicht ilbhängig von realitätsftrnen theoretischen Komtrukten 
wie einem Untern!hmer, der mit seiner Ausbildungspolitik einzig 
Gewinnmilximierung anstrebt oder einem Bildungsnachfrager, 
der bei vollständiger I nformation über seine Erträge rational ent­
scheidet. Hinweise auf hervorragende Ergebnisse in der Ausbil· 
dung bei den heute exrnierenden Institutionen, gemessen an 
ab$oluum Oualitätsstandards. sind luch nicht im Ansatz � 
eignet. die Mängelanalyse zu Indc.riftln. Etwils ilndefS steht es 
mit den Hinweisen auf zu holle I nformiltion5- und Verwaltungs· 
kosten und zusätzliche Entscheitlungsverzerrungen durch Weit'fB 
5teuerähnliche Belastungen. Auch aus rein allokationspolitischer 
Perspektive muß es weiteren empirisch orilitntierten Untersuchun­
gen überlassen bleiben, derartige Kolten mit den gesellschaft· 
lichen Kosten abzuwägen, die Im heutigen System bei zumindest 
partielh," Ausbildungsphuzdefiziten und zumeist zugleich tBil· 
weisen Ausbildungsplatziiberschlissen anflilen. 
0 .. ganze Untersuchung erfolgte, ohne auf die andersartige 
Finanzierung def Ausbildung im Schul- und Hochschulsystem 
Rücksicht zu nehmen. Was aber, wenn z. B. die neue Mitfinan· 
zierung eines qualitativ hochwertiQen betrieblichen Ausbildungs· 
platzes letztlich dazu führt, daß Auszubildende ins schulische 
AuJbildungssystem überW8(;:hseln7 Wie steht es mit den Wett­
bewerbsverzerrungen, wenn dIe Betriebe für ausgebildete Fach­
arbeiter einen Beitrag zahlen milssen, für ilusgebildete Akilde­
miker hingegen nicht? Allokationspolitisch voll befriedigend 
kann nur ein übergang zur Schulfinanzierung und zur Aquivalenz­
belastung der schulisch Au.bildeten nach den gleichen Maß­
stäben se"', wie sie im obigen Modell vorgestellt wurden. Vor· 
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schläge dieser Art liegen schon mehrere vor [14]. Von der 
g,mzen Konzeption her braucht man sich im obigen Modell nur 
Ausbildungsunternehmen der öffentlichen Hand vorzustellen, 
deren Bruttokosten gleich den Nettokosten in der Ausbildungs­
phase sind und die in der Erwerbstätigenphase an den Bildungs­
erträgen nicht beteiligt sind, schon hat man das Abbild der 
heutigen Schulen und Hochschulen vor Augen. 
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Mischfinanzierung der Berufsausbildung 

1. Einleitung [1J 

Hatte das 1 976 ver�bsch iedete Ausbi Idungsplatzförderungsgesetz 
(APIFG) zunächst die hitzigen und außerordentlich kontrover­
sen Diskussionen um eine Reform der Berufsausbildung im allge· 
meinen und ihrer Finanzierung im besonderen dämpfen 'und die 
Kritik der Kombattanten auf die dem Gesetz selbst inhärente 
F i nanzieru ngskonstru ktion ei ner Berufsbi Idu ngs( sonder )abgabe 
lenken können, so ist mit der Nichtigkeitserk[ärung des APIFG 
durch das Bundesverfassungsgericht vom 10.12.1980 (2 BvF 3n7) 
die Diskussion um die Neuregelung der Berufsbildungsfinanzie­
rung in aller Schärfe wieder entflammt. Zwischen den bekannten 
Fronten haben sich neue Akzente bislang nur durch die seit 
1976 in Kraft getretenen vier tarifvei1:raglichen Finanzierungs­
regelungen setzen lassen (vgl. dazu BÖLL (1980)), über deren 
Veraligemeinbarkeit indes Zweifel bestehen. In diesem Beitrag 

wird untersucht. ob Systeme bzw. Modelle.der Mischfinanzierung 
der beruflichen Bildung ökonomisch wie politisch akzeptable 
Lösungen darstellen. Zunächst erfolgt in den beiden folgenden 
AbsChnitten eine Präzisie.:ung des Begriffs der Mischfinanzierung, 
zum einen in der Diskussion des Verhältnisses von Finanzierung 
und Kosteninzidenz, zum anderen in der Klärung der Relation 
von Finanzierung, Produktion und Organisation der Berufsbil­
dung. Sodann werden verschiedene Mischfinanzierungsmodelle 
vorgestellt, diskutiert, verglichen und beurteilt. Im Anschluß 
daran wird der Frage nach einem "besten" Finanzierungssystem 

für die Berufsausbi[dung' nachgegangen. Abschließend wird die 
Frage aufgeworfen, ob nicht der für die neunziger Jahre zu er­
wartende Konkurrenzdruck, der info[ge der geburtsschwachen 
Jahrgänge von den Schulen und Hochschulen �uf die Berufsaus· 
bildung ausgehen wird, die meisten der zur Zeit wahrgenomme­
nen Probleme "von selbst" lösen wird. 

2. Wal heißt Mischfinanzierung der beruflichen Bildung? 
Angesichts nicht immer eindeutiger terminologischer Abgrenzun­
gen in der Literatur erscheint es angebracht, präzise zu definie­
ren, was im folgenden unter Mischfin�nzieNng verstanden wer­
den soll. Drei Bemerkungen erscheinen dazu erforderlich. Erstens 
wird angesichts der Tatsache, daß die gegenwärtige Finanzi,· 
rungsdisku5sion das Duale System nicht (mehr) in Frage stellt 
und sich auf Finanzierung$illternativen der außerschulischen 
berufspraktischen (betrieblichen) Ausbildung beschränkt, Misch­
finanzierung der Berufsausbildung unter Ausklammerung der 
Berufsschulfinanzierung als Bereitstellung von Finanzmitteln zur 
Durchführung der außerschulischen berufspraktischen Ausbil­
dung durch mindestens zwei Finanzierungsquellen verstanden. 
Zweitens enthalten Mischfinanzierungsmodelle als reine Inzidenz­
modelle ("wer zahlt, wer trägt") weder Aussagen über die Höhe 
der Zah[ungsanteile und der Lastanteile der jeweiligen Gruppen 
noch über die ökonomische Effizienz der Finanzierungssysteme 
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noch über deren Fähigke'it, dem Chancengleichheitsziel gerecht 
zu werden. Dazu bedarf es weiterer Konkretisierungen und Er­
weiterungen der Modelle um organisatorische und andere 
Aspekte, die Auskunft geben über die Organisations- und Ent­
scheiduogsstrukturen der Berufsbildung, über die Allokations­
prozesse der Finanzierungs- und Ausbildung�tröme. über die 
jeweiligen Anreizsysteme' und Produktionsstrukturen. Erst dann 
läßt sich etwa abschätzen, ob und in welchem Ausmaß ein be­
stimmtes Berufsbildungssystem aUen Gruppen von Auszubilden­
den (Mädchen, Ausländerkindern. Behinderten) die gleichen 
Ausbildungschancen gewährt, ein Gleichgewicht zwischen Ge-
5amtangebot und Gesamtnachfrage nach Ausbildungsplätzen 
einerseits, ein strukturelles Ausbildungsmarktgleichgewicht nach 
Branchen, Regionen, Berufen oder Tarifbereichen andererseits, 
und schließlich eine bestimmten Mindestqualitätsstandards ge· 
nügende Ausbildung gewährleisten kann. Mit anderen Worten: 
Das Wissen darum, wer die Berufsbildungsaufwendungen zahlt 
und wer die Kosten letztendlich trägt, reicht für die Reformdis­
kussion nicht aus, da sich hinter identischen Inzidenzstrukturen 
ganz untenchiedliche organisatorische Regelungen und Alloka­
tions-, Produktions-, Anreiz- und Entscheidu ngssysteme (einzel­
und überbetrieblicher wie staatlicher Art) verbergen können, die 
im Hinblick auf dia genannten Kriterien ganz unterschiedliche 
Auswirkungen haben können. Daraus ist der Schluß zu ziehen, 
daß die in der Neuregelungsdiskussion vorgestellten Finanzie­
rungsmodell e präzise Angaben über die intendierte Organisations-, 
Entscheidungs-, Anreiz- und Produktionsstruktur der Berufsbil­
dung enthalten sollten. 

Drittens wird im Hinblick auf das "Mischkriterium" und das 
"Finanzierungsquellenkriterium" Mischfinanzierung als eine 
Form der Mittelaufbringung präzisiert, bei der mindestens zwei 
deutlich voneinander abgrenzbare Gruppen "Ion Wirtschaftssub· 
jekten als Finanzierungsquelle fungieren (z. B. die Auszubilden­
den, die ausbildenden Betriebe, die nichtausbildenden Betriebe, 
der Staat, die Beschäftigten, die Steuerzahler die Konsumenten). 
Als Finanzierungsquelle gelten solche Gruppen dann, wenn sie 
Aufwendungen z�hlen und/oder Kostlln tragen müssen ("wer 
zahlt oder wer trägt" ·Kriterium). 
Geht man von realen Überwälzungsmöglichkeiten der verschie-.. 
denen Gruppen von Wirtschaftssubjekten aus, so ergeben sich 
folgende relevante Mischfinanzierungssysteme: 

(1)  Die Auszubildenden zahlen und tragen einen Teil der direk­
ten Kosten und tragen die indirekten Kosten, die Betriebe 
zahlen einen Teil der direkten Kosten und überwälzen diese 
auf die Konsumenten, welche letztlich diese Kosten tragen. 

(2) Die Auszubildenden tragen lediglich einen Teil der indirek· 
ten Kosten (entgangene Einkommen minus Ausbildungs­
ve�tung), während die Betriebe sämtliche direkten Kosten 
einschließlich der AusbildungsverQÜtung übernehmen und 
auf die Konsumenten überwälzen. 

(3J Die Auszubildenden tragen einen Teil der indirekten Kosten 
(siehe (2)), die Betriebe zahlen sämtliche direkten Kosten 
einschließlich der Ausbildungsvergütung. Die Kostenlast 
wird den Betrieben zum einen durch steuerliche Abzugs­
fähigkeit vom Staat und zum anderen durch 'überwälzung 
von den Konsumenten abgenommen. 

(4) In Ergänzung zu (3) wälzen die Betriebe einen Teil ihrer 
Ausbildungsaufwendungen auf ihre Arbeitnehmer zurück. 

(5) In Ergänzung zu (3) werden alle Arbeitnehmer durch eine 
Arbeitnehmerumlage neben den Betrieben zur Aufbringung 
der Mittel herangezogen, so daß die Auszubildenden, die 
Arbeitnehmer, der Staat und die Konsumenten gemeinsam 
die Kostenlast tragen. 

(61 Die Betriebe und der Staat bringen die Mitte! auf (der Staat 
z. B., indem er die Ausbildungsvergütung zahlt und/oder den. 
Betrieben Ausbildungszuschüsse zukommen läßt). während 
die Auszubildenden, der Staat und die. Konsumenten letzt· 
I ich die Kostenlast tragen. 

(7) In ainem Extremmodell wäre schließlich denkbar, daß so­
wohl die Auszubi!dllnden, die Arbeitnehmer, die Betriebe 
und der Staat die Mitte! aufbringen als auch tragen, wobei 
als weiterer Träger aufgrund der Überwälzungsmöglichkeiten 
der Betriebe die Konsumenten hinzukämen (vgl. dazu die 
folgende Übersicht). 

Üb�rsicht: Einige Mischfinanzierungsmodelle der außerschuli­
sehen berufspraktischen Berufsbildung 

Modell·Nr. Wirtschaftssubjekte, 
die zahlen 

1 AB, B 

2 " 

3 B 

4 B 
_." . .  � 

5 AN,B 

6 ", S 

7 AN, B, S 

" AB,AN, B, S 

Legende 
AB Auszubildende 
AN - Arbeitnehmer 

B Betriebe 
S - Staat 
K - Konsumenten 

Wirtschaftssubjekte, die die 
Kosten trigen 

AB, K 

AB, K 

AB,S, K 

AB, AN, S, K 

AB,AN, S, K 

AB, 5, K oder S, K 

AB,AN, S, K 
._-

AB, AN, 5, K 

Da reine Finanzierungsmodelle in dar Berufsbildungsdiskussion 
zur Zeit nicht (mehr) als ernsthafte Neuregelungsalternltiven 
vorg.schlagen werden, läßt sich der Schluß ziehen, daß alle zur 
Zeit diskutierten Alternati,modelle der Berufsbildungsfinanzie­
rung einschließlich der zur Zeit faktisch bestehenden Lösung als 
Mischfinanzierungsmodelll im zuletzt genannten Sinne gelten 
müssen (vgl. dazu 3.). Während die Mischmodelle keine Aussagen 
übarden Umfang enthalten, in dem die verschiedenen Wirtschafts­
subjektgruppen zur Zahlung bzw. zum Tragen der Berufsbildungs­
kosten herangezogen werden Isollen), Jassen sich wohlfahrts­
theoretisch mit dem Äquivalenz- und mit dem Leistungsfähig­
keitsprinzip grUndsätzlich zwei alternative Begründungsmuster 
für die Kostenlastbeteiligung der Gruppen angeben. Kann man 
einerseits mit Sicherheit annehmen, daß die Auszubildenden und 
die Betriebe hohen direkten Nutzen aus der Berufsbildung ziehen 
(vgl. dazu OBER HAUSE R (1970), S. 17 f.) und demzufolge eine 
Kostenbelastung dieser beiden Gruppen als Zahler oder Träger 
begründbar scheint, so ließe sich für die anderen Gruppen (Be· 
schäftigte, Staat, Steuerzahler, Konsumenten) eine Kostenbela­
stung durch externe Effekte der Berufsausbildung rechtfertigen 
(vgl. dagegen FRI EDMAN (1 974), .S. 198 ff.). Im Hinblick auf 
die Beschäftigten könnte z. B. verwiesen werden auf höhere 
Gesamtproduktivität der Betriebe mit entsprechenden Einkom­
menseffekten für die Arbeitnehmer, größere Arbeitsplatzsicher· 
hei:, besseres Betriebski ima und anderes mehr. Die Belastung von 
Staat und Steuerzahler könnte man begründen mit dem Hinweis 
auf die höhere Wirtschaftskraft der Gesamtwirtschaft, höheres 
Wirtschaftswachstum (vgl. WEISSHUHN (1975), S. 12 ff.), nied­
rigere gesellschaftliche Kosten der Unterbeschäftigung, höhere 
Steuereinnahmen usw. Die Trägerschaft der Konsumenten 
schließlich wäre z. B. zu rechtfertigen mit dem Argument der 
besseren Versorgung und Bedürfnisbefriedigung mit mehr und 
qualitativ hochwertigen Waren. 
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Nimmt man die möglichen Inzidenzstrukturen der BerufsbiI· 
dungs!<osten in ihrer Gasamtheit, 50 fällt zweierlei auf. Erstens 
ist die Inzidenzstruktur eine Funktion innerbetrieblicher Macht-, 
von Marktmachtverhältnissen auf den Arbeits· und Warenmärk­
ten und schließlich gesellschaftlich-politisdler Machtkonstella­
tionen. Zweitens' scheinen sich die Betriebe als eine relevante 
Nutznießergruppe aufgrund ihrer dominierenden Stellung Im 
gesamtwirtschaftlichen Arbeits- und GütIIrmarkt (und möglicher­
weise auch im Markt für politische Güter) der Kostenbetastung 
durch die Berufsbildung gänzlich entziehen zu können. Es läßt 
sich daraus die generelle Hvpothese ableiten, daß in einem markt­
wirtschaftl ichen System die Betriebe in ihrer Gesamtheit letzt­
lich nicht mit den Kosten der außerschulischen (betrieblichen) 
Berufsausbildung belastet werden, auch wenn sie zur (Vor-)Fi­
nanzierung herangezogen werden. Aus produktionstheoretischer 
Sicht trägt allein der Produktionsfaktor Arbeit die Kosten- und 
Finanzierungslast, während der Faktor Kapital unbelastet bleibt. 
Kreislauftheoretisch gesahen geht die Berufsausbildung zu LaSten 
des Konsums, die I nvestitionen hingegen bleiben venchont. 

Die Entlastung des Produktionsfaktors Kapital von den Berufs­
bildungskosten mag aus der Sicht des wohlfahrtstheoretischen 
Distributionsarguments problematisch erscheinen, kann aber 
unter ebenfalls wohlfahrtstheoretischen Effizienzgesichtspunk­
ten durchaus funktional sein, indem konjunktur- und wachstum­
tragende Investitionen zumindest durch die Berufsausbildung 
nicht tangiert werden. Hieraus folgt, daß Finanzierungssysteme 
der Berufsbildung nicht allein unter distributiver Perspektive der 
Kosten- und Nutzeninzidenz beurteilt werden können, sondern 
weitere Kriterien herangezogen werden miissen. Neben dem 
Effizienzkriterium, das sich aufschlüsseln läßt in obige makro­
ökonomische "lnzidenz·Effizienz" einerseits und die bildungs­
systemische Effiziel12 andererseits (Quantität, Qualität und 
strukturelle Funktionalität der Berufsbildung), bieten sich zwei 
weitere Maßstäbe an: das bildungspolitische Kriterium der 
Chancengleichheit und ein gesellschafts- bzw. ordnungspoliti­
sches, welches in zwei einander konträren Versionen auftritt. 
Zum einen handelt es sich um das SUbsidiaritätsprinzip, zum 
anderen um die Frage, ob es gesellschaftspolitisch akzeptabel 
erscheint, daß der Produktionsfaktor Kapital einerseits Nutzen 
aus der Berufsbildung zieht, die Kostenbelastung aber letztlich 
auf den Faktor Arbeit abwälzt und andererseits im Rahmen der 
vorgegebenen Ordnungsgesetze (Betriemverfassungs-, Jugend­
schutz-, Arbeitsschutz- und Berufsbildungsgesetz) die alleinige 
Entscheidungsmacht über die außerschulische und -hochschuli­
sche Produktion von beruflichem Humankapital innehat. Wie 
noch deutlich wet"den soll, spricht einiges für die Annahme, daß 
es bei der Diskussion um die Reform der Berufsausbildung ein­
schließlich der Final12ierungsmodalitäten in erster Linie um diese 
leute ordnungs- bzw. gesellschaftspolitische Frage geht, nämlich 
um die Demokratisierung der Entscheidungs- und Verfügungs­
gewalt über die Produktion von und die Investitionen in dieses 
Humankapital einerseits und um Dezentralisierung oder Zentra· 
lisierung bis hin zur gesamtgesellschaftlichen Investitionslenkung 
dieses Humankapitals durch einen Zentralfonds andererseits. 

3. Systeme der Mischfinanzierung 
in der gegenwärtigen Berufsbildungsdisku$Sion 

Bei allen gegenwärtig ernsthaft diskutierten Finanzierungssyste­
men handelt es sich um Mischfinanzierung. Es sind dies neben 
erstens der Beibehaltung des status-quo.systems der überwiegend 
einzelbetrieblichen Finanzierung und Produktion der Berufsaus­
bildung, zweitens die Erweiterung und Ergänzung diesesSystems 
um staatliche Anreize, drittens eine überbetriebliche Finanzie­
rungslösung und viertens parafiskalische Fondssysteme, die ent­
weder als nach Branchen, Berufe, Regionen oder Tarifbereiche 
strukturierte Einzelfonds oder als Zentralfonds kOl12ipiert werden 
fvgl. dazu im einzelnen HEGELHEIMER (1977) und (1981); 

MAHERN ( 1979), OBERHAUSER (1970) sowie MüLLER­
STEINECKIWIEDERHOLD-FR ITZ (1980)). Im folgenden sol­
len diese Alternativen kurz charakterisiert, an den vorne vorge· 

stellten Inzidenzmodellen gespiegelt und im Hinblick auf eine 
Reihe von Effekten diskutiert werden [2]. 
(a) Das status</uo-Modell der außerschulischen Berufwildungs­

finanzierung ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet: 
die berufspraktische Ausbildung erfolgt überwiegend in Be· 
trieben und in erheblich geringerem Umfang in überbetrieb­
lichen Lehrwerkstätten. Die vorherrschende einzeIbetrieb­
lIche Vorfinanzierung wird ergänzt durch vier tarifvertrag­
liehe Finanzierungsregelungen (vgl. dazu BÖLL (1980)), 
durch steuerliche Absetzbarkeit der betrieblichen Ausbil­
dungsaufwendungen und durch weitere spezifische st.uer­
liehe Erleichterungen sowie diverw Zuschüsse aus öffentli­
chen Mitteln und der Bundesanstalt für Arbeit (vgl. dazu im 
einzelnen Mü LLE R-5TEINECKfWIE DERHOLD-FR ITZ 
( 19BO), S.5). Dies entspricht in modifizierter Form dem 
Typ (6) der vorne vorgestellten Finanzierungs- und Inzidenz­
modelle; Betriebe und Staat zahlen die Berufsbildungsauf­
wendungen, aber Auszubildende, Staat (Steuerzahler), Ar­
beitnehmer (über BfA-8eiträge und Rückwälzungen) sowie 
Konsumenten tragen letztlich die Berufsbildungskostenlast. 

(b) Das um vermehrte staatliche Anreize erweiterte und ergänzte 
status-quo-System verschiebt bei unveränderter Zahler-, 
Träger- und I nzidenntruktur lediglich die Zahllast zugunsten 
der Betriebe auf den Staat (bei vermehrten staatlichen Zu­
SChüssen) und die Trägerlast von den Konsomenten auf die 
Steuerzahler, wodurch die Konsumenten, die nicht auch 
Steuerzahler und -träger sind, entlastet werden. 

(c) Das Modell überbetrieblicher Finanzierung ist gekennzeich­
net durch die Produktion der berufspraktischen Ausbildung 
in Einzelbetrieben und/oder überbetrieblichen Lehrwerk­
stätten, die durch eine BerufsbIldungsumlage aller Betriebe 
bei den Kammern, Berufsgenossenschaften oder anderen In­
stitutionen der Wirtschaft und durch anschließende Rück­
vergütung der Ausbildung$8Uslagen der ausbildenden Ein­

. riChtungen zentral oder dezentral finanziert wird (MATTEAN 
(1 979), S. 125 f.). Die Berufsausbildung bleibt hier SelbSt­
verwaltungsaufgabe der Wirtschaft. Modifikationen des 
Modells sind denkbar durch staatliche Anreize via steuer­
licher Entlastungen oder mittels öffentlicher Zuschüsse. 
Je nach Modellmodifikation ergeben sich die Inzidenz­
modelle (2), (3) oder (6), in denen ausschließlich die Be­
triebe zahlen oder auch der Staat zahlt, die Auszubildenden 
und die Konsumenten oder auch die Steuerzeh ler oder auch 
die Arbeitnehmer die Kostenlast tragen. 

(d) Parafiskalische Fondsmodelle schließlich gehen von der Pro­
duktion berufspraktischer Ausbildung in Eil12elbetrieben 
oder überbetr1eblichen Lehrwerkstätten aus. Die Finanzie­
rung erfolgt über eine Berufsbildungsumlage aller Betriebe, 
die im Einzugsbereich der Fonds liagen. Die Fonds können 
gesetzlich verordnet oder tariflich zwischen den Tarifpart­
nern vereinbart werden, sie können als Einzelfonds (nach 
Branchen, Berufen, Regionen oder Tarifbereichen) oder als 
Zentralfonds konzipiert sein. Auch hier sind Modellmodifi­
kationen durch staatliche Anreize (Steuererleichterungen 
oder Zuschüsse) denkbar. EntSCheidend ist zum Untenchied 
zu (cl. daß die Berufsausbildung alli kollektive Aufgabe der 
Tarifpartner und anderer betroffener gesellschaftlicher 
Gruppen wahrgenommen wird. Je nach Modellmodifikation 
lassen sich die Inzidenzmodelle (2), (3), (4) und (6) zu­
ordnen. 

Die Spiegelung dieser Mischsysteme an den Inzidenzmodellen 
macht deutlich, daß ein Anstieg der Berufsbildungskosten in 
jedem der Alternativsysteme zu Lasten der Lohnquote und der 
Konsurnquote geht, entweder indem die höheren Kosten auf 
die Prei$EI überwälzt werden (dies gilt für jedes der vier Modelle, 
sofem die Zahlungsverpflichtungen der Betriebe sei es einzel­
betrieblieh oder überbetrieblich oder an einen beliebigen Fonds 
wach$Eln) und damit eine die Geldwertstabilität gefährdende 
I nflationierung einhergeht oder indem höhere staatliche Anreize 
für die Betriebe ceteris paribus aus höheren Staatseinnahmen 
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finanziert werden müssen, wodurch nicht nur in Fondsmodellen, 
sondern auch in den Modellen einzel- und überbetrieblich�r Fi· 
nanzierung die Zwangsabgabenquate zu Lasten des Konsums 
wächst. Mit anderen Worten: Jedes Finanzierungssystem tangiRrt 
Lohn-, Konsum- und Zwangsabgabenquote und Geldwertstabili­
tät, sofern es eine kostensteigernde quantitative und qualitative 
Expansion der berufspraktischen Berufsbildung anstrebt, allen­
falls in dem Ausmaß dieses Einflusses mögen und werden sie sich 
unterscheiden. 
Folgt man den in der Finanzierungsdiskussion ausgetauschten 
Argumenten [3], so scheint keines der Finanzierungssysteme frei 
von gravierenden Struktur- und Steuerungsmängeln zu sein, wo­
bei allerdings die Auffassungen über Art und Umfang dieser 
Mängel bei ein und demselben System zum Teil höchst kontro­
vers sind. Eine Quantifizierung der jeweils behauptet,n Defizite 
erfolgt nicht einmal versuchsweise, so daß die Präferenz für eine 
der Alternativen ganz von der subjektiven Einschätzung, Ge­
wichtung und Bewertung der Struktur- Lind Steoerungsmängel 
bestimmt ist. Ebensowenig läßt sich aus der Diskussion a priori 
ableiten, welche Finanzierungsalternative im Hinblick auf Kon­
junktur-, Angebots· und Chancengleichheitseffekte effizienter 
ist. Der Bürokratisierungseffekt wird um so stärker sein, je mehr 
dill Alternativen neue eigens.tändige Institutionen vorsehen und 
je mehr sia die Entscheidungen zentralisieren. Der Demokratisie· 
rungseffekt wird um so stärker sein, je mehr gesellschaftliche 
Gruppen an den Entscheidungen über die (betriebliche) Berufs· 
ausbildung beteiligt werden. Die Evaluation der Finanzierungs· 
diskussion führt zu folgenden Schlüssen: erstens scheint unklar, 
ob es in der Berufsbildungsfinanzierungsdiskussion primär um 
die Beseitigung von Mängeln des gegenwärtigen Systems im 
Lichte bestimmter allgemein akzeptierter Ziele bzw. Kriterien 
(z. B. Effizienz, Chancengleichheit) oder eher um die Bewahrung 
oder Veränderung der Macht-, Einfluß-, Entscheidungs- und Kon­
troll strukturen im Bereich der betrieblichen Berufsausbildung 
geht, wobei in dieser primär ordnungspolitischen Auseinander­
setzung nicht abgesicherte kontroverse struktur- wie prozeß­
theoretische bildungsökonomischeArgumente herhalten müssen, 
um die ordnungspolitisdlen Positionen zu verbergen und gleich­
zeitig zu legitimieren. Zweitens wird hier die These vertreten, 
daß die Auseinandersetzungen um die Neuregelung der Berufs­
bildung und ihrer Finanzierung in erster Linie ordnungspolitisch 
motiviert und weniger durch die ökonom ischen Funktionsmängel 
der diskutierten Alternativsysteme stimuliert sind. Dies zeigt 
sich unter anderem daran, daß aus der höchst kontroversen bil­
dungsökonomischen Diskussion die Argumente herausgegriffen 
werden, die scheinbar die präferierte Finanzierungslösung öko· 
nomisch und wissenschaftlich unzweideutig stützen, ohne daß 
die Gegenargumente wahrgenommen oder gewürdigt werden. 
Drittens scheint die Bildungsökonomie in ihrer Funktion als 
politikberatende Wissenschaft gegenwärtig in dem Anliegen über· 
fordert, eindeutige und nicht anfechtbare Informationen bzw. 
Entscheidungshilfen für die Neuregelung der Berufsbildungs· 
finanzierung zu liefern, und zwar aU5 mehreren Gründen: zum 
ersten sind die ausgetauschten Argumente in hohem Maße theo­
retisch-hypothetischer, zum Teil spekulativer Natur und Resultat 
von Modellannahmen. Die Stützung der verschiedenen Argumen­
te durch empirische Evidenz ist insgesamt spärlich und beschränkt 
sich im wesentlichen auf die von der Sachverständigenkommis· 
sion (1974) erhobenen Daten sowie die Berufsbildungsberichte. 
Zum zweiten scheint auch nicht zureichend geklärt, inwieweit 
Struktur- und Steuerungsdefizite im status-quo-System angebots­
bedingt und damit auf das Finanzierungssystem rückführbaroder 
(auch) nachfragebedingt sind. Zum dritten werden die für die 
einzelnen Systemalternativen behaupteten Effekte (z.B. Infla· 
tionierungs-, Unterinvestitions·, Konjunktur-, Fehllenkungs- und 
Struktureffekte, Wettbewerbsverzerrungen) nicht nach Nutzen 
und Kosten quantifiziert. Eine Quantifizierung der Effekte wäre 
aber erforderlich, da erst das Wissen um die Größe der Effekte 
einEm Vorteilhaftigkeitsvergleich der Alternativen erlaubt und 
die Daten für eine Entscheidungshilfe I iefern würde. Die Bildungs· 

ökonomie ist von solch einer Vorteilhaftigkeitsanalyse der Fi­
nanzierungsalternativen noch weit entfernt. Neben die Quantif]­
zierung der ökonomischen bzw. Effizienzeffekte (die Effizienz­
effekte umfassen die Inzidenz-, Angebots·, Bürokratisierungs-, 
Konjunktur-, Wettbewerbs·, Struktur- und Steuerungseffekte) 
müßte für eine bildungspolitische Entscheidung die Bewertung 
und Gewichtung der Effizienzeffekte im Verhältnis zu den 
Chancengleichheits- und Demokratisierungseffekten und der 
möglichen trade·offs treten. Auch wenn solch eine Quantifizie­
rung der Effizienzeffekte möglich wäre und eine Nutzen-Kosten­
Analyse ein aus ökonomischer Sicht "bestes" Finanzierungs­
system eindeutig identifizieren könnte, wäre dessen Implemen­
tation nicht garantiert, denn das effizienteste System kann pali­
ti,sch durchaus inakzeptabel und nicht durchsetzbar sein. 
I nsgesamt jedoch läßt sich angesichts der Kontroversität ulld 
Unbestimmtheit der bildungsökonomischen Modellanalysen 
einerseits, dervermuteten gravierenden Schwachstellen der Alter­
nativen andererseits die Präferenz für ein bestimmtes Finanzie­
rungssystem bildungsökonomisch, d. h. wissenschaftlich wohl 
kaum begründen. Darüber hinaus bleiben einige relevante Fragen 
bislang ungeklärt. Die wichtigste scheint dabei die nach den 
Ausbildungsmotiven der Betriebe, d. h. nach den Variablen zu sein, 
welche die Ausbildungsbereitschaft determinieren sowie nach 
ihrer anteiligen Wirksamkeit. Denn wenn die langfristige Sicherung 
der Rentabilität und der Facharbeiterschaft die entscheidenden 
Ausbi Idungsmotive und Ausbi Idungskostom.mempfindl ichkeit ein 
Merkmal der Betriebe sind, dann ist allerdings nicht einsehbar, 
weshalb nachhaltige Veränderungen der Ausbildungsbereitschaft 
erwartet werden, wenn 
- das Finanzierungssystem reformiert wird, 

.die Ausbildungskosten deshalb steigen, 
staatl iche Anreize die Ausbildungskosten senken, 
die Ausbildungsqualität entweder kostenneutral (HEGEL­
HE IME R (1977), S. 190 und (1981) ,S. 2, zufolge besteht kein 
signifikanter Zusammenhang zwischen Ausbildungsqualität 
und -kosten) oder kostensteigernd angehoben wird, 
die Betriebe den konjunkturellen Zyklen ausgesetzt sind. 

Ein weiteres offanes Problem kann darin gesehen werden, daß 
den Betrieben eine langfristig orientierte Qualifizierungsstrategie 
betriebsspezifischer Art unterstellt wird, während eine zuverläs­
sige langfristige Prognose der Qual ifiketionsanforderungen im 
Facharbeitermarkt weder vorliegt noch auf absehbare Zeit vor· 
liegen wird und darüber hinaus nur die wenigsten Betriebe eine 
langfristige Personalplanung betreiben. 

4_ Ein alternatives 
Mischfinlnzierungsmodell der Berufsausbildung 

Es bleibt zu fragen, ob nicht jenseits dieser bevorzugt erörterten 
Lösungen andere Mischfinanzierungssysteme denkbar sind, die 
in bezug auf die diskutierten Effekte mit hoher Wahrscheinlich· 
keit besser abschneiden und zugleich politisch kompromißfähig 
sein könnten. Im folgenden soll ein solches Modell konturenhaft 
skizziert werden. Es vereinigt den Zentralfondsgedanken mit der 
tarifvertraglichen Lösungsidee sowie mit dem Vorschlag der 
Gutscheinfinanzierung, die das Element der Konkurrenz im Lehr· 
stellenmarkt beleben und fördern und vor allem die Marktsteilung 
der Nachfrager , d. h. der Auszubildenden, stützen soll, und daher 
"tarifvertraglicher Zentralfonds mit Gutscheinfinanzierung" ge­
nannt werden soll [4 l-
Das Modell postuliert, daß die Tarifpartner der einzelnen Terif­
bereiche zusammen mit ihren Spitzenverbänden gemeinsam einen 
Zentralfonds für die betriebliche Berufsausbildung auf tarif· 
vertraglicher Basis schaffen. Dieser Fonds erhebt eine Berufs­
bildungsumlage bei allen Betrieben. Bemessungsgrundlage der 
Umlage ist die betriebl iche Wertschöpfung. Konkurrierende An­
bieter von berufspraktischer Ausbildung sind Produktions- und 
Dienstleistungsbetriebe, überbetriebliche Lehrwerkstätten (die 
z. B. auch vom Fonds selbst geschaffen werden können) sowie 
private und staatliche Ausbildungsschulen (z. B. KoliegschulenL 
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Nur die beim Fonds akkreditierten Anbieter haben einen An­
spruch auf Entattung ihrer Ausbildungsauf_ndungen aus den 
Mitteln des Fonds. Wegen des vermuteten auch gesellschaftlichen 
NuUens der Berufsausbildung wjrd eine fjnanzieruogsbetem�ng 
des StaatH tu, z�kmißig g&halten. Diese vollzieh' sich durch 
direkte staatliche Zusc:hüue In den Fonds.. Die Höhe der Riiclt­
entattung der den Anbiet.,n .nuulndenen Aumildungskosten 
bemißt sich naCh den ausbildungsberuhspezifischef1 durch­
schnittlichlll'l Nttlovollkosten. Die Rückerstattung geschieht da­
bei auf zwei Wegen: zum einen direkt durch den Fonds, indem 
dieser jtdem akkrltditi,rt.n Anbieter einen rur alle Anbieter 
gleidl hohen fix.n Soekelbetrag zuweist. Zum zweiten vermit­
telt über die Auszubildenden selbst, indem sie vom Fonds 
Ausbildungsgutscheine emalun, die eine bestimmte Geldsumme 
repräsentieren. Mit Hilfe dieser Gutscheine fragen die Auszubil­
denden eine anerkannt. berufspraktische Ausbildung bei einem 
Anbieter ihrer Wehl nech. Die Anbieter lösen die Gutscheine 
beim Fonds gegen Geld .In. Die Gutscheine sind nicht übertrag· 
bar und nur für die berufspraktische Ausbildung in einer akkre­
ditierten Instiwtlon verwendbar. Die Gutscheinausgabe erfolgt 
zweistufig: mit dem benJhbildungsbefähigenden Abschluß an 
einer allgemeinbildenden Schule (sogenannte Berufsbildungs­
reife) erhält/ade erfolgreich abschließende Person einen "Sockel­
gutschein" im Werte eines bestimmten Sockelbetrilge$. Dieser 
Sockelbetrq ist einheitlicll und setzt sich zusammen erstens aus 
einer nilCh Ausbildungsjahren gestuften, aber pro Jahr einheitl f­
ehen Ausbildungtvergiltung (51 und zweitens der Differenz zwi­
schen den durchschnittlichen Nettovollkosten des billigsten Aus· 
blldu�rufs und dem vom Fonds vorab erstatteten Fixbeuag. 
Diew Gutscheinl6suflg dürfte einen hoo&ll InfOfmationswert und 
Motivierung5effekt für die Ausbildungmachfrager haben. Oie Gut­
scheine wel"den auf einer z�iten Stufe lilgänzt, wenn sich die 
NIIChfrager fiJr einen bestimmten Beruf entschieden !sich z. B. 
bei den Kammern eingeschrieben) haben. Der Wert dieses Elgän­
zungsgutscheins entspricht den berufsspezifi!odlen Ausbildungs­
kosten, d. h. der Differenz zwischen den durchschnittlichen 
Nettoyollkosten del gewählten Ausbildungsberuh und denen des 
bill igstenAumildul"Iglberuh. Hinzu komm&ll könnten spezifische 
Zuschiine oder Prämien des Fonds direkt an die Anbieter für be­
sondere AusbiJdung�eistungen. 

Die hier kurz umriuene Finanzierungskonzeption hätte eine 
Reihe von Vorzügen: erstens wäre sie möglicherweise politisch 
akzeptabel, da sie yon den Tarifpartnern gemeinsam getragen 
würde. Zugleich wäre damit zweitens eine Oemokratisierung der 
Entscheiduflgsstrukturen erreichbar insofern, als zumindest die 
beiden in und an der berufspraktischen Ausbildung am mei�en 
engagierten und Interenierten Gruppen gleichberechtigt an den 
Entscheidu ngspl"ozessen beteiligt wären. Darüber hinaus wiirde 
drittens durch die Gutscheinlösung der Wettbewerb zwischen 
denAnbiettm und die Sftllung dtrAuszubildenden selbst erheb­
lich ge��rkt. Din könnte Erwartu(lglln auf steigende AusbiJ­
dun9SQualltät rechtfertigen. Villfteos wäre durch die Gutschein­
lösung auch die Posilion der Gruppen von AUS2ubildenden ge­
stärkt, deren Ausbildungschancen im gegenwärtigen System 
beeinträchtigt sind. Fünftens schließlich scheint ein Effizienz· 
gewinn m69lich, d,M zum ersten ist eine sinkende Ausbildungs· 
bereitschaft höchst unwahf1Cheinlich; zum zweiten kann eine 
höhere Auwi1dungsqualität erwilftet werden; zum dritten scheint 
es etlllf möglich, demographischen Wellen in def Ausbildungs­
nachfrage Rtchnung zu tragen; zum vierten is1 die Bimendiffe­
renzierung und Absehottuog der Berufe und damit eine Beein­
trächtigung der Flcharbeinkräftemobilität nicht zu erwarten; 
zum fünften dUrft.n die Weubewerbsverzerrungen durch die Art 
des intendierten Lasteneutgleichs minimal sein und zum sechs1en 
müßte es möglich sein, die Konjunkturabhängigkeit des Umlage­
aufkommens durch .Ine antizyklische Rückerstattungsstrategie 
zu neutralisieren oder zumindest zu mildern. Darüber hinaus sei 
schließlich auf die Möglichkeit hingewiesen, dieses F inanzierungs­
system ohne strukturelle Brücha und organisatorischen Aufwand 
zu einem umfassenden System der Finanzierung der Berufsaus-

und Weiterbildung im Sinne des Recurrent·Education-Konzepts 
auszuba\Jen (vgl. dazu TIMMEAMANN l1 980al ). 

5 •. Ausblick 

Die BildunQSÖkonomie tut sich offoosichtlich schwer darin, der 
Diskussion um die Neuregelung der BeruhbildJngsfinanzierung 
unanfechtbare und damit nil":ht übefgehbare Entscheidungshilfen 
zu liefern. Je deutlichel ditser Sachvelhah zutage tritt, dHto 
mehr wird in der berufsbildungspolitiscnen Diskussion das '1er' 
meintliche Wissen um die Effekte der Finanzierungsalternativen 
von der Hoffnung luf diese Effekte abgelöst. Zugleich aber ist es 
den primär ordnungspolitlsm b�w. ge$9llschaftspolitisch moti· 
vierten Positlor.en In der DIsku5sion zur Zeit nicht (mehr) mög. 
lich, sich hinter yorgeschobenen bildungsökonomischen Argu· 
menten zu yerstecken. Dies dürfte eine weitere PolitiSierung der 
Auseinandersetzungen zur Folge haben. Terifveruawlche Lösun­
gen dürften gegenwärtig die höchsten Neuregelungschancen ha­
ben, allerdings benötigen auch sie - und vermutlich insbesondere 
das hier vorgestellte Modell - einen erheblichen zeitlichen Aus­
handlungsbedarf. Es fragt sich daher, ob nicht die gesamte 
Neuregelungsdiskussion von den gegen Ende der achtziger Jahre 
zu erwartenden Auswirku ngen der demograph ischen Entwicklung 
auf den Lehrsttllenmarkt überrollt werden wird. Die Sorge der 
WirtschaftsVerbände (1191. KURATORI UM ( '  9801 und (1981)) 
geht dahin, daß lIngesichts der geburt5SChwachen Jahrgänge eine 
scharfe Konkurrenz zwischen staatlichen BildJngsinstitutionen 
des set<undären und tertiären BIld..mgssektOl"s einerseits und der 
betrieblichen Berufsausbildung ander8!'selts um diese schwächer 
besetzten J.hrgiinge ausbrechen wird, welche die betriebliche 
Ausbildung zwingen wird. ein attraktives und qualitativ hoch' 
stehendes Bildungsangebot zu erstellen. Angesichh der dann zu 
erwartenden Nachwuchslücl<e IHEGELHEIMER 119771, S. 1871 
dUrfte das Problem einer nachlassenden AusbildungSbereitschaft 
bedetJtung�o" du einesunzureichenden Angeben entschärft sein. 
Der gegenwärtige Verdrängungsprozeß von oben nach unten 
wird vermutlich YOn einem Sogprozeß von unten nach oben ab­
gelöst werden, so daß die Belufsbildungschancen der zur Zeit 
benachteiligten Nachfragergruppen sich nachhaltig verbessern 
dürften. Es erhebt sich mit enderen Worten die Frage, ob nicht 
der Merkt des, was die Kritiker des status-quo-Systems durch 
ein.n Svstemw&Chsel lirreichen wollen, nämlich den Abbau von 
Effizienzeinbußen und CheßCenungleichheit in der Berufsaus­
bildung, im Rahmen dieses geltenden Systems quasi von selbst 
und schneller, vielleicht besser, billiger und untiirokratisch durch· 
setzen kann. Das oldnungs- und gesellschaftspolitische Problem 
der Verfügungs. und Entscheidungsslrukturen in der berufs· 
praktischen Ausbildung, d. h. die Dominanz der Unternehmer­
interenen, bliebe hellich bIIitehen und köimte die Diskussion 
um die Reform der Berufsbilcilng bis ins nächste Jahrhundert 
forth.izan, solange nicht eine auch dill Arbeitnehmerseite br­
friedlgel1de Lösung der wirtschaftlichen Mitbestimmung in den 
Unternehmen gefunden wird. welche die Mitentscheiwng über 
alle Fragen der betrieblichen Ausbildung automatisch mit ein-
schließen Würde. 
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Anmerkungen 

[IJ  Eine ausführliche fa�sung dieses B.itrags liegt beim Verfasser wie 
b.im Hereusgebervor. 

[2] Dil Sy.nmnik der Effekte lehnt stark .n Hegelhlimer (1977), 
S. 177 H. an. erfährt allerdings Ilichte Modifiketionan. 

[3] Dilse DiskuS$ion fußt im weSllntlichen auf Albilch (1975). Hegel­
h,imer (1 977) und (1981), Oberhauser (1970), Sachvel"$tändigen­
kommission (19731 und (1974). S�dowski (19801. Mattern (1979), 
Keil (1976), Weißhuhn (1975) und Müller·Steine<:k/Wiederhold­
Fritz 11980). 

[4] Oie Gut$cheinfinanzierung ilt von Friedman (1974) sehr früh für 
des Schulsystem. \KIn Levin (1979) für die Weiterbildung (Recur· 
rent Education) und von Albach (1975) für die betriebliche Berufs· 
ausbildung vorgeschlagen worden, wehrend die Sachverständigen· 
kommiuion die Idee nicht weiter verfolgt hat (1974, S. 275). Ein 
dem hiervorge$Chlagenen ähnliches Modell het Timmermann (198Oa) 
für ein Recurrent-Education-Syst.m propegiert. 

[5] Hier wären Variationen möglich, z. B. ein dualistisches Gutschein· 
konzept mit einer Darl.hnskompon.nti, die \KIm Einkommen und 
Vermögen des Auszubildlndenheushelts abhängig zu machen w�re 
und einen Teil der AUSZUbildenden zur teilwei,en Selbstfinanzierung 
ihrer Berufsausbildung zwingen würde. 

Die individuelle finanzielle Förderung als berufsbildungs­

pOlitisches Steuerungsinstrument - eine Problemskizze 

Der große bildungspolitische Schwung ist dahin. Ernüchterung, 
Zweifel und Pessimismus sind aufgekommen. Die Statistiken 
weisen Entwicklungen aus, die es nie zuvor gegeben hilt. Das 
dafür gelegentlich benutzte Signum ,.Bildungsexplosion" ist 

zwar unseriös, kennzeichnet dennoch die Ergebnine der 
Bildungspolitik zweier Jahrzehnte im wesentlichen treffend, Die 

Daten sind bekannt: Jeder zweite Schüler besucht heute eine 
weiterführende Schule, dje Vo!ksschule (Hauptschule) ist zu 
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einer R!!stschule geworden. Der Anteil derjenigen eines Alters­
jahrganges, die eine Studienberechtigung erlangt haben, ist um 
das Vierfache, die Zahl der .Studierenden an deutschen Hoch­
schulen in im laufe der letzten zwei Jahrzehnte um mehr als 
das Dreifache gestiegen; 1960 studierte etwa jeder Dreizehnte. 
1981 etwa jeder Sechste eines Jahrganges. Die Mädchen sind an 
den allgemeinbildenden weiterführenden Schulen nicht mehr 
deutlich unterrepräsentiert, sondern haben mit den Jungen 
"gleichgezogen", Dies ist an den Universitäten noch nicht der 
Fall, aber immerhin hat der Anteil der Mädchen von 23,9 Prozent 
im Jahre 1960 auf 36,0 Prozent im Jahre 1979 zugenommen. 
Gestiegen ist auch, wenn auch noch nicht in dem von den 
meisten Bildungspolitikem gewünschten Meße, der Anteil der 
Arbeiterkinder an den Studenten, und zwar von 6,0 Prozent im 
Jahre 1963 auf 13,0 Prozent im Jahre 1976. Die Berufsaus­
bildungsquote (auf der Ebene des dualen Systems) ist so hoch 
wie nie; nur noch 8 Prozent der berufsschulpflichtigen Jugend­
lichen erlernten 1 979 k'einen Beruf. 
Kein Zweifel: die traditionellen Ungleichheiten der Bitdungs­
chancen von Unterscflichtkindern und Mittelschichtkindern, 
von Mädchen und Jungen konnten zwar nicht vollkommen 
abgebaut, aber doch wesentlich reduziert werden_ Die Verminde­
rung dieser Unglelchgewicnte, die Herstellung und Sicherung 
von mehr Chancengleichheit, ist zwar nicht das alleinige Ziel 
einer sich fortschrittlich verstehenden Bildungspolitik gewesen, 
aber doch eines der wesentlichsten. Wenn es hier Entwicklun­
gen gegeben hat, die von den einen als bedeutend und positiv, 
von den anderen als negativ eingeschätzt werden, so sind diese 
auf eine Reihe von Maßnahmen zurückzuführen. Dazu gehören 
Bildungswerbung und die Verme

'
hrung und Verbesserung des 

Bildungsangebotes ebenso wie die Beseitigung finanzieller 
Barrieren, die stets stärker die Einkommensschwächeren als die 
Einkommensstärkeren, die Unterschicht mehr als die Mittel· 
schicht eher zu einem Verzicht auf Bildung und Ausbildung 
bewegen (1]. 
Wenn nunmehr hier und dort Erwägungen angestellt, Vorschläge 
unterbreitet und zum Teil realisiert werden, Abstriche an der 
individuellen Förderung im Bereich der BAfÖG ·Regelungen für 
Sc'hüler und Studenten zu machen, dann geht es dabei zunächst 
um die Entlastung der stark defizitären öffentlichen Haushalte. 
Zumeist unausgesprochen, soll damit aber auch dem "Wild· 
wuchs" - wie insbesondere die Kritiker der Bildungsreform und 
Bildungsexpansion meinen - der Bildungsstrome an den Hoch­
schulen und Schulen sowie den zunehmenden Ungleichgewich­
ten zwischen Bildungssystem und Beschäftigungssystem Einhalt 
geboten werden. 
Vor diesem Hintergrund soll im folgenden untersucht und dar­
gestellt werden, welche Steuerungseffekte von dem gegenwärti­
gen System der individuellen finanziellen Förderung ausgehen 
und - bei Änderungen - möglicherweise erwartet werden 
können. 

System der individuellen finanziellen Förderung 
Zunächst jedoch, zum besseren Verständnis, das gegenwärtige 
System der einschlägigen Regelungen in der Bundesrepublik 
Deutschland zu skizzieren. Wenn in diesem Beitrag ausschließ­
lich von der individuellen (bzw. direkten) finanziellen Förde­
rung die Rede ist, w muß wenigstens daran erinnert werden, 
daß es daneben noch andere berufsbildungspolitische Steue· 
rungsinstrumente finanzeller Art gibt. So dienen bestimmte 
familien· und steuarpolitische Maßnahmen (Kindergeld, Frei· 
beträge usw.) dem Abbau finanzieller Schranken für Bildungs· 
beteiligung sowie für Bildungs· und Ausbildungsentscheidungen 
ebenso wie' solche der indinlkten finanziellen Förderung (Schul· 
geldfreiheit, Studiengebührenfreiheit, lernmittelfreiheit (2) 
usw.J. Quantitative und sektorale Änderungen der Bildungs­
beteiligung können außerdem durch KapazitäUerhöhungen bzw. 
'fTl inderungen in Schulen, Hochschulen und anderen AusbiI· 
dungsstätten (z. B. in Betrieben) bewirkt werden. Diese als 
institutionelle Förderung [3] bezeichneten Maßnahmen werden 

im folgenden ebenfalls nicht betrachtet. Alle diese Maßnahmen 
dürfen hinsichtlich ihrer gesellschafts· und bildungspolitischen 
Bedeutung nicht unterschätzt werden. Die individuBtle finanzielle 
Förderung stellt jedoch ein besonders wichtiges Steuerungs· 
instrument der Bildun!J$politik dar, weil damit mehrere wichtige 
Ziele verfolgt werden können: 
a) Verringerung der Chancenungleichheiten in Bildung und Aus· 

bildung, 
b) Ausschöpfung und Förderung von Spitzenbegabungen, 
c) Vermeidung von Qualifikationsliicken durch ein System der 

finanziellen Anreize rur eine Ausbildung in solchen Berufen 
und Qualifikationen, rur die auf dem Arbeitsmarkt ein er­
höhter und nicht ohne weiteres zu deckender Bedarf besteht. 

Zu a) Der Verringerung der Chancenungleichheiten in Bildung 
und Ausbildung dient in der Bundesrepublik Deutschland die 

"individuelle AusbildulllJSförderung" nach dem Bundesausbil· 
dungsförderungsgeseu (BAföG) vom 26. August 1971. Darauf 
wird im nächsten Abschnitt des näheren eingegangen. 
Zu b) Der Ausschöpfung und Förderung von Spitzenbegabuo­
gen dient zum Beispiel die Studienstiftung des Deutschen 
Volkes; sie ist eines der wichtigsten "Hochbegabtenförderungs­
werke". Solche Hochbegabtenförderungswerke gibt es außerdem 
bei den Kirchen, den Parteien, den Gewerkschaften und Arbeit­
gebern. Die Förderung Hochbegabter, darüber .sollte es keinen 
Zweifel geben, steht nicht im Widerspruch zur Forderung nach 
und Förderung von Chancengleichheit und muß unangetastet 
bleiben [4]. 
Zu c) Anders als zum Beispiel in Frankreich (5] gibt es ein­
kompensatorisches, auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes bezo· 
genes Fördersystem in der Bundesrepublik Deutschland nicht. 
Das BundesausbildungsförderungsgeseU stellt einen Meilenstein 
innerhalb der Bemühungen dar, die wirtschaftl iche und soziale 
Lage von Schülern und Studenten zu vemessern und mehr 
Chancengleichheit herzustellen. Nach § 1 BAföG besteht ein 
Rechtsanspruch auf individuelle Ausbildungsförderung, "wenn 
dem Auszubildenden [6J für seinen Lebensunterhalt und seine 
Ausbildung erforderliche Mittel anderweitig nicht zur Verfiigung 
stehen". Nach Maßgabe der Bedürftigkeit und unter der Voraus· 
setzung, daß es sich bei den besuchten Ausbildungsstätten um 
öffentliche Einrichtungen oder um genehmigte Emuschulen 
handelt, können gefördert werden : 
a) Schüler von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, 
b) Schüler von Abendhauptschulen, Berufsaufbauschulen, 

Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs, 
c) Schüler von Berufsfachschulen, einschließlich der Klassen 

aller Formen der beruflichen Grundbildung ab Klasse 10, 
d) Schüler von Fachschulen, 
e) Studierende von höheren Fachschulen, Akademien, 
f) Studenten an Hochschulen, . 
g) Teilnehmer an Fernunterrichtslehrgängen nach Vorliegen be­

stimmter Voraussetzungen, 
h) Praktikanten, die im Zusammenhang mit dem Besuch der 

genannten Ausbildungsstätten und Fernunterrichtslehrg.ängen 
ein vorgeschriebenes Praktikum leisten müssen. 

Während die individuelle Ausbildungsförderung für Schüler voll 
als Zuschuß geleistet wird, g89Chieht dies für Studenten in d8l' 
Form von Grunddarlehen und Zuschuß. Ausschließlich Dar· 
lehen erhalten Studenten für eine weitere AUSbildung nach 
vorangegangener abgeschlossener Ausbildung, bei Fachrichtungs· 
wechsel usw. 
AUSZubildende (lehrlinge) im Rahmen des dualen Systems 
8I'halteo - gemäß § 1 0  des Berufsbildungsgesetzes und auf tarif­
vertraglicher Grundlage - eine Ausbitdungsver�tung, die unab­
hängig vom Einkommen der Unterhaltspflichtigen gewährt wird. 
Aus der tarifvertraglichen Regelung der Ausbildungsver�tungen 
resultieren sehr starke Unterschiede, je nach Beruf und Tarif· 
bezirk, in der Höhe der Ausblldungsver�tungen. Münch/Jung 
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ermittelten für 1979 als Extremwerte der Ausbildungsvergiiwng 
im 3. AUsbirdun!J$jahr DM 200,- (Oamemchneiderh,mdwerk in 
Baden-Wiintemberg und Hessen) und DM 1049,- (Baugewerbe; 
Bund. 'inschI. SerUn)! [7]. 
Auszubildende, die eine unter dem Bederfssatz [8) für Lebens­
unttrhalt, lernmittel, Arbeiukleidung und ,iner Fahrtkosten­
pauschale liegende Ausbildungsvergütung erhalten, können nach 
§§40 und 40, dl:lS Arbeitsförderungsgeseues eine Berufsausbil­
dunpHihfl" erhalten. Diese Beihilfe ist einkommenabhingig; 
sie richtet sich in ihrar Höhe sowOOl nach dem Nettoeinkommen 
der Ehem als auch nach dem Nettoeinkommen des Auuubi'­
dMden. 
Mit den Regelungen nach dem Bundeuudtildungstörderungs­
..-a. dem BerufsbildunglfHttz ul1d dem Arbei1störderungs­
QItMtZ (sowie dem Bundessoziilhilfegesetz) verfügt die Bundes­
republik Deutschland über ein umfaSsendes und auch im inter­
nationalen Vergleich respektebles System der individuellen 
Aud)ildungdörderung [9], das - in Verbindung mit anderen 
Maßnahmen - ökonomische Barrieren für Bildungs- und Ausbil­
dungsbeteiligung - weitgehend abgebaut hat. Es besteht -
neben den Regelungen nach dem Arbeitstörderungsgesetz _ aus 
zwei großen Förderbereichen, der einkommenlUnalmin9igen 
Aulbildunpvergütung im Rahmen des dualen Syrtems und der 
.. M.ommenMbhing;g.n BAföG-FÖfdltrung für den Besuch von 

Schulen und Hochschulen. Die FÖrderungssitulltion ist in den 
der Sekundarstufe I I  zuzuordnenden BiklUr1g$bereichen ferner 
dadurch gekennzeichnet, daß die im Rahmen des dualen Systems 
gezahlten Ausbildungsvergütungen im Durchschnitt deutlich hö­
her liegen als die BAföG·Sätze für Schüler sowohl der allgemein­
bildenden wie dltf" bllfufsbildenden Schulen. 

Differenzierte Förderung 
Oie 5achverständigenkommission Kosten und Finanzierung der 
beruflichen Bildung hat es seinerzeit für zWlICkmäßig gehalten, 
und ZWIf" im ZU5ammenhang mit der von ihr 'rof1It!'Chlagenen 
Fondsfinanzierung der außerschuli5Chen beruflichen Bildung [10 J, 
die indivkluelle Förderung der außenchulischen Berufsausbil· 
dung in ein Gesamtkonzept der- FÖfderuog innerhalb des Settun­
dlrberflehes 11 einzubetten. Sie hat dabei auch die Steuerungs­
effekte diskutiert, welche aus unterschiedlichen Förderungs­
weisen, aus dem GrundkOllzept der Gleichbllhandlung einerseits 
und aus dem Grundkonzept der Dlfferenzierunt andererseiu, 
resu ltieren kÖnnten. Beim Konzept der Gleichbehandlung, d. h. 
der Angleichung der individuellen Förderung der außerschuli­
sehen Berukausbildung an diejenige der schulischen Berufsaus­
bildung nach dem BAföG würden, so die Annahme, zwei fiir 
das G8Nlmtbildungs.system nicht erwünSChte Nebenwirkungen 
einueten: zum einen wUrden die 'IOlllIitsehulischen BildUngs· 
giinge und damit vor allem die nichtberubtwzogme Bildung 
bevorzugt und sich die Tendenz einer Auseinanderentwicklung 
von Bildungl- und Beschäftigungssynem vtlrstärken. Zum 
anderen könnten ungelernte Tätigkeiten an Attraktivität ge­
winnen und die Polarisierung innerhalb des BHdungswesens 
könnte dadurch zunehmen. Das Konzept einer Differenzierung, 
bei dem unter Aufgabe des Bediirftigkeiuprinzips des Jugend­
lichen differenzierte individuelle Beiträge gezahlt werden, wiirde 
die individuelle Förderungal, Instrument der Steuerung zwischen 
den Bildungsgängen schulischer Bildung und lußerschulischer 
Berufsausbildung, aber auch zwischen Berufen, Regionen usw. 
einsetzen. Damit könnte, so die sein..-zeitige Annahme der 
Kommission. eine quantitative SUluerung der Berufsausbildung 
bewirkt bzw. eine Fehlstrukturierung der beruflichen Bildung 
vom Mittelein5atz her vermieden werden. 
Die hier stark verkürzt wiedergegebenen Oberlegungen der Sach­
verständigenkommission sind von prinzipieller Bedeutung für die 
je .nach Art der individuellen Förderung _ Gleichbehandlung 
oder Differenzierung - auslösbaren Steuerungsmechanismen, 
können jedoch keine konkreten Anhaltspunkte für die gegen­
wärtige und wohl auch künftige Situation geben. Denn wie die 
Dinge liegen, ist fur die absehbare Zeit weder mit einer umfas· 

senden Fandsfinanzieruog der außerschulischen BerufsaU5l)ildung 
noch mit einer strukturellen Änderung des indi.viduellen Förder. 
systems, nämlich einkommenwnabhängige Ausbildungsvergü' 
tUfl9ltn im dualen System und einkommemabhängige Förderung 
durch BAföG im schulischen Bereich einschließlich der Hoch. 
schulen, zu rechnen. 
E. in vielmehr davon auszugehen, daß die Ausbildungsvergiltun­
gen weitemin tarifvertragl ich �egelt und hinsichtlich ihrer 
Höhe stark divergieren urld daß sie mindenens parallel zum 
ZUW.ch5 der Löhne steigen werden. Von 1960 bis 1975 stiegen 
sie im Tarifgebiet Baden-Wiirttlmberg um 380 Prozent und 
demit wesentlich stärk« als die Tariflöhne 111J f312 Prozent in 
der Gesimtwirtschaft) und die Förderul19'höch5t:s.äue für 
Studierende fHonnefer Modell und - seit 1971 - BAföG) . 
Ferner muß mit dem Versuch gerechnet werden, die Erhöhungs­
ratln der BAföG-Säue weiter zu mindern und/oder zeitlich 
hinauszuzögern, wie das zum ersten Mal mit dem 7. Gesetz zur 
Änderung des Bundesausbildungsf6rderungsgesetzes vom 13. 
Juli 1981 geschehen ist. 
StMlerunpeffekte 
Es ist zu fragen, welche Steuerungseffekte sich aus dieser Situa· 
tion und Tendenz ergeben könnten. Bildungs- und gesellschafts­
politische Gütekriterien, wie .ngemessene Bildungsbeteiligung 
.lIer und Chancengleichheit, sind bel der Suche nach Antworten 
ebensowenig außer at:ht zu l.lSen wie die arbeitsmarktpOliti· 
schen Kriterien der späteren Beschiftigungschancen und der 
Deckung des QUalifikationsbed<lrfes. 
Materielle Anreize oder (negativ) materielle Barrieren beeinflus­
sen Bildu llgswltg- und Berufswahlentscheidungen nicht unwesent­
lich. Ausgesprochen oder unausgesprochen gehen alle indiYidu­
ellen Fördersysteme von dieser Grundannahme aus. 
Sie hat einen hohen Grad von Pllusibilität und ist rur die Bundes­
republik Deutschland durch die beruhbildungspolitischen Ent· 
wicklungen der letzten zwei Jahrzehnte annäherungsweise auch 
empirisch bestätigt worden. Diese Grundannahme muß jedoch 
zur Vermeidung von kUf"Zschlüuiger Al"gurnentation durch einige 
.ndere Annahmen ergänzt _rdan: 
- Individuelle finanzielle Anreize wirken um so weniger, je 

höher der durchschnittliche lebensstandard ist. Bei durch­
schnittlich höherem Lebenss!andard gibt es gewissermaßen -
luch bei den unteren Einkommenuc:hichten - "Konsumver­
zichtresef'len". Aber das Maß der Bereitschaft und Fähigkeit, 
für mehr Bildung auf Konsum zu verzichten, hängt nicht nur 
von den objektiven Gegebenheiten, eben der Höhe des Ein· 
kommens, ab, sondern ist auch Ausdruck eine mehr kurz­
fristigen odef" mehr hmgftistigen Lebemkonzeptu Auch aus 
diesem Grunde dürften Unterschichtfamilien luf einen 
Bildungs- oder Ausbildungsgang von längerer Dilultf" und mit 
höheren Konen eher verzichten all Minelschichtfamilien. 
Bildungsweg- und Berufswahlenacheidungen werden nicht In 
erster Linie odeJ" gar ausschließlich von ökooomischen Er­
wägungen und 8edingungen bestimmt; �uch das soziale und 
kulturelle Milieu, aus dem der junge Mensch kommt, beein­
flußt die Entscheidungen rur Bildung und Ausbildung. Das 
Spektrum der Berufswahl und der sie implizierenden BiI· 
dungs- und Ausbildungsenucheidufl9ltn ist in einer Mittel· 
schichtfamilie ein anderes eis in einer Unterschichtfamilie [12]. 
Abgeforderte materielle Opfer führen in Untenchichtfami­
lien eher zu Bildul1gSVenicht und Resignation als in Mittel· 
schichdamilien. 
Bei nur durchschniulichen Leistungen ihrer Kinder ist die 
subjektive Wahrnehmung finenzieller 8arrieren bei Unter­
schichteitern größer als bei Mittelschichteltern. 

Aus .lIedem läßt sich einigermaßtn plausibel folgern, daß eine 
generelle Minderung der BAf6G-Sätze das BildungsVlrhalten 
der unteren Einkommensschichten mit großer Wahrscheinlich· 
kelt beeinträchtigen würde. Damit wUrde aber ein wesentliches 
Ziel der Bildungspolitik der letzten zwei Jahre inrrage gestellt 
werden. Das Ausmaß der Individuellen finanziellen Förderung 
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bleibt also weiterhin ein Maßstab für die Ernsthaftigkeit. mit der 
Chancengleichheit angestrebt und gesichert wird. 
Wenn also aus übergeordneten gesellschaftspolitischen und bil­
dungspolitischen Gründen vor einer Restriktion der individuel­
len finanziellen Förderung gewarnt werden muß, so kann und 
darf dies jedoch nicht bedeuten, 'daß im Hinblick (luf die zu­
nehmenden Ungleichgewichte von Bildungssystem und Beschäf­
tigungssystem nicht über Varianten der Steuerung durch indivi­
duelle finanzielle Förderung nachgedacht werden darf. 

Ausbildungsvergiitungen 
Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß die Ausbildungsver­
�tungen tarifvertraglieh geregelt werden, einkommensunabhän­
gig sind und zwischen DM 200,- und DM 1 000,- (jeweils abge­
rundet) schwanken. 
Zu ergänzen i5t noch, daß die weitaus meisten AU5bildungsver· 
gütungen über, zum Teil erheblich, den BAfÖG·Sätzen für Schüler 
an allgemeinbildenden Schulen, an Berufsschulen, an Beruf$­
fachschulen und Berufsgrundschulen liegen. 
Offensichtlich gehen von den unterschiedlichen Vergütungen 
keine oder nur sehr geringe Steuerungseffekte aus. Ein Äusbil· 
dungsberuf, in dem hohe Ausbildungsvergütungen gezahlt 
werden, ist also nicht, in erster Linie oder gar allein, deshalb 
attraktiv; Ausbildungsberufe, in denen niedrige Ausbildungs­
vergütungen gezahlt werden, werden nicht in erster Linie oder 
ausschließlich deshalb von Jugendlichen gemieden. Es sei an den 
Ausbildungsberuf des Friseurs erinnert, der trotz niedriger Aus· 
bildungsvergütungen stets einen hohen Zulauf hane und so 
etwas wie ein Modeberuf war und zum Teil noch ist. 
In den Bauberufen werden sehr hohe Ausbildungsvergütungen 
gezahlt; dennoch hane gerade das Baugewerbe immer besondere 
Schwierigkeiten, seinen Ausbildungsbedarf zu decken. Wenn das 
Baugewerbe immerhin die Zahl der besetzten Ausbildungsplätze 
seit 1973 um 40 000 vergrößern konnte, so ist dies wohl auch 
auf die Verbesserung der Ausbildungsqualität mit Hilfe der über· 
betriebl ichen Finanzieru ng der Berufsbild ung zu rückzufiih ren [13]. 
In der Tat scheinen neben anderen Faktoren, wie berufliches 
Prestige und angenehme Arbeit, die Ausbildungsbedingungen 
("Betrieb mit besonderen Ausbildungseinrichtungen

"
) {14] für 

Berufswahl· und Betriebswahlentscheidungen innerhalb des 
dualen Systems eine größere Rolle als finanzielle Erwägungen zu 
spielen. 
Allerdings wird man davon ausgehen können, daß in Krisen· 
zeiten mit gesunkenen Familieneinkommen finanzielle Erwägun· 
gen stärker in den Vordergrund rücken. Insgesamt gesehen gehen 
jedoch von den unterschiedlichen Höhen der Ausbildungsver· 
gütungen unter den bisherigen und gegenwärtigen Bedingun· 
gen [15] nur geringe Steuerungseffekte aus. Auch haben bei der 
Festlegung der Ausbildungsvergütungen bisher solche Fragen 
kaum eine Rolle gespielt [16J. 
Es bleibt abzuwarten, ob in den kommenden Jahren geringerer 
Nachfrage nach Ausbildungsplätzen und einer verschärften 
Konkurrenzsituation zwischen den Anbietern von schulischen 
Ausbildungspläuen (Berufsfachschule, Berufsgrundschule) und 
betrieblichen Ausbildungsplätzen die Ausbildungsvergütungen 
als Instrument der Steuerung wirksam eingesetzt werden 
können. 
Es käme dann auch darauf an, das System der Ausbildungs· 
vergütungen transparenter zu machen. Die geringen Steuerungs· 
effekte der krassen Unterschiede bei den Ausbildungsvergütun· 
gen sind möglicherweise auch auf Unkenntnis zurückzufüh· 
ren [17J. ln Ergänzung dazu müßte und könnte wohl die Attrak­
tivität des dualen Systems und arbeitsmarktpolitisch besonders 
wichtiger Berufe über Qualitäts· und Imageverbesserungen der 
Ausbildung erhöht werden [18]. 
Probleme der Förderung am Beispiel des Hochschulbereichs 
Die Verwerfungen im Hochschutbereich sind offenkundig. 
Einem Überangebot in bestimmten Lehrerberufen, einer Reihe 

von geistes· und sozialwissenschaftl ichen Qualifikationen steht 
ein Mangel an anderen Qualifikationen, insbesondere im Bereich 
der Ingenieurwiuenschaften, gegenüber. Es stellt sich in dem 
darzustellenden Zusammenhang die Frage, ob hier durch eine 
Änderung des Fördersystems Abhilfe geschaffen werden könnte. 
Zunächst ist an das Votum gegen eine generelle und gleich· 
mäßige Herabsetzung der Fördef!iätze und die gesellschafts­
politische Begründung zu erinnern. Abgesehen von prinzipiellen 
Einwänden, würde ein solches Vorgehen lediglich den Berg der 
"Oberschußqualifikationen" abschmelzen; die Zahl der ausge· 
bildeten Ingenieure beispielsweise würde dadurch nicht größer 
werden. Steuerung kann also nur den Versuch bedeuten, die 
Bildungs· und Ausbildungssträme an den Universitäten umzu· 
lenken. 
Denkbar wäre eine Differenzierung der Fördersätze nach Fach· 
richtungen dergestalt, daß diese in den "üb8rschußfächern" 

nicht herabgesetzt, sondern in den "Mangelfächern" herauf· 
gesetzt werden. 
Ein anderer Lösungssatz läßt sich aus der Erfahrung ableiten, 
daß bei nicht wenigen Studierenden (anders als bei den Auszu· 
bildenden im Rahmen des dualen Systems) eine Mentalität 
Platz gegriffen hat, die man als "Konsummentalität

" (in bezug 
auf das Gut "Bildung") bezeichnen kann. Gemeint ist damit, 

,daß das Studium als Selbstzweck und angenehme Lebensform 
empfunden wird. Wenn dies so ist, dann ist aber'die Rationalität 
für eine Bildungswahlentscheidung im Blick auf einen später zu 
erwartenden Ertrag bzw. eine angemessene Einmündung ins 
Erwerbsleben herabgesetzt. 
Es käme dann also darauf an, durch eine geeignete Maßnahme 
das Bewußtsein zu schärfen, daß Bildung zwar Mittel zur Gewin· 
nung humaner Kompetenz und insoweit Selbstzweck ist, aber 
doch auch im wesentlichen Investitionscharakter hat, und zwar 
nicht nur für das Individuum, sondern ebenfalls für die Gesell· 
schaft. Dies ist gleichbedeutend mit einer Abwendung von 
einem individualistischen und "egoistischen" Bildungsbegriff 
und einer Betonung der Sozialbindung wie Sozialverpflichtung 
von Bildung. Solche Bewußtseinsänderung könnte möglicher· 
weise dadurch gefördert wen:len, daß die BAföG-Förderung voll 
auf Darlehensvergabe umgestellt wird. Diese Regelung würde 
gleichzeitig Minel für eine erhöhte Förderung solcher Studien· 
gänge und Disziplinen freisetzen, an deren Qualifikationen ein 
besonderer arbeitsmarktpolitischer bzw. gesellschaftspolitischer 
bzw. gesellschaftlicher Bedarf besteht. 
Gegen diese Lösung wird möglicherweise eingewandt, daß sie ja' 
nur die bedürftigen Studenten trifft und deshalb zu den traditio· 
nellen Bildungsbenachteiligungen ,führen könnte. Es ist jedoch 
ein wesentlicher Unterschied, ob z. B. Unterschichteltern eine 
Blidungsentscheidung für ihr Kind mit weitreichenden finanziel· 
len Konsequenzen treffen müssen, oder ob Erwachsene, und das 
sind Studenten, in  eigener Verantwortung und Entscheidung 
ein Lebenskonzept entwerfen. 
Dennoch muß die Frage gestellt werden, ob es dann vertretbar 
ist, daß nichtunterstützungsbedürftige Hochschulstudenten 
besonders teure Studienplätze in Anspruch nehmen, mit 
relativer Sicherheit eine entsprechende Berufseinmiindung mit 
hohem Einkommen erwarten dürfen und ungeachtet dessen frei 
von allen Lasten sind. Anders formuliert: Wie können die Sozia· 
lisierung hoher Kosten und die Individualisierung hoher Erträge 
in Einklang mit einem gerechten Fördersystem gebracht werden? 
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steUerung der B..-uftblldung. In: Wirtschaft und Gesellschalt, 
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Berufliche Weiterbildung und öffentliche Arbeitsmarktpolitik 

Die beruflk:he Weiterbildung hat seit Mitte der sechziger Jahre 
und vor allem in den siebziger Jahren erheblich an Bedeutung 
gewonnen. Steigende Teilnehmerzahlen in öffentlichen und 
privaten Einrichtungen der Erwachsenenbi(dung, Ausweitung 
und Differenzierung des Weiterbildungsangebotes, personeller 
Ausbau der Weiterbildungsträger und zunehmende .. Professio­
nalisierung " der Weiterbildung kennzeichnen die Situation 
(Berufsbildungsbericht 1980, S. 74). Aufgrund von Umfragen 
wird geschätzt, daß z. B. im Zeitraum von Mitte 1978 bis Mitte 
1979 15 Prozent der Erwerbstätigen an Lehrgängen oder Kursen 
der beruflichen Weiterbildung teilgenommen haben (BerufsbiI· 
dungsbericht 1981 , S. 84). Für die expansive Entwicklung waren 
vor allem folgende Faktoren verantwortlich: 
_ Der akute Arbeitskräftemange(, der Anfang der sechziger 

Jahre mit dem Erreichen der Vollbeschäftigung und dem Aus· 
bleiben des Fachkräftestroms aus der DDR entstand. 
Der beschleunigte wirtschaftlich-technologische Struktur­
wandel .(z. B. Rückgang der Beschäftigung im Bergbau und 
in der Landwirtschaft und Wachstum des tertiären Selttors) 
und die damit verbundene Veränderung der Arbeitsplatz­
strukturen und Qualifikationsanforderungen. 
Die "Entdeckung" der Bedeutung des Humankapitals für 
Strukturwande( und Wirtschaftswachstum als Folge der bil· 
dungspolitischen Diskussion ("Bildungskat�strophe'1 und 
der Technologiediskussion ("technologische Lücke") und 
damit zusammenhängend der Ausbau des staatlichen Engage­
ments in der beruflichen Weiterbildung_ 
Exempiarisch sei in diesem Zusammenhang auf die Verab· 

schiedung des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) und des 
Berufsbi(dungsgesetzes (BBIG) 1969 durch den Bund hinge­
wiesen. Von den Ländern wurden,beginnend mit Niedersach· 
sen 1970, Weiterbi(dungs- bzw. Erwachsenenbildungsgesetze 
in Kraft gesetzt. Rinf Bundesländer (Berlin, Bremen, Hamburg, 

Hessen und Niedersachsen) verabschiedeten außerdem Bil· 
dungsur(au bsgesetze (BACK/GNAHS 1981, S. 54-55). 

Obwohl die staatlich geförderte Weiterbildung, die vornehmlich 
außerhalb der Betriebe stattfindet, in den siebziger Jahren stark 
ausgebaut worden ist, sind die Betriebe nach wie vor die zahlen, 
mäßig wichtigsten Anbieter von beruflicher Weiterbildung. Nach 
der oben zitierten Umfrage waren 50 Prozent aller Weiterbildungs· 
maßnahmen betrieblich organisiert (W\Jrden also direkt am Ar­
beitsp(atz oder in einer besonderen Ausbildungsstätte des Be­
triebes durchgeführt). Nur etwa 7 Prozent der ertaßten Personen 
gaben an, nach dem AFG gefördert worden zu sein (Berufsbil· 
dungsbericht 1981, S. 84) [1]. 
Trotz ihrer Bedeutung liegen genauere Daten über Umfang und 
Strulttur der betrieblichen Weiterbildung nicht vor (llgt FINKI 
SAUTER 1980, S. 14 ff.). Einige wesentliche Entwiclt(ungstrends 
(assen sich jedoch festhalten. Sie werden im folgenden kurz 
dargestellt und mit der nach dem AFG geförderten Weiterbil· 
dung verglichen . Dabei so(( vor allem erörtert werden, welche 
Möglichlteiten und Schwieriglteiten sich beim Einsatz der beruf· 
(ichen Weiterbildung als arbeitsmarktpolitischem Instrument 
ergeben. (nsbesondere kommt es uns darauf an darzustellen, 
inwieweit die besonders von Arbeitslosigkeit bedrohten Ziel· 
gruppen (vor allem also Un- und Ange(ernte, Frauen, Ä(tere und 
gesundheitlich Eingeschränkte) bisher in die berufliche Weiter­
bildung einbezogen worden sind und welchen Beitrag die Arbeits· 
marktpolitik durch neue Formen der Weiterbildurigsförderung 
zur Verhinderung oder zur (angfristigen Verminderung von 
Arbeitslosigkeit leisten kann. 

Berufliche Weiterbildung durch die Betriebe 
Während in den fünfziger Jahren nur eine kleine Zahl von Groß­
betrieben betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen durchführte, 
i!it seit den frühen sechziger Jahren eine rasche Ausweitung der 
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betrieblichen Weiterbildungsaktivitäten feststellbar. die inzwi­
schen rwIIhezu alle Großbetrieb. und die Mehrzahl der mittleren 
Betr""be erlaßt hat SENGENBEAGEA 1981, 5.2). Oie s0ge­
nannte Eddi�Kommiulon (2) etmin�te für die Betriebe im 
Bereich der Industrie- und Handelskammern und der Handwerks­
kammern für das Jahr 1971 Aufwendungen für die betrtebtiche 
Weiterbildung in Höhe von 2,1 Milliarden DM. Nach Angabendes 
Instituts der deuUCtlen Wirtschaft erhöhten sicfl diese AUS9llben 
bis 1976 um 54 Prozent (FINK/'SAUTER 1980,S. 1 8), 1981 er­
reichteo dia AU5gaben der Wiruchaft nach eigenen Angaben rund 
8 Milliarden DM IDas Bestimmungsgesprädl 11/81, S. 370 f-l. 

Nach einer neueren Unter$uchung in Bayern führen dort fest die 
Hälfte aller Betriebe Weiterbildungsmaßnenmen durch. Dabei 
handelt 85 5ith ganz überwiegend um innerbetrieblich durchge­
führte Maßnahmen, nur ein geringer Anteil der von den Betrie­
ben geförderten Weiterbildung wird auß8rbetrieblich durchge­
führt iFALK/BONISCH 19B11. Vor allem Großbetriebe mit 
mehr als 1000 Beschäftigten bieten selbst organisierte innerbe­
triebliche Weiterbildung en, während Klein- und Mittelbetriebe 
stärker mit externen WeiterbIldungseinrichtungen zusammen­
arbeiten (GAB ELE/H EID ING E R 1979, S.214; SAUTE R 19B1a, 
S. g). 
Die ExpansiOl1 der betrieblichen Weiterbildung wird auch daran 
deutlich, daß in ylelen Großbetrieben die WeiteTbildungsbudgets 
inzwischen die Kosten Hir die Erstausbi ldung iiberschritten haben. 
Auch wenn man berOcksichtigt, daß ein be1:richtlicher Teil  dieser 
Aufweodu09"'l eh« den er�nzenden betrieblichen Sozialleistun­
gen als der beruflich .... Weiterbiklung im engeren Sinne zuzu· 
ordnen in. so bleibt doch festzuhalten. daß der Stellenwert 
der beruflichen Erwachsenenbildung in den Betrieben gegenüber 
der Jugendlichenausbildung gewachsen ist (SENGENBERGER 
1981, s. 2). Beispielsweis.e lag der Aufwand der Siemens AG für 
die Weiterbildung im Geschiftsjahr 1979180 bei 250 Mio. DM. 
Fiir die Ef$ta\lsbtldung wendete da5 Unternehmen dagegen nur 
200 Mio. DM auf (HÖRGER 19B1) [3]. 
Trotz der AU5weituflg dei betrieblichen Weiterbildungsangebots 
ist die Art und die Teilnehm...-strukrur der betrieblichen Weiter· 
bildung In spezifischer Weise begrenzt. Betriebliche Weiterbildung 
ist iiberwiegeod In betrlebs- und arbeitsplltzspezifischen Anfor­
derungen orientiert. Si, findet in der Regel unmittelbar am 

, Arbeitsplatz statt oder in Form 'Ion kürzeren Lehrgängen. Ihre 
Breite und Intensität ist entsprechend gering. Betriebliche Wei­
terbildung dient nach d,n Kategorien des AFG überwiegend der 
AnpaS5ungdortblldung und der Einarbeitung. Dagegen ist die 
Fortbildung im Rahmen überbetrieblich anerkannter Bildungs­
abschlüsse die Ausnahme. Weiterbildung dieser Art findet im 
allgemeinen außerhalb von Unternehmen statt. auch dann, wenn 
sie finanziell vom Unternehmen gefördert wird. z. B. durch 
bezahlte FreisteIlung (HÖRGER 1981, S. 5). Die Situc.tion läßt 
sich am besten cl\arakterisieren mit den Worten eines betrieb­
lichen Weiterbildungsfachmanns: "Die WeiterbildunQ$ilktivitäten 
stehen nicht im Zentrum des unternehmer ischen Geschehens. 
DM betrieblich8 Weiterbildungsangebot setzt vor allem dort an. 
wo es außerb .. riehlich nicht zu befriedigen ist. E.s ist nicht unser 
Ziel. eigene Votkshoctlschul&n zu gründen." (Hauptabteilungs, 
leiter Bildungspolitik el� deutscfleo Gro6unterMhmens) 
Von seiten der Atbeitsmarktfonchung und der Gewer1c:schaften 
wird die Expansion der betrieblichen Weiterbildung;akti'litäten 
mit gemischten Gefühlen betrachtet. Sie wird begrüßt, soweit 
sie dem beruflichen Fortkommen und dir beruflichen Flexibi­
lität des einzelnen dient. Auf der anderen Seite wird kritisillrt, 
daß die mengelnde Breite und die stark arbeitsplatzspezifisch 
ausgerichtete Qualifizierung nur selten zu überbetrieblich aner· 
kannten AbSChlüssen führt und daher weniger die berufliche 
Mobilität als die Beuiebsbindung des Arbeitnehmers fördert. 
In volkswirtSChaftlicher Hinsicht wird dadurch eine weitere 
Etablierung 'Ion betrieblichen Teilarbeitsmärkten und ihre 
relative Abschottung gegenllber dem externen Arbeitsmarkt 
bef(irchtet. Entsprechend wird die Notwendigkeit staatlicher 

Einflußnahme auf die betriebliche Weiterbildungspoiitik betOl1t, 
"um einzel· und gesamtwirtsd1aftliche Interessen in der Qulllifi­
katkms- und Arbeitsmarktpolitik abzugleichen". (SENGEN­
BERGER 1981, S. 1) 
Die Konzentrition der betri&blichen Weiterbildung auf die 
betrlebsspezifllChe Qualifizierung ohne Werbetrieblich verwert­
b8ren Abschluß wird begleitet \/Ofl eioor einseitigen Auslese der 
Teilnehmt\'. Betriebliche Weim-bildung erlaßt vor allem die 
ber8iu qU8lifi:ierttn Beschiiftigungsgruppen wie Führungskrifte, 
Teile der Angestellt.n und Flcharbeitef'_ Die besondel'1 'Ion 
Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitskräftegruppen wie Un- und 
Angelernte eb&nso wie Frauen und Ältere sind lediglich Rand­
gruppen des o.trieblichen Qualifizierungsinteresses (MAASEI 
SENGENBERGER 1976; ähnlich SASS et al. 1974 und LEN· 
HARDT 1974). Dilles Ergebnis der ISF-Betriebserhebung 1975 
wurde weitgehend bestätigt durch die I nfratest·Befragung 1980 
bei Firmen, die Im ,.Arbelumarktpolitischen Programm der Bun­
desregierung für Regionen mit besonderen Beschäftigungsproble­
men" teilgenommen haben. Danach ergab sich. daß Qualifizie­
rungsmaßnehmen \IOn den Betrieben wesentlich häufiger für 
Facharbeiter und für kaufmännische und technische Angestellte 
durchgeführt Werden al$ für die Gruppe der un- und angelernten 
Arbeitnehmer Im gewerblichen Bereich ( INFRATEST 1�80, 
Bd_ 4, S. 38l. Oie Beschäftigten unterhalb des Facharbeiter­
niveau1 sind offensichtlich 'Ion den Betrieben noch nicht als 
"Qualifizlerungvestr'Yoir" entdeckt worden, was Ing&$ichu de$ 
immer wieder betonten FBchkriiftemangels Gberraschend ist. 

W1Iiterbikking niCh dem Arbeitsförderungsgesetz 
Im Vergleich zur betrieblit:han Weiterbildung ,dati'l gut unter­
sucht und mit statistischen Daten belegt ist der Bereich beruf· 
lictler Weiterbildung, der nach den Bestimmungen des AFG 
gefördert wird. Du AFG unterscheidet drei Kate9Qrien der 
Weiterbildung: die Fortbildung, dia Umschulung und die Einar­
beitufIg. 
Fortbildunpmlßnahmen dienen dazu, .,berufl iche Kenntnisse 
und Fertigkeiten festzustellen, zu erhalten, zu erweitern odltl' 
der technischen Entwicklung enzupassen" (§ 41 AFG). In der 
Regel handelt es sich bei dieser sogenannten • .Anpassungsfort­
bildung" um Lehrgänge ohne allgemein anerkannte Abschlüsse, 
die eine begrenzte Erweiterung beruflicher Qualifikationen er­
möglichen. O.gegen soll die sogllnannte ,Aufstiegsfortbildung" 
auf der Grundlage einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder 
einer angemessenen praktischen Berufserfahrung einen beruf­
lichen Aufstieg ermöglichen. Im allgemeinen ruhren die längeren 
und anspruchs'Iolleren Kurse der AUfstiegsfortbildung zum Hand­
werks· oder Industriemeister, zum Techniker oder zu höheren 
Oualifikationntufen in den kaufmännischen Berufen. z. B. zu 
den verschiedenen Abschlüssen eines FilChwirtes. Das quantita­
tNe Verhältnit zwischen Anpassungs· und Aufstiegsfortbildung 
ist ungefähr ausgeglichen. 
Währtmd FortbIldungsmaßnahmen auf vorhandenen Berufs­
kennlniswn aufbluen und eine Weiterbildung im ausgeiibten 
Beruf ermöglichen, soll die Umll:hulung (§ 47 AFG) den Ober­
gang in eine encl«e als die bisher ausgeübte Tätigkeit ermög­
lichen. Das Ziel dlf' UmKhulung besteht in der Regal in einem 
anerkannten Ausbildungsabscflluß_ 
Nech dem AFG besteht bei Vorliegen der Vorlussetzungen ein 
indi..-idueller AA$pf'uch auf die Förderung der Teilnahme an 
FuU·Maßnahmen. Im GItg8n5ltz dazu ist die Einarbeitung (§ 49) 
eil"lf! Kannleistung, die als Lohnkostenzuschuß an den Betrieb 
gezahlt wird. Oie Einerbeitungshilfe soll der Qualifizierung 'Ion 
Beschäftigten dienen. die die volle Leistung auf einem neuen 
Arbeitspl.tz I"tO(:h nicht erbringen. Dabei können neu eingestellte 
Arbeitskräfte ebenso gefördert werden wie bereits im Betrieb 
beschäftigle. Zwar wurde bei der Abfassung des AFG auf den 
bis dahin gebrjuchlichen Ausdruck ,Anlernzuschuß" '1erzichtet, 
aber das Heuptgewicht der Einarbeitungsmaßnahmen liegt auch 
heute bei geringer Qualifizierten Tätigkeiten (SCHMIO! 
SEMLINGER 1980. S. 31). 
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Im Gegensatz zur Einarbeitung, die am Arbeitsplatz stattfindet 
und vom Betrieb durchgeführt wird, finden FuU-Maßnahmen 
in der Regel außerhalb des Betriebes in speziellen Fortbildungs­
einrichtungen statt. Dabei wird zwischen Vollzeit- und Tailzeit­
maßnahmen unterschieden. VolIzeitmaßnahmen setzen im all· 
gemeinen die Aufgabe des Beschäftigungsverhältnisses voraus, 
während Teilzeitmaßnahmen berufsbegleitend als Abend- oder 
Wochenendkurse durchgeführt warden. Der Anteil der Vollzeit· 
kurse an allen FuU-Maßnahmen liegt bei etwa 70 Prozent 
(BUND ESANSTALT 1980, Förderung der beruflichen Bildung, 
S. 32, Tabelle 30). 
Bei der von der Arbeitsverwaltung geförderten Weiterbildung 
spielt die betriebliche Weiterbildung eine untergeordnete Rolle. 
Sie beschränkt sich im wesentlichen auf die Einarbeitung, die 
allerdings in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen und 
inzwischen (1979) einen Anteil von 1 4  Prozent an allen Weiter­
bildungsmaßnahmen hat (Tabelle 1 1 .  Bei den Fortbildungs- und 
Umschulungsmaßnahmen ist der Anteil der in Betrieben durch­
geführten Maßnahmen dagegen sehr gering. 1979 wurden von 
insgesamt 180633 FuU-Maßnahmen lediglich 12 196 in Betrie­
ben durchgeführt (BUNDESANSTALT 1980, Förderung der 
beruflichen Bildung, S. 34, Tabelle 32). Hierbei handelt es sich 
vorrangig um Maßnahmen für Arbeitslose, die von den Betrieben 
im Auftrag der ArbeitsveIW81tung durchgeführt werden. 

Die geringe Rolle der Betriebe bei der Durchführung von FuU­
Maßnahmen hängt auch damit zusammen, daß nach dem AFG 
grundsätzlich keine Maßnahmen gefördert werden können. die 
überwiegend im Interesse des Betriebes liegen. Sogenannte 
"intereS$9ngebundene" Maßnahmen können im Rahmen des 
AFG nur dann gefördert werden, wenn dafür ein besonderes 
arbeitsmarktpolitisches Interesse besteht (§ 43 Abs. 2 AFGJ. 
Diese Voraussetzung gilt in der Regel nur dann als erfüllt, wenn 
der betreffende Arbeitnehmer sonst von Entlassung bedroht 
ist [4]. 

, 
Tabelle T :  Eintritte in berufliche BildunQsmaßnahmen nach Art 

der Maßnahmen 1970�1979 

Fortbildung 
absolut % 

1970 1 1 7167 68,8 
1971 224879 77!J 
1972 212783 81,7 
1973 1 85199 81,6 
1974 1 85873 79,9 
1975 216407 79,9 
1976 1 17351 77,4 
1977 100509 74.0 
1978 128858 73,5 
1 979 149766 71,5 

Umschulung 
absolut % 

23420 13,7 
34099 " .8 
31901 12,2 
31430 13.8 
36560 15,7 
36575 13.5 
19061 1 2,6 
20084 14,7 
25825 14,7 
30867 14,7 

Einarbeitung 
absolut % 

Insgesamt 
absolut % 

29582 ".8 170166 100 
29412 10,1 288390 100 
15601 5,9 260285 100 
10313 4.5 226942 100 
10164 4,3 232597 100 
17871 6,6 270853 100 
15115 10.0 151527 100 
15369 1 1 ,3 135926 100 
20544 1 1 ,7 175227 100 
28796 13,8 209429 100 

Quelle: Bundesanstalt 1971 ff .. Förderungder beroflichen Bildung,ErgKi­
nisse der T.iln.hmer$l:atistik 

Die Konzeption der Weiterbildungsförderung nach dem AFG 
Die Förderung der beruflichen Weiterbildung ist das Kernstück 
der .,aktiven Arbeitsmarktpolitik", die für die Bundesrepublik 
mit dem AFG 1969 eingeführt wurde. 
Berufl iche Weiterbi Idung sollte zur Steigerung der geographischen 
Mobilität und zur Verbesserung der Qualifikationsstruktur der 
Arbeitskräfte beitragen. Diese Konzeption ging von einem hohen 
Beschäftigungsstand und einer sich ständig ändernden blw. stei­
genden Qualifikationsnachfrage aus. Infolgedessen lag dasSchwer­
gewicht Anfang der siebliger Jahre auf der Förderung der beruf· 
lichen Mobilität und des beruflichen Aufstiegs, erst in zweiter 
Hinsicht ging es um die Verhütung qualitativer und quantitatixer 
Unterbeschäftigung. Angesichts der steigenden Arbeitslosigkeit 
und wachsender Haushaltsprobleme verlagerte sich in den fol­
genden Jahren die Zielsetlung der Weiterbildungsförderung 

jedoch auf die Verhütung und Beendigung von Arbeitslosigkeit 
[5]. Entsprechend wurden die Förderbedingungen restriktiver 
gefaßt und die finanziellen Leistungen differenziert. 
Einschneidende Veränderungen brachte vor allem das Haushalts­

strukturgesetz vom Delember 1975. Es führte die Unterschei­
dung zwischen arbeitsmarktpolitisch ,,notwendiger" und "zweck· 
mäßiger" Weiterbildung ein. Als ,,notwendige" Weiterbildung 
gilt seitdem nur noch die Förderung von Arbeitslosen, von �r­
beitlosigkeit unmittelbar Bedrohten und von Arbeitnehmern 
ohne beruflichen Abschluß (§ 44 Abs. 2 AFG) [6]. Nur die not­
wendige Weiterbildung wurde fortan mit dem erhöhten Unter­
haltsgeld von 80 Prozent des Arbeitsentgelts (welches ursprüng­
lich bei 90 Prozent gelegen hatte) gefördert. Alle übrigen Grup­
pen, die unter der Rubrik "zweckmäßige" Weiterbildung zu­
sammengefaßt wurden, erhielten nur noch ein Unterhaltsgeld 
von 58 Prozent, welches damit elso unter die Höhe des Arbeits­
losengeldes (68 %) sank. 

Defizitll staatlicher Weiterbiklungdörderung 

Die Bestimmungen des Haushaltsstrukturgesetzes hatten einen 
drastischen Rückgang der Teilnehmerzahlen zur Folge. Sie san­
ken 271 000 1975 um 50 Prozent auf 136000 Teilnehmer 
im Jahre 1977. Erst seit 1978 erhöhen sich die Eintrittszahlen 
in berufliche Bildungsmaßnahmen allmählich wieder, wobei der 
hohe Stand von 1975 bis heute jedoch nicht wieder erreicht 
worden ist (vgl. Tabelle 1 ) .  
Trotz der Veränderungen des Förderungsrechts hatten die Be­
mühungen um die besonders qualifizierungsbedürftigen Ziel­
gruppen des Arbeitsmarktes nur teilweise Erfolg. Sehr stark 
gewachsen ist der Anteil der Arbeitslosen unter den Teilnehmern 
an beruflicher Weiterbildung. Er stieg von 5,8 Prozent (1973) 
auf 42,9 Prozent (1979) im. Absolut gesehen ergab sich jedoch 
auch bei den arbeitslosen Teilnehmern ein deutlicher Rückgang 
nach 1975, der erst 1979 wieder aufgeholt wurde (vgl. Tabelle 2)_ 

Tabelle 2; Teilnehmer an beruflichen Biklungsmaßnahmen, die 
vor Eintritt in die Maßnahme arbeitslos waren bzw. 
keine Berufsausbildung hatten (Eintritte) 

Vorher IIrbeitslos Keine Berufsausbildung 
absolut % absolut % 

1970 19243 ".3 34203 20,1 
1971 19969 6jJ 44B44 15.5 
1972 1 6586 6,4 37562 14,4 
1973 13177 5.8 32777 14,4 
1974 37796 16,2 41429 ".8 
1975 84251 31,1 53943 19,9 
1976 49820 32,9 33127 21,9 
1977 53117 39,1 24421 18.0 
1978 76311 43.5 . 31673 18,1 
1979 89772 42� 41962 20,0 

Quell.: Bundesanstalt 1971 ff., Förderungder beruflichen Bildung, Ergab-
nl.1I der Teilnehmer1tllti$l:ik 

Nicht gelungen ist es dagegen bisher, die von Arbeitslosigkeit 
besonders bedrohte Gruppe der Arbeitnehmer ohne Berufsaus­
bildung stärker in die Weiterbildung einzubeziehen. Nach wie 
vor ist sie deutlich unterrepräsentiert, teilweise ging ihr Anteil 
in den letlten Jahren sogar lurück (I/gl. Tabelle 2)_ Einem Anteil 
von 18  bis 20 Prozent an den Teilnehmern von beruflichen BiI· 
dungsmaßnahmen steht ein Anteil von etwa 30 Prozent an den 
Erwerbspersonen und von etwa 55 Prolent an den Arbeitslosen 
gegenüber HOF BAUER 1979, 5'. 44). 
Arbeitslose und Arbeitnehmer ohne Berufsausbildung sind nicht 
nur quantitetiv unterrepräsentiert, es ist auch zu beobachten, 
daß die arbeitsmarktpolitischen Zielgruppen das angestrebte 
Schulungsziel in geringerem Maße erreichen als andere Teilneh­
mer. Am höchsten ist die Erfolgsquote bei der Aufstiegsfort­
bildung, die 83 Prozent (1979) der Teilnehmer mit Erfolg ab-
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schlossen. Nicht so günstige Ergebnisse zeigen sich dagegen bei 
der Anpassungsfortbildung und bei den UmschuJungsmaßnahmen, 
bei denen die arbeitslosen Teilnehmer und die beruflich nicht 
Qualifizierten besonders stark vertreten sind. Fast ein Viertel 
der Teilnehmer an Maßnahmen der Anpassungsfortbildung und 
ein Drittel der Umschüler erreichte 1979 das Schulungsziel nicht 
(BUNDESANSTALT 1980, Förderung der beruflichen Bildung, 
S. 9). Dabei istzusätzlich zu berücksichtigen,daßdie Maßnahmen 
der Anpassungsfortbildung im Vergleich zu denen der Aufstiegs­
fortbildung und Umschulung relativ kurzzeitig sind und daß in 
der Mehrzahl der Fälle keine Abschlußprüfung verlangt wird, 
sondern eine erfolgreiche Teilnahme in vielen Fällen lediglich 
die regelmäßige Teilnahme bestätigt. 

Gründe für die Defizite staatlicher WeiterbildungsfÖl"dlr'ung 

Es gibt zahlreiche Gründe dafür, daß es bisher nicht gelungen 
ist, die Beschäftigten ohne Berufsausbildung stärker für Weiter­
bildungsmaßnahmen zu gewinnen. Ausgangspunkt der Proble­
matik ist die Tatsache, daß es sich bei den Ungelernten um eine 
relativ bildüngsferne Gruppe handelt und die von ihnen au�ge­
übten Tätigkeiten im allgemeinen wenig qualifizierend sind. Ent­
sprechend ergeben sich für die Arbeitsverwaltung und für das 
Kursangebot der Fortbildungseintichtungen und dessen sozial­
pädagogische und didaktische Ausgestaltung erhebliche Anfor­
derungen . In diesem Zusammenhang weist die Bundesanstalt 
selbst darauf hin, daß die Arbeitsverwaltung "weder nach Auf­
gabenstellung noch nach ihrer Ausstattung mit Fachkräften eine 
durcllgreifende Veränderung der Motivation der vorrangig anzu­
sprechenden Zielgruppen für eine Teilnahme an beruflichen 
Bildungsmaßnahmen erreichen kann". (Runderlaß der BUNDES­
ANSTALT 227(77, zitiert nach KRAUTKRÄMER 1979, 
S. 286/87) 
Diine Problematik dürfte sich inzwischen noch verschärft haben, 
da die Fachkräfte der Bundesanstalt mft steigender Arbeitslosig­
keit zunehmend von der Registrierung der Arbeitslosen und der 
Administration des Arbeitslosengeldes in Anspruch genommen 
werden , was in einigen Arbeitsämtern bereits dazu geführt hat, 
Personal von den Vermittlungsabteilungen in die Leistungsab­
teilungen umzusetzen. Der zitierten Selbsteinschätzung der 
Bundesanstalt entsprechen auch Befragungsergebnisse bei 
Arbeitsuchenden und Arbeitslosen, welche vielfach auf man­
gelnde Informationen über Weiterbildungsmäglichkeiten oder 
fehlende Angebote hinweisen. Die Infratest-5tudie 1978 kommt 
aufgrund ihrer Befragungen zu dem Schluß, daß "das Potential 
an Fortbildungsinteresse offenbar weder bei den beschäftigten 
Arbeitnehmern noch bei den Arbeitslosen ausgeschöpft ist". 
(INF RATEST et al. 1978, S. 171) 
Zu berücksichtigen ist natürlich, daß es von der Äußerung des 
Interesses an Weiterbildung bis zur tatsächlichen Teilnahme und 
dem erfolgreichen Abschluß ein weiter Weg ist. Dieser Weg wird 
allerdings dadurch erschwert, daß die Bildungsangebote und ihre 
Durchführung bisher nur unzureichend auf die neuen Zielgrup­
pen zugeschnitten sind. So ergeben sich aus den Abbrecherquoten 
in Bildungsmaßnahmen mit einem hohen Anteil an Problem· 
gruppen Hinweise auf die erheblichen sozialpädagogischen und 
didaktischen Probleme einer auf ungelernte und arbeitslose Teil­
nehmer konzentrierten Förderung (SAUTE R 19B1a, S. 21). 
Auch die derz�itige beschäftigungspolitische Situation mit ihrer 
hohen Arbeitslosigkeit vermindert die 8i1dungsbereitschaft ins­
besondere bei Un- und Angelernten, da sich Arbeitnehmer in 
ungekündigten Arbeitsverhältnissen kaum noch bereit finden, 
ihren Arbeitsplatz zugunsten einer außerbetrieblichen Bildungs· 
maßnahme aufzugeben. "Ohne hinreichende Sicherheit bei der 
anschließenden Verwertung der erworbenen Qualifikation für 
die berufliche Entwicklung und ohne zusätzliche Motivierungs­
mittel dürfte die Bildungsbereitschaft insbesondere der weniger 
qualifizierten Arbeitnehmergruppen nur schwer zu steigern sein,'" 
(BUNDESANSTALT 1978, S. 93). 
Angesichts dieser außerordentlich schwierigen Ausgangslage, die 
weniger qualifizierten Arbeitnehmergruppen stärker für die Wei-

terbildung zu interessieren,lassen die derzeit geplanten Einschrän· 
kungen beruflicher Bildungsmaßnahmen durch das Arbeitsförde· 
rungs-Konsolidierungsgesetz (AFKG) eine weitere Erschwerung 
erwarten, Vor allem die Kürzung des Unterhaltsgeldes für die 
,,notwendige" Weiterbildung von 80 Prozent auf 68 Prozent 
dürfte entsprechend den Erfahrungen mit dem Haushaltsstruk­
turgesetz von 1975 einen drastischen Rückgang der Teilnehmer­
zahlen hervorrufen. Diese geplante Maßnahme trifft gerade die 
Zielgruppe der Arbeitslosen und besonders von Arbeitslosigkeit 
bedrohten Arbeitnehmer ohne Berufsausbildung, um die sich die 
Arbeitsverwaltung in den letzten Jahren vor allem bemüht hat. 
Mit der Senkung des Unterhaltsgeldes auf die Höhe des Arbeits­
losengeldes wird auch noch der finanzielle Anreiz zur Weiter­
bildung beseitigt, der für diese Gruppen angesichts geringer 
Eigenmotivation und schlechter Wiederbeschäftigungschancen 
vielfach der wesentliche Grund zur Teilnahme an beruflichen 
Bildungsmaßnahmen war. 

Die öffentliche Förderung innerbetrieblicher Qualifizierung 

Die innerbetriebliche Qualifizierung als Instrument der Arbeits· 
marktpolitik wurde erstmalig in größerem Umfang eingesetzt im 
Rahmen des ,,Arbeitsmarktpolitischen Programms der Bundes­
regierung für Regionen mit besonderen Beschiiftigungsproble· 
men" vom Mai 1979 (8MA 1979) [7]. Dieses Sonderprogramm 
förderte die berufliche Qualifizierung von Arbeitnehmern in 
Betrieben mit Anpassungs- und Umstellungsprozessen. Abwei· 
chend von der Regelung des AFG waren dabei Maßnahmen im 
betrieblichen Interesse nichtausgeschlossen. Des Sonderprogramm 
knüpfte vielmehr gerade am Interesse der Unternehmen an der 
Qualifizierung ihrer Beschäftigten an, Drei Qualifizierungsarten 
wurden durch das Sonderprogramm gefördert: 

Umschulung in 8erufe mit anerkannten Ausbildungsabschlüs­
sen (mit 90% Lohnkostenwschuß für die gesamte Dauer der 
Maßnahme); 
Fortbildung im Rahmen anerkannter Fortbildungsabschlüsse 
(mit 90% Lohnkostenzuschuß bis w einem Zeitraum von 
2 Jahren); 

- Sonstige QualifizierunlJ$maßnahmen nach einem vom Betrieb 
festgelegten Qualifizierungsplan (mit 80% lohnkostenzuschuß 
für maximal 1 Jahr). 

Ganz überwiegend haben sich die teilnehmenden Betriebe für die 
sonstige Qualifizierung entschieden, auf die rund 84 Prozent aller 
Teilnehmer entfielen . Nur 4 Prozent der Teilnehmer nahmen an 
Umschulungs- und nur 1 2  Prozent der Teilnehmer an Fortbil· 
dungsmaßnahmen teil (INF RATEST 1980, Band 3, S. 3). 

Teilnehmerstruktur 

Im Unterschied zu den formalisierten Fortbildungs- und Um­
schulungsmaßnahmen wurde mit der sonstigen Qualifizierung 
eine Maßnahme angeboten, deren Qualifizierungsanspruch redu· 
ziert war und die deshalb auch von "weiterbildungsunerfahrenen" 
8etrieben durchgeführt werden konnte. Außerdem entsprachen 
diese Maßnahmen in besonderer Weise betrieblichen Interessen. 
Mit ihnen konnte dieQualifizierunggezielt auffirmenspezifische 
und arbeitsplatzspezifische Anforderungen zugeschnitten werden, 
ohne daß darüber hinaus eine breitere Ausbildung verlangt wurde_ 
In der großen Mehrzahl der Fälle fand die Ausbildung direkt am 
ArbeitsplaU statt. Insgesamt war bei diesem Typ der sonstigen 
Qualifizierung das Verhältnis von betrieblichem Aufwand und 
Lohnkostenzuschuß besonders günstig. 
Mit der sonstigen Qualifizierung wurde von seiten der Arbeits­
marktpolitik der Versuch unternommen, auch die un- und ange­
lernten Arbeitskräfte zu erreichen, die ansonsten von der staat­
lich geförderten Weiterbildung und von der betrieblichen Fort­
bildung vernachlässigt werden. Rein quantitativ hat das Sonder· 
programm dabei gute Erfolge erzielt. 51 Prozent der Teilnehmer 
an der sonstigen Qualifizierung waren Un- und Angelernte, ob­
wohl diese Gruppe nureinen Anteil von 4B Prozent an der Beleg. 
schaft der teilnehmenden Betriebe stellte (INF RATEST 1980. 
Band 4, Taballen 2 und 161. 
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Entgegen den Erwartungen wurden auch ältere Arbeitnehmer in 
erfreulichem Ausmaß in die Qualifizierungsmaßnahmen einbe­
zogen. Die Gruppe der 45- bis 64jährigen war in ihrem Beschäf­
ti9un95anteil entsprechend vertreten (jeweils 16%). Arbeitneh­
mer ab 55 Jahren nahmen allerdings erheblich seltener an Quali· 
fizierungsmaßnahmen teil, als ihrem Beschäftigungsanteil ent­
spricht (INFRATEST 1980, Band 4A, 5. 10). Ausländische Ar­
beitskräfte wurden \/on den Qualifizierungsmaßnahmen sogar 
in leicht überproportionaler Weise erreicht. Ihr Anteil lag mit 
7,6 Prozent etwas über ihrem Beschäftigungsanteil (PETERSI 
SCHMID 1981/ S. 186). Dagegen gehören die Frauen zu den 
unterrepräsentierten Gruppen der Qualifizierungsmaßnahmen 
des Sonderprogramms. Während der Frauenanteil an der Beleg" 
schaft der geförderten Betriebe 26 Prozent beträgt, lag ihr Anteil 
an den gefö'rderten Teilnehmern bei 18 Prozent {SCHARPF 
etlll. 1982.S. 130l [8]. 

Qualität der Maßnahmen 

Während die Einbeziehung der · arbeitsmarktpolitischen Ziel­
gruppen im Rahmen des Sonderprogramms in wesentlich höhe­
rem Maße gelungen ist als dies die Erfahrungen mit der AFG­
Förderung und der betrieblichen Weiterbildung erwarten ließen, 
scheinen die inhaltliche Gestaltung und die Qualitätuicherung 
der innerbetrieblichen Qualifizierungsmaßnahmen noch erheb­
liche Schwierigkeiten zu bereiten. Es überrascht nicht, daß bei 
Maßnahmen, die überwiegend im Betrieb und am Arbeitsplatz 
durchgeführt werden, das Subventionsinteresse der Unterneh­
men in besonderer Weise angesprochen wurde, während auf der 
anderen Seite gerade wegen der starken Arbeitsplatzbezogenheit 
eine Qualitätskontrolle und die Verhinderung von Mitnahme­
effekten besonders schwierig war. 

Genllue quantitative Angaben lassen sich beim gegenwärtigen 
Stand der Begleitfonchung nicht machen. Ein vorrangiges Sub­
ventionsinteresse kann jedoch bei den Maßnahmen angenommen 
werden, die sich kaum von der betriebsüblichen Einweisung 
durch Vorgesetzte oder Kollegen unterschieden oder bei denen 
der personelle und organisatorische Aufwand für die Qualifi­
zierung minimal war. In einigen Betrieben erreichten Teilnehmer 
schon nach kurzer Zeit die volle Produktionsleistung oder arbei­
teten im Akkord. Andere Teilnehmer wußten gär nicht, daß sie 
an einer Qualifizierungsmaßnahme teilnahmen (BOSCH 1981, 

. S. 73). In diesen Fällen war das Interesse der Betriebe ganz of­
fensichtlich vorrangig auf die Subvention gerichtet und weniger 
auf die Qualifikation des PerWlllIls. Angesichts der Vielzahl der 
Fälle und des Zeitdrucks, unter dem das Sonderprogramm a�­
wickelt werden mußte, waren die Arbeitsämter im allgemeinen 
nicht in der Lage, die tatsächliche Qualität der Maßnahmen­
durchführung zu überprüfen. 

Anreize und Verbesserungen zur beruflichen Weit41rbildung 
Die Erfahrungen mit dem arbeitsmarktpolitischen Sonderpro­
gramm von 1979 geben Hinweise auf Möglichkeiten, aber auch 
Grenzen, die betriebliche Weiterbildung stärker im Sinne arbeits­
marktpolitischer Zielsetzungen zu aktivieren. Der Vorteil des 
.. Lernortes Betrieb" wurde deutlich demonstriert. Die enge 
Verknüpfung manueller Tätigkeiten und theoretischer Unter­
richtung am Arbeitsplatz oder im Betrieb und die Aufrechter­
haltung des Arbeitsverhältnisses machten es möglich, in verstärk­
tem Ausmaß UTt- und angelernte Arbeitskräfte an Qualifizierungs­
maßnahmen heranzuführen. Die SichersteIlung der Qualität der 
Maßnahmen stellte allerdings eine schwierig zu lösende Aufgabe 
dar. Die innerbetrieblichen Maßnahmen, besonders für die Gruppe 
der un- und angelernten Arbeitskräfte. hatten die Tendenz, · 
sich auf relativ enge betriebs- und arbeitsplatzspezifische Inhalte 
zu beschränken. Diese Beschränkung sollte in Richtung auf eine 
breitere Qualifizierung mit dem Ziel eines arbeitsmarktfähigen 
Abschlusses aufgehoben werden. Zu diesem Zweck bieten sich 
angebotsorientierte und finanzielle Anreizstrategien an. 

1 .  Anzusetzen ist zunächst einmal mit beratender Hilfestellung 
für Betriebe mit geringer Weiterbildungserfahrung und unzurei-

chender Weiterbildungsinfrastruktur. Wichtig scheint es zu sein, 
dem Betrieb konkrete Hilfen zu geben, wie seine Qualifizierungs­
probleme durch die Planung, Organisation und Durchführung 
betrieblicher Maßnahmen gelö5t werden können. Die Schwierig­
keit vieler Batriebe besteht neben der geringen Erfahrung darin, 
daß das Führungspersonal in der Regel der Priorität kurzfristiger 
Produktionserfordernisse unterliegt und kaum in der Lage ist, 
sich intensiv mit Weiterbildungsfragen zu befassen. Zu die5em 
personellen Engpaß kommt hinzu, daß Konzepte und Inhalte 
der Lehrlingsausbildung - sofern e5 eine Erstausbildung im Be­
trieb überhaupt gibt - sich vielfach nicht eignen als Vorbild für 
,,erwachsenengerechte" Qualifizierung und daß die Entwicklung 
von Weiterbildungsmaßnahmen für Un- und Angelernte durch 
fehlende Berufsbilder und Abschlüsse, die auch stufenweise zu 
erreichen sind, erschwert wird. Insofern ist der bisherige Schwer­
punkt der Entwicklung von Fortbildungsabschlüssen und ent­
sprechenden externen Kursangeboten der Träger zu ergänzen 
durch Qualifikationsbausteine unterhalb des Facharbeiterniveau5_ 
Ermöglicht werden sollte auch in stärkerem Maße als bisher die 
Kombination von betrieblicher Qualifizierung mit außerbetrieb­
lichen Fortbildungsabschnitten und das sukzessive Erwerben 
von Qualifikationen (SAUTER 1981b. S. 15). 

2. Neben besserer Information und Beratung und der Bereit­
stellung von passenden Qualifikation5bausteinen erscheint es 
vordringlich, die praktische Durchführung der betrieblichen 
Weiterbildung zu erleichtern und zu verbessern. Zu denken wäre 
an die Einführung eines ,,Fortbildungstrlliners", der den Betrie­
ben für die Dauer einer Maßnahme zur Verfügung gestellt wird 
und ähnlich wie ein Ausbildungsmeister in der Erstausbildung 
verantwortlich ist für die Weiterbildung und Qualifizierung 
bestimmter Arbeitskräftegruppen. Das Modell eines "Fortbil­
dungstrainers" hätte den Vorteil, daß vor allem bei kleineren 
und mittleren Betrieben der personelle Ausbilderengpaß behoben 
würde und daß die Probleme der außerbetrieblichen Weiter­
bildung - die Motivation der Teilnehmer und die Verwertbarkeit 
und Praxisnähe der Weiterbildung aus der Sicht der Betriebe -
wesentlich verringert werden könnten. Auf der anderen Seite 
würde der .. Fortbildungstrainer" eine bessere und breitere 
Weiterbildung gewährleisten und könnte die Teilnehmer auf die 
Fortbildungsprüfung im Betrieb vorbereiten. Die institutionelle 
Verankerung des 

"
Fortbildungstrainers" sollte flexibel je nach 

regionaler Situation in enger Kooperation mit den bestehenden 
überbetrieblichen und außerbetrieblichen berufspraktischen Bil­
dungszentren erfolgen . Ebenso muß je nach regionaler Bedarfs­
situation entschieden werden, in welchen wichtigen Berufs­
bereichen .. Fortbildungstrainer" angeboten werden sollten. 

3. Um die Weiterbildungsanstrengungen der Betriebe für die 
Beschäftigtengruppen zu erhöhen, die durch außerbetriebliche 
Förderung nur schwer zu errei.chen sind und die auch von der 
betrieblichen Weiterbildung bisher vernachlässigt werden, bedarf 
es sicherlich auch finanzieller Anreize. Die öffentliche Förderung 
in Form von Zuschüssen, wie sie z. B. bei der Einrichtung von 
Ausbildungsplätzen für bestimmte Zielgruppen vergeben werden, 
sollte daher auf die betriebliche Weiterbildung von Un- und An­
gelernten ausgedehnt werden. Zu achten ist dabei allerdings auf 
die Einhaltung von Qualitätsstandards, welche durch die Bereit­
stellung von entsprechenden Qualifikationsbausteinen und/oder 
dem Einsau eines "Fortbildungstrainers" sehr erleichtert würde. 
Die öffentliche Förderung der betrieblichen Weiterbildung könnte 
wie im arbeitsmarktpolitischen Sonderprogramm auf bestimmte 
Problemregionen konzentriert werden, wo die finanzielle Situa­
tion vieler Betriebe besonders schwierig und das Arbeitsmarkt­
risIko der Un- und Angelernten besonders hoch ist. Ebenso wäre 
zu überlegen. die Förderung auf kleinere und mittlere Betriebe 
zu begrenzen, die eher unter Fachkräftemangel leiden als größere 
Betriebe, und welche in der Regel die schlechteren personellen 
und instrumentellen Voraussetzungen für die betriebliche Wei­
terbildung haben (SCHARPF et al. 1982. S. 54 ff.). 
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4. Neben der öffentlichen Finanzierung der betrieblichen Wei­
terbildung ist auch die Möglichkeit von überbetrieblichen Finan­
zierungsregelungen zu prüfen, wie sie für die berufliche Erstaus­
bildung bisher in vier Tarifbereichen bestehen [9]. 
Die Einrichtung von tarifvertrClglich geregelten Finanzierungs­
fonds erfolgte mit dem Ziel, die Ausbildungsbereitschaft der 
Betriebe zu erhöhen und eine den Anforderungen des Berufs-. 
zweiges entsprechende qualifizierte Berufsausbildung zu ermög­
lichen. Mit diesen Branchenfonds werden alle Betriebe einer 
Branche an den Kosten der Ausbildung beteiligt. Die oft beklagte 
Abwanderung qualifizierter Fachkräfte in Großbetriebe wird 
dadurch insofern ausgeglichen, als der Großbetrieb durch den 
Fonds einen nicht unerheblichen Teil der Ausbildungskosten des 
Kleinbetriebes mitträgt. Im Geltungsbereich der tarifvertraglich 
gebildeten Berufsbildungsfonds hat sich eine deutliche Steigerung 
der Ausbildungsplätze und der Ausbildungsqualität ergeben (Be­
rufsbildungsbericht 1981, S. 95). Offensichtlich sind die Vorteile 
des finanziellen Ausgleichs der Ausbildungskosten und die Mög­
lichkeit, überbetriebliche Ausbildungsstätten zu errichten, ein 
Anreiz für die Betriebe, wieder stärker auszubilden. 
Der Tarifvertrag für den Bereich des Steinmetz- und Steinbild· 
hauerhandwerks schließt schon heute eine Förderung der beruf­
lichen Umschulung und der beruflichen Fortbildung in die Auf­
gaben des Fonds mit ein (Berufsbildungsbericht 1979, S. 62). 
Auch in anderen Tarifbereichen haben die Gewerkschaften Ent­
würfe zur Neufassung von Tarifverträgen für die Aus·, Fort­
und Weiterbildung vorgelegt . Die IG Druck und Papier fordert 
beispielsweise in ihrem Tarifvertragsentwurf vom 25.2.1981 die 
Einrichtung einer Ausgleichskasse für Berufsbildungsmaßnahmen 
der Druckindustrie, mit der die Bereitstellung von Ausbitdungs­
plätzen und die Durchführung von Fort· und Weiterbildungs­
maßnahmen für die Arbeitnehmer der Druckindustrie 'gefördert 
werden soll (lG Druck und Papier 1981l. 

Schlußbemerkung 
Bei dem Versuch, die betriebliche Weiterbildung für Un- und 
Angelernte zu verbessern, sind immer auch die ambivalenten 
Wirkungen solcher Bemühungen mit zu bedenken. So könnte 
der Ausbau der betrieblichen Weiterbildung dazu beitragen, den 
internen Arbeitsmarkt der Betriebe zu stärken und sie vom 
externen Arbeitsmarkt und Berufsbildungssystem unabhängiger 
zu machen (vgl. SENG ENBE RGER 1981, S. 7 ff.). Dieser Gefahr 
ist zu begegnen durch die qualitative Verbesserung der betrieb­
lichen Weiterbildung mit dem Ziel arbeitsmarktfähiger Abschlüsse 
zur MObilitätssicherung der Beschäftigten. Auf dQl"" anderen Seite 
darf die Qualitätssicherung und Formalisierung nicht dazu führen, 
gerade die bildungsfernen Zielgruppen, die eine Erstausbildung 
nicht erhalten haben, von der betrieblichen Weiterbildung abzu­
schrecken. Ebenso muß man sich der Problematik bewußt sein, 
daß betriebliche Weiterbildung immer auch ein Instrument 
betrieblicher Auslese- und Personalpolitik ist, das bei ungünstiger 
Beschäftigungslage zu einer stärkeren Segmentierung der inter­
nen Arbeitsmärkte und zu Ausgliederungsprozessen führen kann 
(SAUTER 1981b, S. 15;SENGENBERGER 1981. S. 9). 
Im Vordergrund der Bemühungen sollten praktische Hilfen für 
die Betriebe stehen, die eine Verbesserung der Planung und 
Durchführung betrieblicher Weiterbildung ermöglichen. Beson­
ders geeignet hierfür erscheint die Bereitstellung eines "Fortbil­
dungstrainers". Dieser wäre vor allem für kleinere und mittlere 
Betriebe geeignet, den personellen und konzeptionellen Engpaß 
in der betrieblichen Weiterbildung zu beseitigen und die Qualität 
der Weiterbildung zu verbessern. 
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AnrnITkungen 
[ 1 1  Solche quantitativen Angaben können allerdings nur mit Vorsicht 

benutzt werden. Qualität und Aussagekraft dieser Umfragen leiden 
unter mangelnder Vergleichbarkeit der ver$Chiedenen Formen beruf_ 
licher Weiterbildung und fehlender begrifflicher Präzision. So kommt 
beispielsweise Hofbauer aulgrund dl!$engeren Weiterbildungshegrifh 
des Mikrozensus zu dem Ergebnis, daß ca. 409G aller Teilnehmer an 
Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung durch das AFG geförden 
werden; Hofbooer 1979, S. 43. 

[21 Sachverständigenkomrnission KOlten und Finanzierung der beruf. 
lichen Bildung. Abschlußbericht Bielefeld 1974. 

(31 In diesen AUl9llben sind allerdings die Gehalnka"en für dil aUIIge­
fallene Arbeitszeit der Teilnehmer mit enthalten, WIll zu einer Ver­
zerrung der Relation nvischen Ausbildungs_ und Weiterbildungs­
kosten führt. 



58 F. Kath; Kosten- und Finanzierungsaspekte 8WP 

[4] Vgl. § 9 der Anordnung Fortbildung urod Umschulung vom 3. Ok· 
tober 1979, ANBA '2/79, S. 154ff. 

[5J Di�ser Zielwechsel läßt sich u. a.  ablesen a n  den unterschiedlichen 
Präambeln der FuU-Anordnung VOm 18.12.1969 (ANBA 1/1970, 
S. 85) und der FuU-Anordnung vom 23.3.1976 (ANBA 111977, 

'5.649). 

[6J Seit der 5. AFG-Novell. vom 1 ß.1979 zählen zu dies.r Kategorie 
der notwendigen Weiterbildung auch lOlche Arbeitnehmer, die sich 
für einen Mangelberuf quallfizlellin lassen wollen, IOfern sie nidlt 
bereits in linern Mangelberuf tätig lind. 

17] Dies Waren die Arbeitsamtsbezirke Emden, Leer, Wilhelmlhaven, 
Braunschweig, U.lzen, Aaellen, Bochum, Dortmund, Duilburg, 
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GIllI&nkirchBn, Essen, Hamm, Oberhausen, Recklinghausen, Nauen. 
kirchen, Saarbrücken, Saarlouil, Degg8ndorl, PasSIlu, Reg8nsburg, 
Schwandorf, Schweinfun, Weiden. 

{S] Zwischen den Arbeit�mtsbezirkan axillieren allerdings erheblicha 
Variationen im jeweiligen Anteil der ... rschiedenen Zielgruppen. 
Diese Variltion.n ergeben sich z. T. aus der unterschiedlichen bran­

chenmäßigen Zusammensetzung der teilnehmenden Betrieba, "'111. 
dazu Peters/Schmid 1981. S. 182H. 

{91 Dies sind das Baugewerbe,der Gerten-und Lal'ldschaftsbau aSt.in­
metz- und Steinbild�uarhandwerk und das Dachdecke.t.andIWrk. 
vgl. aerufibildungsbericht 1979. S. BQ. 

Kosten- und Finanzierungsaspekte der beruflichen Bildung 

Vorblmerkung 
1n einer auf dem Grundsatz der Freiheit basierenden offenen 
Gesellschaftsordnung, die in allen ihren Lebensbereichen ständig 
durch technischen. wirtschaftlichen und sozi<llen Wandel heraus· 
gefordert wird, ist berufliche Bildung in Konzeption und Orga· 
nisation kein statische.- Bereich. Ohne daß dadurch das duale 
Ausbildungssystem in Frage gestellt wird, ist aufgrund sich än­
dernder Bedingungen die ständige Fortentwicklung festgelegter 
Ausbildungsinhalte und der Methoden ihrer Vermittlung sowie 
der sich dar<lus ergebenden Lernortge!italtung und -kombination 
notwendig. Daß Art, Umfang und zum Teil auch Zielsetzung 
einer der<lrtigen Entwicklung Rechnung tragender Maßnahmen 
von den an der Berufsbildung Beteiligten durchaus kontrovers 
beurteilt werden, ist in einer pluralistischen Gesellschaft ein 
geradezu selbstverständlicher Vorgang. 

Eingetretenen. sich vollziehenden und vorhersehbaren wirtschaft­
lichen und gesellschaftlichen Wandel mit seinen Auswirkungen 
auf die Berufsausbildung junger Menschen zu berücksichtigen, 
bedarf normierender und durchführender Maßnahmen der 
staatlichen Organe und/oder der autonomen gesellschaftlichen 
Gruppen im staatsfreien Raum, gegebenenf<llis durch Zusam­
menwirken untereinander, bzw. unter Beteiligung des Staates. 
All dies verstanden als eine gestaltende Berufsbildungspolitik 
schließt nicht nur im weiteren Sinne auch die dokumentierende, 
analysierende und antizipierende Forschung mit ein, deren 
Ergebnisse in erster Linie denen <lls Entscheidungsvorbereitung 
angeboten werden. welche die Verantwortung für ein ausrei­
chendes, dauerhaftes und qualitativ hochwertiges Ausbildungs­
angebot tragen. 

Kostenunter$uchungen und Finanzierungssy'$llm 

Die durch das Beruf5bildungsgesetz von 1969 erstmals bei einem 
Bundesinstitut in breitem Umfan9 angesiedelte Berufsbildungs­
forschung konzentrierte sich i n  erster linie auf die Untersuchung 
des jeweils möglichen Nutzens inhaltlicher und/oder org<lnisato­
rischer Maßnahmen im Bereich der Berufsausbildung. 

Die Berücksichtigung von Kosten- und Finanzierungsaspekten 
hatte im Aufgabenkomplex des Instituts eher marginale Bedeu· 
tung. Man mußte darin aber keinen Mangel erblicken, weil in 
die Anlaufphase der Forschungstätigkeit des Bundesinstituts im 
Mai 1970 der Antrag des Deutschen Bundestages an die Bundes· 
regierung fiel, eine Sachverständigenkommission .. Kosten und 
Finanzierung der beruflichen Bildung" !im folgenden Edding­
Kommission) einzusetzen. 

Obwohl natürlich längst erkannt war, daß bei der Durchführung 
der Berufsausbildung auch Kosten entstehen, ist dieser T<lt­
sache lange Zeit kaum Aufmerksamkeit gewidmet worden. Erst 
verhältnismäßig spät ist die Bedeutung der Berufsausbildungs'-

kosten in den Mittelpunkt de� öffentlichen Interesses gerückt. 
als im Zuge der Berufsbildungsreformdiskussion, die Notwendig· 
keit einer Gualitätssteigerung der Ausbildung im dualen System 
zur Forderung erhoben wurde. Da vermutet wurde, daß Verbes­
serung der Ausbildungsqualität auch höhere Kosten zur Folge 
haben würde, die den Ausbildungsbetrieben möglicherweise zu 
teuer seien und daher zu eine.- Beeinträchtigung ihrer Ausbil­
dungsbereitschaft führen könnten, wurden andere Arten dir 
Finanzierung in Vorschlag gebracht [1]. So fiel das Bemühen 
um mehr Kostentransparenz unmittelbar wsammen mit den 
Bestrebungen einer Reform des bestehenden Finanzierungs­
systems. Eine Koinzidenz, die nicht verwundern muß, jedoch 
keineswegs zwangsläufig ist. 

Die vielfältigen und erheblichen Vorbehalte,denen Kostenunter­
suchungen auch heute noch begegnen, können eigentlich nur 
durch ihre Verknüpfung mit der Suche nach alternativen Finan· 
zierungstormen, die eine Verbesserung der Ausbildungsversor­
gung ulld eine Steigerung der Ausbildungsqualität zum Ziel 
hatten. erklärt werden. Insofern ist auch der Auftrag an die 
"Edding-Kommission" als eine Antwort auf die Forde.-ung nach 
einer Reform der Finanzierung zu werten. Wenn man sich näm­
lich anschickt, über eine Reform der Finanzierung nachzudenken, 
dann muß man sich zunächst unausweichlich mit der Frage nach 
der Höhe und der Zusammensetzung der Kosten befassen. Man 
kann ja nicht gut (ber alternative Finanzierungsmodalitäten 
reflektieren, sol<lnge die Größenordnung ulld die Struktur dessen, 
was auf anderen Wegen aufgebracht werden soll, weitgehend un­
bekannt sind. So erscheint es auf den ersten Blick schon paradox, 
daß im Rahmen d� angestrebten Berufsbildungsreform über eine 
andere Finanzierung diskutiert wurde, jedoch umfassende Kennt­
nisse über die Kosten. verstanden als Saldo von Ausgaben und 
Erträgen, in ihren vielfältigen Differenzierungen weithin fehlten. 
Es ist nicht auszuschließen, daß ein höheres Maß an Wissen über 
die Kosten zu einem früheren Zeitpunkt auch Diskussionen über 
die vermeintlich adäquateste Art der Finanzierung provoziert 
hätte, es ist aber zu vermuten. daß dann die teilweise überaus 
heftigen politischen Kontroversen, sie seit dem Endeder sechziger 
Jahre häufig im Stil eines Glaubenskrieges auf diesem Felde ge· 
führt wurden, sich hätten vermeiden lassen. Die Ermittlung ent· 
stehender und absehbarer Kosten bedarf - unabhängig von der 
Finanzierungsfrage auch in der Berufsausbildung - in einer 
durch die Knappheit ökonomischer Ressourcen bestimmten 
Wirtschafts- ulld Gesellschaftsordnung keiner ausdrücklichen 
Legitimation, sie ist vielmehr eine Selbstverständlichkeit. 

Die aus dem Verlauf der Berufsbildungsdiskussion des vergan­
genen Jahrzehnts erklärbare Gleichung, Untersuchung von Aus­
bildungskosten gleich Absicht zur Änderung des Finanzierungs­
systems, ist auch auf das Ausbildungsplatzförderungsgesetz vom 
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�tember 1976 iNlgewtndet wtmIef1. Während der Geltung 
dieses GHfltzes ist wieder eine Verkniipfung hergestellt worden 
zwischen der nach den §§ 1 bis 3 möglichen Umlagefinanzierung 
(im wnehmendan Maße nach ihrer wiederholten NichtauslösungI 
und den nach § 8 Abs. 2 möglichen Erhebungen über Ausgaben 
oder Kosten der Beruf$luibilduog, nach dem Motto: keine Um­
lagefinanzienlllQ. keine Kosteountersuchungen. Dabei hatte das 
Ausbildungsplat%förderungsgeseu gerade unabhängig von der 
AU�Ö$ung der Finanzierungsregelung die Grundlage für eine 
systematisch. Btarbeltung von Kosten· und Finanzierungs­
i1spekten in der Berufsausbildung schaffen wollen. 

Die 1974 abgesehloS$etlen Arbeiten der "Edding-Kommission" 
hatten neben umfilngreichen methodischen Ergebnissen die Ge­
samtkosten, aufgeschlüsselt nach den Kosten der Teilkollektive, 
für eine Relh, von Ausbildungsberufen zum Ergebnis. Es war von 
vornherein klar, daß die empirischen Befunde nur Momentauf­
nahmen darstellen konnten. Dem dynamischen Charakter der 
Berufsausbildung entsprQChend haben sich insbesondere infolge 
geänderter Ausbildungsordnungen (in den letzten zehn Jahren 
sind rund 10e Ausbildungsordnungen für rund 130 Ausbildungs­
berufe neu erlauen wordlm), dem Anwachsen liberbetrieblicher 
Ausbildung, der Ein fiihrung des Berufsgrundbildungsjahres und 
der untllnchiedliehen Ernöhung von Ausbildungsvergijtungen 
et'hebliche VtnchiM>ungen bei den Kosten der Beruhausbildung 
ergeben . Mit der Nichtigerklirung des Ausbildungsplatzförde· 
rungsgesetzes in somit die Begründung fiir die Aufgabe, Kosten· 
und Finanzierungsaspekte in dlff Bwufsbildung zu beriicksichti· 
gen, in keiner Weise entfallen. Untersuchungen der Kosten der 
Berufsausbildung sind UnlilbM"9ig davon niwhM,ob eine einzel­
betriebliche Finanzierung, eine Umlogefinanzierung odlff' Misch­
formen der Finanzierung bestehen_ Angesichts der volkswirt· 
schaftlich relevanten Größenordnuf1g (Schäuungen der Wirt­
schah belaufen $ich auf fUnd 20 Milliarden DM jährlich) ist die 
Kenntnis über die Höhe und die Struktur der Kosten Grundlage 
jeder Planung und Weiterentwicklung in der beruflichen Bildung. 
Forschungsergebnisse über die Kosten der beruflichen Bildung 
sind daher für alle an dar beruflichen Bildung Beteiligten von 
großem Interesse, und zwar unabhängig yon einer gesetzlichen 
Finilnzierungsregelung. weil damit ihre Entscheidungsgrundlage 
sicherer wird. 

Kostentransparenz dient den Betrieben, die sich in hohem Maße 
finanziell engagieren und Vergleichsmaßstäbe gerade auch bei 
den Kosten benötigen_ Darauf angewiesen sind aber auch die 
Tarifvertragsparteien, die Umlagesysteme vereinbart haben bzw. 
beabsichtigen, sie auszuhandeln. Schließlich kann nicht uber­
sehen werden, daß !!eit Ende der sechziger Jahre sich der Staat 
seiner Verantwortung fur die berufliche Bildung zunehmend 
bewußter geworden ist. Die traditionelle Finanzierung5fegelur.g, 
wonach der Bttrleo tur die ihm durch die Ausbildung entstehen­
den Kosten allein aufkommt und die öffentliche Hand in Gestalt 
der Bundesländer die Berufnchule finanziert, ist inzwischen 
durch eine aktivere linanzielle Unter,;tOuung betrieblicher Aus· 
bildungsmaßnahmen aus öffentlichen Mitteln modi fiziert worden. 
Insoweit besteht auch bei der öffentlichen Hand ein vitales 
Interesse an Kostentransparenz auf dem Sektor der Berufsaus­
bildung. 

An die Berufsblldungsfortchung wird ZU Recht immer wieder die 
Forderung gestellt, sie müsse sich an den Erfordernissen der 
Praxis orientieren. Nur so kann sie in der Tat allen an der Berufs­
bildung Beteiligten dienen. weil diese Ergebnisse von ihr erwarten, 
die die jeweils Verantwortlichen in die Pra",is umsetzen können. 
Dazu bedarf es allerd ings immer wieder der Antwort aufdie Frage, 
wie hoch die durch konkrete Maßnahmen yerur$8chten Kosten 
sind und welche Möglichkeit ihrer Finanzierung besteht. Bleibt 
nämlich bei der Entscheidung über eine Maßnahme die Frage 
nach der Kostendimension offen, dann kann es passieren, daß 
wegen enger finanzieller Spielriume beispiel$Weise bei der öffent­
lichen Fördlrung, die Maßnahme wieder eingestellt werden muß. 

Kosten und Finanzierung -
Forscflungstitillktit des Bunct.institut5 

Auf der Grundlage d!S Ausbildungsplatzförderungsgesetzes, mit 
dem du 8uncleslnstitut fiir BeruhbildungsfoJ'5Chung zum BundlS­
institut für Berubbildung erweitert wurde, ift unter anderem 
die Berücksichtigung von Kosten· und FiNnzierurJ9Sil$Pekten in 
der beruflichen Biklung imtitutionalisiert worden. Sichtbarer 
Ausdruck � ist die Errichtung ejf11f eigMstandigen Organi­
sationseinheit in Form der Hauptabteilung Finanzierung, die am 
1 .  Septemb.r 1977 ihre Arbeit aufgenommen hat. Neben der 
konzeptionell.n und administrativen Bearbeitung von Allträgen 
auf Förderung der lnveSliven und laufenden Kosten überbetrieb­
licher Ausbildungsnlitten aus Mitteln des Bundesministers fur 
Bildung und Wissenschaft stand die Ermittlung der Grundlagen 
yon Kosten und Finanziarung der beruflichen Bildung Von Anbe­
ginn an im Vordergrund d6!" Arbeiten dieser Hauptabteilung. 

Un�nlJ{;hung: NmokoSltm der betrieblichen BerufsaUsbildung 

Der Schwerpunkt der Forschungstätigkeit konzentrierte sieh zu­
nächst auf die Durchführung einer die Ergebnisse der Arbeit der 
Edding-Kommlssion fortschreibenden Kostenuntersuchung. In 
das Forschungsprogramm 1978/79 des Bundesinstituts für Berufs­
bildung wurde daher ein Projekt aufgenommen,das insbesondere 
der Unterstützung d!S Statistischen Bundesamtes bei der nach 
!i 8 Abs.2 dM AusbildunQ5plltzförderungsgegetzl$ durchru­
fiihrenden Erhebung der Au�ben und Kosten der betriebli­
chen Berufsausbildung dief\8n sollte. Im wesentlichen in Anleh­
nung an du Kostenmodell der "Edding-Kommission" sollten im 
Wage einer schriftlichen Erhebung als Saldo \IOn Ausgaben und 
Enrägen die Nettokosten dlff' Berufsausbildung tUr alle Ausbil­
dungsberufe ermittelt werden. Nachdem Anfang 1979 ein \10m 
Statistischen Bundesamt durchgeführter Preten nicht mit der 
gewünschten Deutlichkeit die Zweifel ilUsraumen koonte, daß 
durch eine $ChriftliChe Befragung der Betriebe hinreichend 
sichere Ergebnisse über HOhe und Struktur der Kosten der Berufs· 
ausbildung zu grwinnen sein wurden, wurde das Projekt Mitte 
1979 in dieser Form eingestellt. An seine Stelle trat ein vom 
Bundesinnitut selbständig durchzuführendes Forschungsprojekt, 
das sich in Umfang uod Methode wesentlich vom Vorläuferpro­
jekt unterscheidet. 
Der Umfang dieses inzwischen abgelaufenen Projekts zur Er­
mittlung der NettokOsten der betrieblichen Berufsausbildung 
wurdl yon vornherein elnge$Chränkt auf eine Befragung yon rund 
2000 Betrieben zur Ermittlung der Kosten bei den 45 am stärk­
sten besetzten AuSbildungsberufen. Darüber hinaus sollte im 
Rahmen dieser Forschungsarbeit auch Aufschluß über die ge­
eignete Erhebung$/TIethode gegeben werden. In einer als Metho­
dentesl gestalteten Voruntersuchur.g wurden die rein schriftliche 
Befragung, dit überwillQend schriftliche Befragung mit ergänzen­
den penönlichen Inte..-views und llChließlich die liberwi8gende 
Befragung durch persönlicfle Interviews mit schfiftlichen Ergän­
zungen geprüft. Dabei hat sieh die letztgenannte Methode als die 
im Hlrblick auf Antwonm6g1ichkeit und Antwortbereitschaft 
der Betriebe am besten geeignete herausgesteltt. Auftrag der 
.. Edding·Kommisslon" war es gewesen. Klarheit ißer den Um· 
fang, die Vlltteilung und die Autbrifl9llng der Kosten der beruf­
licllen Aus- und Weiterbildung zu schaffen, die finanziellen Kon­
sequenzen der OUiilliti l$Verbesserung zu untersuchen und Finan· 
zierungsalternativen' zu erarbeit,n. Dazu untersuchte die Kom· 
mission 'twa 1000 Unternehmen und ermittelte dort unter ande­
rem die Ausbildung$konen in el len Berufen, in denen diese 
Unternehmen ausbildeten. 
Se konnten unter anderem die gesamten betrieblichen Ausbil­
dung5kosten für dia Bundesrepublik errechnet werden. Im B IBB­
Forschungsprojekt 6.001 wurden dagegen nur die Nettokosten 
in stark besetzten AU$bildungsberufen erhoben, weitergehende 
Fragen nach Qualitäts- und Finanzierungsaspekten bleiben außen 
vor. Ein Betrieb wurde also nur nach den Kosten der Ausbildung 
in einem bestimmten Beruf gefragt. Dazu wurde in einem zwei· 
stufigen Verfahren eine nach Berufen geschichtete Stichprobe 
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gezogen (Nettofallzahl etwas über 2000 Betriebe). Auf der 
ersten Stufe der Stichprobenziehung wurden im Bereich der 
Industrie- und Handelskammern und im Bereich der Handwerks­
kammern i m  Rahmen des Projektes 6.001 die gleichen Kammer­
bezirke ausgewählt, die bereits den Erhebungen der "Edding­
Kommission " zugrunde lagen. 

Ausbildungsvergütungen nach Ausbildungsberuffm 

Dan gewichtigsten Kostenfaktor bei der betrieblichen Berufsaus· 
bildung stellt die tarifvertraglieh vereinbarte bzw. tatsächlich 
gezahlte Ausbildungsvergütung dar. Wichtige Auhchlüsse darüber 
vermitteln die zwischen den Arbeitgeber- und Arbeitnehmer­
organisationen vereinbarten Tarifverträge, die im Tarifregister 
des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung erfaßt sind. 
Da der Geltungsbereich der Verträge in der Regel unterschied­
liche Ausbildungsberufe umfaßt, ist im Rahmen einer von Mit­
arbeitern der Hauptabteilung Finanzierung bearbeiteten und ver­
öffentlichten Untersuchung eine Methode entwickelt worden, 
mit der den Ausbildungsberufen tarifvertragliehe Vereinbarun­
gen zugeordnet werden können. Die 50 ermittelten durchschnitt­
lichen Ausbildungsverjjitungen geben ein'en Überblick über ein­
zelne Ausbildungsberufe, Ausbildungs- und Berufsbereiche, aber 
auch z. B. für ,,Jungen-" und "Mädchen berufe " . Diese Übersicht 

._ wird jahrlich auf den aktuell�ten Stand fortgeschrieben [2]. 

Kosten und Finanzierung der 
Berufsausbildung behinderter Jugendlicher 

Ein zweite� Forschungsprojekt untersuchte Kosten und Finan­
zierung der Berufsausbildung behinderter Jugendlicher. Im Rah­
men dieses Vorhabens wurden vorrangig die Kosten der betrieb­
lichen Erstausbildung Behinderter in anerkannten Ausbildungs­
berufen und hier schwerpunktmäßig behinderungsbedingte 
Mehrkosten im Vergleich zur Ausbildung nichtbehinderter 
Jugendlicher sowie der Umfang der Finanzierung der betrieb­
lichen Erstausbildung Behinderter aus öffentlichen Mitteln und 
Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit - differenziert nach Aus· 
,bildungsberufen und Behinderungsarten - ermittelt. 
I n einer Vorumfrage ist zunächst ein Überblick über die betrieb­
liche Erstausbildung Behinderter noch Arten ihrer Behinderungen 
und nach Ausbildu ngsberufen erstellt worden. Die Ergebnisse 
liefern erstmals eine umfassende Übersicht liber die Erstausbil­
dung Behinderter und dienten zur Strukturierung und Adressen­
gewinnung flir zwei weitere Folgeerhebungen. Ablauf und Unter­
suchungsergebnisse der Vorumfrage sind veröffentlicht, wobei 
die Ergebnisse mit den Ergebnissen einer g\eichgelagerten Er­
hebung eines anderen Projekts zusammengefaßt wurden [3]. 
Mit der eigentlichen Erhebung wurden die Kosten der betrieb­
lichen Erstausbildung Behinderter, insbesondere behinderungs· 
bedingte Mehrkosten im Vergleich zur Ausbildung Nichtbehin­
derter, detailliert erfaßt. Für jede Kostenkategorie wird erfragt, 
ob sich gegenüber der Ausbildung Nichtbehinderter Unterschiede 
ergeben und wie groß gegebenenfa lls die Abweichungen sind. 
Darüber hinaus wurde in einer Einzelfallbetrachtung der Umfang 
der Finanzierung der betrieblichen Erstausbildung Behinderter 
aus Steuermitteln und Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit er· 
hoben. Oie Erhebung kombiniert schriftliche und mündliche Be­
fragung mit einer Nettofallzahl von 270für 1 9 stark besetzte Aus­
bildungsberufe. I m  Mittelpunkt der Auswertung werden Fragen 
nach der Häufigkeit behinderungsbedingter Mehrkosten, nach 
Kostenarten, nach dem Umfang der behinderungsbedingten Mehr­
kosten ebenfalls nach Kostenarten, nach der Abhängigkeit der 
Mehrkosten von der Behinderungsart und/oder dem Ausbildungs­
beruf sowie nach der Deckung der Mehrkosten durch finanzielle 
Zuschüsse aus Steuermitteln bzw. Mitteln der Bundesanstalt für 
Arbeit stehen. 
Um die Ergebnisse der Kostenerhebung abzurunden und mit 
einigen Zusatzinformationen aufzufüllen ist schließlich eine er· 
gänzende Erhebung als schriftliche Kurzbefragung bei rund 700 

Betrieben, die behinderte Jugendliche ausbilden, durchgeführt 
worden. Im Gegensatz zur Kostenerhebung wurde durch diese 
Befragung keine exakte (Mehr-)Kostenerfassung erreicht; es 
wurde vielmehr auf die subjektive Einschätzung der Ausbildungs­
betriebe abgestellt. So ist unter anderem erfragt worden, ob 
und bei welchen Kostenfaktoren die Betriebe eine überdurch­
schnittliche Belastung durch die Ausbildung Behinderter sehen, 
welche Erfahrungen die Betriebe bei der Ausbildung Behinderter 
sammeln konnten und welcher Stellenwert der direkten finan­
ziellen Förderung der Behindertenausbildung im Vergleich zu 
anderen denkbaren Fördermöglichkeiten eingeräumt wird. Die 

• Ergebnisse dieses Forschungsvorhabens werden im laufe des 
Jahres 1982 veröffentlicht. 

Kosten der Weiterbildung 

Für ein For5Chungsvorhaben über die Kosten ausgewählter 
Weiterbildungsmaßnahmen sind die Vorarbeiten soweit erfolgt, 
daß in der ersten Hälfte des Jahres 19B2 eine Vorstudie unter 
dem Titel "Investitionen in berufliche Weiterbildung" veröffent­
I icht werden kann. Im Rahmen dieser Arbeit wird zunächst eine 
Auswertung der Ergebnisse und Methoden vorliegender Erhe­
bungen zu den Kosten beruflicher Weiterbildung vorgenommen. 
An die Darstellung der Strukturen (Teilnehmer, Träger und The­
menbereiche) beruflicher Weiterbildung 5011 sich eine systema­
tische Analyse ökonomischer Ansätze zur Erklärung beruflicher 
Weiterbildung anschließen. Im Schlußteil wird schließlich die 
Methodik der Erfassung von Weiterbildungskosten umfassend 
untersucht. 

Kosten überbetrieblicher Ausbildung 

Im Bereich der Beschäftigung mit den Fragen überbetrieblicher 
Ausbildungsstätten befaßt sich ein Forschungsprojekt, das eben­
falls in der Hauptabteilung Finanzierung bearbeitet wird, mit 
den Kostenstrukturen und -entwicklungen für die inveniven und 
die laufenden Kosten bei den bisher geförderten überbetrieb­
lichen Ausbildungsstätten. In diesem Projekt wird zuvörderst 
untersucht, inwieweit vorhandene Bau- und Ausstattungsstan· 
dards zu einheitlichen Kostenrichtwerten geführt haben, die 
Grundlage einer exakten Planung sein könnten. Hier liegen 
inzwischen erste Informationen darüber vor, wie hoch die 
Investitionen pro Werkstattplatz, aufgegliedert nach Kosten der 
Baumaßnahme, der Ausstattung und des Grundstücks, bei den 
bisher geförderten Projekten gewesen sind. Trotz der bisher auf 
einer vergleichsweise schmalen Datenbasis vorgenommenen 
Expost-Analyse, kann man bereits jetzt als Ergebnis festhalten, 
daß die Kostenwerte beträchtlich streuen, da sie für Bau, Aus­
stattung und Grundstück eines Projektes nicht nur berufsfeld­
spezifisch erhebliche Unterschiede aufweisen, sondern auch von 
anderen Projektgegebenheiten abhängig sind. Für die laufenden 
Kosten überbetrieblicher Ausbildung werden jährlich Kennwerte 
über Einnahmen und Ausgaben je Werkstatt-, Internatsplatz und 
Teilnehmerwoche ermittelt. Darüber hinaus werden zur Ein­
nahmen·, Ausgaben- und Finanzierungsstruktur der überbetrieb­
lichen Ausbildungsstätten, die Fördermittel zur anteiligen Defi­
zitdeckung beantragen, Aussagen getroffen. 

QualltiitSVfJrbessernde Maßnahmen -
Kosten und finanzielle Förderung 
Der gewissermaßen interdisziplinäre Ansatz von Kostenunter­
suchungen im Bereich der Berufsausbildung läßt sich besonders 
prägnant am Beispiel der seit Mai 1979 laufenden Diskussion 
über die finanzielle Förderung der beruflichen Bildung in den 
achtziger Jahren durch die Beratungs· und Beschlußgremien des 
Bundesinstituts für Berutsbildung verdeutlichen. Die Erörterun­
gen gehen zurück auf eine Anregung des Bundesministers für 
Bildung und Wissenschaft im Hauptausschuß des Bundesinsti· 
tuts, die Fragen der Anforderungen an die Qualität der Berufs­
ausbildung in den achtziger Jahren umfassend zu erörtern und 
Vorschläge zur Durchführung konkreter Maßnahmen zu unter­
breiten. Der Hauptausschuß hat diese Anregung aufgegriffen 
und im Frühjahr 1980 ein thesenartig zusammengefaßtes Maß-
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nahmepapier �erab$Chjedet. Gleichzeitig hat er seinen Unter· 
ausschuß "Finanzierung der Beruf$3usbildung" damit beauftragt, 
.die Größenordnung der durch diese Maßnahmen verursachten 
Kosten festzustellen. Die dafür von der Hauptabteilung Finan­
zierung erstellten Kostenrechnungen haben einerseits die weit· 
gehend unwlänglichen Kenntnisse über die Prozeßkosten der 
Berufsausbildung offenbart, andererseits aber doch $Chon eine 
ungefähre Dimension über die jeweilige Größenordnung konkret 
durchführbarer Maßnahmen aufgezeigt. Die Beratung dieses 
Themenkomplexes ist durch die AußerkraftseUull9 des Aus­
bildungsplatzförderungsgesetzes unterbrochen, soll jedoch nach 
Inkrafttreten des Berufsbildull9sförderull9sgesetzes wieder aufge­
nommen werden. 

Kotten- und FinanUerungsaspekte 
als Teil der Berufsbildungsforsehung 
Die Anwendung konkreter Maßnahmen zur dauerhaften Siehe. 
rung einer quantitativ und qualitativ ausreichenden Ausbildungs· 
situation bedarf in starkem Maße einer umfassenden Entschei­
dungS\lOrbereitung durch die Ergebnisse einer anwendungsorien­
tierten Berutsbildungsforschung. Dabei kann die Frage der da­
durch jeweils verursachten Kosten und der Möglichkeiten ihrer 
Finanzierung nicht ohne Belang sein_ Es kann nicht ausgeschlos· 
sen werden, da.ß eine Kostenaspekte implizierende Betrachtungs­
weise den jeweiligen Nutzen relativieren kann. Berufsbildungs· 
forschung leistet damit aber auch einen wesentlichen Beitrag 
zur Kalkulierbarkeit berufsbildungspolitischer Entscheidungen 
und erhöht insbesondere in den Fällen, da ihre Ergebnisse mög. 
liehe Kostenminimierungen aufzeigen, die Aussicht auf ihre 
praktische Anwendung. 
Mit der Berücksichtigung von Kosten- und Finanzierungsaspekten 
ist die Berufsbildungsforschung um ein notwendiges Korrektiv 
ergänzt worden, mit dem ihre praktischen Erfolgsaussichten 
optimiert und gleichzeitig die Phantasie für das Herausfinden 
alternativer Handlungsstrategien stimuliert werden können. Man 
muß nicht unbedingt eine zusätlliche Restriktion darin erblicken, 
wenn durch die Abschätlung finanzieller Auswirkungen del" Raum 
für anwendbare Ergebnisse mehr und mehr eingeengt werden 
kann. Kosten- und Finanzierungsaspekte bilden einen integralen 
Bestandteil der Berufsbildungsforschung. Das hiermit erschlos­
sene Untersuchungsfeld erstreckt sich über unterschiedliche 

. Einzeldisziplinen, allerdings nicht im Sinne einer jeweiligen 
Annexforschung und auch nicht im Stil eines buchhalterischen 
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Fiskalismus. Wenn Berufsbildungsforschung angetreten ist, die 
Praxis der beruflichen Bildung im Interesse von Wirtschaft und 
Gesellschaft ständig mit auszugestalten, dann kann sie nicht 
darauf verzichten, den jeweils erwarteten Nutzen in Beziehung 
zu den dafür erforderlichen finanziellen Aufwand zu setzen. 

Zusammenfanung 
Alle an dar Berufsbildung BeteiÜgten, besonders aber die Betriebe 
als die Hauptfinanziers, müssen ein vitales Interesse an einer 
permanenten Kostentransparenz haben. In unserer autonom· 

-pluralistischen Gesellschaftsordnung obliegt die Enucheidung, 
ob und wie Junge Menschen ausgebildet werden und damit die 
Chance einer qualifizierten Berufsausübung erhalten, weitgehend 
der Wirtschaft. Die Chance, durch eine verstärkte Kostentrans· 
parenz ihre Ausbitdungsbereitschaft zu erhöhen ist ebenso groB 
wie die Gefahr, daß durch quantifizierte Erkenntnisse über tat. 
sächliche Lasten, ihre Ausbildungsaktivitäten beeinträchtigt 
werden. 
An der grund5äulichen Verantwortung der Wirtschaft für den 
betrieblichen Teil der Berufsausbildung will niemand etwas 
ändern. Daß Betriebe, indem sie aus dieser Verantwortung heraus 
handeln und ausbilden, zwar einen Nutzen erwarten, aber keines­
wegs sicher sein können, ihn auch zu erzielen, und daß Teile 
der Wirtschaft daher auch Regelungen praktizieren. die durch 
Beteiligung der nicht-ausbildenden Betriebe an den Ausbildungs­
kosten die Ausbildungsbetriebe entlasten und damit Anlaß für 
Überlegungen zu generell anderen Formen der Finanzierungs· 
organisation geben, steht auf einem ganz anderen Blatt. Für die 
BerückSiChtigung 'Ion Kosten· und Finanzierungsaspekten in der 
Berufsausbildung einschließlich ihrer Erforschung dürfen diese 
Gesichtspunkte jedoch nicht ausschlaggebend sein. 
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Förderung überbetrieblicher Ausbildungsstätten 1981 weiter gesteigert 

Rund 400 Mio. DM hat das Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBBI seit 1978 an Bundesmitteln für den Bau, die Erweiterung 
und die Ausstat1ung überbetrieblicher Ausbildungsstätten be­
willigt. Mit diesen Geldern wurden bzw. werden in den nächsten 
Jahren neu geschaffen: 

etwa 7900 Werkstattplätze, 
etwa 3500 Unterrichtsplät�e und 
etwa 900 Intarnatsplätze. 

Die Förderung betrug in def" Regel 80 Prozent der Investitions· 
kosten. Die überbetrieblichen Ausbildungs.stätten stehen vor­
nehmlich in def" Trägerschaft des Handwerks. Industrie f12%1 
und Landwirtschaft 18%1 sind aber auch beteiligt. 

Allein 1981 wurden etwa 88 Mio. DM für geförderte Projekte 
ausgezahlt, und weitere 138 Mio. DM wurden für 58 neue Vor­
haben bewilligt. Die Förderung der Folgekosten von überbe­
trieblichen Ausbildungsstätten belief sich 1981 auf 1 1  p Mio. DM. 
Die FÖfderungsmittel kommen aus dem 1973 begonnenen 
Schwerpunktprogramm des Bundesministers für Bildung und 
Wissenschaft. Im Rahmen dieses Programms soll der Bestand an 
überbetrieblichen Ausbildungsplätzen auf rund 77 000 Plätze 
ausgebaut werden. 1981 war ein Bestand \IOn etwa 67 000 Werk· 
statt-Plätzen erreicht. 
Oberbetriebliche Ausbildungsstätten haben die Aufgabe, im 
Rahmen der dualen Ausbildung von Betrieb und Beruhschule 
eine breite berufliche Grundbildung zu sichern und die Teile der 
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Fachbildung zu vermitteln, die von den Betrieben - z. B. auf­
grund der fortschreitenden Spezial isierung - nicht mehr geleistet 
werden können. Die überbetrieblichen Ausbildungsstätten leisten 
damit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Ausbildungs­
möglichkeit und Ausbildungsbereitschaft, vor aHem kleinerer 
'und mittlerer Betriebe im Handwerk. Da die hohen Investitions­
kosten und die Folgekosten fijr diese Ausbildungsstätten von 

77 000 Jugendliche im Berufsgrundblldungsjahr 

Mit rund 77 000 Teilnehmern haben im Schuljahr 1980181 etwa 
1 5  Prozent der Jugendlichen ihre Berufsbildung mit einem 
Berufsgrundbildun�jahr begopnen. Im Jehr davor waren es noch 
etwa 13 Prozent gewesen. Etwa 62 000 besuchten ein schulisches 
BGJ, etwa 15 {)(XI ein kooperatives BGJ in Betrieb und Berufs· 
schule. Die Zunahme hat sich mit knapp 10 {)(XI Plätzen aller· 
dings etwas verlangsamt. Vom Schuljahr 1978fl9 auf 1979180 
hatte die Steigerung noch 1 4 000 betragen. Dies geht aus einer 
Zusammenstellung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) 
hervor, die jeut veröffentlicht wurde. Die Daten beruhen auf 
einer Umfrage bei den Ländern (5. Abbildung "Entwicklung der 
Schülerzahlen im BGJ"I. 

Bei den Berufsfeldern liegen Metalltechnik mit 23,4 Prozent 
Anteil und Bautechnik mit 23,3 Prozent wie seit Jahren vorn 
und etwa gleichauf. Sie stellen zusammen rund die Hälfte aller 
BGJ·Teilnehmer. Ihnen folgen die Berufsfelder Wirtschaft und 
Verwaltung mit 15,7 Prozent Anteil sowie Ernährung und Haus· 

Entwicklung der Schülerzahlen im BGJ 
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den Betrieben nicht allein getrll\len werden können, stellen der 
Bund, dia Länder und die Bundesanstalt für Arbeit öffentliche 
Mittel bereit. Oie Abstimmung der Ausbildungsmaßnahmen 
zwischen Betrieben, Berufsschulen und überbetrieblichen Aus· 
bildungsstättan wird durch einen Ausschuß der überbetrieb· 
lichen Ausbildungsstätte vorgenommen, der mit Arbeitgebern, 
Gewerkschaften und Berufsschullehrern besetzt ist. 

wirtschaft mit 8.8 Prozent. Oie Agrarwiruchaft rückte zwei 
Plätze vor und liegt jetzt mit 8,7 Prozent der Teilnehmer an 
fünfter Stelle. Ihr folgen die Felder Holztechnik mit 7,1 PrOZent 
und Elektrotechnik mit 6.8 Prozent. 

Relativer Ausbaustand des BGJ, Schuljahr 1980/81 
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In den einzelnen Ländern wurde der Ausbau mit unterschied· 
licher Intensität vorangetrieben. Den größten Anteil hat mit 
über 31 Prozent der Ausbildungsanfänger weiterhin das Land 
NiederStIchsen, gefolgt von Rheinland·Pfaiz mit etwa 25 Prozent 
und dem Saarland mit etwa 22 Prozent. Den geringsten Ausbau· 
stand haben Nordrhein·Westfalen und Baden·Würnemberg (s. Ab· 
bildung "Relativer Ausbaustand des BGJ"). Diese Unterschiede 
sind allerdings weitgehend auf die unterschiedliche Gewichtung 
von Berufsfachschule, Beruhgrundbildungsjahr und Berufsvor· 
bereitungsjahr und allgemeinem 10. Schuljahr INRWI) in den 
einzelnen Ländern zutiickzufÜhren. 

Die Zusammenstellung lur Entwicklung des BGJ ist beim Bun· 
desinstitut für Berufsbildung, Referat Presse· und Veföffentli· 
chungswesen, Fehrbelliner Plau 3, 1000 Berlin 3 1 ,  zu beziehen . 
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Günter Kühn I Werner Markert 

Untersuchungen in Betrieben und auße .... tüberbetrieblichen 

Einrichtungen zur Aus- und Fortbildung von ausländischen 

Arbeitnehmern 

Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt 4.028 

Projektansatz und Methode 
Aus einer Repräsentativerhebung über die Bildungssituation aus­
ländischer Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 
liegen erste Ergebnisse vor [1 J. Problemen der betrieblichen Aus­
bildung ausländischer Jugendlicher ist in besonderen Studien 
nachgegangen worden [2]. Ferner Iilufen Erprobungen zur Ver­
besserung der Berufsbildung ausländischer Jugendlicher und 
junger Erwachsener im Rahmen eines Modellversuchsprogramms 
im Auftrag der Bundeslegierung [3]. _ 

In einem weiteren Forschungsprojekt wurden Rahmenbed ingun­
gen von Aus- ulld Fortbildungsmaßnahmen &rhoben, die 1980 
von Betrieben und außer·/überbetrieblichen Einrichtungen 
durchgeführt wurden [4]. 
Ausgangspunkt für dieses Forschungprojekt waren die Annahmen, 
daß I 

- des gegenwärtige Aus· und Fortbildungsangebot in der Regel 
wenig geeignet ist bzw. nicht ausreicht, u m  den spezifischen 
Anforderungen einer beruflichen Qualifizierung von Auslän· 
dern zu geniigen und daß 
bislang in der Praxis noch wenige praktikable Konzeptionen 
für die berufliche Qualifizierung von Ausländern vorliegen. 

Daher ging es zunächst darum, 
- Aehmenbedingungen der beruflichen Bildung von Ausländern 

in Betrieben sowie außer· und uberbetrieblichen Einrichtungen 
genauer zu erkunden, 
Angaben über Aus· und Fortbildungsmaßnahmen und über 
den Qualifizierungsbedarf festzustellen und 
Erfehrungen in der beruflichen Bildung mit Ausländern syste· 
matischer zu beschreiben. 

Untersuchungsergebnisse 
Aufgrund der durchgeführten Untersuchungen können folgende 
Aussagen gemacht werden: 

Quafifikationssrrvktur ausländischer Arbeitnehmer 

Wie die Beuiebserhebung ergab, unterscheidet sich die Qualifi· 
kationsstruktur von ausländischen gewerblich Beschäftigten 
signifikant von der der deutschen gewerblich Beschäftigten. So 
sind mehr als 50 Prozent der Ausländer als Uno bzw. Angelernte 
beschäftigt. Nur etwa 14 Prozent der Ausländer sind gelernte 
Facharbeiter, dagegen besitzen vergleichsweise fast 40 Prozent 
der gewerblich beschäftigten Deutschen eine Facharbeiteraus· 
bildung. 
Vor allem Betriebe mit einer hohen Ausländerbeschäftigung 
$ttzen besondere Anlernmaßnahmen rur diese Arbeitskräfte ein. 
Diese Anlernmaßnahmen überschreiten aber nur bei einer Min· 
derheit der Betriebe eine Dauer von drei Monaten. Bei Großserien· 
fertigung mit konventionellen Arbeitsaufgaben ist dabei die 
Häufigkeit von Anlernmaßnahmen am größten. Hier werden 
auch die meisten Ausländer beschäftigt. Die Verteilung der 
Arbeitskräfte kann somit wie folgt beschrieben werden: in 
Einzel· und Kleinserienfertigung ist das Qualifikationsniveau der 
Arbeitskräfte traditionell hoch, hier werden auch die wenigsten 
Ausländer beschäftigt. Es handelt sich dabei offenbar um die 
ohnehin am besten qualifizierten ausländischen Arbeitnehmer. 
In der Großserienfertigung ist das Qualifikationsniveau einer 
Facharbeiterausbildung keine unabdingbare Voraussetzung. Hier 
arbeiten vergleichsweise viele ausländische Arbeitnehmer (28 Pro· 

zent der gewerblich Beschäftigtenl. Diese sind offenbar nach 
einer systematischen Anlernzeit von weniger als drei Monaten 
in der Lage, ihrer BeSChäftigung· nachzugehen. Im Angestellten· 
bereich sind nur vereinzelt ausländische Arbeitnehmer beschäf· 
tigt, in keinem der Betriebe wurden mehr als fünf ausländische 
Jugendliche in diesem Bereich ausgebildet. 

Berufliche Bildungs- und F6rdermaßnahmen 

Es ist zu beobachten, daß der Umfang und die Bedeutung kurz· 
fristiger Anlernmaßnahmen für Ausländer - die die Masse der 
beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen ausmachte - seit dem 
Anwerbestopp von 1973 sinkt und statt dessen der Ausländer· 
anteil bei Umschulungs· und Anpassungsmaßnahmen im Zusam· 
menhang mit strukturellen Veränderungen in den Betrieben 
steigt. 
Für eine Nachqualifitierung von ausländischen Arbeitnehmern 
zur Erlangung eines Berufsabschlusses stehen ihnen neben den 
betrieblichen Angeboten VQf allem die im BBIG und dem AFG 
geregelten Fortbildungsmöglichkeiten offen. 
Aufstiegschancen für ausländische �rbeitnehmer bestehen in 
erster linie in der Möglichkeit zur Qualifizierung turn Fach· 
arbeiter und - in einigen wenigen Fällen - zum Meister und 
zum Techniker. 
Wie aber die Befragungen in den Betrieben und in den außer·J 
überbeuieblichen Einrichtungen wiederum bestätigten, ist die 
ootfWiegende Mehrheit der ausländischen Arbeitnehmer nicht in 
der Lage, ohne Fördermaßnahmen an dem beruflichen Bildungs· 
angebot teilzunehmen. 
In der Regel ist der einzelne Betrieb - auf sich allein gesteilt ­
überfordert, wenn er ein besonderes Förderprogramm für die 
·ausländischen Arbeitnehmer entwickeln soll. Regionale Koope· 
rationsversuche mit anderen Bildungsinstitutionen, die Erfah· 
rungen in der Bildungsarbeit mit Ausländern besitzen, sind 
erfolgreich verlaufen (u. a. mit dem Sprachverband, Volkshoch· 
schulen, Berufsschulen) und sollten ausgebaut werden. Ein etwas 
günstigeres Bild scheint sich in dieser Hinsicht bei den außer·! 
überbetrieblichen Einrichtungen abzuzeichnen, die in höherem 
Maße zusätzliche Förderkurse anbieten. 
Neben Sprachkursen sind es vor allem Förderkurse zur Verbes· 
serung fachkundlicher/mathematischer Kenntnisse. Ihr Ziel ist 
es, Kenntnisse aufzufrischen und Wissenslücken zu füllen und 
die Ausländer auf den in den obligatorischen Aus· und Fortbil· 
dungskursen anstehenden Stoff besser vorzubereiten. Auf die$t 
Weise werden vor allem die in der Regel hohen drop-out..Quoten 
vermindert. 

Teilnehmer an Aus· und Forrbildungsmaßflilhmen 

In den Intensivinterview$ mit Teilnehmern aus Aus· und Fort· 
bildungsveranstaltungen sollten vor allem die besonderen Schwie­
rigkeiten von Ausländern festgestellt werden, diese Maßnahmen 
auch erfolgreich abschließen zu können. 
Eine erste Auswertung dieser Interviews ist in dem im Heft 1/82 
abgedruckten Beitrag von Werner Markert nachzulesen. 

Anforderungen an Lehrkräfte 

in der beruflichen Bildung von Ausländer" 

Ausbilder und lehrkräfte, Sozialpädagogen und Berufsberater 
sollten die Bildungsdefizite, aber auch die besonderen Fähig· 
keiten der Ausländer erkennen. Es konnte in den Befragungen 

. . .  
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festgestellt werden, daß praktisch alle in der pädagogischen 
Arbeit stehenden Personen bemüht sind, diesen Anforderungen 
dadurch gerecht zu werden, daß sie die abweichenden Norm­
und WertvonteIlungen, die anderen Verhaltensweisen und Moti­
vationen bei den ausländischen Kurstei lnehmern in ihrem päd­
agogischen Handeln zu berücksichtigen versuchen. In der Regel 
handelte es sich aber um ein ,,autodidaktisches Bemühen", 
abhängig vom Engagement und der Bereitschaft des einzelnen. 
Ausbilder und lehrkräfte sowie die Sozialpädagogen werden 
bisher nicht oder nicht ausreichend darauf vorbereitet, jugend­
liche und erwachsene Ausländer zu unterrichten und zu beraten. 
In vielen Fällen fehlt es ihnen sowohl an pädagogischem/psycho. 
logischem Grundwissen als auch an praktischen Erfahrungen im 
Umgang mit Ausländern. Die Qualifikationen, die für die päd· 
�ogische Arbeit mit Ausländern notwendig'sind, wären: 
• Verhaltenssicherheit zur Bewältigung von typischen Problem· 

situationen mit Ausländern, 
• Kenntnisse und Fähigkeiten für ein differenziertes didaktisch· 

methodisches Vorgehen bei heterogenen lerngruppen, beson­
ders bezogen auf die ethnischen und herkunttsspezifischen 
Besonderheiten. 

In diesem Zusammenhang wäre es auch hilfreich, Kooperations­
seminare zwischen Berufsberatern, lehrkräften, Sozialarbeitern 
und Ausbildern durchzuführen. Die Ausbilder und Berufsberater 
sollten dabei insbesondere erkennen. daß die praktischen Fertig· 
keiten bei Ausländern und Deutschen in der Regel gleichwertig 
sind und gezielte personenbezogene Fördermaßnahmen den Aus­
bildungserfolg verbessern würden. 

Berufs- und Bildungsberawng 

Voraussetzung für eine erfolgreiche berufliche Bildungsmaß­
nahme ist eine zielgruppengerechte Information und eine indi­
viduelle, auch die Interessen und Wünsche der Betroffenen berück­
sichtigende Berufs· und Bildungsberatung_ 
Die Vielfalt der für Ausländer angebotenen Bildungsmaßnahmen 
(Hauptschulabschluß - HASA -, Berufsgrundbildungsjahr mit 
HASA, 9monatige Berufsgrundbildungskurse ohne HASA. 
MBSE-Maßnahmen, Umschulung zu Facharbeitern usw.) verwirrt 
auch die interessierten Ausländer; sie übersehen nicht die Ange· 
botsvielfalt (Abschreckungseffekt). Es ist deshalb notwendig, 
die Informations- und Beratungsdienste über die Aus- und Fort· 
bildungsmäglichkeiten in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt, 
den Unternehmen und Gewerkschaften, den Kommunen (Sozial­
ämter, Sozialbetreuer) und den Ausländervereinigungen auszu· 
bauen. 

Ferner gehört zur Verbesserung des Informations- und Beratungs­
dienstes die 

verstärkte Einstellung von Ausländern als Berater (Berufs· und 
Bildungsberatung), als Sozialbetreuer sowie als Lehrkräfte in 
der Aus- und Fortbildung ihrer landsleute und die 
Einrichtung eines fachlichen und pädagogischen Beratungs· 
dienstes in den Betrieben und außer·/überbetrieblichen Ein­
richtungen auf regionaler Ebene. 

Generelles Ziel sollte es sein ,die verschiedenen Ausländergruppen 
so früh wie möglich in die bestehenden Strukturen des deutschen 
Aus- und Fortbildungssystems - mit Hilfe zielgruppengerechter 
Stiitzmaßnahmen - einzugl iedern. Dies erscheint bei einer besse­
ren Kooperation der beteiligten Institutionen und Maßnahmen 
möglich, oft auch ohne zusätzlichen Kostenaufwand. 

Berufliche Bildungspraxis 

Man muß davon ausgehen, daß die Aus- und Fortbildungspraxis 
in den Betrieben und außer-{tiberbetrieblichen Einrichtungen in 
der Regel auf deutsche Teilnehmer ausgerichtet ist. Nicht immer 
wird unter diesen Bedingungen im Unterrichtsverlauf Rücksicht 
auf die ausländischen Teilnehmer genommen. So wird berichtet, 
daß Ausbilder und Dozenten um so weniger auf ausländische 
Teilnehmer eingehen, je geringer ihr Anteil ist. 
Übereinstimmend wurde ferner die Notwendigkeit zur didak· 
tischen Veranschaulichung als ein tragendes methodisches EIe-

ment in der Unterrichtspraxis mit Ausländern hervorgehoben. 
(Ausbilderaussagen : Ganz besonders bei Ausländern muß die 
Ausbildung praxisnah und nachvollziehbar gestaltet werden. 
Produkte müssen erstellt werden)_ 
Schließlich ist bei der Kurs· und Gruppenzusammensetzung auf 
eine ausgeglichene Nationalitätenzusammensetzung zu achten. 
Einerseits sollten nicht zu viele Nationalitäten insbesondere in 
Anbetracht erheblicher Verständigungsschwierigkeiten und Ver­
haltensunterschiede vertreten sein, andererseits soliten "Koloni"" 
bildungen" und die Majorisierung durch eine Nationalität ver­
mieden werden. Ebenso plädierte man für kleine Gruppen-/ 
Kurs$tärken. etwa 1 5  Teilnehmer , die in der Praxis jedoch selten 
anzutreffen sind. 
Im ganzen ist man um eine Gruppenhomogenität im Hinblick 

auf das (schulische) Bildungs- und Sprachniveau bemüht_ 

Allgemeine SchlußfOlgerungen 
Die verschiedenen Maßnahmen für Ausländer sollten in einem I 

Förderpaket in sich aufeinander abgestimmt werden. Folgende 
Maßnahmen werden dabei vorgeschlagen: 

Intensiv-Sprachkurse als Einstieg in berufsvorbereitende 
sowie Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (als didaktisches 
Prinzip: Sprachvermittlung, nicht Deutsch für Ausländer), ' 
MBSE für Spätzusteiger sowie Berufsvorbereitungsjahr bzw. 
Berufsgru ndbi klu ngsjahr ei nsch ließI ich Hauptschulabsch luß 
für jugendliche Ausländer, die keinen Ausbildungsplatz ge­
funden haben, 
Ausbau des Modellversuchsprogramms und des Benachteilig­
tenprogramms, 
Förderungsprogramm zur Nachqualifizierung älterer Auslän­
der in Umschulungs-/Fortbildungsmaßnahmen', 
Fördermöglichkeiten in den Berufsschulen verbessern, Berufs­
schullehrer fortbiklen, Sozialpädagogen einstellen (vgl. Ergeb­
nisse der Projekte zur Schulsozialarbeit) • 

Berufsberatung: Vermittlung an den Vorkenntnissen orien­
tieren, Eltern in Beratung einbeziehen. 

Im Auswertungsbericht dieses Forschungsprojekts werden'die­
jenigen Maßnahmen in Betrieben außer·/überbetrieblichen Ein· 
richtungen ausführlich beschrieben. die mode!lhaft eine Verbes· 
serung der Aus- und Fortbildung von Ausländern anstreben. 
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Erhebung bei etwa 1700 Betrieben dei verarbeitenden Ge......erbel, 
vor allem hinsichtlich der Qualifikationsstruktur ausländischer 
Beschäftigter. 

• Fallstudien in 17 Betrieben zu betrieblichen Rahmenbedingungen 
für dil berufliche Bildung von Ausliindern. Interviewp9rtner waren 
hier die Pertonal- und Ausbildung.leller, Ausbilder und Dozenten, 
Betri.bsräte und Vertr.ter der au,liindischen BelegschMtsmit. 
glieder sowie ausländische Beschäftigte. 

• Fallstudien in s.chs .)(emplarilch ausgewählten außer- und überba� 
trilblichen Einrichtungen zu gleichen Fragestellungen. Hier wUrdl 
besonderes Gewicht auf Intensiv;nterviews mit Lehrkräften und 
Teilnehmern gelegt. 
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BWP-Veranstaltungskalender 
Die BWP beabsichtigt. für das Jahr 
1982 wieder einen Veranstaltungs­
kalender zu führen. 

Veranstalter bundesweit 
interessierender 

• Seminare 

• Gesprächskreise 

• Verbandstage 

• Lehrgänge 

• Tagungen etc. 

im Bereich der beruflichen Bildung 
werden gebeten, die Termine und 
evtl. weitere Unterlagen der 
Redaktion zur Verfügung zu stellen. 

Die Redaktion 
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Fehrbelliner Platz 3 - 1000 Berlin 31 - Tel.: (O30l 8683·280 oder 8683-' 
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Schriften zur Berufsblldungsforschung 

Band 62 
Individualisierung und Differenzierung in der 
Berufsausbildung. 
Ansätze, Probleme. Perspektiven 

von Guido Franke. 
unter Mitarbeit von Merlias Fisch,r. 

1982. 126 Seiten. DM 18,- ISBN 3-88555-158-6 

Eine zentrale pädagogische Aufgabe betrifft die BerÜCUichti­
gung der interindividuellen Differel'llen der Lernenden in be­
zug auf ihre Fihigkeiten, Interessen, Erlah,.,mgen und Hand­
lungsweisen bei der Organisation von Qualifikationsproles­
�o. 

Diese Studie lel51m dazu einen Beitrag. Ausgehend \Ion ei­
nem handlungstheoretischen Ansatz werden Kategoriensy­
steme geschaffen zur Beschreibung und Klaseifikation der in 
Wechselwirkung zueinander stehenden Strategiekomponen­
ten: der Lehrziele, der Ausbildungsmaßnahmen und der PM­
sönliChl<eitsmerkmale der Lernenden. Dabei werden die Ent­
sClleldungsaspekte und ·altern�tiven bei "in'" differ"ntiellen 
Ausbildungsgesteltung deutlich. Es wird g&:l:eigt, daß die 
pädagogischen Handlungsmöglichkeiten bel der Verwirkli­
d1ung des Prinzips der Individualisierung außerordentlich 
vielfältig sind und sich keineswegs in der Variation der Lern· 
zeit und in der lerngruppendifferenzierung erschöpfen. 

Berichte zur beruflichen Bildung 

Heft 38 
Wer bricht ab? 
BerufsausbIldungsabbrecher Im Vergleich mit 
Jungerbeitern und Auszubildenden 

von Dorothoa Grieger 

t9S1. 54 Seiten. DM 10,- ISBN 3-8855�133-0 

Diese vergleichende Untersuchung zwischen Jungarbeitern, 
AusbIldungsabbrechern und Auszubildenien zeigt. daß es 
Abbrechern meist nicht an der nötigen Intelligenz oder an der 
nötigen Motivation fehlt eine Ausbildung durchzustehen. 
Ih re SChwierigkeiten Sind eher <lUS ihrer sozialen Herkunft mit 
einem wenig unterstützenden familiären Klima herzuleiten. 
aus einer wegen mangelnder Information "falschen" Be­
rufswahl und PrOblemen der Verständigung in Berufund Pri­
vatleben. 

Die Tatsache. daß viele Abbrecher nicht reslgnlen haben und 
auch mit finanziellen Einbußen Kurse besuchen wollen, die 
sie zu einom Berufsabschluß führen, zeigt, daß bei entspre­
chender Förderung das Abbrecherproblem wesentlich ge­
mildert werden könnte. 

Heft 39 
QU81Hlkation und Beschäftigung in den 
Metallberufen 

von Thomas Clauß, Wolfgang Fritz, 
Hasso von Henninges. Rolf Jansen, 
unter Mitarbeit von Lieselotte Ohl 

1982. 104 Seiten. DM 10,- ISBN 3-88555·145-4 

Aus der gemeinsam vom Institut für Arbeitsmarkt und Beruh;­
forschung (lAB) der Bundesanstalt rur Arbeit und vom Bun­
desinstitut für Berufsbildung 1979 durChgeführten reprisen­
taliven Befragung von rund 30.000 deutschen Erwerbs.perso­
nen über auallflk�lion und Berufeverlauf (erste Ergebnisse ... 

Sie erhalten diese VeröffentliChungen und das Nachtrags-VerzeIchnis beim Bundesinstitut für Berufs­

bildung - Pressereferat - Fehrbeillner Platz 3 - 1000 Berlin 31 - Tel.: (030) 8683-280 oder 8683-1 
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